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EDITORIAL

Unser Jahrbuch 2019, das fünfzehnte in Folge, enthält erneut eine vielfältige 
Zusammenstellung von Beiträgen zu historischen und aktuellen sicherheitspo-
litischen sowie militärstrategischen Themen. 

Ein besonders markantes Datum für alle Deutschen ist der 9. November. Er 
steht sowohl für eines der dunkelsten Kapitel unserer Geschichte in den drei-
ßiger Jahren des vorigen Jahrhunderts, als auch für ein historisches Geschenk 
besonderer Güte, die friedliche Öffnung der Berliner Mauer vor dreißig Jahren. 
Entgegen nahezu euphorischen Erwartungen nach dem Ende des Kalten Krie-
ges sind Friede, Sicherheit und Freiheit heute keineswegs selbstverständlich. 
Wie nachhaltig sie weltweit bedroht sind, das zeigen die zahlreichen Krisen 
und gewaltsamen Konflikte, sowohl in der unmittelbaren Nachbarschaft als 
auch in entfernten Regionen unserer globalisierten und inzwischen eng ver-
netzten Welt. 

Europa und Deutschland stehen heute wieder zunehmend unter Druck. Die 
Volksrepublik China ist nicht nur wirtschaftlich rasant erstarkt. Sie tritt in-
zwischen auch außen- und sicherheitspolitisch selbstbewusster auf und unter-
streicht dies ebenfalls mit enormen Rüstungsanstrengungen und militärischer 
Machtdemonstration. Mit seinem gewaltigen, strategisch angelegten Investiti-
onsprogramm der „Neuen Seidenstraße“ („Belt and Road Initiative“, BRI) ver-
sucht China massiv seinen Einfluss auf die Nachbarn im asiatisch-pazifischen 
Raum, aber auch nach Afrika und sogar bis Westeuropa auszudehnen. 

Die Russische Föderation zeigt unter Präsident Putin heute eine deutlich anti-
westliche Haltung. Ungeachtet der fortbestehenden Sanktionen hält sie an der 
völkerrechtswidrigen Annexion der Krim fest, destabilisiert den Osten der Uk-
raine weiterhin durch Unterstützung der separatistischen Kräfte sowie durch 
seine Energiepolitik, tritt provozierend gegenüber westlichen Nachbarstaaten 
auf und modernisiert seine Streitkräfte. Umfassende Rüstungsbemühungen 
finden nach der Aufkündigung des INF-Vertrags ebenfalls verstärkt im Bereich 
von Nuklearwaffen und bei weitreichenden Trägersystemen statt. 

Die NATO musste sich auch im Jahr 2019 nicht nur der veränderten Sicher-
heitslage stellen, sondern sah sich erneut Herausforderungen im Innern ausge-
setzt. Als ein besonders schwieriges Mitglied im Bündnis erweist sich zuneh-
mend die Türkei. Aber auch die Politik der US-Administration überraschte 
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mehrfach mit nicht abgestimmten und irritierenden Schritten. Multilateralis-
mus wird von ihr in Frage gestellt, eine Renaissance zur Politik der Stärke ist 
erkennbar und in etlichen Regionen erfolgte ein Rückzug aus internationa-
ler Führungsverantwortung. Dadurch wachsen bei etlichen Bündnispartnern 
Befürchtungen hinsichtlich der Verlässlichkeit vormals nahezu sakrosankter 
Beistands- oder Schutzgarantien. Das entstandene Vakuum wird begierig von 
autoritär regierten Staaten gefüllt, die diese 
Machtverschiebung zugleich als Ausdruck 
ihrer Systemüberlegenheit gegenüber der 
Werteordnung des Westens darzustellen 
versuchen. 

Die Lage im Nahen und Mittleren Osten, 
einer besonders brisanten Nachbarregi-
on Europas, ist weiterhin vor allem durch 
die Bürgerkriege in Syrien und im Jemen, 
durch die andauernde Krise im Irak sowie durch die Rivalitäten und Span-
nungen zwischen den Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran geprägt. Die 
gewaltsame Eskalation des Streits zwischen den USA und dem Iran sowie 
die Wiederaufnahme der Urananreicherung im Iran lässt zudem eine weitere 
brandgefährliche Verschärfung der Lage in der gesamten Region erwarten.

Afrika zeigt sich trotz vielfältiger Potentiale und einiger positiver Ansätze wei-
terhin eher als Kontinent der Krisen und Konflikte. Die alarmierenden Prog-
nosen zur demographischen Entwicklung, die nach wie vor grassierende Kor-
ruption und eine Vielzahl ethnischer Probleme in mehreren Staaten geben nur 
wenig Hoffnung für nachhaltig positive Prognosen.

Die im Jahr 2018 aufgekeimten Entspannungs- und Abrüstungssignale für 
die koreanische Halbinsel wurden bereits im Jahr 2019 wieder zunehmend ge-
dämpft. Die zum Jahresende vom nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-
un ausgesandten Botschaften geben eher Anlass zu erneuter Besorgnis.

Die Gleichzeitigkeit und teilweise höchst komplexen wechselseitigen Abhän-
gigkeiten der aktuellen Krisen und Konflikte erzeugen eine besondere Brisanz. 
Überlagert wird die skizzierte Lage durch eine ungebremst rasante technologi-
sche Entwicklung, unübersehbare Umweltbelastungen, dramatische Klimaver-
änderungen und massive demographische Umwälzungen. Insbesondere die alle 
Lebensbereiche durchdringende Digitalisierung hat nicht nur nahezu unglaub-

Die NATO musste sich auch im Jahr 2019 
nicht nur der veränderten Sicherheitslage 
stellen, sondern sah sich erneut Herausforde-
rungen im Innern ausgesetzt. Als ein besonders 
schwieriges Mitglied im Bündnis erweist sich 
zunehmend die Türkei. Aber auch die Politik 
der US-Administration überraschte mehrfach 
mit nicht abgestimmten und irritierenden 
Schritten. 
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liche Erleichterungen beschert. Die dabei gleichzeitig entstandenen Abhängig-
keiten und Gefährdungen stellen für die kritischen Infrastrukturen von Staat, 

Wirtschaft und Gesellschaft erhebliche 
Sicherheits-Herausforderungen dar. Be-
drohungen können jeden Einzelnen oder 
auch große Bevölkerungsgruppen ohne 
Vorwarnung und sehr unmittelbar treffen. 
Wie stark sich dabei die Grenzen zwischen 
Frieden und Krieg sowie zwischen äußerer 
und innerer Sicherheit auflösen, das haben 
im Jahr 2019 erneut u.a. terroristische An-

schläge, Aktivitäten global agierender Organisierter Kriminalität und hybride 
Konfliktszenarien gezeigt.

In dieser problembeladenen Situation verstärken sich Erwartungen an die 
Europäische Union (EU), dass sie konkrete Schritte einleitet, um erweiterte 
Verantwortung für die eigene Sicherheit tatsächlich übernehmen und dement-
sprechend politisch kraftvoll sowie selbstbewusst als Handlungs- und Gestal-
tungsmacht aufzutreten zu können. Vor allem eine nach wie vor unzureichende 
Kohärenz in der Gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, 
das fortbestehende Migrationsproblem, die Schwächung durch ein mehrjäh-
riges, lähmendes BREXIT-Chaos sowie schließlich den Austritt Großbritan-
niens und ein in etlichen Staaten wieder erstarkter Nationalismus gepaart mit 
Populismus behindern die eigentlich erforderliche Entwicklung, mit der die 
EU international angemessene Beachtung und Anerkennung gewinnen sollte. 

Zum Glück ist die NATO auch 70 Jahre nach ihrer Gründung als tragende 
Säule unserer Sicherheit weiterhin existent, handlungsfähig, und keinesfalls 

„hirntot“. Sie wird jedoch vermutlich künftig nur der für Europa notwendige, 
vitale Stabilitätsanker bleiben, wenn alle Mitgliedstaaten fest zu den Grundsät-
zen des Bündnisses stehen, Dialog und Konsensbildung weiterhin zur Wirkung 
gelangen und die Staaten in der Praxis tatsächlich ihren zugesagten Anteil an 
den gemeinsamen Lasten hinreichend und verlässlich erbringen. Nach der Auf-
kündigung des INF-Vertrags und angesichts einer ungewissen Zukunft von 
Rüstungskontrolle und Vertrauensbildung in einer zunehmend multipolaren 
Welt sind eine feste Haltung und entschlossene Schritte zur Bewahrung von 
Kohäsion und Handlungsfähigkeit des Bündnisses unerlässlich. 

Bedauerlicherweise mussten im ablaufenden Jahr erneut sehr schmerzliche 

Überlagert wird die skizzierte Lage durch eine 
ungebremst rasante technologische Entwick-

lung, unübersehbare Umweltbelastungen, dra-
matische Klimaveränderungen und massive 

demographische Umwälzungen. Insbesondere 
die alle Lebensbereiche durchdringende Digi-

talisierung hat nicht nur nahezu unglaubliche 
Erleichterungen beschert. 
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Berichte über Defizite in der Bundeswehr zur Kenntnis genommen werden. 
Deshalb richten sich die Erwartungen weiterhin auf eine rasche Umsetzung der 
eingeleiteten Trendwenden bei Personal, Ausrüstung und Finanzierung. Dass 
eine zügige, konsequente (Wieder-)Herstellung der erforderlichen Fähigkei-
ten hohe Priorität hat und, neben dem bereits erwähnten Beitrag im Bündnis, 
insbesondere auch der Stärkung europäischer Handlungsfähigkeit dienen soll, 
bleibt unbestritten. Große Hoffnungen richten sich dabei ebenfalls auf die Re-
alisierung von Ansätzen zur Entwicklung und Stärkung gemeinsamer europäi-
scher Fähigkeiten. Die entsprechenden europäischen Bemühungen sollten stets 
komplementär ergänzend zur NATO erfolgen und somit auch dem essentiellen 
Zusammenhalt im Bündnis dienen. Insgesamt gilt es, ein ausreichendes Maß 
an Resilienz auf allen Ebenen und in allen Strukturen zu erreichen und nach-
haltig zu stärken.

Im Jahr 2019 haben wir uns in der Clausewitz-Gesellschaft erneut mit einigen 
der o.a. Themen- und Problembereiche auseinandergesetzt, sowohl bei zentralen 
Veranstaltungen, als auch in den Regionalkreisen und in der Sektion Schweiz. 
Das erfolgte grundsätzlich ebenfalls mit 
Blick auf die Methoden, Erkenntnisse und 
Prinzipien unseres Namensgebers, Carl 
von Clausewitz. Seine Feststellungen sind 
nach wie vor relevant, bedürfen jedoch 
stets einer zeitgemäßen Interpretation und 
zukunftsweisenden Transformation. In 
diesem Sinne wurde auch wiederum ver-
sucht, die Beiträge in dem vorliegenden Jahrbuch zusammenzustellen.

Der einleitende Abschnitt gibt die Festrede des Parlamentarischen Staatsse-
kretärs bei der Bundesministerin der Verteidigung, MdB Thomas Silberhorn, 
wieder, die er anlässlich der 53. Sicherheitspolitischen Informationstagung in 
Hamburg gehalten hat. In seiner Kernthese forderte er, dass Deutschland sich 
einer vorausschauenden gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge als staatliche 
Kernaufgabe stellen, das effiziente Zusammenwirken aller zur Bewältigung von 
Krisensituationen zuständigen Akteure ermöglichen und letztlich eine hinrei-
chende Resilienz Kritischer Infrastrukturen gewährleisten müsse.

Im Kapitel I sind aktuelle Beiträge zu sicherheits- und verteidigungspolitischen 
Themen zusammengestellt. Andreas Wolfrum wirft einen vertiefenden Blick auf 
die neue globale Gestaltungsmacht China und richtet dabei den Fokus auf 

Die Auseinandersetzung erfolgte grundsätzlich 
mit Blick auf die Methoden, Erkenntnisse und 
Prinzipien unseres Namensgebers, Carl von 
Clausewitz. Seine Feststellungen sind nach 
wie vor relevant, bedürfen jedoch stets einer 
zeitgemäßen Interpretation und zukunftswei-
senden Transformation. 
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Chinas Eigen- und Weltbild sowie die Auswirkungen auf seine Außenpolitik. 
Mit anschaulichem Bezug zu den historischen und kulturellen Hintergründen 
wird ein eindrucksvolles Bild der aktuellen Entwicklungen in China und be-
sonders der Herausforderungen für Europa und die USA gezeichnet. Oliver 
Corff analysiert das Geheimschutzabkommen (GSOMIA) zwischen Japan und 
Südkorea vor dem Hintergrund zunehmender Instabilitäten und Unsicherhei-
ten in Ostasien. Die gemeinsame Perzeption der potentiellen Bedrohung durch 
Nordkorea, die historischen Belastungen, territoriale Konflikte und Handels-
streitigkeiten einerseits finden in den Betrachtungen zum „Asiatischen Parado-
xon“ Erwähnung, wie andererseits auch die fortbestehende Abhängigkeit beider 
Staaten von den USA als Sicherheitsgarant.

Klaus Olshausen greift in seinen Betrachtungen zur aktuellen Nuklearpoli-
tik eine weitreichende geopolitische Problematik mit potentiell existenziellen 
Auswirkungen auf. Hierzu ist die öffentliche Aufmerksamkeit gerade auch in 
Deutschland bisher eher gering. Die präzise Darstellung zur atomaren Abschre-
ckung und Nichtverbreitung sowie zu Rüstungskontroll- und Verbotsanstren-
gungen macht gerade vor dem Hintergrund der beunruhigenden Entwick-
lungen im Jahr 2019 deutlich, dass ein gesteigerter Bedarf an substanzieller 
Vermittlung der Fakten und konzeptionellen Grundlagen besteht. Hierzu kann 
und soll der Artikel einen Beitrag leisten. Paul Jansen liefert eine kritische Zwi-
schenbilanz zum inzwischen zwanzigjährigen politischen „EURO-Projekt“, das 
sich seit 2010 praktisch in einem nicht enden wollenden Krisenmodus befindet. 
Die wesentlichen politischen Entscheidungen und ihre Auswirkungen werden 
eindringlich dargestellt und im Kontext des breiten, komplexen Spektrums eu-
ropäischer Besonderheiten und Entwicklungen bewertet.

Strategie, Wille und Führung werden in Kapitel II von verschiedenen Seiten 
beleuchtet. Christian E.O. Millotat und Manuela Krueger untersuchen die Wir-
kungsmacht von „Wille“ in der politisch-strategischen und militärischen Sphä-
re. Sie kommen u.a. zu dem Schluss, dass der Wille von Verantwortlichen der 
Motor für visionäre Strategien und deren Verwirklichung ist. Bezugnehmend 
auf das Clausewitzsche Modell der „Wunderlichen Dreifaltigkeit“ betrachtet 
Kurt Herrmann strategisch-operative Aspekte der Willensbeeinflussung im heu-
te alle Lebensbereiche durchdringenden Cyber- und Informationsraum (CIR). 
Dabei geht er vor allem auch auf künftig notwendige Führungsstrukturen 
und Abwehr-/ Verteidigungsfähigkeiten ein. Der Beitrag von Jochen Wittmann 
widmet sich schließlich einem kompetenzbasierten Ansatz zur Auftragstaktik 
für Unternehmen in volatilen und unsicheren Umwelten. Den Fokus richtet er 
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dabei insbesondere auf eine bessere Identifizierung und schnellere Bewertung 
strategischer Flexibilität und Optionen, eine schnellere Bewertung und Koor-
dinierung von Ressourcen sowie ihre Umwandlung in neue Kompetenzen und 
auf ein besseres organisatorisches Lernen und Wissensmanagement auf allen 
Hierarchieebenen.

Zwei wesentliche geschichtliche Ereignisse und ihre Folgen stehen im Mittel-
punkt des Kapitels III. Ulrich C. Kleyser setzt sich mit dem vor hundert Jahren 
unterzeichneten Versailler Vertrag auseinander. Ausgehend von einer histori-
schen Einordnung untersucht er – bewusst nicht dem „Mainstream“ folgend 

– Ablauf, Zielsetzung, wesentliche Inhalte und einige bis in die Gegenwart aus-
strahlende Nachwirkungen des höchst umstrittenen Vertrags. Michael Vollert 
durchleuchtet die diversen, weitgehend verdeckten militärischen Organisatio-
nen und vor allem auch die „Schwarze Reichswehr“ der Weimarer Republik, 
ein unter Umgehung des Versailler Vertrages entstandenes und nach außen 
stets geleugnetes lockeres Konglomerat aus verschiedenen Freikorps und pa-
ramilitärischen Verbänden, die in starkem Maße die demokratische Ordnung 
der Weimarer Republik ablehnten. Er zeigt zudem die vielfältigen, heimlichen 
Rüstungs- und Ausbildungsaktivitäten auf, die insbesondere auch in der Sow-
jetunion stattfanden.

Das Kapitel IV umfasst unter dem Titel „Clausewitz und die Schweiz – gestern 
und heute“ zwei Beiträge unserer dortigen Sektion. Alois Camenzind behan-
delt Clausewitz‘ Analyse des Feldzuges des russischen Generals Suworow in 
den Schweizer Alpen im Jahre 1799, der im Rahmen des 2. Koalitionskrieges 
durchgeführt wurde. Christian F. Anrig befasst sich mit drei prominenten Stra-
tegen des Luftkrieges, Giulio Douhet, Hugh Trenchard und William Mitchel. 
Seine vergleichende Analyse der „integrierten“ vs. der „unabhängigen Schule“ – 
auch unter Nutzung Clausewitzscher Erkenntnisse – liefert einen interessanten 
Einblick in die Entwicklung strategischer Grundlagen von Luftstreitkräften in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Kapitel V enthält in gewohnter Form zusammenfassende Berichte zu den zen-
tralen Veranstaltungen unserer Gesellschaft. Beim Berliner Colloquium 2019, 
das erneut gemeinsam mit der Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS) 
durchgeführt wurde, befassten wir uns mit dem Thema „Vereint stark? Europa 
unter Druck – Die gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
gegen den Angriff auf eine liberale Weltordnung?“. Die gemeinsam mit der 
Führungsakademie der Bundeswehr (FüAkBw) in Hamburg durchgeführte 53. 
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Sicherheitspolitische Informationstagung stand unter dem Thema „Stärkung 
von Resilienz und nationaler Führungsfähigkeit im Rahmen der Landes- und 
Bündnisverteidigung“. Eine ergänzende, spezifische Zusammenstellung von 
Beiträgen zu der Veranstaltung findet sich auf der Website unserer Gesellschaft 
unter dem Link https://www.clausewitz-gesellschaft.de/informationen/sam-
melbaende-jahrestagung/. Anfang November veranstaltete unsere Gesellschaft 
erneut ein CLAUSEWITZ-FORUM, diesmal zum Thema „Resilienz spezieller 

„Kritischer Infrastrukturen“ im digitalen Zeitalter – Welche sicherheitspoliti-
schen und strategischen Herausforderungen gilt es zu bewältigen?“.

In diesem Jahr mussten wir von der bisherigen Praxis abweichen, die mit der 
Ehrenmedaille General Carl von Clausewitz ausgezeichnete Lehrgangsarbeit 
im Jahrbuch abzudrucken. Eine Veröffentlichung der mit der Ehrenmedail-
le 2019 ausgezeichneten Arbeit der beiden Preisträgerinnen, Anja Blümel und 
Elisabeth Frank, zum Thema „Die 360-Grad-Beurteilung – eine spieltheoreti-
sche Analyse“, hätte das verfügbare Volumen unseres Jahrbuchs überschritten. 
Eine bereits gekürzte Fassung ist allerdings auf der Website der Clausewitz-
Gesellschaft unter dem Link https://www.clausewitz-gesellschaft.de/category/
beitraege-mitglieder/ verfügbar. 

Auch dem Jahrbuch 2019 haben Wolfgang Fett und Werner Baach wiederum 
mit feinem Gespür, großem Einsatz und bewundernswerter Akribie Form und 
Inhalt verliehen. Mein Dank und der Dank aller Mitglieder der Clausewitz-
Gesellschaft e.V. geht an die beiden Herren und an alle Autoren für ihre wert-
vollen und interessanten Beiträge, die sie uns kostenlos zur Verfügung gestellt 
haben. In gleicher Weise richtet sich der Dank ferner an den Layout- und Satz-
Gestalter Marcel Baganz. 

Ihnen, sehr geehrte Leser, wünsche ich, dass Sie die in unserem fünfzehnten 
Jahrbuch vorgenommene Zusammenstellung ansprechend finden und bei der 
Durchsicht des Kompendiums auf zahlreiche Beiträge stoßen, die Ihr Interes-
se wecken und den sicherheitspolitischen Diskurs fördern können. Kritische 
Begleitung, insbesondere sachliche Nachfragen, weiterführende Hinweise und 
konstruktive Anregungen sind uns stets willkommen.

Viel Freude und Genuss beim Lesen!

Generalleutnant a.D. Dipl.-Inform. Kurt Herrmann,  
Präsident der Clausewitz-Gesellschaft e.V.
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Sicherheitsvorsorge und Resilienz für Politik, Gesellschaft und 
Streitkräfte im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung

Thomas Silberhorn

Die Digitalisierung durchdringt sämtliche Lebensbereiche, die globale Ver-
netzung schreitet rasch voran. Der fundamentale Wandel durch Informations- 
und Kommunikationstechnologien verändert das gesellschaftliche, wirtschaft-
liche und politische Miteinander. Wir stehen damit vor einer komplexer und 
schnelllebiger werdenden Sicherheitslage. Vor diesem Hintergrund gewinnen 
Sicherheitsvorsorge und Resilienz enorm an Bedeutung. 

Für unsere Streitkräfte eröffnet die Digitalisierung neue Fähigkeiten und Chan-
cen, sowohl physisch als auch virtuell. Für die Gefechtsfelder und Einsatzsze-
narien der Zukunft werden Zeit, Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit ent-
scheidende Kriterien für erfolgreiche Operationsführung in 
allen militärischen Dimensionen sein. Digitalisierung ist hier 
der entscheidende Schlüssel: Sie erhöht die Informations- und 
Wirkungsüberlegenheit sowie Durchsetzungsfähigkeit der 
Streitkräfte auf dem digitalisierten Gefechtsfeld.

Gleichzeitig gehen mit der Digitalisierung ernstzunehmen-
de Risiken und Herausforderungen einher. Unsere Energie-, 
Wasser-, Lebensmittel- und Gesundheitsversorgung sind eng 
mit dem Cyberraum verknüpft. Unsere Kommunikation 
läuft zunehmend digital ab. Deshalb ist eine sichere und freie 
Nutzung des Cyber- und Informationsraumes elementar. 

Das macht uns als Gesellschaft und als Staat, genauso wie die Wirtschaft und 
Industrie verwundbar. Das Spektrum der daraus erwachsenden Bedrohungen 
ist dabei weit gefächert. Es reicht vom Missbrauch persönlicher Daten und 
Wirtschaftsspionage über Desinformationskampagnen mit dem Ziel politischer 
Einflussnahme bis zur Schädigung kritischer Infrastrukturen, wie Elektrizi-
tätswerke, und Störung der Regierungskommunikation. Diese Schwachstellen 
werden nicht nur von Kriminellen, Terroristen oder sogenannten „Hacktivis-
ten“ ausgenutzt, sondern auch von Staaten und staatlich geförderten Akteuren. 

Angriffe aus dem Cyber- und Informationsraum sind schon lange keine Fiktion 
mehr, sondern Realität. 2017 ließ der Erpressungstrojaner „Wanna Cry“ unter 

Parlamentarischer Staatssekretär  
Thomas Silberhorn 
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anderem Anzeigetafeln der Deutschen Bahn ausfallen. Letztes Jahr wurde un-
ser Regierungsnetz IVBB angegriffen, und auch der Deutsche Bundestag blieb 
nicht verschont. 

Klar ist: Deutschland und seine Partner in der EU und NATO sind Ziele von 
Cyberattacken. Konflikte in der realen Welt werden oftmals auch in den Cy-
berraum übertragen. Russland zum Beispiel nutzt Cyberangriffe zur umfassen-
den Informationsbeschaffung und flankiert außen- und sicherheitspolitische 
Absichten durch Cyber-Operationen. Auch China bedient sich langfristiger 
und strategisch angelegter Cyberangriffe mit dem Ziel der Aufklärung außen-, 
sicherheits- und wirtschaftspolitischer Standpunkte und zur Einschätzung von 
Handlungsoptionen. 

Durch Globalisierung und Digitalisierung entstehen also neben den Chancen 
auch neue Herausforderungen für Gesellschaft, Politik und Streitkräfte. Ge-

fährdungen für unseren Staat und unsere 
Gesellschaft sind dabei hybrider geworden 
und zunehmend schwerer zuzuordnen. Po-
tentielle Angreifer nutzen die Möglichkei-
ten, die sich aus Globalisierung und Digi-

talisierung ergeben – zumeist befinden sich diese unterhalb der Schwelle der 
konventionellen Kriegführung. Dementsprechend ist die Landes- und Bünd-
nisverteidigung wesentlich facettenreicher geworden.

Mit Blick auf die komplexe Bedrohungslage fordert die Bundesregierung im 
Weißbuch 2016 daher eine gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge, die eine In-
tensivierung der Zusammenarbeit zwischen staatlichen Organen, Bürgerinnen 
und Bürgern sowie privaten Betreibern kritischer und verteidigungswichtiger 
Infrastruktur vorsieht. Das Miteinander aller in der gemeinsamen Sicherheits-
vorsorge muss selbstverständlich sein! 

Bedrohungen aus dem Cyber-Raum werden sich nie vollständig verhindern las-
sen. Die Bundesregierung strebt daher einen Zustand an, in dem die Risiken 
für Deutschland aus dem Cyber-Raum auf ein tragbares Maß reduziert sind. 
Das bedeutet, dass wir nicht nur die Abwehr von, sondern insbesondere auch 
den Umgang mit dem gesamten Spektrum von Bedrohungen schnellstmöglich 
erlernen und kontinuierlich verbessern müssen. Dabei spielt Resilienz eine zen-
trale Rolle. 

Durch Globalisierung und Digitalisierung 
entstehen neben den Chancen auch neue 

Herausforderungen für Gesellschaft, Politik 
und Streitkräfte.



15

Resilienz bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, nach einem externen Schock 
in den Ursprungszustand zurückzukehren oder sich an die durch den Schock 
verursachte Veränderung anzupassen und seine Kernaufgaben weiterhin zu er-
füllen. Auf die Gesamtgesellschaft übertragen bedeutet Resilienz, dass wir da-
für Sorge tragen müssen, dass wir als Staat im Krisenfall funktionsfähig bleiben 
oder schnell wieder funktionsfähig werden. 

Präventiv müssen wir uns insbesondere um die kritischen Bereiche kümmern: 
Energie, Wasser, Gesundheit, Internet, Verkehr oder Finanzströme.

Es geht um den Ausbau der Widerstands- und Adaptionsfähigkeit von Staat 
und Gesellschaft gegenüber Störungen. Schadensereignisse müssen absorbiert 
werden können, ohne dass die Funktionsfähigkeit von Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft nachhaltig beeinträchtigt wird.

Als 2016 die „Konzeption zivile Verteidigung“ veröffentlicht wurde, haben Tei-
le der Öffentlichkeit dies als Aufforderung zu Hamsterkäufen verstanden. An 
diesem Beispiel zeigt sich besonders die Bedeutung öffentlicher Kommunikati-
on, die es der Gesellschaft ermöglicht, 
 Risiko-, Gefahren- und Bedrohungslagen 
richtig einzuschätzen und gegebenenfalls 
notwendige individuelle Vorkehrungen zu 
treffen. 

In Sachen Resilienz ist der Staat nicht nur 
auf sich selbst gestellt, sondern in hohem 
Maße auf die gesamte Gesellschaft angewiesen, auf eine im besten Sinne „wehr-
hafte Demokratie“, auf gesellschaftliche Selbstbehauptung und auf die Bereit-
schaft zur Verteidigung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

Sicherheitsvorsorge und Resilienz sind auch für die Bundeswehr von enormer 
Bedeutung. Als Nutzer komplexer Technologie ist die Bundeswehr besonders 
von der Digitalisierung betroffen. Gefordert ist eine Anpassung von Denken 
und Handeln auf allen Ebenen. Wer digitalisiert, ist schneller und gewinnt! 
Gerade in diesem Kontext ist es wichtig, die Soldatinnen und Soldaten im 
Prozess der Gestaltung der Digitalisierung mitzunehmen, denn sie tragen die 
digitale Transformation der Bundeswehr. Zwar ändern sich der Auftrag und 
die Aufgaben der Bundeswehr durch Digitalisierung nicht, sehr wohl aber die 
Art und Weise der Auftragserfüllung. Daher ist die digitale Transformation der 

In Sachen Resilienz ist der Staat nicht nur auf 
sich selbst gestellt, sondern in hohem Maße 
auf die gesamte Gesellschaft angewiesen, auf 
eine im besten Sinne „wehrhafte Demokratie“, 
auf gesellschaftliche Selbstbehauptung und 
auf die Bereitschaft zur Verteidigung unserer 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
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Bundeswehr entscheidend für die Reaktionsfähigkeit und damit essentieller 
Bestandteil der Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung Deutschlands. 

Die Digitalisierung ist deshalb in der Bundeswehr auf allen Ebenen Chefsa-
che. Zentrale strategische Elemente, wie z.B. das Leitungsboard Digitalisierung 
der Bundesministerin und die Umsetzungsstrategie Digitale Bundeswehr, sind 
dazu im BMVg bereits etabliert. Dadurch ist eine gute Grundlage für die digi-
tale Transformation gelegt.

Die „Konzeption der Bundeswehr“ nimmt für unsere Streitkräfte das Thema 
„Resilienz“ auf und unterscheidet dort zwischen personeller, kognitiver, funktio-
naler, materieller und organisatorischer Resilienz. Qualifiziertes, leistungs- und 
reaktionsfähiges Personal in einem flexiblen Personalkörper ist der Kern perso-
neller Resilienz. Eine aufgeklärte und gut informierte Truppe besitzt kognitive 
Resilienz gegenüber hybriden feindlichen Vorgehensweisen. Einsatzorientierte 
Ausbildung, die unsere Soldatinnen und Soldaten handlungssicher agieren lässt, 
stärkt funktionale Resilienz. Eine aufgabenorientierte Vollausstattung ist eine 
entscheidende Voraussetzung für materielle Resilienz. Eine wesentliche Rolle 
spielt dabei der für das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr maßgebliche System-
verbundgedanke. Im Kern bedeutet dies, dass neben dem Kern einer Fähigkeit 
immer auch sämtliche erforderlichen Unterstützungselemente von Beginn an 
mitgeplant werden müssen. Organisatorische Resilienz kann dabei auch durch 
gezielte Redundanzen in den Strukturen der Bundeswehr erreicht werden, die 
vor allem eine durchhaltefähige Führungsfähigkeit aufrechterhalten.

Das größer werdende, immer komplexere Spektrum an klassischen und neuen 
Herausforderungen stellt hohe Ansprüche an den Dienst in der Bundeswehr 
und fordert ihre Angehörigen in besonderem Maße. Die Soldatinnen und Sol-
daten ebenso wie die zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch 
politische, historische, interkulturelle und ethische Bildung auf ihren Dienst 
und die damit verbundenen Herausforderungen vorbereitet. Bildung und Wei-
terbildung sind dabei eine elementare Führungsaufgabe aller Vorgesetzten. 

Die Konzeption der Inneren Führung trägt zum Verständnis der Sinnhaftig-
keit des Dienstes und des Auftrags bei. Wir qualifizieren unsere Soldatinnen 
und Soldaten daher nicht nur in historischer und politischer Bildung, sondern 
auch in ethischen Fragen. Innere Führung leistet so einen wichtigen Beitrag 
dazu, unsere Soldatinnen und Soldaten resilient gegen Risikofelder zu machen. 
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Eine zentrale Rolle kommt der Bundeswehr zudem im Bereich des Heimat-
schutzes zu. Dazu zählen die Aufgaben, die im Rahmen der gesamtstaatlichen 
Sicherheitsvorsoge zum Schutz Deutschlands und seiner Bürgerinnen und Bür-
ger außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalls durch die Bundeswehr 
wahrzunehmen sind.

In Deutschland dürfen die Streitkräfte zur Hilfeleistung bei Naturkatastro-
phen und besonders schweren Unglücksfällen eingesetzt werden. Die Verfah-
ren dazu sind ständig geübte Praxis. Zur Unterstützung bei besonders schweren 
Unglücksfällen zählt auch der Einsatz unserer Streitkräfte bei terroristischen 
Anschlägen katastrophischen Ausmaßes. Die entsprechenden Verfahren wer-
den ebenfalls laufend bei gemeinsamen Übungen mit den Bundesländern zur 
Terrorismusabwehr geübt. 

Die Bundeswehr unternimmt alle Anstrengungen, um den Herausforderungen, 
die aus Globalisierung und Digitalisierung erwachsen, ausgewogen zu begeg-
nen. Bei Resilienz und Sicherheitsvorsorge spielen unsere Streitkräfte eine zen-
trale Rolle. Doch Landes- und Bündnisverteidigung sind eine gesamtstaatliche 
Kraftanstrengung. Deswegen kommt es auf uns alle an. Jede und jeder Einzel-
ne kann sich in den Diskurs vor Ort, in Vereinen und Parteien einbringen und 
zur Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger beitragen. Die Verwundbar-
keit unserer Institutionen und unserer Infrastruktur zu erkennen und ihr zu 
begegnen, bleibt eine gemeinsame Aufgabe von Politik und Gesellschaft, die 
sich dabei auf unsere Streitkräfte verlassen können.

Hinweis: Mehr zum Thema Globalisierung, Digitalisierung und Resilienz siehe 
Bericht über die 53. Sicherheitspolitische Informationstagung der Clausewitz-
Gesellschaft e.V. und der Führungsakademie der Bundeswehr auf den Seiten 
231 bis 240.
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Kapitel I

Aktuelle sicherheits- und verteidigungspolitische Themen

Chinas Eigen- und Weltbild und die Auswirkungen auf seine 
Außenpolitik

„Wir sind viele, wir sind vielfältig, wir sind eigen, wir sind ewig“

Andreas Wolfrum

„Die Chinesen“

Die seit Jahrhunderten größte mehr oder weniger in einem einzigen Staat orga-
nisierte Menschengruppe der Welt empfindet sich im Inneren als außerordent-
lich heterogen. Neben der genetisch größten Volksgruppe, der Han-Ethnie, 
gibt es in der Volksrepublik China noch 55 und in Taiwan 16 weitere offiziell 
anerkannte Völker, amtlich auch „Nationalitäten“ genannt. Diese bilden mit 
ihren unterschiedlichen Sprachen und Dialekten eine von Diversität geprägte 
Bevölkerung, in der die Han jedoch Staat und Kultur dominieren. Auch die 
meisten Übersee- oder Auslandschinesen zählen sich selbst zu den Han. Sie 
haben sich in vielen Staaten Südostasiens im Laufe der Jahrhunderte angesie-
delt und bilden dort mittlerweile sehr große Minderheiten, besonders in Malay-
sia und Thailand. In Singapur stellen die Han sogar die Bevölkerungsmehrheit. 
Übrigens verallgemeinert der deutsche Begriff „Chinese“, denn im Chinesi-

schen wird zwischen Chinesen als Staats-
bürger („Zhongguoren“), den ethnischen 
Han-Chinesen („Hanren“) und den Min-
derheiten („Shaoshu minzu“) unterschie-
den.

Dabei gilt es festzuhalten, dass es das eine 
EINE Eigenbild DER Chinesen alleine 
schon deswegen nicht geben kann, weil die 
Befindlichkeiten zwischen der Volksrepu-

blik China, der Republik China (Taiwan), Hongkong, Macao sowie den in 
anderen Ländern lebenden Chinesen mit einem Pass der Volksrepublik China 
oder der Republik China („Haiwai Huaqiao“) oder jeweils anderen Staatsbür-
gerschaften („Haiwai Huaren“) manche Unterschiede erklärbar machen und 

Trotz der Unterschiede fühlen sich „die Chi-
nesen“ durch bestimmte Eigenheiten – gerade 

auch in der Abgrenzung zu anderen – verbun-
den, sind sich ihrer gemeinsamen Geschichte, 

Tradition und Abstammung bewusst und 
leiten aus ihrer Zivilisation und Geschichte 

– unabhängig von den gerade Herrschenden 
– Hoffnungen für eine (wirtschaftlich bessere) 

Zukunft ab. 
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von den Generationen auch jeweils anders empfunden werden. Dass chine-
sischstämmige Kinder, die in westlichen Kulturen aufwachsen, abfällig von an-
deren Chinesen „Bananen“ („außen gelb, innen weiß“) genannt werden, belegt 
diese Identitätsdifferenzen.

Doch trotz der Unterschiede fühlen sich „die Chinesen“ durch bestimmte 
Eigenheiten – gerade auch in der Abgrenzung zu anderen – verbunden, sind 
sich ihrer gemeinsamen Geschichte, Tradition und Abstammung bewusst 
und leiten aus ihrer Zivilisation und Geschichte – unabhängig von den gerade 
Herrschenden – Hoffnungen für eine (wirtschaftlich bessere) Zukunft ab. In 
der Volksrepublik wird dieser „Chinesische Traum“ seit dem Amtsantritt des 
Staats- und Parteichefs Xi Jinping im Jahr 2012 – inhaltlich vage und zugleich 
umfassend – propagiert und verkündet das genaue Gegenteil des „Amerika-
nischen Traums“ von der Verwirklichung individuellen Glücks, nämlich eine 
kollektive Zukunftsvision.

Sinozentrisches Weltbild

Zu den Gemeinsamkeiten gehörte mindestens bis ins 19. Jahrhundert – man-
che behaupten, dass es auch in der Gegenwart noch existiere, weil es in Sprache 
und Kultur verankert sei – das auf China fixierte ethnozentrische Weltbild 
(als Entsprechung zur europazentrieren Weltsicht). Es sah „Zhong-guo“ („Land 
der Mitte“), wie sich China selbst bezeichnet, sowie dessen Kaiser („Sohn des 
Himmels“) als Zentrum der zivilisierten Welt an und hierarchisierte die ande-
ren Nationen und Völker je nach Entfernung vom Herrschaftszentrum Peking.

Das Kaiserreich änderte zwar mit jeder Dynastie auch seinen Namen 
(Zhonghua, Huaxia, Shenzhou, Jiuzhou usw.), die Grundvorstellung blieb je-
doch immer bestehen und vermittelte dadurch eine Überzeitlichkeit. Für die 
Chinesen war ihr Reich also die einzige Welt unter dem Himmel und hatte da-
her auch keine echten Grenzen, sondern nur Randzonen, in denen die Barbaren 
wohnten, bis zu denen der Einfluss des Kaisers nicht ausreichte. Deshalb gab 
es dort nach chinesischer Vorstellung auch keine Kultur, keine Städte, keine 
Schrift usw. Der Bau der Großen Mauer war also nicht als Grenze des Reiches 
gedacht, sondern lediglich als Schutz der Handelswege und der zivilisierten 
Bewohner vor den Barbaren aus dem Norden, die aber – zumindest theoretisch 

– Chinesen werden konnten, sofern sie deren höherstehende Kultur übernah-
men. Doch nicht nur an den Rändern des Reichs der Mitte, sondern auch in 
seinem Inneren konnten sich regional eigenständige, ethnisch und kulturell 
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autochthone Bevölkerungsgruppen erhalten und entwickeln. Solange sie sich 
dem Herrschaftsanspruch des Kaisers nicht widersetzten, konnten diese unbe-
helligt weiterexistieren. 

Diese ethnozentrische Weltvorstellung bildete auch die Grundlage für die in-
ternationalen Beziehungen in Ostasien, bis sich erst im 20. Jahrhundert eine 
Vorstellung von völkerrechtlicher Gleichberechtigung durchsetzte. 

Heute wird der traditionelle Sinozentrismus gerne auch mit einem chinesischen 
Nationalismus moderner Prägung1 kombiniert mit dem Ziel, die Herrschaft 
der Kommunistischen Partei als Schützer und Wahrer der Nation auch in Zu-
kunft zu sichern, auch wenn ihr klar ist, dass nationalistische Aufwallungen in 
China gegen z.B. vermeintlich externe Bedrohungen außer Kontrolle geraten 
und sie selbst in Bedrängnis bringen könnten. Doch auch aus innenpolitischen 

Motiven spielt der Nationalismus eine steigende Rollen, da 
die Regierung in Beijing nationalistische Proteste als Ventil 
sieht, um von innenpolitischen Problemen abzulenken und 
Unzufriedenheit in öffentliche Empörung zu kanalisieren.

Schriftsprache

Die Kontinuität des kulturellen Selbstverständnisses zeigt 
sich auch heute noch tief im Alltag verwurzelt und über 
die Schriftsprache von Generation zu Generation weiterge-
geben. Anders als die gesprochenen Sprachen und Dialekte 
stellt die chinesische Schrift ein überregionales Medium der 
Verständigung dar und gewinnt dadurch ihre Bedeutung für 
das Zusammengehörigkeitsgefühl der Chinesen. Die über 
100.000 chinesischen Schriftzeichen dokumentieren die 

mehr als drei Jahrtausende alte Schriftkultur, ihre Beherrschung kennzeichnet 
Grade des sozialen Ansehens in der modernen chinesischen Gesellschaft, die 
Schreib- und Lesekompetenz ist ein Bildungsgut, das von allen Chinesen glei-
chermaßen angestrebt wird.

Technische Innovationen

Chinesen verbindet die Vorstellung, den Fortschritt der Welt durch techni-
sche Innovationen (Kompass, Schießpulver, Buchdruck, Papier usw.) bereichert 
zu haben und dies in der Zukunft wieder zu tun.2 Mobile Zahlungssysteme 

Straßenarbeiter in Datong zeigt 
öffentlich seine kalligrafischen 
Fähigkeiten
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(AliPay, WeChat) oder Bike-Sharing-Systeme (Mobike, Ofo) ohne feste Sta-
tionen, Anwendungen für künstliche Intelligenz, der Dunkle-Materie-Satellit 

„Wukong“ (seit 2015), der abhörsichere Quantensatellit „Micius“ (seit 2016) usw. 
haben einen Entwicklungsvorsprung von mehreren Jahren.

Auf die Frage, warum der Westen trotz des früheren hohen Standes der chine-
sischen Wissenschaft diese während der Industrialisierung überholt hatte, 
machte der britische Sinologe und Wissenschaftshistoriker Joseph Needham3 

die Einflüsse des Konfuzianismus und 
Daoismus verantwortlich, die die Ausbil-
dung der Produktivkräfte in ganz Asien 
hemmten. Aus chinesischer Sicht handelt 
es sich bei dem gegenwärtigen Prozess 
nicht um einen Aufstieg, sondern um ei-
nen Wiederaufstieg an die Weltspitze: Bis ca. 1820 war das Kaiserreich China 
die größte Volkswirtschaft der Welt, die mit einem Anteil von über 30 % der 
damaligen Weltwirtschaftsleistung auf einen afro-eurasischen Weltmarkt be-
grenzt war. Erst dann wurde China vom industrialisierten England abgelöst, 
das wiederum seinen Platz für die USA aufgeben musste. Andere Rechenmo-
delle glauben belegen zu können, dass die USA um 1890 China direkt abgelöst 
habe und sich dieses 2030 wieder umkehren werde.4

Konfuzianismus

Mit dem urban geprägten Konfuzianismus hat eine Philosophie, die Hierar-
chie, Loyalität, Familie sowie Bildung und Erziehung (auf Kosten der wirt-
schaftlichen Aktivitäten) eine besondere Rolle beimisst und weite Teile Asiens 
beeinflusst, wieder an Bedeutung gewonnen. Die humanistischen und klaren 
Vorstellungen sowie das Ideal von Besonnenheit und Mitgefühl überzeugen 
über die Grenzen Asiens hinaus und werden mit den „Konfuzius-Instituten“ 
im Ausland bekannt gemacht. 

Während der Konfuzianismus für zahlreiche Herrscherdynastien einen Teil 
der Staatsdoktrin darstellte, weil beispielsweise das Prüfungssystem für Be-
amte vor allem umfassende Kenntnisse konfuzianischer Lehren erforderte, 
erhielt er mit seiner Betonung der Rolle jedes Einzelnen im gesamtgesell-
schaftlichen Beziehungsnetzwerk die Bedeutung als Gegengewicht zur eu-
ropäischen Aufklärung, die stark auf die Freiheit des einzelnen Individuums 
abstellt. Der deutsche Soziologe Max Weber sah in der konfuzianischen 

Chinesen verbindet die Vorstellung, den Fort-
schritt der Welt durch technische Innovationen 
(Kompass, Schießpulver, Buchdruck, Papier 
usw.) bereichert zu haben und dies in der 
Zukunft wieder zu tun.
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Ethik den Ursprung für die Rückständigkeit Chinas im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert, doch blendete er dabei die Existenz großer Städte und effektiver 
Bürokratien aus. Nach der Xinhai-Revolution von 1911 sahen die Reform-
kräfte in ihm die Ursache für die Rückständigkeit, den Aberglauben, den 
Ahnenkult usw.

Heute wird der Konfuzianismus auch wieder von der Staats- und Parteifüh-
rung zur Herrschaftsstabilisierung gefördert, nachdem es unter Mao in der 
Volksrepublik zahlreiche Versuche zur Diskreditierung (Hindernis für den 
Aufbau einer sozialistischen Gesellschaftsordnung) und während der Kulturre-

volution zur Instrumentalisierung gegen 
politische Gegner (Anti-Lin-Biao-Kampa-
gne) gegeben hat. Zu berücksichtigen ist in 
diesem Zusammenhang auch, dass als Ge-
genbewegung 1967 in Taiwan das chinesi-
sche Kulturrenaissance-Komitee gegrün-
det wurde, um die chinesische Kultur 
außerhalb Festlandchinas beizubehalten 
bzw. zu bewahren. Die Vorstellung einer 

harmonischen Gesellschaft mit ihren Privilegien (nicht Rechten!) und Pflich-
ten orientiert sich an der hierarchischen Ordnung der Familie, in der jeder 
seinen Platz einnimmt und danach handelt. Das Staatsoberhaupt verdient sich 
demnach seine Position durch die besondere moralische Vorbildfunktion, die 
durch Schutz und Leitung bewiesen werden muss, indem es für Ernährung, 
Bildung und ein friedliches Umfeld sorgt.

Sinisierungen

Die Offenheit für die Übernahme und Modifikation von Fremdem im Rah-
men von Akkulturationsprozessen zeichnet viele Chinesen aus, gleichzeitig 
nehmen die Chinesen auf die sie umgebende Kultur Einfluss, was im Falle 
der ethnischen Minderheiten wie Uiguren oder Tibeter auch politisch gewollt 
ist. Sie beruht auf dem Gefühl der eigenen kulturellen Überlegenheit und der 
Idee, wirtschaftlichen Nutzen aus einer ursprünglich fremden Sache zu ziehen, 
die man zu etwas Chinesischem macht.5 Dabei ist die chinesische Gesellschaft 
im Allgemeinen tendenziell eher konservativ, traditionell und sogar isolatio-
nistisch. Insbesondere ausländische Einflüsse finden meist entweder nur sehr 
schwer Eingang in die chinesische Gesellschaft oder müssen sinisiert werden. 
Während der gemeinsame Markt über die Jahrhunderte zu einer Angleichung 

Die Vorstellung einer harmonischen Gesell-
schaft mit ihren Privilegien (nicht Rechten!) 
und Pflichten orientiert sich an der hierar-
chischen Ordnung der Familie, in der jeder 

seinen Platz einnimmt und danach handelt. 
Das Staatsoberhaupt verdient sich demnach 

seine Position durch die besondere moralische 
Vorbildfunktion.
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der Kulturen in Ostasien geführt hat, lässt sich durch die Globalisierung erklä-
ren, wie ähnlich solche Prozesse in der Gegenwart ablaufen. 

Die Sinisierung der Kulturen fremder asiatischer Eroberervölker, nämlich der 
Mongolen in der Yuan- (1279-1368) und der Mandschu in der Qing-Dynas-
tie (1644-1911), diente deren Herrschaftsstabilisierung, indem sie sich an die 
Mehrheit ihrer Untertanen anpassen bzw. das „Konzept China“ vertraten. 

Wenn es allerdings um Machtstrukturen ging, so versuchte die chinesische 
Staatsführung immer wieder, steuernd und regulierend einzugreifen: Mao ent-
wickelte z.B. auf der Grundlage der Lehren von Marx, Engels und Lenin eine 
chinesische Form des Kommunismus, der in manchen Bestandteilen mit sei-
nem Vorbild wenig gemein hat.

Phasen der Abschottung und der Öffnung

Die Wahrnehmung der China umgebenden Welt hing in den Phasen der Ab-
schottung und denen der Öffnung aus chinesischer Perspektive jeweils von 
ihren Trägern, Steuerungsmechanismen und Absichten ab, sie für die eigene 
Entwicklung nutzbar zu machen. Auf eine Zeit des intensiven Austauschs folg-
te ab 1635 bzw. 1760 eine Phase starker Regulierung (Zhoushan, Xiamen und 
Kanton als einzige Außenhandelshäfen, Abwicklung nur über Kaufleute der 
Cohong-Gilde usw.), wobei von chinesischer Seite das Hausrecht, diejenigen, 
die man als Gäste im Land willkommen heißt, sowie Kooperations- und Han-
delspartner frei wählen und unterschiedlich behandeln zu können, einen Teil 
ihrer Souveränität darstellte. 

Während über Jahrhunderte die nomadischen Steppenvölker des Nordens als 
barbarische Bedrohung des chinesischen Kaiserreiches und der Zivilisation 
wahrgenommen wurden, der Kontakt zur Außenwelt auf dem Landweg (Sei-
denstraße) gut zu kontrollieren und zu regulieren war, entdeckte die konti-
nentale Insel China erst im 18. Jahrhundert seine Küstenregionen, weil die 
Europäer nun nicht mehr auf dem Landweg aus dem Westen, sondern auf dem 
Seeweg aus dem Osten kamen.

Während Lord George Macartney 1793 mit seiner Mission zum Aufbau von 
offeneren Wirtschaftsbeziehungen zwischen England und China, an der üb-
rigens mit Johann Christian Hüttner auch ein Deutscher teilnahm, wohl v.a. 
aufgrund eines Mangels an interkultureller Kompetenz scheiterte, war der nie-
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derländische Geschäftsmann Isaac Titsingh als Vertreter der Holländischen 
Ostindien-Kompanie kurze Zeit später erfolgreicher. Mit Gewalt erzwangen 
die Engländer und Franzosen in den beiden Opiumkriegen (1839-42 und 
1856-60) von dem im Inneren zerrüttete Reich die Öffnung des chinesischen 
Marktes und degradierten China durch die „Ungleichen Verträge“ von einer 
asiatischen Hegemonialmacht auf den Status eines halbkolonialen Gebietes he-
rab, was von den chinesischen Nationalisten in der späteren Republik China als 
das „Jahrhundert der Schande“ bezeichnet wurde.

Da die Küstenregion bis auf wenige Ausnahmen im traditionellen China kaum 
besiedelt war, konnte man den Ausländern dort leicht und gesichtswahrend 
das Zugeständnis machen, Konzessionsgebiete einzurichten und zu besiedeln 
(z.B. in Tianjin, Shanghai, Ningbo, Fuzhou, Xiamen). Das Binnenland wurde 
dagegen kaum von den Impulsen beeinflusst, was den großen Entwicklungsun-
terschied zwischen Ost- und Westchina bis heute zum Teil erklärt.

Die mangelnde Fähigkeit der chinesischen Zentralregierung, das eigene Gebiet 
vor Eindringlingen zu schützen, wurde zuerst auf die Schwäche des Qing-Mi-
litärs und seiner veralteten Waffentechnik reduziert. Erst in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts setzte sich bei den Eliten die Erkenntnis durch, dass eine 
Modernisierung des Militärs, der Wirtschaft und der Wissenschaft Hand in 
Hand gehen müssten, um durch eine „Selbststärkungsbewegung“ den Unter-
gang des chinesischen Kaiserreichs aufzuhalten.6

Nachdem in den ersten Jahren der Volksrepublik China die zurückliegende 
Demütigung durch ausländische Mächte außerhalb des Interesses der staatlich 
verordneten Geschichtspolitik lag, weil man damit beispielsweise das Netz-
werk der Kollaborateure und Profiteure, in dem übrigens auch die Chinesen in 
Übersee ein bedeutende Rolle spielten, hätte thematisieren müssen, erfuhr der 
Kampf gegen das Fremde in Zeiten der Kulturrevolution (1966-76) einen kur-
zen Höhepunkt, hatte nicht schon Karl Marx die moralische Dimension des 
Opiumskrieges in seinen Werken als Manifestation einer historischen Gesetz-
mäßigkeit beschrieben. Mit der Reform- und Öffnungspolitik und der zuerst 
inoffiziellen, dann offiziellen Abkehr vom Maoismus wurden die Ereignisse des 
19. Jahrhunderts weniger als Teil der kommunistischen Ideologie denn als staat-
lich geförderte Erinnerungskultur rund um den nicht korrumpierbaren Natio-
nalhelden Lin Zexu und seinen Kampf gegen den Opiumhandel der Engländer 
thematisiert. Die Rückgabe Hongkongs und Macaus an die Volksrepublik in 
den Jahren 1997 und 1999 wurden ein ganzes Stück weit als Abschluss der 
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historischen Belastungen im Verhältnis zu den europäischen Kolonialmächten 
verstanden.

Schwierige Nachbarschaft

Auch die Beziehungen zu anderen, näher gelegenen Nationen sind nicht frei 
von historischen Belastungen: Mit Japan verbindet die Chinesen neben dem 
Kulturaustausch (Buddhismus, Konfuzianismus, Schriftkultur) aufgrund der 
Ereignisse in den letzten 130 Jahren eine Hassliebe. Dem ehemaligen Tribut-
staat gelang im Rahmen der Meiji-Restauration eine erfolgreiche Modernisie-
rung, Industrialisierung und Militarisierung, die das Machtverhältnis zwi-
schen China und Japan, das sich im Status eine Schutzmacht für Korea zu sein 
zeigte, mit dem Ersten Chinesisch-japanischen Krieg Ende des 19. Jahrhun-
derts umkehrte. China kapitulierte und musste die Hegemonie Japans über 
Korea, Taiwan und einige Inseln anerkennen. Der 
Zusammenbruch der Qing-Dynastie und der fol-
gende Bürgerkrieg der Warlords ermöglichten eine 
japanische Einflussnahme, da die einzelnen lokalen 
Militärmachthaber ausländische Unterstützung 
brauchten, um ihre Kriege zu finanzieren. Seit der 
Annexion der Mandschurei 1931, der Etablierung 
des Marionettenstaates „Mandschukuo“ unter dem 
letzten chinesischen Kaiser Pu Yi und dem Zweiten 
Chinesisch-japanischen Krieg (1937-45) als einem 
Teil des Zweiten Weltkrieges belasten japanische 
Besatzung, Kriegsverbrechen und der nachträgliche Umgang damit bis heute 
das Verhältnis. Seit der Kapitulation der japanischen Streitkräfte 1945 und 
dem Friedensvertrag 1952 wird Japan zudem als Teil des Bündnissystems der 
USA wahrgenommen, ein japanisch-chinesischer Friedensvertrag konnte dage-
gen erst 1978 unterzeichnet werden.

Die koreanische Halbinsel mit ihrem alten Königreich Goguryeo, das sich 
nachweislich auch auf Gebiete in der südlichen Mandschurei erstreckte, wird 
von Historikern der Volksrepublik China sowie der Republik China (Taiwan) 
wegen der Dominanz der chinesischen Dynastien Han und Wei gerne als 
Teil der chinesischen Geschichte behandelt, was jedoch von den koreanischen 
Fachkollegen empört zurückgewiesen wird. Die Ansprüche der Chinesen lösen 
unter Südkoreanern immer wieder einen „Goguryeo-Boom“ aus, der sich in 
einer Vielzahl von Filmen, Fernsehserien und Computerspielen manifestiert. 

Während der japanischen Besatzung führte 
die Einheit 731 in Harbin Versuche mit 
biologischen Kampfstoffen an lebenden 
Gefangenen durch.
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Generell empfinden viele Chinesen der Volksrepublik mit Nordkorea eine ideo-
logische, mit Südkorea eine primär wirtschaftliche Verbundenheit. 

Symbolische Politik

Nicht nur um das eigene Image insbesondere in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern aufzubessern, führt die chinesische Diplomatie eine Serie multi-
nationaler Konferenzen im eigenen Land sowie ausgedehnte Auslandsreisen 
hochrangiger chinesischer Delegationen gerade in solche Staaten durch, die 
westliche Regierungsvertreter nur selten aufsuchen. Für diese symbolische Po-

litik in Form von Gipfeldiplomatie Chinas stehen 
zum Beispiel die Gipfel der APEC (Asia-Pacific 
Economic Cooperation) in Peking 2014, der CICA 
(Conference on Interaction and Confidence Buil-
ding Measures in Asia) in Shanghai im selben Jahr, 
der G20-Gipfel in Hangzhou 2016 sowie das zweite 

„Belt and Road Forum“ 2019 in Peking. Sie entspre-
chen mit dem vorher ausgehandelten diplomati-
schen Protokoll und den inszenierten Bildern den 
Politikvorstellungen autoritärer Regime und zeigen 
über die öffentliche Berichterstattung vor allem 

auch nach innen, wie wichtig der internationalen Staatenwelt die Zusammen-
arbeit mit dem modernen, wirtschaftlich starken China ist.

Auch auf der menschlichen Ebene versteht es die Volksrepublik China mit 
symbolischen Gesten und Geschenken für sich zu werben. Seit 1972 dem US-
Präsidenten Richard Nixon der erste Pandabär zum Geschenk gemacht wurde, 
erregt die „Panda-Diplomatie“ in jeweils beiden Ländern große mediale Auf-
merksamkeit.7

Neue Seidenstraße

Die „Belt-and-Road-Initiative“ (BRI) unter dem Motto „One Belt, One Road“ 
(OBOR) knüpft seit 2013 auch sprachlich mit der „Neuen Seidenstraße“ auf 
dem Land- und Seeweg an Zeiten des früheren Glanzes des Kaiserreichs an, 
indem Chinas Engagement im Indischen Ozean und in Afrika in eine Tradi-
tionslinie eingeordnet werden, die ihren Ursprung in den sieben Expeditions- 
und Handelsreisen des Admirals Zheng He im frühen 15. Jahrhundert ansetzt. 
Dass die chinesischen Kaiser mit Ausnahme dieser Zwischenzeit Schiffbau und 

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 
besucht mit Mitgliedern seiner Delegation 
am Rande des «Seidenstraßen»-Gipfels 
2019 die Verbotene Stadt.



27

Seefahrt auf den ostasiatischen Raum beschränkten, wird dabei bewusst ausge-
blendet. Im Jahr 2005 wurde das 600-jährige Jubiläum von Zhengs erster Reise 
gefeiert. In Qingdao stach die „Grüne Augenbraue“ in See, ein Nachbau eines 
der kleineren Seeschiffe der historischen Flotte, um nach 40 Tagen in chinesi-
schen Küstengewässern öffentlichkeitswirksam nach innen und außen 17 asi-
atische und afrikanische Häfen so anzulaufen wie 600 Jahre zuvor Zheng He.

Während BRI in den gelenkten Medien der Volksrepublik China als eine auf-
einander abgestimmte Strategie dargestellt wird, die durch ihren garantierten 
Erfolg eine zukunftsweisende Weltgeltung verspricht, und dies von den Ana-
lysten in Europa und den USA so aufgegriffen wird, stellt sich die Faktenlage 
etwas differenzierter dar. Zwei einzelne, später erst zusammengeführte Vorstö-
ße, nämlich der von Xi Jinping im September 2013 in Kasachstan vorgestellte 

„Seidenstraßenwirtschaftsgürtel“ und die in Indonesien im Oktober 2013 ange-
kündigte „Maritime Seidenstraße für das 21. Jahrhundert“ bestehen aus einer 
Vielzahl von geplanten Infrastrukturprojekten, die mithilfe eines Seidenstra-
ßenfonds sowie der Asiatischen Infrastrukturinvestitionsbank (AIIB) finanziert 
werden. Als Marketingidee bietet OBOR eine riesige Projektionsfläche, über 
die nun alle möglichen Projektideen (teilweise auch solche, die schon lange vor-
her existierten) von chinesischen Städten, Provinzen oder Staatsunternehmen 
gegenüber der Führung mit größeren Erfolgschancen als zuvor angemeldet und 
finanziert werden können. Das wirtschaftliche Risiko wird durch die staatliche 
Unterstützung minimiert, die Gefahr von Fehlinvestitionen, die sich auch auf 
lange Zeit nicht rechnen, steigt. Damit retten sich chinesische Unternehmen 
in den Branchen Stahl, Zement, Bau oder Transport, da diese seit längerem 
unter großen Überkapazitäten und Verschuldung leiden. Doch auch außerhalb 
Chinas wittert man das große Geschäft, während man gleichzeitig sein Vor-
gehen politisch kritisiert. Messen und Konferenzen in verschiedenen Ländern 
verwenden „Belt and Road“ für ihre wirtschaftlichen Zwecke, wie dies auch in 
Nürnberg im Oktober 2019 mit dem „Kongress Seidenstraße 2019. Handeln 
in neuen Märkten“ erfolgte. Außerdem bietet sich mit BRI ein Weg, um Chi-
nas große Devisenreserven zu einträglicheren Zwecken einzusetzen als für den 
Kauf von ausländischen Staatsanleihen, die in Zeiten der Niedrigzinspolitik 
kaum noch Rendite abwerfen. Vor allem – und das ist das Hauptmotiv, das in 
der chinesischen Öffentlichkeit ankommt – dient die Neue Seidenstraße dazu, 
die ärmeren chinesischen Provinzen im Westen des Landes ökonomisch voran-
zubringen und die Unruheregion Xinjiang durch Wirtschaftwachstum, Zuzug 
von Han-Chinesen und Handelsanbindung an die benachbarten zentralasiati-
schen Staaten zu befrieden.
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Alle Maßnahmen der kontinentalen und maritimen Seidenstraße passen mit 
dem großen finanziellen Aufwand für Infrastruktur und Verkehrsprojekte zum 
zivilisatorischen Grundverständnis der Chinesen. Die Reichweite der Handels-
beziehungen ist aus chinesischer Perspektive sichtbares Zeichen für die gegen-
seitige Anerkennung von Staaten und deren Spielregeln. 

Auswirkungen auf die Außenpolitik

Bevor im Folgenden einige grundsätzliche Auswirkungen auf die chinesische 
Außenpolitik thematisiert werden, sollte man sich auch hier vergegenwärtigen, 
dass die Volksrepublik China bei weitem keinen einheitlichen, homogenen Ak-
teur darstellt, der auch als solcher nach außen hin auftritt. Obgleich man schon 
die Frage, inwiefern die Volksrepublik als Sprachrohr chinesischer Interessen, 
zum Beispiel der von Auslandschinesen, angesehen wird, diskutieren kann, soll 
an dieser Stelle nur von dieser die Rede sein. Denn schon in der Volksrepublik 
begegnet einem „China“ in den auswärtigen Beziehungen auf vielfache Weise: 
durch das Handeln der Regierung, aber auch durch das von Parteiakteuren, 
Staatsunternehmen oder chinesischen Provinzen und Städten, die im Ausland 
zum Beispiel mit außenwirtschaftlichen Initiativen in Erscheinung treten. In 
jedem Einzelfall sollte daher, soweit das in einem autoritären System mit einem 
Regierungs- und Parteiapparat sowie seinen intransparenten Entscheidungs-
systemen überhaupt möglich ist, geprüft werden, um welchen Akteur es geht, 
welche Interessen dieser verfolgt und ob diese gegebenenfalls sogar im Wider-
spruch zu der offiziell vertretenen Politik stehen und wie diese damit umgeht.

Anders als in der Vergangenheit sehen sich die Chinesen, deren Wirtschafts-
wachstum und Wohlstand auf dem Handel mit Rohstoffen, Energie, Fertigpro-
dukten usw. aufbaut, als Teil einer globalisierten Welt, in der sie langfristige 
Ziele verfolgen und diese der eigenen Bevölkerung als Zukunftsvisionen prä-
sentieren. Der Verfall der Rohstoffpreise und die Stärke der chinesischen Wäh-
rung haben jedoch das Ungleichgewicht der Wirtschaftsbeziehungen Chinas 
zu anderen Staaten weiter verstärkt.

Während China einerseits als Ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates, un-
ter diesen der größte Truppensteller für UN-Missionen, drittgrößte Nuklear-
macht, einer der führenden Waffenexporteure und größte Exportwirtschaft 
verstärkt nach Mitwirkung in allen bedeutenden weltpolitischen Fragen strebt 
und sich als aktives Mitglied der G20, der BRICS (Brasilien, Russland, Indi-
en, China, Südafrika), ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) und 
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der SCO (Shanghai Cooperation Organisation) in die zukünftige Gestaltung 
des internationalen Wirtschafts- und Finanzsystems einbringt, verfolgt es auch 
selbstbewusst nationale Interessen, die sich aus seiner Lage in Ostasien, seiner 
Bevölkerungszahl, seiner Rolle als Absatzmarkt usw. ergeben. Multilaterale 
Bindungen werden als zweischneidiges Schwert angesehen. Beschränkungen 
der nationalen Souveränität sind nur dann zulässig, wenn ihnen ein entspre-
chender Nutzen gegenübersteht, zum Beispiel in Form einer internationalen 
Mitsprache über die Gestaltung von Regeln, Zugang zu Märkten, Stärkung des 
Status in internationalen Organisationen.

An einem stabilen regionalen Umfeld ist es interessiert. Sicherheitsinteressen 
verfolgt China auf der koreanischen Halbinsel (Denuklearisierung), in der In-
selfrage (erste und zweite Inselkette), an 
der Grenze zu Indien sowie im Westen und 
gerät damit in Konflikt zu den US-Bei-
standsverpflichtungen in der Region, z.B. 
zu Taiwan oder Südkorea. Der von China 
betriebene Ausbau militärischer Infra-
struktur entspricht einerseits den gewachsenen ökonomischen Möglichkeiten, 
vergrößert aber auch das Konfliktpotenzial in der Region.

Die wirtschaftlichen Fähigkeiten der Volksrepublik eröffnen ihr auch neue 
Möglichkeiten der Außenpolitik, nicht nur über klassische Wirtschaftsbezie-
hungen, die zu politischen Allianzen führen. Das chinesische Entwicklungsmo-
dell aus freiem Handel, freier Markt und einer unfreien Gesellschaft, oftmals 
als „Peking-Konsens“ betitelt, hat für die Regierungen z.B. mancher afrika-
nischer Staaten einen Vorbildcharakter, der seit den 1960er Jahren aufgebaut 
wurde („Softpower“8). Es erlaubt mit massiver Unterstützung Chinas die wirt-
schaftliche Entwicklung des Landes, ohne die Machthaber durch umfassen-
de Demokratisierungsprozesse zu gefährden. Dabei kann China, „das größte 
Entwicklungsland der Welt“9, auf die Erfahrungen im eigenen Land aufbauen 
und genießt im Unterschied zu den ehemaligen europäischen Kolonialmächten 
und den USA eine höhere Glaubwürdigkeit. Die eigenen Auslandsinvestitio-
nen auch politisch abzusichern, erinnert aus europäischer Sicht an Formen des 
Imperialismus, kann aber auch als DIE Alternative einer von Kontinuität und 
Stabilität geprägten Außenpolitik gesehen werden.

Andererseits ist chinesische Außenpolitik von einem starken Geschichtsbe-
wusstsein durchdrungen. Zuallererst sollten die beteiligten Seiten Konfronta-

Der von China betriebene Ausbau militä-
rischer Infrastruktur entspricht einerseits den 
gewachsenen ökonomischen Möglichkeiten, 
vergrößert aber auch das Konfliktpotenzial in 
der Region.
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tionen aus dem Weg gehen und nicht die Fehler wiederholen, die in der Ver-
gangenheit immer wieder zu Kriegen zwischen einer etablierten Weltmacht 
und einer aufstrebenden, neuen Macht führten, wie das Japan und die USA 
während des Zweiten Weltkriegs in Asien nicht getan haben. 

Chinesische Politiker beziehen sich gerne direkt oder durch Anspielungen auf 
Herrscherdynastien in der Vergangenheit und stellen damit auch ihre Bildung 
unter Beweis. Mao verglich sich ab 1972 mit dem ersten chinesischen Kaiser 
Qin Shi Huangdi, ließ sich gerne mit dem „Kapital“ von Karl Marx und der 

„Alten Geschichte aus der Tang Dynastie“ abbilden. Aus dieser Referenz ergibt 
sich auch der Wunsch, den einstigen Status Chinas wiederherzustellen.

Gepaart ist dies mit einem Opferkomplex, der seinen Ursprung in der Demüti-
gung Chinas durch den Westen und Japan im Laufe des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts findet: die Opiumkriege, der Boxeraufstand, Chinas Behandlung 
auf der Friedenskonferenz von Versailles, der Mukden-Zwischenfall und das 
Versagen des Völkerbundes usw. Diese Periode nationaler Demütigungen findet 

schließlich angeblich ihr Ende und ihre Er-
lösung in der Gründung der Volksrepublik 
China durch Mao im Jahr 1949. Politisch 
wirkmächtig wird dieses Gefühl, wenn bei 
bestimmten Themen, die als möglicher Ge-
sichtsverlust interpretiert werden, China 
eine kompromisslose Haltung zeigt. Dazu 

gehören die nationalen Fragen Hongkong, Macau, Taiwan, Tibet, Xinjiang so-
wie das Südchinesische Meer. Da China als Nationalstaat den Zenit seiner 
Macht noch nicht erreicht hat, dürfen aus chinesischer Sicht in Fragen der nati-
onalen Souveränität und territorialen Integrität bestenfalls taktische Zuge-
ständnisse gemacht, das Ziel der Wiedervereinigung im Rahmen der von Pe-
king propagierten „Ein-China-Politik“ allerdings niemals aufgegeben werden.

Als Kerninteresse der chinesischen Außenpolitik gilt dabei die Stabilität des 
politischen Systems, also die Aufrechterhaltung der Führungsrolle der Kom-
munistischen Partei und die Fortführung des eigenständigen sozialistischen 
Entwicklungsweges.10 Chinas Bemühen um ein positives internationales Image 
als kooperationsbereite und verantwortungsbewusste Großmacht gerät hier 
bisweilen – auch sprachlich – in ein Spannungsverhältnis, da das internatio-
nal übliche Vokabular auf ideologische Konzepte wie „Zivilisation“, „Grund-
widerspruch“ und „Weltfrieden“ trifft, die beim Unkundigen ein Gefühl der 

Als Kerninteresse der chinesischen Außenpo-
litik gilt dabei die Stabilität des politischen 

Systems, also die Aufrechterhaltung der Füh-
rungsrolle der Kommunistischen Partei und 
die Fortführung des eigenständigen sozialis-

tischen Entwicklungsweges.
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Fremdheit und Unverständlichkeit dieser Chiffren auslösen. Mit Verweis auf 
die Opferrolle wird vom Westen eine besondere Rücksichtnahme auf chine-
sische Interessen erwartet. Eine bis auf die traditionellen Strategeme des Ge-
nerals Tan Daoji zurückgehende Taktik in diplomatischen Verhandlungen 
Chinas ist letztlich, aus der Position des (derzeit noch) Schwächeren heraus po-
litische Prozesse stets am Laufen zu halten, eigene Defizite zuzugeben, jegliche 
verfrühte Formulierung eigener Positionen zu vermeiden und auf die geduldige 
Unterminierung oder Selbstaushöhlung des (derzeit noch) Stärkeren zu setzen.

Diese Vorstellungen entsprechen zudem dem klassischen marxistischen Ansatz 
des Historischen Materialismus, wie ihn auch Mao propagierte: Mit zuneh-
mender materieller Basis (d.h. Wohlstand/Macht) Chinas werde quasi natur-
gesetzlich der politische Überbau (d.h. die internationale politische Ordnung) 
nach seinen Vorstellungen umgebaut werden können.

Ein weiteres fundamentales Problem chinesische Außenpolitik ist das Parado-
xon, dass obgleich die Mehrheit der Chinesen fest von der Überlegenheit der 
chinesischen Zivilisation überzeugt ist, sie dennoch auf die Zusammenarbeit 
mit dem Westen sowie dessen Ressourcen 
und Technologie angewiesen sind. Man 
möchte nach außen das Gesicht Chinas 
wahren, traut aber eigentlich der eigenen 
Technik weniger als der ausländischen. 
Daher dreht sich der politische Diskurs 
über die wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Modernisierung und Entwicklung 
Chinas im Land selbst stets um die Vortei-
le und Nachteile der eigenen und fremden 
Ansätze. Dass etwas ausländischer Her-
kunft ist, führt keineswegs zwangsläufig zu einer Ablehnung in China, im Ge-
genteil: China hat eine lange Tradition diverse ausländische Errungenschaften 
in die chinesische Kultur einzugliedern.

Bei Misserfolgen bzw. in Krisen- und Spannungssituationen wird übrigens ger-
ne das Erklärungsmuster bemüht, dass anti-chinesische Kräfte von außen (und 
ihre Helfer im Inneren) einen weiteren Aufstieg zu vereiteln versuchen. Hier 
zeigt sich eine Wagenburgmentalität in der chinesischen Führung, nach der es 
gelte, die eigenen Reihen ideologisch zu festigen und dem Westen geschlossen 
die Stirn zu bieten.11

Bei Misserfolgen bzw. in Krisen- und Span-
nungssituationen wird übrigens gerne das 
Erklärungsmuster bemüht, dass anti-chine-
sische Kräfte von außen (und ihre Helfer im 
Inneren) einen weiteren Aufstieg zu vereiteln 
versuchen. Hier zeigt sich eine Wagenburg-
mentalität in der chinesischen Führung, nach 
der es gelte, die eigenen Reihen ideologisch zu 
festigen und dem Westen geschlossen die Stirn 
zu bieten. 
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Der Wettbewerbscharakter im Sinne einer Konkurrenz der Nationalstaaten 
lässt sich zum Beispiel darin erkennen, dass die chinesische Regierung „One 
Belt, One Road“ als das wichtigste internationale Entwicklungsprogramm seit 
dem Marshallplan anpreist und damit gleichzeitig den Kritikern den Spiegel 
vorhält. Unter Xi Jinping hat insgesamt das Werben mit dem eigenen Erfolg 

nach außen, der auch anderen Nationen als 
Vorbild dienen könnte, zugenommen, wo-
bei von einem religiös motivierten Sen-
dungsbewusstsein, wie dieses von den Ko-
lonialmächten im Zeitalter des 
Imperialismus ausging, nicht gesprochen 
werden kann.

Dass China gerne unterschiedlich ver-
handelt, zeigt sich derzeit in seinen Be-
ziehungen zu mittel- und osteuropäischen 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
im Rahmen eines „16 + 1“-Formats. Chi-

nesische Investitionen in Ländern mit niedrigen Sozialstandards und die hohe 
Bereitschaft zu Krediten für wichtige nationale Infrastrukturprojekte dürfte in 
den entsprechenden EU-Mitgliedsstaaten zu einer Chinafreundlichkeit führen, 
allerdings auch eine geschlossene Position der EU gegenüber Peking unterlau-
fen. 

Schließlich muss die Bedeutung des Nationalismus für die heutige chinesische 
Außenpolitik hervorgehoben werden. Er wurde besonders unter Deng Xiao-
ping genutzt, um das durch die Kulturrevolution verbliebene ideologische Va-
kuum zu füllen. Auch in diesem Kontext ist der Wunsch Chinas zu sehen, seine 
vergangene Macht sowie seinen internationalen Status wiederzuerlangen.

Fazit

Der Westen steht insgesamt vor einem Dilemma: Die wachsenden wechselsei-
tigen ökonomischen Abhängigkeiten sowie Chinas steigende internationale Be-
deutung machen eine Weiterentwicklung der internationalen Ordnung nötig. 
Dadurch wird es China aber auch möglich, seinen eigenen Einfluss – zwangs-
läufig zu Lasten der USA – immer weiter auszubauen und damit potenziell in 
die Lage zu kommen, die bislang vom Westen geprägte internationale Ordnung 
in seinem Sinne umzugestalten. Von daher wird es kurz- und mittelfristig für 
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die europäischen Staaten untereinander, aber auch im Verbund mit den USA, 
darauf ankommen, gemeinsame Positionen bei den Themen zu entwickeln, in 
denen China sich offen gegen den Westen und seine Werteordnung wendet.

Zum Autor: Fregattenkapitän der Reserve Dr. Andreas Wolfrum ist Semi-
narleiter für Politik und Gesellschaft in Bamberg und war von 2014 bis 2018 
im Auftrag der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen als Fachberater und 
Fachkoordinator an der deutschen Botschaft in Peking tätig.
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Das Geheimschutzabkommen GSOMIA: 
Kontroversen zwischen Korea und Japan

Oliver Corff

Einleitung

Nach mehrjährigem Vorlauf1  wurde  in Seoul am 23. November 20162 das lan-
ge kontrovers verhandelte Abkommen zur allgemeinen Sicherheit militärischer In-
formationen (GSOMIA3, im Folgenden „Geheimschutzabkommen“ oder kurz 

„Abkommen“) zwischen der Republik Korea4 und Japan unterzeichnet. Das Ab-
kommen soll beiden Ländern den direkten Austausch militärischer und nach-
richtendienstlicher Informationen zu Nordkorea ermöglichen, ohne dass beide 
Parteien dazu den bisher praktizierten Umweg über den gemeinsamen Sicher-
heitspartner USA nehmen müssen. Eigentlich sind Geheimschutzabkommen 
ein reguläres Instrument militärischer und militärpolitischer zwischenstaatli-
cher Kooperation, im Falle von Japan und Korea berührt dieses Abkommen je-
doch über militärische und sicherheitspolitische Aspekte hinaus grundsätzliche 
Fragestellungen nationaler Identität, Vergangenheitsbewältigung und Innen-
politik. Angesichts der konstanten Bedrohung durch Nordkorea legen die ge-
meinsamen Sicherheitsinteressen beider Länder zwar aus externer Perspektive 
ein Abkommen zum Austausch und Schutz vertraulicher Informationen nahe, 
jedoch ist es vor dem Hintergrund  einer langen Geschichte von Friktionen und 
Spannungen zwischen den beiden Ländern überraschend, dass dieses Abkom-
men überhaupt unterzeichnet wurde. Nachdem  im Jahr 2019 grundsätzliche 
Differenzen zwischen Japan und Korea nicht einvernehmlich beigelegt werden 
konnten, drohte Korea im Sommer 2019 damit, das Abkommen nicht zu ver-
längern, um schließlich am 23. November 2019 unter dramatischen Umstän-
den (und externem Druck) in letzter Minute doch noch in die Verlängerung 
einzuwilligen.

Dem Namen und dem Inhalt nach ist das Abkommen zur allgemeinen Sicherheit 
militärischer Informationen bilateral; es kann aber nicht losgelöst von den bila-
teralen militärischen Beistandsabkommen der USA mit Japan und Korea sowie 
den Sicherheitsinteressen der USA in der gesamten Region interpretiert werden.

Nachfolgend soll daher das komplexe Umfeld, in welches das Abkommen 
eingebettet ist, herausgearbeitet werden. Dies betrifft sowohl die historischen 
und aktuellen Spannungen zwischen Korea und Japan als auch die „größere“ 



35

Sicherheitslage in Nordostasien: Nordkorea ist die unmittelbare raison d‘être 
dieses Abkommens, aber die allgemeinen Sicherheitsinteressen der USA in 
Nordostasien entfalten eine ganz eigene Dynamik.

Nordkorea: Eine geteilte Bedrohungsperzeption

Südkorea und Japan teilen bezüglich Nordkoreas eine gemeinsame Bedro-
hungsperzeption. Nordkorea erhebt wie Südkorea den Anspruch auf das ge-
samte Territorium der koreanischen Halbinsel und setzt zur Durchsetzung 
seiner Interessen auf eine umfassende Militarisierung seines gesamten Staats-
wesens, wohingegen Südkorea sich in seinem Alleinvertretungsanspruch auf 
die Resolution 195 (III), Ziffer 2 der Vollversammlung der Vereinten Nationen 
berufen kann.5 Die heiße Phase des Korea-
krieges endete am 27. Juli 1953 mit einem 
Waffenstillstandsabkommen, dem bis heu-
te kein Friedensvertrag (und damit verbun-
den die formale Anerkennung Nordkoreas) gefolgt ist. Formal dauert der 
Kriegszustand somit weiter an. Während sich Südkorea unter US-amerikani-
schem Einfluss zu einer freien Marktwirtschaft gewandelt und zu einer der 
führenden Industrienationen der Welt entwickelt hat, hält in Nordkorea mitt-
lerweile mit Kim Jong-un die dritte Generation der Kim-Familie die Macht 
diktatorisch in der Hand. Land und Gesellschaft werden rigoros von der Au-
ßenwelt abgeschirmt, gleichzeitig ist das Land mit rund 1,3 Millionen aktiver 
Soldaten das am stärksten militarisierte Land der Welt: Auf einen Soldaten 
kommen etwa 20 Einwohner. Trotz größter wirtschaftlicher Armut und weit-
reichender internationaler Sanktionen setzt das Regime die Entwicklung ballis-
tischer Flugkörper und von Nuklearwaffen fort. Bisher fanden sechs Kernwaf-
fentests statt, der gegenwärtig letzte am 3. September 20176; seit 2012 
bezeichnet sich Nordkorea in seiner Verfassung als Nuklearstaat7. Am 2. Okto-
ber 2019 wurde ein SLBM getestet, der innerhalb der ausschließlichen Wirt-
schaftszone (EEZ) Japans ins Wasser fiel.8 Mehrfach haben nordkoreanische 
Flugkörper die Hauptinseln Japans überquert.9 Der momentan letzte Test von 
Kurzstreckenraketen fand am 28. November 2019 statt.10 Frühere Verhand-
lungsrunden (Sechs-Parteien-Gespräche, 2009 durch Nordkorea abgebrochen) 
sowie bilaterale Gespräche mit den USA (insgesamt drei Treffen zwischen Prä-
sident Donald Trump und Kim Jong-un11) und Südkorea (wiederholte Phasen 
der Entspannungspolitik, zuletzt initiiert durch den Präsidenten Südkoreas, 
Moon Jae-in) verliefen insgesamt ohne greifbare Ergebnisse: Auch nach den 
Gipfeltreffen wurden die Raketentests fortgesetzt, und eine Annäherung an das 

Nordkorea erhebt wie Südkorea den Anspruch 
auf das gesamte Territorium der koreanischen 
Halbinsel.
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erklärte Ziel einer „vollständigen, unumkehrbaren und verifizierbaren 
Denuklearisierung“12 Nordkoreas ist nicht in Sicht. Nordkorea kultiviert im 
Wesentlichen drei Feindbilder: Südkorea, das ihm den Anspruch auf ganz Ko-
rea streitig macht, die USA als Unterstützer und Schutzmacht Südkoreas, sowie 

Japan, die ehemalige Kolonialmacht Kore-
as bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs.

Die Hauptstadt Südkoreas, Seoul, liegt 
nahe an der innerkoreanischen Grenze 
(Demilitarisierte Zone [DMZ] entlang des 
38. Breitengrades) und in Reichweite nord-

koreanischer Artilleriegeschütze. Während Nordkoreas konventionelle Waffen 
eine unmittelbare Bedrohung für Südkorea darstellen, richtet sich die nukleare 
Drohung Nordkoreas eher gegen die USA13, wohl mit dem langfristigen Ziel, 
den Beistandswillen der USA für Südkorea zu untergraben.

Für Japan ist neben der Bedrohung durch ballistische Flugkörper das bis heu-
te nicht umfassend geklärte Schicksal zahlreicher Japaner, die von Nordkorea 
zum Zwecke der Agentenausbildung entführt wurden, von besonderer Bedeu-
tung.

Bedeutung des Geheimschutzabkommens für Korea und Japan

Beide Nationen haben unterschiedliche Informationsquellen, über die die an-
dere Partei nicht verfügt. Japan hat mit seinem AEGIS-System (sowohl see- als 
auch landgestützt: AEGIS Ashore), seiner maritimen Luftaufklärung und sei-
nen Satelliten technische Möglichkeiten der Nachrichtengewinnung, die die 
Fähigkeiten Südkoreas in diesem Bereich übersteigen. Das Verteidigungsweiß-
buch 2016 Südkoreas führt aus:

In November 2016, the ROK-Japan General Security of Military Informa-
tion Agreement (GSOMIA) was concluded to effectively deter North Kore-
an nuclear and missile threats by utilizing Japanese intelligence capabilities 
to enhance the ROK’s security benefits.14

Umgekehrt hat Südkorea durch seine räumliche Nähe zu Nordkorea, die Spra-
che und die Möglichkeit der Befragung von nordkoreanischen Flüchtlingen 
einzigartige Informationsquellen über Nordkorea, die Japan nicht offenstehen. 
Ein Abkommen, das beiden Seiten den Zugang zu den jeweiligen exklusiven 
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Informationen ermöglicht, erscheint daher plausibel, aber nationale Vorbehalte 
auf beiden Seiten haben dazu geführt, dass es Jahrzehnte (!) vom ersten Vor-
schlag bis zur Unterschrift gedauert hat.15 Ein erster Versuch im Juni 2012, das 
Abkommen zu unterzeichnen, scheiterte Stunden vor der Unterzeichnung, weil 
der damalige Präsident Südkoreas, Lee Myung-bak, sich starkem antijapani-
schem Druck beugte.16 An dieser Stelle ist daher ein Blick auf die Geschichte 
der Japanisch-Koreanischen Beziehungen erforderlich.

Beziehungen zwischen Korea und Japan: Vorgeschichte – gegenwärtige 
Probleme

Vorgeschichte

Das Kaiserreich Korea (gegründet 1897 nach einer längerer Phase politischer 
Wirren) wurde 1905 erst Protektorat Japans, dann schließlich unter dem japa-
nischen Namen Chōsen im Jahr 1910 zur japanischen Kolonie gemacht. Die 
Kolonialherrschaft Japans endete mit Japans Kapitulation am 15. August 1945. 
Mit der Teilung der koreanischen Halbinsel entlang des 38. Breitengrades in 
einen nördlichen und einen südlichen Teil, 
deren treuhänderische Verwaltung der 
UdSSR (Norden) und den USA (Süden) 
übertragen worden waren, war der Grund-
stein für zwei Staaten auf koreanischem 
Boden gelegt: Am 15. August wurde die 
Republik Korea (ROK, Südkorea) gegrün-
det, am 26. August des gleichen Jahres die 
Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea). Beide Staaten beanspruchen 
bis heute die Hoheit über die gesamte Halbinsel; mit dem Grundlagenvertrag 
von 1965 erkennt Japan in Übereinstimmung mit Beschluss 195 (III) der Voll-
versammlung der Vereinten Nationen Südkorea als einzig legitimen Vertreter 
Koreas an und unterhält mit Nordkorea bis heute keine diplomatischen Bezie-
hungen.

Selbst Jahrzehnte nach der Normalisierung diplomatischer Beziehungen ist das 
bilaterale Verhältnis durch Vorhalte und Vorwürfe verschiedenster Art beein-
trächtigt. Die nachhaltige Erinnerung Koreas an die Kolonialzeit hat lange zu 
einer Ablehnung jeglicher kultureller Importe (Tonträger, Videos, Spiele etc.) 
aus Japan geführt, die mit entsprechenden gesetzlichen Verboten verknüpft 
war; diese Verbote wurden teilweise erst 1998 aufgehoben und 2004 gänzlich 

Mit dem Grundlagenvertrag von 1965 
erkennt Japan in Übereinstimmung mit 
Beschluss 195 (III) der Vollversammlung 
der Vereinten Nationen Südkorea als einzig 
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abgeschafft. Jedoch ist bis heute die terrestrische Verbreitung japanischer Fern-
sehunterhaltungsprogramme in Südkorea de facto verboten.

Gegenwärtige Probleme

Die wichtigsten außenpolitischen Probleme zwischen Japan und Südkorea kon-
zentrieren sich auf die Frage der Kompensationszahlungen und Entschuldigun-
gen Japans für frühere Zwangsarbeiter und an die euphemistisch als „Trost-
frauen“ bezeichneten koreanischen Zwangsprostituierten für die japanischen 
Militärbordelle im II. Weltkrieg, den Inselstreit um die Liancourt-Felsen, mi-
litärische Zwischenfälle sowie den aktuellen Handelsstreit um Hochtechnolo-
giematerialien. Damit ist die Liste der Streitigkeiten zwischen beiden Ländern 
keineswegs erschöpft, allerdings sind dies die Punkte, die in der Tagespolitik 
momentan das größte Gewicht haben.

Trostfrauen und Zwangsarbeiter

Der Streit um die Entschädigung und Entschuldigung für die Trostfrauen galt 
eigentlich mit dem bilateralen Abkommen vom 28. Dezember 2015 als „end-
gültig und unumkehrbar“ beigelegt, wurde allerdings von der koreanischen 
Regierung 2017 und 2018 erneut thematisiert. Parallel dazu fällte das Höchste 
Gericht Südkoreas ein Urteil, das ehemaligen koreanischen Zwangsarbeitern 
den Klageweg gegen japanische Unternehmen öffnete.

Die Liancourt-Felsen

Bei den Liancourt-Felsen handelt es sich um eine kleine Inselgruppe (gesam-
te Landfläche: ca. 0,2 km2) im Japanischen Meer, die ungefähr auf halber 
Strecke zwischen Südkorea (Entfernung ca. 217 km) und Japan (Entfernung 
211km) liegen. Die Felsen werden sowohl von Südkorea als auch von Japan 
beansprucht, obwohl ihre historische Zugehörigkeit ungeklärt ist; seit 1954 
werden sie von der Küstenwache Südkoreas verwaltet. Zahlreiche Staaten, die 
USA eingeschlossen, beziehen eine neutrale Haltung in diesem Konflikt, was 
sich auch in der bevorzugten Verwendung der international gebräuchlichen 
Bezeichnung Liancourt-Felsen niederschlägt, so benannt nach einem französi-
schen Walfangschiff in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der koreanische Name 
lautet Dokdo, der japanische Name lautet Takeshima.17
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Für das Verständnis der Sicherheitskooperation zwischen Korea und Japan 
spielt der Streit um die Felsengruppe eine große Rolle. Im Hinblick auf die 
bilaterale militärpolitische Zusammenarbeit führt das koreanische Verteidi-
gungsweißbuch 2016 wie folgt aus:

However, some Japanese political leaders’ regressive perception of history and 
unjust claims of dominion over Dokdo Island have become obstacles to the 
future development of the relationship between the two countries.

MND will respond stringently to Japan’s unjust claims on Dokdo Island 
while continuously cooperating on major security issues, including North 
Korean nuclear threats, for the peace and stability of Northeast Asia.18

Außerdem sichert sich die Regierung Koreas gegen jeden Vorwurf der Preisga-
be nationaler Sicherheitsinteressen im Kontext des Geheimschutzabkommens 
mit folgender Formulierung ab:

The government will deal with Japan’s territorial claims on Dokdo island 
and distortion of history with a stern hand and only exchange intelligence 
with it insofar as this serves the national security interests of the ROK. Me-
anwhile, the military will make its best efforts to protect the lives of the 
people of the ROK and defend the security of the nation.19

Zwei Jahre später wandelt sich der Ton auf koreanischer Seite deutlich; die Vor-
würfe werden in neutralere Sprache gekleidet, gleichzeitig wird die Bedeutung 
der Zusammenarbeit unterstrichen:

However, some Japanese political leaders’ perception of history and claims of 
dominion over Dokdo Island have become obstacles to the forward-looking 
development of the relationship between the two countries.

The ROK will continue to cooperate with Japan for peace and stability on 
the Korean Peninsula and Northeast Asia while firmly and strictly respon-
ding to Japan’s distortion of history and unjust claims on Dokdo Island.20
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Militärische Zwischenfälle

Am 20. Dezember 2018 überflog ein Seeaufklärer P-1 der japanischen MSDF 
innerhalb der EEZ Japans einen koreanischen Zerstörer in niedriger Höhe; ja-
panischen Angaben zufolge21 leuchtete der koreanische Zerstörer daraufhin das 
japanische Flugzeug mit dem Feuerleitradar an. Seoul wies den Vorwurf zurück 
und beschuldigte seinerseits das japanische Flugzeug einer bedrohlich dichten 
Annäherung.22

Handelsstreit um Hochtechnologiematerialien

Obwohl die Gerichtsurteile von 2018 zur Entschädigungsfrage der Zwangs-
arbeiter mit Sicherheit die bilateralen Beziehungen belasteten, wurden sie von 
Japan nicht unmittelbar thematisiert. Japan äußerte Zweifel an der Zuverläs-
sigkeit der koreanischen Exportkontrolle und warf Korea vor, nicht umfassend 
gegen den potentiellen Abfluß japanischer Technologie nach Nordkorea vorzu-
gehen. In Folge dieser Vorwürfe machte Japan Lieferungen bestimmter Hoch-
technologiematerialien nach Korea genehmigungspflichtig und nahm Korea 
von der Liste der ohne Einschränkung bevorzugten Empfängerländer („white 
list“). Bei diesen Materialien, die für die Halbleiter- und Bildschirmherstellung 
benötigt werden, besteht eine kritische wechselseitige Abhängigkeit. Japan ist 
der weltgrößte Produzent z.B. von fluorierten Polyimiden (Weltmarktanteil 
ca. 90%), und Korea (mit Herstellern wie z.B. Samsung, LG etc.) ist Welt-
marktführer im Bereich Flachbildschirme, die nicht nur unter eigenem Namen 
vertrieben, sondern vielfach als Zulieferkomponenten für andere Hersteller ge-
fertigt werden.

Korea warf daraufhin Japan vor, auf die Gerichtsurteile zu Zwangsprostitu-
ierten und Zwangsarbeitern mit Wirtschaftssanktionen zu antworten und be-
zeichnete die Maßnahmen als Akt politischer Diskriminierung gegen Korea. 
Eine entsprechende Klage wurde im September 2019 bei der WTO eingereicht. 
Der Streit entwickelte sich dann auf zwei Ebenen weiter. In der Bevölkerung 
gab es einen Boykott japanischer Waren und der Tourismus ging drastisch zu-
rück, während auf politischer Ebene am 22. August 2019 verkündet wurde, 
dass Südkorea das Abkommen nicht automatisch verlängern würde. Da diese 
Mitteilung rechtzeitig innerhalb der 90-Tage-Frist erfolgte, die im Abkommen 
zwecks automatischer Verlängerung vereinbart ist, kam dies einer Kündigung 
des Abkommens gleich. Am 22. November 2019 teilte Südkorea dann sechs 
Stunden vor Fristablauf23 mit, dass es sich doch weiter an das Abkommen 
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halten werde, wobei sich die USA nachhaltig für eine Weiterführung des Ab-
kommens auch in ihrem Interesse einsetzten, da es ein wichtiger Baustein der 
Sicherheitskooperation zwischen den USA, Korea und Japan ist.24

Komplexe Pfadabhängigkeiten

Die Abfolge der Ereignisse um die angekündigte und dann doch zurückge-
nommene Aussetzung des Abkommens wird plausibler, wenn man sich die 
völlig unterschiedlichen Abhängigkeiten Südkoreas und Japans anschaut. Süd-
korea setzt einerseits unter Präsident Moon 
Jae-in wieder verstärkt auf Annäherung 
an Nordkorea und Entspannung, wohl 
wissend, dass die dafür nötige Bewegungs-
freiheit kaum ohne US-amerikanischen 
Beistand möglich wäre. Weiterhin ist Ko-
rea nach den Erfahrungen des 20. Jahrhun-
derts ängstlich auf die Behauptung seiner 
Souveränität gegenüber Japan bedacht und beobachtet alle Bemühungen Ja-
pans zur Neuausrichtung der Sicherheitsdoktrin und der Selbstverteidigungs-
streitkräfte mit großer Skepsis:

In July 2014, under the mantra of “proactive pacifism,” Japan changed its 
constitutional interpretation of exercising the right to collective self-defen-
se, and has been since expanding the role of the Japan Self-Defense Forces 
(JSDF).25

Gleichzeitig muss Südkorea auf entsprechende Vorbehalte seitens der koreani-
schen Politik wie auch entsprechende Ressentiments seitens der koreanischen 
Bevölkerung Rücksicht nehmen. Daher wurde das Abkommen auf koreani-
scher Seite folgender Einschränkung unterworfen:

Under the ROK-Japan GSOMIA, only selective sets of information are 
shared and exchanged on a case-by-case basis. therefore, this agreement is 
unrelated to and has no bearing on Japan’s bid to become a regional power 
and will not lead to the deployment of the Japanese Self-Defense Forces in 
the Korean peninsula or the integration of the ROK into the regional MD 
system.26

Weiterhin ist Korea nach den Erfahrungen des 
20. Jahrhunderts ängstlich auf die Behaup-
tung seiner Souveränität gegenüber Japan 
bedacht und beobachtet alle Bemühungen 
Japans zur Neuausrichtung der Sicherheits-
doktrin und der Selbstverteidigungsstreitkräfte 
mit großer Skepsis.
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Die Frage der fortgesetzten Abhängigkeit von den USA als Sicherheitsgarant 
wird in jüngster Zeit seitens der USA thematisiert. Im Vorfeld der bilatera-
len Gespräche zwischen den USA und Südkorea, die am 15. November 2019 
stattfanden, forderten die USA Südkorea auf, sich in noch stärkerem Maß als 
bisher an den Stationierungskosten der US-Truppen (host nation support) zu 
beteiligen, und drohten damit, koreanische Ortskräfte in unbezahlten Urlaub 
zu schicken.27 Angesichts dieser Drohung war die Einwilligung in die Fortset-
zung des Abkommens beinahe das kleinere Übel.

Schließlich hat Südkorea im Kontext seiner eigenen Sicherheitsinteressen als 
Frontstaat des Korea-Konfliktes auch noch seine ganz eigenen Erfahrungen mit 
China machen müssen. 2016 gab Südkorea bekannt, dass das Raketenabwehr-
system Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) in Südkorea statio-
niert werde.28 China sah seine Sicherheitsinteressen durch dieses System massiv 
bedroht29 und griff zu einer indirekten Vergeltungsmaßnahme: Der südkorea-
nische Mischkonzern Lotte, der auch in China umfangreiche Geschäftsinteres-
sen verfolgte, wurde über zwei Jahre boykottiert, weil er einen seiner Golfplätze 
in Korea für die Stationierung des THAAD-Systems zur Verfügung gestellt 
hatte. Südkorea lenkte in diesem Konflikt teilweise ein, indem Moon Jae-in, 
am 10. Mai 2017 neu gewählt, die Stationierung von THAAD im geplanten 
Umfang aussetzte.30 Im Herbst desselben Jahres kam es dann zu einer Wieder-
annäherung zwischen Südkorea und China.31

Schlussbemerkung

Die regionale sicherheitspolitischen Lage wird treffend durch das Stichwort 
„Asiatisches Paradoxon“32 bezeichnet: Die zunehmende wirtschaftliche Ver-
flechtung der Staaten in der Region wird nicht von einer angemessenen Koope-
ration im Bereich der Sicherheit begleitet. Es zeigt sich deutlich, dass die Sicher-

heit aller Teilnehmer ein höchst prekäres 
Gut ist, und dass dieses Paradoxon fester 
Bestandteil des sicherheitspolitischen Kal-
küls aller Beteiligten ist. Sonst wäre nicht 
möglich, was im Falle des Geheimschutz-

abkommens zwischen Südkorea und Japan die öffentliche Wahrnehmung zeit-
weise dominiert hat: Die politischen Konflikte der Parteien bestehen trotz des 
Willens zur Übereinkunft fort, werden aber auf einer anderen Ebene oder in 
einem anderen Kontext ausgefochten. Die Vielschichtigkeit historischer, nati-
onaler, kultureller und wirtschaftlicher Konfliktfelder ermöglicht es, zu „gro-

Die zunehmende wirtschaftliche Verflechtung 
der Staaten in der Region wird nicht von 

einer angemessenen Kooperation im Bereich 
der Sicherheit begleitet.



43

Anmerkungen
1 Jaehan Park und Sangyoung Yun: „Korea and Japan’s Military Information Ag-

reement: A Final Touch for the Pivot? The long-pending General Security of Mili-
tary Information Agreement (GSOMIA) is finally signed, to Washington’s relief.“ 
The Diplomat, 24. November 2016. https://thediplomat.com/2016/11/korea-and-
japans-military-information-agreement-a-final-touch-for-the-pivot/  (zuletzt auf-
gerufen am 09. Februar 2020).

2 Ministry of Foreign Affairs of Japan: „Signing of the Agreement between the 
Government of Japan and the Government of the Republic of Korea on the Pro-
tection of Classified Military Information“. https://www.mofa.go.jp/press/release/
press4e_001363.html (zuletzt aufgerufen am 11. Februar 2020).

3 Die Abkürzung steht für General Security of Military Information Agreement, 
der offizielle englische Name des Abkommens lautet Agreement Between the 
Government of Japan and the Government of the Republic of Korea on the Pro-
tection of Classified Military Information.

4 Die Republik Korea, so der offizielle Name, wird je nach Kontext auch als „Süd-
korea“ oder einfach nur als „Korea“ bezeichnet.

5 United Nations General Assembly Resolution 195 (III). The Problem of the inde-
pendence of Korea. „[t]he General Assembly [...] 2. Declares that there has been 
established a lawful government ( the Government of the Republic of Korea) [...] 
and that this is the only such Government in Korea.“

6 Nordkorea behauptet, dass der fünfte Test einer Kernwaffe am 6. Januar 2016 der 
erfolgreiche Test einer Wasserstoffbombe gewesen sei. Vgl. The New York Times: 

„North Korea Says It Has Detonated Its First Hydrogen Bomb“, https://www.nyti-
mes.com/2016/01/06/world/asia/north-korea-hydrogen-bomb-test.html (zuletzt 
aufgerufen am 11. Februar 2020).

7 Siehe die Präambel der Verfassung der Demokratischen Volksrepublik Korea in 
der Fassung vom 13. April 2012. https://en.wikisource.org/wiki/Socialist_Con-

ßen“ Konflikten einen passenden Stellvertreterschauplatz zu wählen, ohne das 
eigentliche Thema aus den Augen zu verlieren. Was der naive Beobachter als 
Scheingefechte interpretiert, gehört in Wirklichkeit zur Substanz des Ringens 
um sicherheitspolitischen Gewinn. Damit wird ein universelles Problem deut-
lich: Sicherheitspolitik kann nur „funktionieren“, wenn die Politik sich nicht 
nur auf die Ebene rationalen Kalküls beschränkt, sondern das scheinbar Irrati-
onale zum festen Bestandteil der Entscheidungsfindung macht.

Zum Autor: Dr. Oliver Corff ist Sinologe, Politik- und Wirtschaftsberater. Er 
ist Mitglied der Clausewitz-Gesellschaft e.V.



44

stitution_of_the_Democratic_People%27s_Republic_of_Korea_(2012)  (zuletzt 
aufgerufen am 12. Februar 2020), .

8 Kyodo News: „North Korea likely fired submarine-launched ballistic missile: Sou-
th Korea“  https://english.kyodonews.net/news/2019/10/bbbc09310edc-breaking-
news-n-korea-fires-unidentified-projectile-s-koreas-military.html (zuletzt aufge-
rufen am 11. Februar 2020).

9 Eine ausführliche Übersicht über das Raketenprogramm Nordkoreas gibt das 
Verteidigungsministerium Japans: „Recent Missile & and Nuclear Development 
of North Korea“. November 2019, Japan Ministry of Defense. https://www.mod.
go.jp/e/d_act/sec_env/pdf/dprk_d-act_201911_e.pdf  (zuletzt aufgerufen am 12. 
Februar 2020).

10 Yonhap News: „(3rd LD) N. Korea fires two short-range projectiles toward East 
Sea: JCS“ https://en.yna.co.kr/view/AEN20191031011453325 (zuletzt aufgerufen 
am 12. Februar 2020).

11 Das erste Gipfeltreffen überhaupt zwischen den USA und Nordkorea fand am 12. 
Juni 2018 in Singapur statt, gefolgt von einem weiteren Gipfel in Hanoi (27.- 28. 
Februar 2019), gefolgt von weiteren kurzen Treffen in der DMZ am 30. Juni 2019, 
an dem auch der Präsident Südkoreas, Moon Jae-in, teilnahm. Keines der Gipfel-
treffen brachte bisher nennenswerte Ergebnisse.

12 U.S. Department of State: „Briefing on Secretary Pompeo‘s Meeting With Vice 
Chairman Kim Yong-chol“ May 30, 2018. https://www.state.gov/briefing-on-
secretary-pompeos-meeting-with-vice-chairman-kim-yong-chol/  (zuletzt aufge-
rufen am 12. Februar 2020).

13 Choe Sang-Hun, The New York Times: „North Korea Says It’s Now a Nuclear Sta-
te. Could That Mean It’s Ready to Talk?“ https://www.nytimes.com/2017/11/29/
world/asia/north-korea-nuclear-missile-.html  (zuletzt aufgerufen am 12. Februar 
2020).

14 ROK 2016 Defense White Paper, S. 155.
15 Ministry of National Defense, Republic of Korea (ROK): 2016 Defense White 

Paper. S. 255. „The ROK-Japan GSOMIA was initially proposed by Japan, in 
1989“. http://www.mnd.go.kr/user/mndEN/upload/pblictn/PBLICTNE-
BOOK_201705180357180050.pdf  (zuletzt aufgerufen am 12. Februar 2020).

16 Karl Friedhoff: Rethinking Public Opinion on Korea-Japan Relations. 14. Ok-
tober 2013. http://en.asaninst.org/contents/issue-brief-no-73-rethinking-public-
opinion-on-korea-japan-relations/ (zuletzt aufgerufen am 12. Februar 2020).

17 Beiden Lesungen liegt die gleiche Schreibung in chinesischen Schriftzeichen zu-
grunde, die wörtlich übersetzt „Bambus-Insel“ bedeutet.

18 ROK 2016 Defense White Paper, S. 156.
19 ROK 2016 Defense White Paper, S. 258.



45

20 ROK 2018 Defense White Paper, S. 188. http://www.mnd.go.kr/user/mndEN/
upload/pblictn/PBLICTNEBOOK_201908070153390840.pdf  (zuletzt aufgeru-
fen am 12. Februar 2020).

21 Siehe hierzu die umfangreiche Presseverlautbarung des japanischen Vertei-
digungsministeriums: „MOD‘s final statement regarding the incident of an 
ROK naval vessel directing its fire-control radar at an MSDF patrol aircraft 
(Provisionial Translation)“, 21. Januar 2019. https://www.mod.go.jp/j/press/
news/2019/01/21x_1_e.pdf (zuletzt aufgerufen am 12. Februar 2020).

22 Alexandra Sakaki: Japan-Südkorea-Beziehungen auf Talfahrt. Mehr als „nur“ 
eine Frage der Geschichte. SWP aktuell, Nr. 42 August 2019 S. 3. https://www.
swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2019A42_skk.pdf (zuletzt 
aufgerufen am 12. Februar 2020).

23 Kim Tong-hyung:  „South Korea Will Keeps Its Military Intelligence Pact 
With Japan – For Now. Seoul had threatened to withdraw from the agreement 
amid bilateral tensions with Tokyo.“ 23. November 2019. https://thediplomat.
com/2019/11/south-korea-will-keeps-its-military-intelligence-pact-with-japan-
for-now/ (zuletzt aufgerufen am 12. Februar 2020).

24 Joyce Lee, Kiyoshi Takenaka: „South Korea pulls intelligence deal with Japan 
back from the brink“. Reuters, 22. November 2019. https://www.reuters.com/ar-
ticle/us-southkorea-japan/south-korea-suspends-move-to-end-intelligence-pact-
with-japan-idUSKBN1XW087 (zuletzt aufgerufen am 12. Februar 2020).

25 ROK 2016 Defense White Paper, S. 17; ROK 2018 Defense White Paper, S. 18.
26 ROK 2016 Defense White Paper, S. 257.
27 Diana Stancy Correll: „Esper says South Korea, which paid 90 percent of costs 

for Camp Humphreys, needs to increase ‘burden-sharing’ to keep US troops 
in South Korea“ 15. November 2019. https://www.militarytimes.com/flash-
points/2019/11/15/esper-says-south-korea-which-paid-90-percent-of-costs-for-
camp-humphreys-needs-to-increase-burden-sharing-to-keep-us-troops-in-south-
korea/ (zuletzt aufgerufen am 13. Februar 2020).

28 USFK THAAD Deployment, 2. THAAD Timelines: Deployment Decision and 
Site Selection. ROK 2016 Defense White Paper, S. 251.

29 Sukjoon Yoon: „ THAAD in South Korea: What Does It Really Mean for China? 
Are China’s concerns over THAAD deployment justified?“ 12. Juli 2016. https://
thediplomat.com/2016/07/thaad-in-south-korea-what-does-it-really-mean-for-
china/ (zuletzt aufgerufen am 13. Februar 2020).

30 Paul McCleary: „In Nod to China, South Korea Halts Deployment of THAAD 
Missile Defense. The new government in Seoul moves quickly to stymie a sig-
nature part of the U.S. security shield in northeast Asia.“ 7. Juni 2017. https://
foreignpolicy.com/2017/06/07/in-nod-to-china-south-korea-halts-deployment-



46

of-thaad-missile-defense/ (zuletzt aufgerufen am 13. Februar 2020).
31 Bonnie S. Glaser und Lisa Collins: „China‘s Rapprochement With South Korea: 

Who Won the THAAD Dispute?“ Foreign Affairs, 7. November 2017 https://
www.foreignaffairs.com/articles/china/2017-11-07/chinas-rapprochement-south-
korea (zuletzt aufgerufen am 13. Februar 2020).

32 ROK 2016 Defense White Paper, S. 13: „The ‘asia’s Paradox’ phenomenon, in 
which the deepening economic interdependence is not matched by a commensu-
rate level of cooperation in the security field, still lingers in Northeast Asia.“



47

Nukleare Herausforderungen – Nukleare Anforderungen

Klaus Olshausen

Einleitende Bemerkung

Das Jahr 2019 war durch vielfältige Krisen und Konflikte gekennzeichnet. Sie 
betrafen den Mittleren und Nahen Osten, Nordafrika und die Sahelzone, aber 
auch die Auseinandersetzungen in und um Hongkong, die Spannungen um 
die Kaschmir-Region, aber auch die Unruhen und sich unterschiedlich entla-
denden Spannungen in Lateinamerika. Diese Hinweise sind nicht vollzählig, 
zeigen aber, dass auf dem ganzen Globus neue Risiken, ja Gefahren sichtbar 
und wirksam sind und bleiben.

Allerdings wurde die Entwicklung der Erderwärmung über das zurückliegende 
Jahr zu einem Schlüsselthema, das in teilweise dramatischer Art die internati-
onalen und nationalen Diskussionen beherrschte. Die Klima-Apokalypse – für 
das Jahr 2050 beschworen – kennzeichnet das eine Ende des Spektrums. Da-
mit soll alles staatliche, ja gesellschaftliche Handeln auf drastische Maßnah-
men zur Reduzierung klimaschädlicher Emissionen fokussiert werden. Dies 
wird sich auch 2020 und darüber hinaus fortsetzen.

Es gibt aber Risiken, ja Gefahren, die unabhängig von diesen Gefahren für 
das Klima, die Welt oder Teile davon jederzeit und schon deutlich vor der be-
schworenen Klima-Apokalypse dramatisch treffen können. Dazu zählen viele 
Entwicklungen, die zurzeit und absehbar im weiten Bereich atomarer Bewaff-
nung an Bedeutung gewinnen. 

Drei Vorstellungen und Absichten kennzeichnen die Debatte, ja Auseinander-
setzung:

1. Wie können Atomwaffen zu einer modernen, glaubwürdigen Abschre-
ckung gegnerischen Handelns beitragen1.

2. Wie kann die Wirksamkeit eines fragilen, ja brüchigen Nichtverbrei-
tungsvertrages durch nationales und internationales Handeln gestärkt 
werden2.
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3. Welche Auswirkungen hat in dieser Entwicklung ein „Atomwaffenver-
botsvertrag“ der UN-Generalversammlung, der Atomwaffen als „illegal“ 
stigmatisiert3.

Die öffentliche Aufmerksamkeit ist gerade auch in Deutschland für diese 
Thematik mit weitreichenden geopolitischen, ja existenziellen Auswirkungen 
gering. Das ist an der Art und Weise ablesbar, wie mehrere Sachverhalte des 
umfangreichen atomaren Wirkungsgeflechtes behandelt werden: das Ende des 
INF-Vertrags, die nukleare Doktrin Russlands und deren intensive Moderni-
sierung der atomaren Bewaffnung, die amerikanische Überprüfung der nu-
klearen Lage in der „nuclear posture review 2018“ mit ihren Konsequenzen, 
aber auch der Blick auf das nukleare China sowie Pakistan und Indien. Die 
Herausforderungen vermehren sich durch die nukleare Realität in Nordkorea 
und die weiter hoch aktuelle Frage eines „nuklearen Iran“.

1. Die Herausforderungen nuklearer Mittelstreckenraketen Russlands

Nach der finalen Aufgabe des INF-Vertrags hält Russland an der Entwicklung 
der Raketen, der Ausstattung von Verbänden mit dem Marschflugkörper SSC-
8 und dessen Stationierung fest und leugnet weiter jede vorherige Überschrei-
tung der Reichweiten des INF-Vertrags. Und mit dem angebotenen Moratori-
umsvorschlag vom Herbst 2019 für Stationierung von Mittelstreckenraketen 
dieser Kategorie, der in westlichen Kreisen, z.B. bei Präsident Macron, auf In-
teresse stieß, will Russland seinen Vorteil für seine nukleare Doktrin begrenzter 
Einsätze von Atomwaffen aufrechterhalten, ja ausbauen. Der Vorwurf an die 
Europäer als bloße Vasallen der USA wird von Russland mit der Aufforderung 
verbunden, sich endlich zu eigenständiger Politik mit Russland zu emanzipie-
ren. 

Betrachtet man die Haltung(en) der westlichen Staaten und der Allianz zu-
nächst zu dieser russischen Vertragsverletzung in den zurückliegenden Jahren 
und seit 1. August 2019 zu der neuen, vertragslosen Lage, fällt auf, dass es eher 
darauf ankommt, mit einer „gemeinsamen Sprache“ die sehr unterschiedlichen 
Vorstellungen der Mitgliedstaaten einzufangen, als eine schlüssige Position zu 
entwickeln, wie die nukleare (Abschreckungs-)Lücke –  schon seit der Statio-
nierung der Boden-Boden-Rakete des Typs Iskander in Kaliningrad – gegen-
über Russland glaubwürdig geschlossen werden kann.
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Aus der schon seit Februar 2019 mehrfach wiederholten Festlegung, dass keine 
Absicht besteht, landgestützte nukleare Mittelstreckenraketen in Europa zu sta-
tionieren4, ist ablesbar, dass den innenpolitischen Gegebenheiten in Deutsch-
land und anderen Mitgliedsstaaten Tribut gezollt wird. Über die Auswirkung 
dieser Festlegung für das nukleare Element der Abschreckung der NATO fin-
det man in den Erläuterungen wenig, lediglich den Hinweis, dass man nicht 

„spiegelbildlich antworten“ werde. 

Dabei muss man sich darüber klar sein, dass rein defensive und ausschließlich 
konventionelle Maßnahmen nicht ausreichen, um Russland von der Nutzung 
seines nuklearen Mittelstreckenpotentials für Einschüchterung, Erpressung 
oder Bedrohung, ja im Extremfall von dessen Einsatz 
abzuhalten. In einem dpa-Interview am 13. Januar äu-
ßerte NATO-Generalsekretär Stoltenberg:  “Wenn es um 
die SSC-8 geht, werden wir an Luftverteidigungs- und 
Flugkörperabwehrsystemen arbeiten, an konventionellen 
Waffen, an erhöhter Alarmbereitschaft und einer Verlänge-
rung der Vorwarnzeiten“.

Die derzeitigen Luftverteidigungs- und Flugkörper-
abwehrsysteme und vorgesehene Planungen moderner 
Systeme können nach Art und Anzahl nicht vollständig garantieren, dass das 
Eindringen von russischen ballistischen Raketen und Marschflugkörpern ver-
hindert wird. Das verursacht ein „reassurance-gap“ für alle, die in der Reich-
weite solcher nuklear bestückter Waffensysteme liegen. Wie dies durch weitere 
konventionelle Waffen, durch erhöhte Alarmbereitschaft aufgefangen soll, ha-
ben die Verteidigungsminister noch nicht dargelegt. 

Auch ist unklar, welche Abschreckungswirkung verlängerte Vorwarnzeiten 
gegen diese Bedrohung haben können. Selbst wenn damit eine früh- oder 
rechtzeitige Verstärkung in der gefährdeten Region gemeint ist, so ist doch 
offensichtlich, dass allein mit derzeit möglichen Verstärkungen „vor Ort“ einer 
Einschüchterung, Erpressung oder gar offensiven Androhung mit SSC-8-Sys-
temen nur bedingt glaubwürdig begegnet werden kann.

Damit ist zu klären, ob die NATO bereit ist, jedem Angriff eines Gegners nicht 
nur dort entgegenzutreten, wo er sich selbst Vorteile/Gewinne verspricht. So 
kann und soll das Kalkül des Gegners, „ungefährdet“ schnelle Erfolge zu erzielen, 
im Sinn der Abhaltung von spezifisch offensiven Handlungen beeinflusst werden.

Russland hat mit der Indienststellung 
des Marschflugkörpers SSC-8 (im 
Bild) für die NATO  eine nukleare 
(Abschreckungs-)Lücke geschaffen.
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Zurzeit ist völlig unklar, ob und v.a wie die NATO die nukleare Lücke durch 
das Verhalten Russlands in einer Weise schließen wird, die auch künftig eine 

“erweiterte Abschreckung” durch das Potential der USA für Europa gewähr-
leisten kann. Es ist fraglich, ob die nukleare Option der “dual capable aircraft” 
(DCA) im möglichst breiten Zusammenwirken zahlreicher europäischen Län-
der und der USA ein ausreichend glaubwürdiges Element bleiben wird und 
kann. 

Die europäischen Bündnispartner dürfen die USA als die ultimative nukleare 
Garantiemacht nicht in eine Situation bringen, bei der auf eine nukleare Er-
pressung Russlands gegen regionale NATO-Mitgliedstaaten nur mit einer nu-
klearen Option auf der Ebene strategischer Waffensysteme geantwortet werden 
müsste. Und für die Forderung und Absicht der Allianz zu verstärkter Rüs-
tungskontrolle und Abrüstung muss die Tatsache im Blick bleiben, dass ein 
Staat, der einen eklatanten Vorteil in nuklearen Waffen- und Einsatzkategorien 
besitzt, diesen nicht allein durch gutes Zureden vermindern oder gar aufgeben 
wird. Solange Russland leugnet, Marschflugkörper der INF-Kategorie zu besit-
zen, und die USA mit ihren NATO-Staaten dem erkannten Verstoß nichts 

“Spiegelbildliches” entgegensetzen wollen, 
sind Überlegungen zu Rüstungskontroll-
bemühungen in diesem Bereich ohne Basis.

Nach dem Gipfeltreffen der Allianz im 
Dezember 2019 in London sind Anfang 
2020 der Weg, geschweige denn konkrete 

Maßnahmen noch nicht erkennbar, wie im komplizierten nuklearen Gefüge 
einerseits eine tragfähige, auch nukleare Antwort für wirksame und glaubwür-
dige Abschreckung sowie andererseits ein realistischer Ansatz für beiderseits 
vorteilhafte Rüstungskontroll- und Abrüstungsgespräche im Feld von Mittel-
streckenwaffen und darüber hinaus entstehen kann.

2. Aspekte der nuklearen Doktrin Russlands und die „Nuclear Posture 
Review“ der USA

Ein revisionistisches, offensives, ja teilweise aggressives Russland, das seit vie-
len Jahren seine Streitkräfte umfassend modernisiert, hat auch seine nuklearen 
Konzepte und Waffensysteme auf die veränderte geopolitische Lage ausgerich-
tet5. Natürlich gehören dazu die strategischen Potentiale, die bereitstehen, um 
im Fall einer Gefahr für das Überleben des Staates eingesetzt werden zu kön-

Ein revisionistisches, offensives, ja teilweise 
aggressives Russland, das seit vielen Jahren 

seine Streitkräfte umfassend modernisiert, hat 
auch seine nuklearen Konzepte und Waffen-
systeme auf die veränderte geopolitische Lage 

ausgerichtet.
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nen. Diese haben im russischen Konzept auch die Aufgabe, gegen die nach 
Moskaus Wahrnehmung aggressiven Pläne der NATO abzuschrecken. Das 
Nuklearpotential taktischer, substrategischer und strategischer Reichweiten 
und land-, luft- und seegestützter Systeme in Verbindung mit seinen modernen 
konventionellen Waffen bildet eine Grundlage für Russlands Fähigkeit und 
Bereitschaft, in der Nachbarschaft zu intervenieren und mit Einschüchterung 
und Erpressung seinen Einfluss auszudehnen. In einem Beitrag über Russlands 
Nuklearstrategie folgert Stephan Blank in einem Beitrag für die Zeitschrift 
Europäische Sicherheit & Strategie, dass „russische Atomwaffen Teil der asym-
metrischen Strategie Putins“6 sind. Über die Verbesserung militärischer Fähig-
keiten hinaus bilden sie den Hintergrund für die Angriffe auf die Krim und 
den Donbass, stützen auch Interventionen in Syrien und sind ein Mittel, eine 
weitere NATO-Erweiterung im Nahbereich Russlands abzuwenden und die re-
gionale Hegemonie in Eurasien abzusichern. Für ein offensiv handelndes Russ-
land werden sie bei begrenzten Konflikten zu einem wirksamen Instrument der 
Eskalationskontrolle und Konfliktregelung7.

Es sind die Entwicklungen in Russland, aber auch in China, die wesentlich 
Darstellung, Analyse und Folgerungen der amerikanischen „Nuclear Posture 
Review“ (NPR) vom Januar 2018 geprägt haben. Viele Kritiker sehen darin 
den Neustart eines nuklearen Rüstungswettlaufs, die Abwendung von Rüs-
tungskontrolle und Abrüstung und eine klare Absage an das durch die VN-
Generalversammlung ausgesprochene Verbot von Atomwaffen8.

Dagegen werden Länder, deren Sicherheit im äußersten Fall an die glaubwürdi-
ge nukleare Abschreckung eines verbündeten Staates gebunden ist, die Sicher-
heitsvorteile betonen, ohne die moralischen Dilemmata zu übersehen. Dieses 
als „erweitere Abschreckung“ für andere Staaten bekannte Konzept ist ein un-
verzichtbarer Teil der Strategie der Nordat-
lantischen Allianz. Die klaren Festlegun-
gen im Strategischen Konzept 2010 und 
ihre Umsetzung in der „Deterrence and 
Defence Posture Review“ (DDPR) von 
2012 wurden nach der russischen Annexi-
on der Krim und dem Beginn des Krieges in der Ostukraine bei den Gipfeltref-
fen 2014 (Wales), 2018 (Warschau) und 2018 (Brüssel) deutlich bekräftigt. 
Solange es nukleare Waffen gibt, wird die NATO eine nukleare Allianz blei-
ben9. Ihr Hauptzweck ist, jeden Gegner von einem Angriff auf die NATO ins-
gesamt oder einzelne Mitgliedstaaten abzuhalten.

 Solange es nukleare Waffen gibt, wird die 
NATO eine nukleare Allianz bleiben. Ihr 
Hauptzweck ist, jeden Gegner von einem An-
griff auf die NATO insgesamt oder einzelne 
Mitgliedstaaten abzuhalten.
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Zwar dienen alle Nuklearwaffen in diesem Sinn einer politischen Funktion. 
Aber sie dürfen nach ihrer Einordnung in mögliche Konfliktszenarien auch 
nicht von vornherein als nicht einsetzbar (unusable) gelten. 

Deshalb ist für Deutschland ebenso wie für alle nichtnuklearen Bündnisstaa-
ten eine Reihe von Aussagen der NPR für ihre Sicherheit im Bündnis von Be-
deutung10:

 ȋ Die USA verzichten nicht auf die Drohung mit einem „Ersteinsatz“ (first 
use). Das richtet sich in der heutigen Lage v.a. gegen Bedrohung oder Ein-
satz chemischer oder biologischer Waffen. Aber auch Angriffe auf wichtige 
Komponenten nuklearer Infrastruktur können diesen auslösen. Ob damit 
künftig auch existenzielle Cyber-Angriffe abgeschreckt werden können, ist 
noch ein Fragezeichen.

 ȋ Gerade in der heutigen Bedrohungslage mit mehreren Nuklearwaffen-
Staaten bedarf es auch einer Bandbreite an operativ-nuklearer Flexibilität. 
Nukleare Minimalabschreckung mit begrenzten Atomwaffen strategischer 
Reichweite löst in einer konkreten Lage eher Selbstabschreckung der eige-
nen Bevölkerung aus, als einen Gegner zum Verzicht oder Abbruch seines 
Angriffs zu veranlassen.

 ȋ Eine verbesserte Flexibilität verlangt zielgenaue Nuklearwaffen unterschied-
licher Sprengkraft und Trägersysteme. Das ändert nichts an der besonderen 
Kategorie dieser Waffen. Das Paradoxon der nuklearen Abschreckung eines 
Gegners verlangt, dass sie eingesetzt werden können, um nicht eingesetzt 
werden zum müssen.

 ȋ Das Bekenntnis zu den Zielen des Atomwaffen-Sperrvertrages, zu einer 
Welt ohne Massenvernichtungswaffen und zu Rüstungskontrollanstren-
gungen wird unterstrichen. Letzteres allerdings unter dem Vorbehalt einer 
erkennbaren Aussicht auf Erfolg.

Die nichtnuklearen Länder des Bündnisses nehmen in der Nuklearen 
 Planungsgruppe der NATO an der kollektiven Verteidigungsplanung nukle-
arer Rollen teil. Eine glaubwürdige „erweiterte Abschreckung“ erfordert, dass 
die größtmögliche Zahl der Mitgliedsländer bereit ist, im Frieden nukleare 
Kräfte auf ihrem Territorium zu stationieren, Plattformen (wie z.Zt. Kampf-
flugzeuge in einer Doppelrolle [DCA]) für U.S. Atomwaffen einzubringen und 
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an Verfahren zwingender Konsultation und der Führung und Kontrolle mit-
zuwirken. Nur ein solch überzeugender Verbund kann die „erweiterte Abschre-
ckung“ schaffen, also Gegner abhalten und vor allem die eigenen Mitglieder 

„rückversichern“.

Für Deutschland erfordert dies eine konstruktive Mitarbeit in der nuklearen 
Planungsgruppe, klare Aussagen zur künftigen Beteiligung mit modernen Flug-
zeugen an der Doppelrolle für die nukleare Abschreckung und das Beibehalten 
der Lagerung nuklearer Waffen auf dem eigenen Territorium. Hier verknüpfen 
sich die Antworten auf die russische Aufrüstung mit Mittelstreckenwaffen und 
dem Erhalt des nuklearen Schutzschirms der USA für die Verbündeten.

3. Entwicklung in China – auch für Europas Sicherheit von Bedeutung

Eine Atlantik- und Europa-fokussierte Betrachtung der nuklearen Herausforde-
rungen darf die Bedeutung der nuklearen Konzepte und der Schaffung nuklea-
rer Kapazitäten, insbesondere weitreichender Raketen, in China nicht aus dem 
Blick verlieren; dies auch vor dem Hintergrund eines territorialen Ausgreifens 
im südchinesischen Meer und der anhaltenden Modernisierung der Streitkräfte. 
Wenn die NATO in ihrer Londoner Erklärung auf Herausforderungen Chinas 
verweist, dann gehört neben der Systemrivalität und der zunehmend nationalis-
tisch ausgerichteten Politik auch eine Analyse der nuklearen Komponente dazu. 
Es ist richtig, wenn die europäischen Verbündeten für diese Thematik gemein-
sam mit Amerika überlegen, wie neben der Abschreckungspolitik, die wesent-
lich auf Amerikas Schultern ruht, eine sinnvolle Einbindung Chinas – zunächst 
vor allem in die nukleare Rüstungskontrolle – vorangebracht werden kann. 
Am 5. Februar 2020 kündigte der Nationale Sicherheitsberater von Präsident 
Trump an, dass ein U.S. Team zu Gesprächen nach Peking reisen werde, um 
China in die Rüstungskontrollgespräche der USA mit Russland einzubeziehen11.

4. Nichtverbreitungsvertrag und aktuelle Entwicklungen um den nukle-
aren „Iran Deal“

4.1 Neben der Auseinandersetzung mit Nordkorea, das bereits über Atomwaf-
fen verfügt, stehen die aktuellen internationalen Aktivitäten, die Entwicklung 
einer iranischen Atomwaffe zu verhindern, im Fokus der Aufmerksamkeit im 
Jahr der nächsten Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages von 
1968. Iran ist (noch?) Mitglied dieses Vertrags und argumentiert, dass es nur 
die zivile Nutzung der Kernenergie betreibt. 
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Die Vereinbarung (JCPOA)12 zwischen dem Iran und den 5 + 1 vom Juli 2015 
sollte dem Misstrauen der internationalen Gemeinschaft Rechnung tragen und 
durch die Beschränkung iranischer Maßnahmen, insbesondere in der Uranan-
reicherung, eine rasche Entwicklung einer Atomwaffe verhindern. 

Auf Seiten der USA, aber auch weiterer westlicher Staaten gab es von Anfang 
an kritische Stimmen zum JCPOA. Das bezog sich auf inhaltliche Schwächen 
des Vertrags, auf die begrenzte Geltungsdauer von 10 Jahren und nicht zuletzt 
auf das Ausklammern der fortgesetzten Entwicklung ballistischer Raketen im 
Iran. 

Jetzt, Anfang 2020 zeigt sich, dass die Aufkündigung des JCPOA durch Präsi-
dent Trump vor 18 Monaten und die schrittweise Verletzung der Auflagen des 
JCPOA durch den Iran eine Lage hervorruft, die für den Iran nach Auslaufen 
des JCPOA 2025 jede internationale Beschränkung wegfallen lassen würde.

Wenn alle sechs Vertragspartner des JCPOA mit dem Iran erklärtermaßen da-
ran festhalten, dass sie einen Iran mit Nuklearwaffen nicht akzeptieren wol-
len, dann darf die Anrufung des Schlichtungsverfahrens durch die E 3 nicht 
nur ein symbolischer Akt bleiben – wie viele vermuten – sondern muss erstens 
genutzt werden, den Iran zur Einhaltung der Bestimmungen des JCPOA zu 
veranlassen, aber v.a. – fünf Jahre vor Auslaufen der Vereinbarung – konzen-
triert an einem neuen, weiter gefassten Abkommen zu arbeiten, das nicht nur 
einen „nuklearen Iran“ verhindert, sondern die Besorgnisse der internationalen 
Gemeinschaft über die Raketenentwicklung, v.a. aber hinsichtlich des aggres-
siven Handelns des Iran in der Region aufgreift. Denn die letzten fünf Jahre 
haben gezeigt, dass die Erwartung, der Iran werde nach dem JCPOA seine Po-
litik in der Region mäßigen und innenpolitisch moderatere Kräfte stärken, sich 
nicht nur nicht erfüllt hat, sondern in der Region das hegemoniale Ausgreifen 
drastisch erhöht hat und dass im Innern die Repression gegen oppositionelle 
Kräfte fortgesetzt wurde. Wenn die iranischen Verletzungen der Vereinbarung 
ernstgenommen werden soll und der Iran erkennen muss, dass dies zu einer Be-
handlung im VN- Sicherheitsrat mit schwerwiegenden Sanktionsfolgen führen 
kann, dann besteht vielleicht eine Chance, den Beginn neuer Verhandlungen 
zu erreichen, bevor eine derartige Konsequenz wirksam wird.13

4.2 Die nächste Überprüfungskonferenz des NPT im Mai 2020 wird auf den 
Empfehlungen des Vorbereitungsausschusses vom letzten Mai aufbauen. Dabei 
wird trotz oder gerade wegen der kritischen Lage rund um den Iran die Reso-



55

lution von 1995 mit dem Ziel einer nuklearfreien Zone im Mittleren Osten 
erneut aufgegriffen werden.

Für die drei Pfeiler des NPT –  nukleare Abrüstung, Nichtverbreitung nuk-
learer Waffen und friedliche Nutzung der Atomenergie – sind zahlreiche Ver-
pflichtungen und Maßnahmen empfohlen. Ein Ansatz für weitere nukleare 
Abrüstung wird sehr davon abhängen, ob Russland und die USA einer Verlän-
gerung von „New START“ zustimmen, das 2020 ausläuft, und erkennen las-
sen, dass sie bereit sind, über zusätzliche Reduzierung der Zahl der Sprengköpfe 
zu verhandeln.14

Es ist nicht anzunehmen, dass die Nuklearstaaten generell auf eine erforderli-
che Modernisierung ihres Potenzials verzichten oder die Entwicklung neuer nu-
klearer Waffensysteme ausschließen. Das werden die Nichtnuklearstaaten als 
groben Verstoß gegen Buchstaben und Geist des NPT brandmarken. Dennoch 
hat auch die überwiegende Zahl der Nichtnuklearstaaten ein eigenes Interesse 
daran, jede Proliferation zu verhindern. Dazu gehört auch, dass die Konvention 
zur Verhinderung von nuklearem Terrorismus vollständig umgesetzt wird und 
weitere Staaten dieser Konvention beitreten.

4.3 Der Atomwaffenverbotsvertrag (Treaty on the Prohibition of Nuclear Wea-
pons, [TPNW]) war eine direkte Folge des Misserfolgs der Überprüfungskonfe-
renz des NPT 2015. Schon zwei Jahre später nahm die UN-Generalversamm-
lung den Vertrag mit 122 Stimmen an. Im Januar 2020 haben 80 Staaten den 
Vertrag unterzeichnet, 34 haben ihn ratifiziert. Sobald 50 Staaten ihn ratifiziert 
haben werden, tritt er in Kraft, bindend allerdings nur für die Unterzeich-
ner. Die Bündnisstaaten der NATO sprechen sich gegen den Vertrag aus, da 
er eine entscheidende Waffenkategorie verbietet, ohne einen Weg aufzuzeigen, 
wodurch in der realen Machtpolitik der Staaten die politischen Sicherheitsele-
mente, die die nukleare Abschreckung für viele – auch nichtnukleare – Staaten 
bisher gewährleistet hat, ersetzt werden können. Allerdings zeichnet sich ab, 
dass nach Inkrafttreten des Vertrags Atomwaffen als illegal verteufelt werden 
können. Dadurch wird die Debatte um die Zukunft nuklearer Waffen weiter 
polarisiert. Das wird die Politik in demokratischen Gesellschaften weitaus in-
tensiver treffen als autokratische oder diktatorische Staaten mit Nuklearwaffen.
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5. Herausforderung und Anforderung –  auch für Deutschland

In der deutschen Gesellschaft gibt es keine breite und sachlich fundierte Ausei-
nandersetzung mit den schwierigen politischen, strategischen, technologischen 
und militärischen Aspekten der nuklearen Massenvernichtungswaffen.

Deutschland hat sich nicht nur verpflichtet, auf jegliche Entwicklung von 
Atomwaffen zu verzichten, sondern hat 2011 zusätzlich den Entschluss gefasst, 

bis 2022 endgültig die Nutzung der friedli-
chen Atomenergie zu beenden. Da er-
scheint es zunächst einmal wenig überra-
schend, dass viele Bürger in der 
Nuklear-Debatte einen Atomwaffenver-
botsvertrag der UN für das sinnvolle, ja 
gebotene Vorgehen halten. Es bedarf des-

halb einer klaren und ausführlichen Analyse und Darstellung der konflikt-
trächtigen Weltlage unserer Tage und den Anteil der Sicherheitsvorsorge durch 
nukleare Elemente auch für unser Land zu erläutern.

Für die europäischen Staaten in der NATO und der EU ist ein Teil der Si-
cherheitsvorsorge, ja der Verhinderung von konventionellen Kriegen und des 
Widerstandes gegen Einschüchterung und Erpressung, auch mittels nuklearer 
Bedrohung, dem Umstand geschuldet, dass Amerika sich nicht nur durch die 
Präsenz konventioneller Kräfte zur Sicherheit Europas bekennt, sondern jeden 
Gegner dieser Bündnis- und EU-Staaten auch mit seinen nuklearen Waffensys-
temen von offensivem, ja aggressivem Auftreten abhält. 

Diesen Sachverhalt in einer amerika-skeptischen, ja oft anti-amerikanischen 
Stimmung oder gar Überzeugung zu verneinen oder abzulehnen, erhöht die 
Unsicherheit gegenüber Staaten oder Gruppierungen, die über nukleare Waffen 
verfügen (auf die 26 von 28 europäischen Bündnisstaaten im NPT verzichtet 
haben). Die USA können für diese Leistung von den europäischen Partnern 
erwarten, dass sie einen Teil des Risikos mittragen. Dazu gehört erstens das 
offensive Vertreten des NATO-Konzepts einer Abschreckung, die auf dem Mix 
nuklearer und konventioneller Waffen beruht. Zweitens muss jedes Land seine 
konventionellen und alle sonstigen nichtnuklearen Mittel in einem Umfang 
bereitstellen, die einem Gegner keine leichten und raschen Erfolge oder Fait 
accomplis ermöglichen. Drittens kommt es darauf an, dass möglichst alle in der 
Nuklearen Planungsgruppe (NPG) der NATO verantwortungsvoll mitwirken 

In der deutschen Gesellschaft gibt es keine 
breite und sachlich fundierte Auseinander-

setzung mit den schwierigen politischen, stra-
tegischen, technologischen und militärischen 

Aspekten der nuklearen Massenvernichtungs-
waffen.
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und so die politische Verantwortung und Last mit Amerika teilen. Viertens 
sollten möglichst viele Länder, insbesondere die größeren, mit Plattformen für 
moderne substrategische Atomwaffen das Risiko der Gesamtstrategie teilen. 
Dazu gehört fünftens auch, dass Länder bereit sind, nukleare Kräfte dieser 
Kategorie auf ihrem Territorium aufzunehmen.

Von einer solchen breiten, gemeinsam getragenen Basis aus lassen sich viele 
Initiativen für Rüstungskontrolle und Abrüstung im nuklearen wie konventio-
nellen Bereich mit mehr Aussicht auf Erfolg voranbringen, ohne die politische 
Stabilität zu gefährden.

Dieser Zusammenhang verlangt auch von der Bundesrepublik Deutschland 
die konkrete Mitwirkung bei allen fünf oben genannten Bereichen. Das be-
deutet, dass Deutschland nach dem endgültigen Ausphasen des derzeit in der 
DCA-Rolle eingesetzten Kampfflugzeugs Tornado ein modernes Trägersys-
tem verfügbar macht, das für nukleare Aufgaben zertifiziert werden kann. 
Bisher untersucht die Bundesregierung zwei Optionen: den Kauf des U.S. 
Kampflugzeuges F-18 und eine Umrüstung des Eurofighters für diese DCA-
Rolle15. Und es verlangt die Bereitschaft, auch in Zukunft moderne nukleare 
Kräfte auf deutschem Territorium zu stationieren. Für beides wird jede Regie-
rung kontroverse Diskussionen im Lande führen und bestehen müssen. Ge-
lingt dies nicht, wird die bündnisgemeinsame Abschreckung vor allem gegen 
nuklearfähige Gegner geschwächt und werden Hebel für Ansätze wirksamer 
Rüstungskontrolle und Abrüstung aufgegeben. Das bedeutet nicht nur eine 
Schwächung des Zusammenhalts in der NATO, sondern vermindert auch 
die Widerstandsfähigkeit gegenüber einem revisionistischen Russland. Beides 
liegt nicht im wohlverstandenen Interesse Deutschlands als größtem europä-
ischen Mitgliedstaat in der Nordatlantischen Allianz und der Europäischen 
Union.

Zum Autor: Generalleutnant a.D. Dr. Klaus Olshausen ist Mitglied der Clau-
sewitz-Gesellschaft. Von 2006 bis 2013 war er deren Präsident.
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20 Jahre Euro: Zwischenbilanz eines politisches Projekts

Paul Jansen

Überlegungen zu einer Europäischen Währungsunion gab es bereits früh nach 
Unterzeichnung der Römischen Verträge im Jahr 1957. Aus deutscher Sicht war 
lange Zeit wenig bestritten, dass eine Währungsunion nur der letzte Baustein, 
sozusagen die Krönung, eines weit gediehenen politischen Integrationsprozes-
ses sein könne. Am 1. Januar 1999 wurde der Euro schließlich Realität. 

Entscheidende Fahrt nahm das Thema mit dem im April 1989 vorgelegten 
Delors-Bericht zur Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion 
auf, den der Europäische Rat im Juni 1989 umzusetzen beschloss. Bald nach 
Aufnahme der Gespräche hierzu fiel im November 1989 die Mauer in Berlin. In 
der Folge verhandelten die beiden deutschen Staaten mit den vier Siegermäch-
ten des Zweiten Weltkriegs den im September 1990 unterzeichneten Vertrag 
über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland, besser bekannt 
als „2+4-Vertrag“. Verknüpft mit der Zustimmung zu diesem Vertrag erwartete 
Frankreich mit Präsident François Mitterand ein klares Bekenntnis Deutsch-
lands zu einer gemeinsamen Währung und einer europäischen Zentralbank, 
die der Dominanz von D-Mark und Deutscher Bundesbank ein Ende setzt.

Im Vertrag über die Europäische Union (EUV), auf den sich die Staats- und 
Regierungschefs im Dezember 1991 verständigten und der am 7. Februar 1992 
in Maastricht unterzeichnet wurde, wurden vor diesem Hintergrund die recht-
lichen Grundlagen für die zu errichtende Europäische Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion geschaffen. Am 1. Januar 1999 wurde die gemeinsame europäische 
Währung Realität: zunächst als Buchwährung bei unwiderruflicher Fixierung 
der Wechselkurse, dann am 1. Januar 2002 durch die Ausgabe des neuen Gel-
des – des Euro – im Tausch gegen die bisherigen nationalen Währungen.

Für die im Jahr 2010 ausgebrochene Euro-Krise und die Tatsache, dass Euro-
pa sich seither in einem nicht enden wollenden Krisenmodus befindet, liegen 
maßgebliche Ursachen in dem, was seinerzeit mit dem sogenannten Maast-
richt-Vertrag und den Folgeverträgen vor und nach der Einführung des Euro 
geregelt oder eben nicht geregelt wurde. In der Rückschau zeigen sich viele 
Gelegenheiten, bei denen der aus heutiger Sicht beklagenswerten Entwicklung 
in Europa eine andere Richtung hätte gegeben werden können. Aus Gründen 
vermeintlicher Sachzwang-Logik, aus politischer Loyalität, aus Fraktionsdis-
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ziplin oder auch aus der Befürchtung, ansonsten als Anti-Europäer zu gelten, 
sind sie ungenutzt geblieben. Dies gilt auch für die Deutsche Bundesbank und 
das Bundesverfassungsgericht.

Der aktuelle Befund hat auch mit den schwer miteinander zu vereinbarenden 
wirtschafts- und finanzpolitischen Philosophien und Traditionen sowie un-
terschiedlichen Zielvorstellungen der Euro-Staaten, vor allem der Kernländer 
Deutschland und Frankreich, zu tun. Es ist kein Zufall, dass an entscheiden-
den Wegmarken des Euro deutsche und französische Positionen stets hart ge-
geneinanderstanden und Konflikte regelmäßig auf der Ebene von deutschem 
Bundeskanzler und französischem Staatspräsidenten ausgetragen wurden. 

Der Euro als tragendes Element oder als Sprengsatz für Europa?

Ziel des Maastricht-Vertrages war es, die Politik der europäischen Integration 
voranzubringen, die Festlegung auf den wirtschaftlichen und politischen Zu-
sammenschluss Europas unwiderruflich und unumkehrbar zu machen sowie 
insbesondere einen Rückfall in nationalistisches Denken und in nationale Ri-
valitäten zu verhindern. Doch das Vertragswerk weist erhebliche Mängel auf:

ȋ Zum einen wurde die von Deutschland als Bedingung für eine Wirtschafts- 
und Währungsunion immer für erforderlich gehaltene politische Union 
mit den Vereinbarungen zur Außen- und Sicherheitspolitik sowie zur Zu-
sammenarbeit in der Innen- und Rechtspolitik nur rudimentär geregelt; die 
Zuständigkeiten hierfür blieben letztlich in den Händen der Nationalstaa-
ten.

ȋ Zum anderen wurde allein die geld- und währungspolitische Verantwor-
tung auf europäischer Ebene zentralisiert, während für die Wirtschafts-
politik – insbesondere die Finanz- und Steuerpolitik, die Lohn- und Ein-
kommenspolitik sowie die Sozialpolitik – an dezentraler Gestaltung auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten festgehalten wurde.

Bei der Abstimmung im Deutschen Bundestag am 2. Dezember 1992 über den 
Maastricht-Vertrag sprach der Abgeordnete Günter Verheugen als Vorsitzender 
des Sonderausschusses „Europäische Integration“ wohl für viele, als er sagte: 

„Ein wohlbegründetes Nein zu Maastricht ist denkbar, aber es würde zu einem 
Nein zu Europa umgedeutet werden.“ Dieser Satz zieht sich bis heute wie ein 
roter Faden durch deutsche Entscheidungen in Sachen Euro.
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Dabei hat es nach Maastricht bis zur Entscheidung des Deutschen Bundesta-
ges im April 1998 über den Start der Währungsunion am 1. Januar 1999 an 
warnenden Hinweisen zu schwerwiegenden Konstruktionsmängeln und deren 
voraussehbaren Folgen nicht gefehlt: So gab es einen Aufruf von 62 Professoren 
im Juni 1992 unter dem Titel „Die währungspolitischen Beschlüsse von Maas-
tricht: Eine Gefahr für Europa“ sowie einen von mehr als 160 Professoren un-
terzeichneten Aufruf vom Februar 1998 mit der Überschrift „Der Euro kommt 
zu früh“. Auch der Verfasser dieses Beitrags hat damals Besorgnis darüber ge-
äußert, dass sich der Vertrag zu einem „Sprengsatz für Europa“ entwickeln und 
am Ende genau das fördern könnte, was mit ihm verhindert werden soll: „ein 
Wiedererstarken nationalistischer Strömungen, verbunden mit einer Untermi-
nierung des europäischen Einigungswerks“.

Alle diese Warnungen hatten keine Chance gegen Bundeskanzler Helmut Kohl, 
der in einem Interview im März 2002 sagte: „Bei der Einführung des Euro war 
ich wie ein Diktator.“ Er habe die Entscheidung getroffen, weil er den Euro 
als „ein Synonym für Europa“ und eine einzigartige Chance für das friedliche 
Zusammenwachsen Europas sehe. Dabei hat Helmut Kohl in der Bundestags-
debatte vom 2. April 1998 selbst beschrieben, was Europa droht, wenn der Bau 
des „Hauses Europa“ nicht fortgeführt und vollendet wird: „Die gemeinsame 
europäische Währung ist ein tragendes Element beim Bau eines stabilen und 
wetterfesten Hauses Europa. … Wir sind auf einem guten Weg, das gemeinsa-
me Haus Europa zu errichten. Aber wir wissen auch: Ein Haus, das nur halb 
vollendet ist, zerfällt wieder. Es wird dem Wind und den Stürmen eines neuen 
Jahrhunderts, von dem wir alle noch gar nicht wissen, was es uns bringt, auf 
Dauer nicht standhalten können. Deshalb müssen wir jetzt den Bau des Hauses 
Europa fortführen und vollenden.“

Entscheidende Weichenstellungen

An jenem 2. April 1998 entschied der Deutsche Bundestag über die Festle-
gung des Teilnehmerkreises an der Europäischen Währungsunion. Die soge-
nannten Konvergenzkriterien zu Wechselkurs, Zins, Preisstabilität, Haushalt 
und Verschuldung sollten das Nadelöhr sein, durch das hindurch alle an einer 
Mitgliedschaft interessierte Staaten ihre „Euro-Reife“ nachweisen. Die Bundes-
regierung wollte sich dazu für ihre Entscheidung auf eine Stellungnahme der 
Deutschen Bundesbank stützen. Obwohl diese Stellungnahme eine Fülle von 
kritischen Feststellungen enthält, so etwa für Italien den Hinweis, dass „wegen 
der außerordentlich hohen Schuldenquote … erhebliche Zweifel an der dauer-
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haften Tragfähigkeit der Finanzlage“ bestünden, entschied der Zentralbankrat, 
das Dokument mit folgendem Satz abzubinden: „Vor dem Hintergrund der er-
reichten Konvergenzfortschritte in vielen Mitgliedstaaten und nach Abwägung 
noch bestehender Probleme und Risiken erscheint der Eintritt in die Wäh-
rungsunion stabilitätspolitisch vertretbar.“

Stabilitätspolitisch vertretbar war für die Politik das erhoffte grüne Licht. Hans-
Ulrich Jörges, der damals für die Zeitung „Die Woche“ schrieb, sprach von ei-
nem „Pilatus-Bericht: Wir waschen unsere Hände in Unschuld“. Mit Blick auf 
die von Italien und Frankreich betriebene Bilanzkosmetik zur Einhaltung der 
Verschuldungsobergrenze von drei Prozent im relevanten Jahr 1997 fragte der 
Münchener Historiker Christian Meier: „Warum wird diese Währung mit ei-
ner so großen Beimischung von Betrug herbeigeführt?“ Leider sollte sich zeigen, 
dass dies erst der Anfang war und weitere schwerwiegende Rechtsverletzungen 
folgen sollten.

Punktgenau vor der Bundestagsbefassung hatte auch das Bundesverfassungsge-
richt ein mögliches Stoppschild für den Start des Euro-Projekts aus dem Weg 
geräumt: Am 31. März 1998 verwarf der Zweite Senat des Gerichts die Ver-
fassungsbeschwerde von vier renommierten Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftlern als „offensichtlich unbegründet“, dies unter Hinweis darauf, dass es 
bei der Frage nach der Stabilität der seit Maastricht getroffenen und durch das 
Bundesverfassungsgericht im Urteil vom 12. Oktober 1993 (mit diesem Urteil 
war der Weg frei, dass der Maastrichter Vertrag am 1. November 1993 EU-weit 
in Kraft treten konnte) gebilligten Grundentscheidung über die Mitwirkung 
Deutschlands an der Währungsunion um politische und wirtschaftliche Ein-
schätzungen gehe, die von den politischen Organen zu verantworten seien. Mit 
dieser Argumentation vermied es das Gericht, europaweite Empörung auf sich 
zu ziehen. Frühzeitig war damit aber auch die Linie für alle späteren Gerichts-
befassungen in Sachen Euro vorgezeichnet.

Das Schicksal nahm so seinen Lauf und, um die Hypothek für die gemeinsame 
Währung noch zu erhöhen, folgte bald die Erweiterung des Teilnehmerkreises 
um Griechenland. Am 19. Juni 2000 war der Europäische Rat zu der Auffas-
sung gelangt, „dass Griechenland einen hohen Grad an nachhaltiger Konver-
genz erreicht habe und daher die notwendigen Voraussetzungen für die Ein-
führung des Euros“ erfülle. So wurde Griechenland am 1. Januar 2001 zwölfter 
Euro-Mitgliedstaat – ein folgenschwerer Fehler, zumal auch er mit mehr Mut 
vor Fürstenthronen vermeidbar gewesen wäre.
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Vermeintliche Erfolge im ersten Jahrzehnt

All diese Bedenken und Kritik gegen die gemeinsame Währung wären noch 
vor zehn Jahren verständnislos zur Kenntnis genommen worden. Das erste 
Euro-Jahrzehnt mit niedriger Inflation, sinkenden Zinsen und beachtlichem 
Wachstum in Ländern der Peripherie schien alle Zweifler eines Besseren zu be-
lehren. So findet sich in einer Veröffentlichung der Europäischen Kommission 
vom Mai 2008: „Zehn Jahre nach seiner Einführung kann man sagen, dass 
der Euro ein voller Erfolg ist. Die einheitliche Währung ist zu einem Symbol 
Europas geworden, das von den Bürgern … als eines der positivsten Ergebnisse 
der europäischen Integration gesehen wird … Die Europäische Wirtschafts- 
und Währungsunion sichert makroökonomische Stabilität …“ In einer Rede 
zum 10. Jahrestag der Euro-Einführung im Januar 2009 feierte der Präsident 
der Europäischen Zentralbank (EZB) Jean-Claude Trichet den Euro als „his-
torischen Erfolg“.

Bis dahin blieb weitgehend unter der Oberfläche, was im Gefolge der weltwei-
ten Finanz- und Wirtschaftskrise ab dem Frühjahr 2010 an Fehlentwicklungen 
im Euroraum sichtbar werden sollte: der Bau-Boom in Spanien und Irland, 
eine deutliche Ausweitung der Staatsausgaben in Italien, Portugal und Grie-
chenland sowie – als Folge kräftiger Lohn- und Preissteigerungen – ein signifi-
kanter Verlust internationaler Wettbewerbsfähigkeit und damit einhergehend 
eine Verschlechterung der Leistungsbilanzen vor allem der Staaten Südeuropas.

Auch deutsche Politik hat dazu beigetragen, dass sich die Dinge so entwickeln 
konnten. Hatte Deutschland, um laxer Haushaltsdisziplin in den Euro-Staaten 
des Südens vorzubeugen, 1996 noch einen Stabilitäts- und Wachstumspakt mit 
Biss gefordert, allerdings automatische Sanktionen gegen französischen Wider-
stand nicht durchsetzen können, gehörte es 2003 zusammen mit Frankreich 
zu den frühen Sündern gegen diesen Pakt. Gegen beide Länder beantragte die 
EU-Kommission die bei übermäßigem Defizit vorgesehene Einleitung eines 
Defizitverfahrens. Nach Interventionen von Bundeskanzler Gerhard Schröder 
und Frankreichs Präsident Jacques Chirac entschied der Rat der Europäischen 
Finanzminister, die Verfahren anzuhalten – mit der Begründung des damali-
gen Vorsitzenden Giulio Tremonti, es gebe keinen Verstoß gegen den Stabilitäts- 
und Wachstumspakt.

Der EZB-Rat sah in der Entscheidung ernste Gefahren und bewertete sie als 
Bruch des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Der griechische Notenbankprä-
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sident Panos Garganas äußerte: „Der Stabilitätspakt muss respektiert werden, 
anderenfalls ist auf mittlere Sicht der Zusammenhalt in der Währungsunion 
gefährdet.“ Jürgen Stark, Vizepräsident der Deutschen Bundesbank, sah die 
Entscheidung als „herben Schlag gegen die Fundamente der Wirtschafts- und 
Währungsunion“. Und die Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 26. Novem-
ber 2003 kommentierte unter der Überschrift „Teurer Bruch“ weitsichtig: „Für 
diesen Triumph der Herren Schröder und Eichel über Brüssel wird Deutsch-
land noch zahlen, wenn die rot-grüne Bundesregierung Geschichte ist. Die 
Rechnung wird nicht immer offen ausgewiesen sein, doch wird sie an vielen 
Stellen präsentiert werden. Und sie wird, da sollte sich niemand täuschen, hoch 
ausfallen.“ 

Erstes Rettungspaket für Griechenland

Die Rechnungen werden seit April 2010 mit immer höheren Summen ausge-
stellt. Ausgangspunkt war bezeichnenderweise Griechenland. Schon im No-
vember 2004 hatte der griechische Finanzminister Georgios Alogoskoufis ein-
gestanden, dass sich das Land den Euro-Beitritt mit gefälschten Defizitzahlen 
erschlichen habe. Nach den Parlamentswahlen vom Oktober 2009 verkündete 
der neue Finanzminister Giorgos Papakonstantinou ein zu erwartendes Defizit 
von 12,7 Prozent und korrigierte damit die bisherige Angabe stark nach oben. 
Alle Bemühungen, die dadurch in Turbulenzen geratenen Finanzmärkte zu be-
ruhigen, schlugen fehl.

Im Gegenteil zeigten sich bald eine beginnende Kapitalflucht und rasch stei-
gende Zinsen wie auch Ausstrahlwirkungen auf Portugal, Spanien und Irland. 
In der Erklärung zum Europäischen Rat vom 11. Februar 2010 ist so erstmals 

– zunächst noch abstrakt – von der Möglichkeit einer gemeinsamen Hilfe für 
Griechenland die Rede. Es heißt dort: „Die Mitgliedstaaten des Euro-Wäh-
rungsgebietes werden im Bedarfsfall entschlossen und koordiniert handeln, um 
die Finanzmarktstabilität im gesamten Euro-Währungsgebiet zu wahren. Die 
griechische Regierung hat keinerlei finanzielle Unterstützung beantragt.“

Die Debatten der nächsten Wochen kreisten darum, dass solche Hilfe nötig 
werden könnte. Hier plädierten Bundeskanzlerin Angela Merkel wie auch 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble übereinstimmend für „schärfere 
Regeln“, die „im äußersten Notfall“ auch die Möglichkeit beinhalten müss-
ten, „dass ein Land, das seine Finanzen partout nicht in Ordnung bringt, aus 
dem Euro-Verbund ausscheidet“. Als dann aber Griechenland am 23. April 
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2010 aufgrund drohender Zahlungsunfähigkeit Hilfe erbat und Schäuble, flan-
kiert durch EZB-Präsident Jean-Claude Trichet und den Chef des Internati-
onalen Währungsfonds (IWF) Dominique Strauss-Kahn, also zwei Vertreter 
der französischen Linie, am 28. April in einem Hintergrundgespräch mit den 
Führungskreisen der Bundestagsfraktionen die Unausweichlichkeit einer Grie-
chenland-Hilfe begründete, war der Weg für das erste Euro-Rettungspaket im 
Umfang von 110 Milliarden Euro geebnet: 80 Milliarden Euro steuerten die 
Euro-Mitgliedstaaten bei und 30 Milliarden Euro der IWF. Die deutsche Zu-
stimmung durch Bundestag und Bundesrat erfolgte am 7. Mai 2010.

Noch am gleichen Freitag spitzte sich die Situation auf den Finanzmärkten 
mit weiter steigenden Risikoaufschlägen für irische, portugiesische und spani-
sche Staatsanleihen zu. Die für den Abend anberaumte Sitzung der Staats- und 
Regierungschefs der Eurozone mit Vertretern der Europäischen Kommission 
und EZB-Präsident Trichet zur Beschlussfassung über die Griechenland-Hilfe 
stand nun vor weitergehendem Entscheidungsbedarf zur Sicherung der Euro-
Zone. Von einer „weltweit organisierten Attacke gegen den Euro“ war die Rede, 
Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem „hohen Maß an Spekulationen ge-
gen den Euro als Ganzes“. Staatspräsident Nicolas Sarkozy brachte nach Vor-
gesprächen mit seinen Amtskollegen aus Portugal, Italien und Spanien (José 
Sócrates, Silvio Berlusconi, José Luis Rodríguez Zapatero) seinen Plan der Aus-
gabe einer europäischen Anleihe vor, für die alle Länder haften. Mit solchen 
Euro-Bonds gäbe es keine Zinsunterschiede in der Eurozone.

Tür zur Transferunion aufgestoßen

Die Sitzung endete am Samstag früh ohne Ergebnis und wurde am Sonntag – 
kurzfristig anberaumt – durch die EU-Finanzminister fortgesetzt. Die Runde 
stand unter massivem Zeitdruck, da vor Öffnung der Börsen in Fernost am 
Montag früh eine Vereinbarung vorliegen musste. Auch wenn weitergehen-
de Vorstellungen Frankreichs und der Südländer abgewehrt werden konnten, 
standen am Ende die Verständigung auf einen insgesamt 750 Milliarden Euro 
umfassenden Rettungsschirm (davon 250 Milliarden Euro IWF-Anteil) sowie 
die gegen deutsches Votum getroffene Entscheidung der EZB zum Ankauf von 
Anleihen notleidender Euro-Staaten. 

Diese Beschlüsse markieren eine flagrante Verletzung eines Kernelements des 
Maastrichter Vertragswerks, des No-bail-out-Prinzips, also der Nichtbeistands-
Klausel. Diese ist in den Verträgen in zweifacher Weise vereinbart: zum einen 
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mit dem Ausschluss monetärer Staatsfinanzierung durch die EZB; zum an-
deren mit der Bestimmung, dass die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft 
nicht für ihre gegenseitigen Schulden haften. So nahm im Mai 2010 die Un-
abhängigkeit der Europäischen Zentralbank erstmals Schaden, und die Tür 
zur Transferunion in Europa wurde aufgestoßen. Die damalige französische 
Finanzministerin Christine Lagarde bemerkte dazu: „Wir mussten die Verträge 
brechen, um den Euro zu retten.“

Man muss die Dramatik dieser Situation vor Augen haben, um die Rede der 
Bundeskanzlerin nur wenige Tage später bei der Verleihung des Karlspreises in 

Aachen einordnen zu können. Sie sagte 
dort den vielzitierten Satz: „Scheitert der 
Euro, dann scheitert nicht nur das Geld. 
Dann scheitert mehr, dann scheitert Euro-
pa, dann scheitert die Idee der europäi-
schen Einigung .“ Mit diesen Worten hatte 

sich die Bundeskanzlerin offenbar der Einsicht gebeugt, dass es mit Frankreich 
keine Verständigung über einen Sanktionsmechanismus gegenüber Schuldner-
staaten geben wird, zu dem auch der Ausschluss eines Mitglieds aus der Wäh-
rungsunion gehören würde. Entsprechend befinden wir uns bis auf den heuti-
gen Tag im fortgesetzten Krisenmodus. 

Krisenpräventionspolitik

In den letzten acht Jahren wurden viele, teilweise sehr kontrovers diskutierte 
und oft hart umkämpfte Entscheidungen getroffen – Entscheidungen, die im-
mer wieder auch Gegenstand von Anrufungen des Bundesverfassungsgerichts 
und Befassungen des Europäischen Gerichtshofs waren. Im Bemühen, die Kri-
senprävention und Widerstandsfähigkeit der Europäischen Währungsunion zu 
stärken und diese zu erhalten, wurde weitreichend und tief in das ökonomische, 
soziale, rechtliche und politische Gefüge Europas und seiner Mitgliedstaaten 
eingegriffen. Die Entscheidungen lassen sich drei Bereichen zuordnen, auch 
wenn diese nicht trennscharf voneinander abzugrenzen sind:

1) Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion (Abbildung 1): 
Besonders umkämpft und umstritten ist die harmonisierte Einlagensicherung 
als Bestandteil der Bankenunion, also die Vergemeinschaftung der Einlagen-
sicherung im Euro-Raum; hier steht Deutschland unter besonderem Erwar-
tungsdruck der Partner. Faktisch würde damit ein weiterer Schritt zur Transfe-

„Scheitert der Euro, dann scheitert nicht nur 
das Geld. Dann scheitert mehr, dann scheitert 

Europa, dann scheitert die Idee der europä-
ischen Einigung.“  

Bundeskanzlerin Angela Merkel
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runion und europäischen Haftungsgemeinschaft getan.

Haushaltspolitische Überwachung

Wirtschaftliche Steuerung

Finanzmarktregulierung

Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) und dessen Vorläufer

Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion

• Fiskalvertrag
• Reformierter Stabilitäts- und Wachstumspaket
• Europäischer Semester
• Haushaltsplanungs-Überwachungsverfahren

• Euro-Plus-Paket
• Europäisches Semester
• Wirtschaftspolitisches Überwachungsverfahren

• Europäische Bankenunion, u.a.
• Einheitlicher Aufsichtsmechanismus (SSM)
• Einheitlicher Abwicklungsmechanismus (SRM)
• Harmonisierte Einlagensicherung
• Bankenregulierung (Basel III)

• Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) – Mittel aus dem EU-Haushalt
• Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) – Mittel der Euro-Staaten

Abbildung 1

2) Hilfsprogramme für in Not geratene Euro-Staaten (Abbildung 2): Fünf Län-
der sind davon betroffen, darunter Griechenland mit drei Programmen. An-
gesichts der insgesamt hohen Kreditvolumina und langen Laufzeiten sind von 
den Gläubigern beträchtliche Risiken und Lasten übernommen worden. Wie 
sich diese am Ende auswirken, hängt von Entwicklungen ab, die heute nicht 
absehbar sind. Das lange Ringen um ein drittes Hilfsprogramm für Griechen-
land, an dem sich der Internationale Währungsfonds aufgrund seiner Zweifel 
an der Schuldentragfähigkeit des Landes nicht zu beteiligen bereit war, unter-
streicht die gläubiger- wie schuldnerseitig eingegangenen Wagnisse.
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Hilfsprogramme für in Not geratene Euro-Staaten

Programmvolumen
(in Millarden Euro)

in Anspruch 
genommen

(in Milliarden Euro)
Land Jahr gesamt davon Euro-

Staaten
gesamt davon Euro-

Staaten
Kreditlaufzeit 
(Durchschnitt)

Griechen-
land (I)

2010 110,0 80,0 73,0 52,9 zunächst rund 30 Jahre,
später weitere Erleichte-

rungen
Irland 2010 67,6 22,5

17,7
EFSM
EFSF

67,5 22,5
17,7

rund 21 Jahre,
letzte Fälligkeit 2042

Griechenland 
(II)

2012 163,6 144,5 EFSF 153,6 141,8 zunächst rund 32 Jahre
mit letzter Fälligkeit 2056,

später weitere Erleichte-
rungen

Spanien 2012 100,0 100,0 ESM 41,3 41,3 rund 12,50 Jahre,
letzte Fälligkeit 2027

Zypern 2012 10,0 9,0 ESM 7,2 6,3 rund 15 Jahre,
letzte Fähigkeit 2031

Griechenland 
(III)

2015 86,0 86,0 ESM 62,0 62,0 rund 32 Jahre,
Rückzahlung ab 2034,

letzte Fälligkeit 2070

 
Abbildung 2

3) Politik der Europäischen Zentralbank (Abbildung 3): Hierzu gehören die 
extreme, so nie dagewesene Niedrigzinspolitik mit seit Jahren negativem Ein-
lagenzins, Mario Draghis im Juli 2012 ebenso entschlossene wie machtvolle 
Ankündigung der Euro-Rettung mit dem berühmten Ausdruck „whatever it 
takes“, die beiden äußerst umstrittenen Beschlüsse zum Ankauf von Staatsan-
leihen in den Jahren 2012 und 2015 sowie die gewaltige Bilanzaufblähung der 
EZB durch das EAPP-Programm (Expanded Asset Purchase Programme) zum 
Ankauf insbesondere von Staatsanleihen, gegen das bereits seit September 2015 
eine Verfassungsklage anhängig ist.
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Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion
• 10. Mai 2010

Securities Markeets Programme (SMP): Ankaufprogramm für Wertpapiere ö� entlicher und 
privater Emittenten aus dem Euro-Währungsraum, Aufkauf von Staatsanleihen Griechenlands, 
später Italiens und Spaniens, danach auch von Portugal und Irland.

• ab 3. November 2011
Senkung des Leitzinses (zunächst auf 1,25 %) und des Zinssatzes für die Einlagenfazilität  (zu-
nächst auf 0,50 %) in Stufen auf 0,0 % bzw. -0,40 % seit 16. März 2016.

• 26. Juli 2012
EZB-Präsident Mario Draghie: „Within (its) mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to 
preserve the euro.“

• 6. September 2012
Grundsatzbeschluss des EZB-� ates zur Einführung eines neuen Programms zum Kauf von Staats-
anleihen auf dem Sekundärmarkt: Outright Monetary Transactions (OMT).

• 4. November 2014
EZB übernimmt im Rahmen den Single Supervisory Mechanism (SSM) die Aufsicht über die 
größten Banken im Euroraum.

• 22. Januar 2015
EZB-Beschluss über erweitertetes Aufkaufprogramm für Vermögenswerte: Expanded Asset 
Purchase Programme (EAPP), in dessen Rahmen vorwiegend Staatsanleihen der Euro-Länder 
gekauft werden. Ab März 2015 Monatsbeträge zwischen 60 und 80 Milliarde Euro, ab Januar 
2018 Monatsbeträge von 30 Milliarden Euro, Oktober 2018 bis zur Beendigung der Nettokäufe 
Ende 2018 monatlich 15 Milliarden Euro -> Ankaufvolumen im Rahmen dieses auch als Quantitati-
ve Easing (QE) bezeichneten Programms insgesamt rund 2,6 Billionen Euro; dadurch Erhöhung 
des Bilanzvolumens der EZB seit März 2015 von rund 2,1 Billionen Euro auf rund 4,7 Billionen Euro.

 
Abbildung 3

Fragt man nach den Ergebnissen der Euro-Rettungspolitik der letzten acht Jah-
re, so ist zunächst festzustellen, dass der Euroraum zusammengehalten wurde 
und durch Neuaufnahmen auf inzwischen 19 Staaten erweitert ist. Auch die 
wirtschaftliche Lage hat sich zuletzt verbessert: Alle Staaten weisen wieder ein 
zumindest geringes Wachstum auf. Im Zu-
sammenhang damit zeigen sich positive 
Effekte auf dem Arbeitsmarkt wie auch bei 
der Entwicklung von Nettoneuverschul-
dung und Gesamtverschuldung der Euro-
Staaten. Dies ist zu einem Teil gewiss Ergebnis der Maßnahmen zur Stabilisie-
rung der Währungsunion, zu einem wesentlichen anderen Teil aber der 
Wirkungen der Niedrigzinspolitik der EZB in Verbindung mit dem massiven 
Ankauf von Staatsanleihen. Nach einer aktuellen Berechnung der Deutschen 
Bundesbank beliefen sich die zinsbedingten Einsparungen für den Schulden-
dienst der Euro-Staaten im Zeitraum 2008 bis 2018 – gemessen am Zinsniveau 
des Jahres 2007 vor der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise – auf 1,42 
Billionen Euro. Ohne dies ursachengerecht genau zuordnen zu können, dürfte 

Fragt man nach den Ergebnissen der Euro-
Rettungspolitik der letzten acht Jahre, so ist 
zunächst festzustellen, dass der Euroraum 
zusammengehalten wurde 
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der größere Teil dieser haushaltsmäßigen Entlastung den Wirkungen der EZB-
Politik zuzuschreiben sein. 

Die fundamentalen wirtschaftlichen Daten im Euroraum sind indessen weit 
davon entfernt, auf ein Ende und eine dauerhafte Beherrschbarkeit der Euro-
Krise hoffen zu können. Die Arbeitslosigkeit in den Staaten Südeuropas, aber 
auch in Frankreich, ist weiterhin hoch (Abbildung 4). Die Jugendarbeitslosig-

keit liegt aktuell in Griechenland, Spanien 
und Italien immer noch über 30 Prozent, 
in Portugal, Frankreich und Belgien bei 
circa 20 Prozent. Weit oberhalb des Ziel-
werts von 60 Prozent liegt die Gesamtver-
schuldung vieler Staaten – Griechenland 

an der Spitze mit 176 Prozent, gefolgt von Italien mit 131 Prozent, Portugal mit 
125 Prozent sowie Belgien, Frankreich und Spanien mit je rund 100 Prozent 
(Abbildung 5). Das Bankensystem mit weiter signifikantem Volumen an notlei-
denden Krediten – besonders in Griechenland, Zypern, Portugal und Italien – 
sowie mit fortbestehender regulatorischer Privilegierung von Forderungen ge-
genüber Staaten (hierfür ist weiterhin keine Unterlegung durch Eigenkapital 
der Banken erforderlich) bleibt krisenanfällig.

Die fundamentalen wirtschaftlichen Da-
ten im Euroraum sind indessen weit davon 
entfernt, auf ein Ende und eine dauerhafte 
Beherrschbarkeit der Euro-Krise hoffen zu 

können. 
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Gleichzeitig schränken die Vorgaben des Fiskalpakts – so unverzichtbar die 
Wahrung von Haushaltsdisziplin ist – die Möglichkeiten nationaler Politikge-
staltung ein. Dem Primat des Defizits und seiner Begrenzung beziehungsweise 
Rückführung sind alle direkt oder indirekt finanzwirksamen Politikbereiche 
unterworfen. Nachdem mit der gemeinsa-
men Währung das Instrument der Wech-
selkursanpassung zum Ausgleich wirt-
schaftlicher Leistungsunterschiede 
zwischen den Euro-Staaten bereits entfal-
len ist, das Wechselkursventil sozusagen 
verstopft wurde, ist mit dem Fiskalpakt 
eine Vorgabe hinzugekommen, die die Handlungs- und Gestaltungsspielräu-
me der nationalen Politik weiter einschränkt und – wie erlebt – leicht in eine 
Spirale von Schuldenanstieg, Sparprogrammen, schrumpfender Wirtschaft 
und höherer Arbeitslosigkeit führt.

Die Position der italienischen Regierung 2019, so verstörend das Auftreten ih-
rer beiden Spitzenvertreter Matteo Salvini und Luigi Di Maio auch ist, sich 
dieser Logik – Salvini spricht von „dämlichen Regeln“ – mit dem Haushalt 
2019 nicht weiter zu unterwerfen, und ihr Ziel, Europa samt Architektur der 

Mit den negativen Begleiterscheinungen der 
Währungsunion ist die Bereitschaft schwächer 
geworden, weitere Souveränitätsrechte auf die 
EU zu übertragen oder auch nur – siehe Mi-
grationskrise – zu gemeinsamen europäischen 
Antworten zu kommen. 
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Währungsunion nach den Europawahlen im Mai 2019 grundlegend zu verän-
dern, findet hier ihren Ausgangspunkt. Sie hat in ihrem Grundanliegen viele 
Unterstützer; auch Frankreich gehört dazu.

Belasteter Diskurs und gegenseitige Ressentiments

Die Bundesrepublik Deutschland profitiert vom bestehenden System bislang 
insofern, als ein gemessen an der Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 
(zu) niedriger Euro-Kurs seit Jahren eine außerordentlich gute Beschäftigungs-
lage sichert, Steuern und Sozialabgaben reichlich fließen und die öffentlichen 
Haushalte trotz permanenter Ausgabenerhöhungen, vor allem im sozialen Be-
reich, ausgeglichen gestaltet werden (Stichwort „schwarze Null“). Vor allem der 
seit Jahren hohe deutsche Leistungsbilanzüberschuss und das hohe deutsche 
Forderungsvolumen von zuletzt (Dezember 2018) rund 966 Milliarden Euro 
im nicht besicherten sogenannten Target2-System des Euroraums trüben – ne-
ben anderen unerwünschten Folgen der EZB-Politik wie der Enteignung von 
Sparern durch negative Realzinsen – in dieser Perspektive das Bild.

Man kann sich kaum vorstellen, welchen Zumutungen die Menschen in den 
Krisenländern, besonders in Griechenland, bei den vielfältigen und tiefen, ja 
existenziellen Eingriffen in ihre persönlichen Lebensverhältnisse ausgesetzt 
waren und sind – zumal dort, wo kein soziales Netz und keine gesicherte Ge-
sundheitsversorgung existiert. In einem FAZ-Bericht vom Dezember 2012 ist 
mit Blick auf die damalige Situation in Griechenland von Verzweiflung, Not, 
Hilflosigkeit und Traumatisierung der Menschen die Rede, und es wird gefragt, 
wie viel diese Gesellschaft noch aushalten kann, bevor sie explodiert. Zum Aus-
halten-Müssen gehört auch, dass vor allem junge, gut ausgebildete Menschen 
aus ganz Südeuropa in Scharen die Heimat verlassen, um der Perspektivlosig-
keit des nationalen Arbeitsmarktes zu entkommen.

Das Auslaufen des dritten Hilfsprogramms für Griechenland am 20. August 
2018 ist von manchen als Erfolg gefeiert worden, so von Klaus Regling, dem 
geschäftsführenden Direktor des ESM, der meinte: „Es sind tolle Neuigkeiten! 
Das griechische Volk sollte feiern!“ Dazu besteht jedoch wenig Grund. So ist 
nach Auffassung des früheren Finanzministers Yanis Varoufakis Griechenland 
keinesfalls gerettet: „Griechenland steht am selben Punkt, im gleichen schwar-
zen Loch und es versinkt jeden Tag tiefer darin. Auch, weil die Sparvorgaben 
der Gläubiger Investitionen und den Konsum behindern.“ Der frühere Chef 
der Euro-Gruppe Jeroen Dijsselbloem wertet die Spar- und Reformauflagen für 
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Griechenland nachträglich als überzogen: „Bei den Reformen haben wir sehr 
viel verlangt von der griechischen Bevölkerung, zu viel.“ Pierre Moscovici, EU-
Wirtschafts- und Währungskommissar, bemängelt, dass die Euro-Gruppe kei-
ner echten demokratischen Kontrolle unterliege. „Ich selbst fühlte mich un-
wohl, wenn wir hinter verschlossenen 
Türen über das Schicksal von Millionen 
Griechen entschieden… Deshalb habe ich 
die Situation einen demokratischen Skan-
dal genannt.“

Wer vermag sich auszumalen, zu welchen 
Reaktionen eine Politik mit derartigen 
Begleiterscheinungen in Deutschland ge-
führt hätte oder führen würde? Auch wenn 
Deutschland bislang nicht so betroffen war und man bedenkt, dass die Euro-
Rettungspolitik bis heute nur begrenzte Belastungen für den Steuerzahler mit 
sich gebracht hat, ist auch für Deutschland festzustellen, dass sich der Euro 
entgegen seiner Intention mehr und mehr zu einer Belastung des europäischen 
Diskurses und Zusammenhalts entwickelt hat. In den kredit- und garantiege-
benden Euro-Ländern sind die Zweifel groß, ob der eingeschlagene Kurs am 
Ende erfolgreich sein wird. In den Krisenländern werden die Eingriffe in die 
persönlichen Lebensverhältnisse als ungerecht, unsozial und untragbar emp-
funden.

An der Tagesordnung sind gegenseitige Schuldzuweisungen – von den Kre-
dit- und Garantiegebern in Richtung der tatsächlichen oder vermeintlichen 
Schuldensünder und umgekehrt von jenen in Richtung der Kredit- und Garan-
tiegeber, weil sie ihrer europäischen Verantwortung zu wenig gerecht würden. 
Das macht es umso leichter, von eigenem Politikversagen und fortgesetzten 
eigenen Versäumnissen abzulenken und die Verantwortung für Fehlentwick-
lungen Dritten zuzuschreiben. Es erschreckt, in welcher Weise überholt ge-
glaubte Ressentiments gegenüber Deutschland, aber auch zwischen anderen 
Staaten, wieder zum Vorschein kommen und sich Spannungen, Anfeindungen 
und Konfliktfelder innerhalb Europas aufbauen, die es – und das ist das Ent-
scheidende – ohne Währungsunion nicht gegeben hätte.

Dieser Befund ist nicht erst jüngeren Datums. Mario Monti, damaliger italie-
nischer Ministerpräsident, sprach schon 2012 gegenüber der Bundeskanzlerin 
über wachsende Ressentiments im italienischen Parlament gegen die EU, ge-

Auch wenn Deutschland bislang nicht so 
betroffen war und man bedenkt, dass die 
Euro-Rettungspolitik bis heute nur begrenzte 
Belastungen für den Steuerzahler mit sich 
gebracht hat, ist auch für Deutschland fest-
zustellen, dass sich der Euro entgegen seiner 
Intention mehr und mehr zu einer Belastung 
des europäischen Diskurses und Zusammen-
halts entwickelt hat. 



74

gen den Euro, gegen die Deutschen und manchmal auch gegen die Kanzlerin 
selbst. Es sei aber ein Problem, das weit über das Verhältnis von Deutschland 
und Italien hinausgehe, und er fuhr fort: „Die Spannungen, die in den letzten 
Jahren die Euro-Zone begleiten, tragen bereits Züge einer psychologischen Auf-
lösung Europas.“ Die Veränderungen im Parteiensystem Europas seit Beginn 
des Jahrzehnts sind zweifelsohne durch die anhaltende Euro-Krise und die zu 
ihrer Eindämmung getroffenen Maßnahmen mitbeeinflusst worden. Sie zeigen 
sich besonders deutlich in Südeuropa, aber beispielsweise auch in Frankreich. 
In Deutschland sind die Anfänge der AfD beim Thema Euro zu verorten.

Ausblick: Hoffen auf Einsicht

Die hier sichtbar werdenden zentrifugalen Kräfte und eine schwächer werden-
de Anziehungskraft der europäischen Idee stehen der Erwartung Helmut Kohls 
entgegen, mit einem Nachvornegehen bei der Währungsunion werde die Inte-
gration auch in anderen Bereichen beschleunigt vorankommen. Wir erleben 

das Gegenteil. Mit den negativen Begleiter-
scheinungen der Währungsunion ist die 
Bereitschaft schwächer geworden, weitere 
Souveränitätsrechte auf die EU zu übertra-
gen oder auch nur – siehe Migrationskrise 

– zu gemeinsamen europäischen Antworten zu kommen. Wie realistisch sind in 
dieser Situation beispielsweise auch Überlegungen zu einer europäischen Ar-
mee?

Was ist für die Zukunft zu erwarten? Zu hoffen ist auf Einsicht der politisch 
Verantwortlichen, dass ein bedingungsloses Aneinanderketten der Euro-
Staaten weder im deutschen noch im europäischen Interesse liegt. Im Fall 
Griechenlands ist die Chance verpasst worden, einem Land die Möglichkeit 
zu geben, sich mit eigener Währung neu in die internationale Arbeitsteilung 
einzugliedern und die über die Vorgaben der Hilfsprogramme eingeschränkte 
Souveränität staatlichen Handelns zurückzugewinnen. Heute würde man ver-
mutlich absehen können, ob dies nicht für Länder, die durch den einheitlichen 
Wechselkurs überfordert sind, und für die Partnerstaaten der bessere Weg ist.

Mit Blick auf das Machtspiel der italienischen Regierung ist zu hoffen, dass 
niemand der politisch Verantwortlichen daran denkt, eine Rettungsoperation 
für Italien starten zu wollen – ob der Größe des Landes mit mehr als 15 Prozent 
Anteil am Bruttoinlandsprodukt der Eurozone (Griechenland hat zwei Prozent) 

Zu hoffen ist auf Einsicht der politisch 
Verantwortlichen, dass ein bedingungsloses 

Aneinanderketten der Euro-Staaten weder im 
deutschen noch im europäischen Interesse liegt.
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und seiner Probleme: höchste Staatsverschuldung aller Euro-Staaten, höchster 
Stand an Verbindlichkeiten im Target2-System, höchstes Volumen ausfallge-
fährdeter Kredite im Bankensektor und ein Bruttoinlandsprodukt, das 2017 
immer noch unter dem des Vorkrisenjahres 2007 lag.

Angesichts dieser Fakten würde selbst eine unbegrenzte Haftungsübernahme 
und Transferunion den Euro und die Euro-Staaten nicht in ruhiges Fahrwasser 
bringen können. Mit steigendem Druck auf den Finanzmärkten, der rasch auf 
die gesamte Eurozone übergreifen könnte, wächst das Risiko einer unkontrol-
lierten Entladung. Dies wäre der Worst Case mit unabsehbaren Folgen und 
Erschütterungen für Europa und die Welt. Als kleineres Übel erscheint demge-
genüber ein Rückzug Italiens aus dem Euro, wie ihn Matteo Salvini noch nach 
der Wahl angekündigt hatte. Aber auch dafür gibt es keine Blaupause. Weitrei-
chende und schwer kalkulierbare Konsequenzen wären auch dann zu erwarten.

Zu vermuten ist, dass die aktuell zugespitzte Lage durch begrenzte Korrektur 
der italienischen Budgetplanungen sowie gegebenenfalls mit neuerlicher Hil-
fe der Europäischen Zentralbank einstweilen unter Kontrolle gehalten werden 
kann. Die gewonnene Zeit sollte genutzt werden, um aus einer vorbehaltlosen 
gemeinsamen europäischen Lagebeurteilung Schlussfolgerungen zu ziehen, die 
einem Zerfall des Hauses Europa entgegenwirken und durch geeignete Brand-
schutzmaßnahmen größeren Schaden von den Bewohnern des Hauses fernhal-
ten. Voraussetzung dafür ist ein durchgehender politischer Wille, gemeinsames 
europäisches Interesse nicht durch nationale Vorteilserwägungen infrage stel-
len zu lassen. Es bleibt zu hoffen, dass dies gelingen wird.

Hinweis der Redaktion: Der vorliegende Beitrag von Dr. Paul Jansen basiert 
auf einem Vortrag, den der Autor am 26. November 2018 vor dem Regional-
kreis West der Clausewitz-Gesellschaft in Bonn gehalten hat.

Zum Autor: Ministerialdirektor a.D. Dipl.-Volkswirt Dr. Paul Jansen hat 
nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität zu Köln als 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 
der Philipps-Universität Marburg promoviert. Einer Tätigkeit beim Gesamt-
verband des deutschen Steinkohlebergbaus in Essen folgte der Eintritt in die 
Bundesverwaltung. Als Persönlicher Referent des Bundesministers der Finan-
zen Dr. Stoltenberg wechselte er mit ihm 1989 zunächst in gleicher Funktion 
ins Bundesministerium der Verteidigung, in dem er später überwiegend in der 
Haushaltsabteilung verwendet wurde –  von 2008 bis 2014 als deren Leiter.
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Kapitel II

Strategie, Wille und Führung

WILLE 
Seine Wirkungsmacht in der politisch-strategischen und militä-
rischen Sphäre

Christian E. O. Millotat 
Manuela R. Krueger

Annäherung an den Begriff Wille

Der Begriff Wille und seine ihm zugeschriebene Wirkungsmacht begegnen uns 
in der Philosophie, als Volksweisheit, in der Literatur, Politik und vor allem 
beim Militär. Dort durchzieht er seit Generalmajor Carl von Clausewitz die 
deutschen Dienstvorschriften sowie das militärische Schrifttum und gründet 
auf seinen Gedanken. Im Bereich der politisch-strategischen Ebene wird Wille 
mit Ausdrücken wie Absicht oder politisches Ziel umschrieben.

„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ und „Der Wille versetzt Berge“ sind Volks-
weisheiten.

Leo Trotzki hat einmal gesagt: „Das Glück besteht nicht darin, dass du tun 
kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust.“

Johann Wolfgang von Goethe hat über Wille formuliert: „Es ist nicht genug, 
zu wissen – man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug, zu wollen - man 
muss es auch tun!“

Und Erasmus von Rotterdam (1466-1536) wird die Aussage zugeschrieben: 
„Viele Male schaut der Wille durchs Fenster, ehe die Tat durch das Tor schreitet.“1

Das deutsche Kommando Spezialkräfte hat sich den Satz Facit Omnia Volun-
tas, „Alles entscheidet der Wille“, als Leitspruch gewählt.

Im Wörterbuch der Psychiatrie und medizinischen Psychologie von 1984 wird 
der Begriff Wille wie folgt beschrieben:
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„Wille (m). Menschliche Fähigkeit, unter Beteiligung der Gesamtpersönlichkeit 
ein bestimmtes Ziel zu intendieren und sich zwischen verschiedenen Möglich-
keiten zu entscheiden.“2

Im Folgenden wird die Wirkungsmacht von Wille in der politisch-strategi-
schen sowie militärischen Sphäre mit ihren Ebenen Militärstrategie, Operative 
Führung und Taktik untersucht. Wie Strategien auf der politisch-strategischen 
Ebene entwickelt werden und wie sie auf der militärischen Ebene umgesetzt 
werden sollten, haben wir in unserem Beitrag „Entwickeln und Umsetzen ei-
ner Strategie und die Notwendigkeit des Ineinandergreifens ihrer Elemente im 
Lichte von Carl von Clausewitz“ bei der Wiener Strategie-Konferenz 2017 vor-
gestellt.3 Die dort vorgestellte Analyse liegt diesem Beitrag zugrunde

Für beide sich überlappende Sphären und der Bedeutung der Wirkungsmacht 
des Willens in ihnen hat Generaloberst Hans von Seeckt, Chef der Heereslei-
tung von 1920 bis 1926 der Reichswehr, in seinem Buch, „Gedanken eines 
Soldaten“ von 1929 scharfsinnig und mah-
nend folgende Auffassung vertreten:

„Das Wesentliche“, hat er ausgeführt, „ist 
die Tat. Sie hat drei Abschnitte, den aus 
dem Gedanken geborenen Entschluss, die Vorbereitung der Ausführung oder 
den Befehl, die Ausführung selbst; in allen drei Stadien der Tat leitet der Wille. 
Der Wille entspringt dem Charakter, dieser ist für den Handelnden entschei-
dender als der Geist. Geist ohne Willen ist wertlos, Willen ohne Geist ist gefährlich.“4

Wenn im Folgenden Politiker und Soldaten gemeinsam gemeint sind, werden 
sie als Verantwortliche bezeichnet.

Wir befassen uns zunächst mit der militärischen Sphäre. Dies deshalb, weil 
für die militärische sowie die politisch-strategische Sphäre in gleicherweise 
gilt, dass keine Strategie und ihre Umsetzung ohne Entscheidungsprozess mit 
einer Beurteilung der Lage entwickelt und umgesetzt werden sollte. Dessen 
Elemente könnten von der politisch-strategischen Ebene zum Entwickeln eines 
eigenen strategischen Entscheidungsprozesses genutzt werden.5 Dies ist noch 
nicht der Fall.

Clausewitzens „Wunderliche Dreifaltigkeit“ mit ihren Elementen „ursprüngli-
che Gewaltsamkeit des Krieges“, „Spiel der Wahrscheinlichkeit und des Zufalls“ 

Der Wille entspringt dem Charakter, dieser 
ist für den Handelnden entscheidender als der 
Geist. Geist ohne Willen ist wertlos, Willen 
ohne Geist ist gefährlich.
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sowie „untergeordnete Natur des politischen Werkzeugs Militär“, die in den 
Phasen Lagefeststellung und Kontrolle, Entscheidungsfindung, Planung- und 
Befehlsgebung des militärischen Führungsprozesses untersucht werden, könn-
ten als Mittel der Analyse zur Durchleuchtung jeder Zweck-Mittel-Relation in 
beiden Sphären herangezogen werden, um die Proportionen von übergeordne-
tem, politischem Zweck zu den militärischen Zielen und Mitteln schlüssig her-
auszuarbeiten.6 Auf der politisch-strategischen Ebene sind jedoch strukturierte 
Entscheidungsprozesse noch nicht die Regel, auch weil Politiker oft intuitiv, 
aus dem Bauch heraus aus wahltaktischen und aus anderen Gründen entschei-
den. 7

Wille und seine Wirkungsmacht in der militärischen Sphäre

Die Bedeutung von Wille in der militärischen Sphäre ist uns erst während des 
Quellenstudiums für diesen Beitrag voll bewusst geworden. Auch durch Seeck-

ts zitierten Ausführungen angeregt, sind 
wir zu der Überzeugung gelangt, dass ein 
Begriff in einer auf Generalfeldmarschall 
Helmuth Graf von Moltke zurückgehen-
den, in Dienstvorschriften früherer deut-
scher Armeen und beispielsweise in der 
HDv 100/100, „Truppenführung 2000“, 

der Bundeswehr wie folgt beschriebenen zeitlosen Erkenntnis mit dem Begriff 
„Wille“ ausgetauscht werden sollte:

Anstatt „Truppenführung ist eine Kunst, eine auf Charakter, Können und geis-
tiger Kraft beruhende schöpferische Tätigkeit“ wäre es besser zu formulieren: 

„Truppenführung ist eine Kunst, eine auf Charakter, Können und Willen beru-
hende schöpferische Tätigkeit.“8

Der Begriff „Wille“ drückt unseres Erachtens besser als die Formulierung „geis-
tige Kraft“ aus, was dieses Axiom der preußisch-deutschen Militärkultur be-
deutet: vom Wille des Verantwortlichen ausgelöster und geleiteter Führungs-
prozess, von ihm persönlich zu fassender Entschluss auf allen Führungsebenen 
und seine konsequente Umsetzung durch Führungskunst mit allen ihren Fa-
cetten.9

Bei der Behandlung des Begriffs Wille gehen wir von Carl von Clausewitz aus. 
Er beschreibt die Wirkungsmacht des Willens im Ersten Buch seines Werks 

Anstatt „Truppenführung ist eine Kunst, eine 
auf Charakter, Können und geistiger Kraft 
beruhende schöpferische Tätigkeit“ wäre es 

besser zu formulieren: „Truppenführung ist 
eine Kunst, eine auf Charakter, Können und 

Willen beruhende schöpferische Tätigkeit.“ 
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„Vom Kriege“ wie folgt: „Der Krieg“, sagt er, „ist also ein Akt der Gewalt, um 
den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen.“10

Physische Gewalt, also das Mittel, dem Feind unseren Willen aufzudrängen, ist 
für ihn der Zweck. Um ihn zu erreichen, müsse der Feind wehrlos gemacht 
werden.11 Der menschliche Wille erhielte seine Stärke nie durch logische Spitz-
findigkeiten, sagt er12, und im siebenten Kapitel, Friktion, d.h. im Kampf auf-
tretende Schwierigkeiten, mit denen nie-
mand bei der Planung rechnen konnte, hat 
er formuliert:

„Ein mächtiger eiserner Wille überwindet 
diese Friktion, er zermalmt die Hinder-
nisse […]. Wie ein Obelisk, auf den die 
Hauptstraßen eines Ortes zugeführt sind, steht in der Mitte der Kriegskunst 
gebieterisch hervorragend der feste Wille eines stolzen Geistes.“13

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Clausewitzens Auffassungen von der Be-
deutung des Willens in spätere deutsche Dienstvorschriften und im militäri-
schen Schrifttum Eingang gefunden haben:

In „Aus den Verordnungen für die höheren Truppenführer“ vom 24. Juni 1869 
hat Generalfeldmarschall Helmuth Graf von Moltke im Abschnitt „I. Allge-
meines“ gesagt:

„Der Sieg in der Waffenentscheidung ist der wichtigste Moment im Kriege. Der 
Sieg allein bricht den Willen des Feindes und zwingt ihn, sich dem unsrigen 
zu unterwerfen“.14

Hierauf aufbauend wurde in der HDv 100/100 formuliert:

„Im Kampf prallt der Wille des Feindes auf den eigenen. Die eigene Absicht 
muss sich gegen ihn durchsetzen. Das Verhalten des Feindes bleibt oft unge-
wiss. Häufig erzwingt der stärkere Wille den Erfolg.“15

Moltkes Neffe, Generaloberst Helmuth von Moltke, formulierte in den 
„Grundzüge der höheren Truppenführung“ vom 01. Januar 1910 als Chef des 
Generalstabes der Armee:

Ein mächtiger eiserner Wille überwindet diese 
Friktion, er zermalmt die Hindernisse […]. 
Wie ein Obelisk, auf den die Hauptstraßen 
eines Ortes zugeführt sind, steht in der Mitte 
der Kriegskunst gebieterisch hervorragend der 
feste Wille eines stolzen Geistes.
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„Der ausdrückliche und feste Wille zum Siege muss dabei den Führer besee-
len und alle seine Maßregeln durchdringen. Dieser Wille teilt sich schnell der 
Truppe mit, erhöht ihre Kraft und Zuversicht und reißt sie mit sich fort.“16

Von Seeckt hat in seinem zitierten Buch für die Umsetzung von Wille gefordert:

„Daher ist es nun die große Aufgabe des Feldherrn, den eigenen Willen so stark 
in die Gefäße hineinzuzwingen, dass sein Pulsschlag noch in den äußersten 
Verästelungen fühlbar bleibt. Der Wille Friedrichs und Napoleons lebte in ih-
rem letzten Grenadier17.“

Und in der HDv 100/100 wurde über die Bedeutung der Sprache zur Verdeut-
lichung des Willens der Verantwortlichen formuliert:

„Die Sprache ist das entscheidende Mittel des militärischen Führers, seine Ge-
danken auszudrücken, seinen Willen mitzuteilen und unmissverständliche Be-
fehle zu geben. Sie muss aussagekräftig, klar und verständlich sein. Einheitli-

che und verbindliche Begriffe sind daher 
zu verwenden.“18

In keiner der bisherigen Dienstvorschriften 
„Truppenführung“ der Bundeswehr, das ist 
erstaunlich, wird von militärischen Füh-
rern Wille oder Willenskraft als unerlässli-
che Eigenschaft ausdrücklich gefordert, zu 

der sie durch Erziehung und Ausbildung befähigt werden können. Der Begriff 
Wille ist auch nicht in der HDv 100/900, „Führungsbegriffe“, für die deutsche 
Militärsprache definiert worden.19 Nur die HDV 100/200 von 1998, „Füh-
rungsunterstützung im Heer“, benutzt offenbar diesen Begriff in der Nr. 103 
als Forderung an den militärischen Führer:

„Der Persönlichkeit des militärischen Führers“, wird dort ausgeführt, „seinem 
Verantwortungsbewusstsein, seiner Willensstärke, seiner Urteilskraft und sei-
nem fachlichen Können kommt […] eine ausschlaggebende Bedeutung zu.“20

Warum ist das so? Wurde und wird vorausgesetzt, dass genügend Willenskraft 
militärischen Führern angeboren ist und man sie durch Erziehung und Ausbil-
dung weder trainieren noch ausbauen kann?

In keiner der bisherigen Dienstvorschriften 
„Truppenführung“ der Bundeswehr, das ist 

erstaunlich, wird von militärischen Führern 
Wille oder Willenskraft als unerlässliche 

Eigenschaft ausdrücklich gefordert, zu der sie 
durch Erziehung und Ausbildung befähigt 

werden können.
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Die mit dem Erarbeiten der Dienstvorschriftenreihe HDv 100 von 1993 bis 
1998 unter Leitung des Verfassers verantwortlichen Offiziere haben in die Nr. 
322 der HDv 100/100 2000 folgende Forderungen an unverzichtbare Eigen-
schaften von militärischen Führern eingebracht: Initiative, Beweglichkeit im 
Denken und Handeln, Widerstandsfähigkeit, Kritikfähigkeit, Zivilcourage, 
Einfühlungsvermögen, Entscheidungsfreude und Kompromissfähigkeit, nicht 
aber den Begriff „Wille“.21 Bei der Vorbereitung dieses Beitrags ist diese Unter-
lassung als Fehler deutlich geworden.

Der Begriff Wille wird seit Clausewitz für die militärische Sphäre als Beschrei-
bung einer bei Planung und Truppenführung nie versiegenden, ständig wir-
kenden Antriebskraft der Verantwortlichen gebraucht, profan ausgedrückt, als 
Schmierfett beim Planen und als Treibstoff bei seiner Umsetzung durch be-
wegliches, Friktionen überwindendes, kühnes Führen bis zur Überwindung 
des Gegners.

Im militärischen Schrifttum diente er häufig zur Beurteilung von Soldaten. So 
urteilte beispielsweise General Erich Ludendorff in seinem Buch „Mein mi-
litärischer Werdegang“ von 1933 über den 1914 in der ersten Marneschlacht 
gescheiterten Chef des Generalstabes des Feldheeres – das war die Bezeichnung 
des Chefs des Generalstabes der Armee im Krieg – Generaloberst Helmuth von 
Moltke:

„Er hatte […] einen vortrefflichen, strategischen Blick und ein sehr feines Be-
greifen strategischer Lagen. Er hätte ein ganz großer Soldat werden können, 
wenn er einen harten, unbeugsamen Willen gehabt hätte.“22

Soldaten23 wird die Bedeutung des Willens in der Erziehung und Ausbildung, 
in Übungen und im Einsatz deutlich. Planung und Umsetzung sind in der 
militärischen Sphäre verzahnt und werden vom Willen der Verantwortlichen 
durchgängig geprägt. Das erleben Soldaten täglich. Weniger häufig gilt dies 
so stringent für die politisch-strategische Ebene, wo die Strategien entwickelt 
werden, wo aber offensichtlich allzu oft der Treibstoff für ihre Umsetzung fehlt. 
Wir kommen darauf zurück.
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Wille und seine Wirkungsmacht in der politisch-strategischen Sphäre

Die Wirkungsmacht von Wille in der politisch-strategischen Sphäre wird an-
hand zweier Thesen behandelt. Dazu werden historische und Beispiele aus ak-
tuellen politischen Entwicklungen in Deutschland herangezogen.24

Erste These: Starker und unbeugsamer, vom Rat herausragender Fachleute 
eingehegter Wille der Verantwortlichen, die Bereitschaft, deren Rat zu folgen, 
visionäre Phantasie, Kühnheit, Risikobereitschaft und ausreichende Kräfte 
und Mittel sind Voraussetzungen zur Entwicklung und Durchführung einer 
wirkungsvollen Strategie.

Beispiele: 

Am 10. Mai 1940 trat der englische Premierminister Neville Chamberlain an-
gesichts des sich abzeichnenden Verlusts des Feldzugs in Frankreich, Belgien 

und den Niederlanden zurück. Winston 
Churchill wurde sein Nachfolger. In Chur-
chills Kriegskabinett kämpfte Außenmi-
nister Lord Halifax für einen Ausgleich mit 
Hitler durch Vermittlung von Benito Mus-
solini oder des amerikanischen Präsiden-
ten, Franklin Delano Rooseveld. Dies 
lehnte Churchill ab. Am 27. Mai 1940 be-
gann die Wehrmacht den endgültigen An-

griff auf die im Raum von Dünkirchen zusammengedrängten britischen sowie 
französischen Soldaten. Am 04. Juni war es den Engländern gelungen, 338.226 
einschließlich 125.000 französische Soldaten nach England über den Kanal zu 
retten.25

Drei Tage später gab Churchill seine Strategie für die Weiterführung des Kriegs 
gegen Deutschland in einer Rede bekannt:

Unter dem seinen Willen zusammenfassenden Leitgedanken, „[…] we shall 
never surrender,“ hieß das Weiterkämpfen, Verteidigung Englands, koste es, 
was es wolle, mit Hilfe der Flotte, den Kraftquellen des Empire und der Royal 
Airforce, „[…] until,“ so endete seine Rede, „in God ś good time, the new world, 
with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the 
old“.26

Starker und unbeugsamer, vom Rat heraus-
ragender Fachleute eingehegter Wille der 

Verantwortlichen, die Bereitschaft, deren Rat 
zu folgen, visionäre Phantasie, Kühnheit, Ri-
sikobereitschaft und ausreichende Kräfte und 

Mittel sind Voraussetzungen zur Entwicklung 
und Durchführung einer wirkungsvollen 

Strategie.
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Sein unbeugsamer Wille hatte sich gegen die Appeaser, die zum Ausgleich mit 
Hitler weiterhin bereiten englischen Politiker, vor allem Lord Halifax, durch-
gesetzt.

Wie und warum die Appeaser scheiterten und was Churchills Aufstieg zum 
Motor des Krieges gegen Hitler bis zum Kriegseintritt der USA im Jahre 1941 
kennzeichnete, hat Tim Bouverie in seinem soeben erschienen Buch „Appea-
sing Hitler. Chamberlain, Churchill and the Road to War“ überzeugend auf 
der Grundlage seiner Forschungsergebnisse mit neuen Akzen-
ten gedeutet.27

Am 22. Juni 1940 kapitulierte Frankreich. Mit hoher Risikobe-
reitschaft und der visionär geäußerten Gewissheit, die er in sei-
ner Strategie formuliert hatte, dass die USA in den Krieg gegen 
Deutschland irgendwann eintreten werde, setzte Churchill seine 
Strategie durch, oft auch mit fragwürdigen Mitteln. Am 03. Juli 
1940 ließ er alle französischen Schiffe, die in britischen Häfen 
lagen, beschlagnahmen und die Besatzungen internieren. Zur 
gleichen Zeit vernichtete das britische Mittelmeergeschwader 
in Mers-el-Kébir bei Oran die vor Anker liegende französische 
Schlachtflotte, damit sie nicht in deutsche Hände fallen konnte.28

In seinem mit großer Aufmerksamkeit und Zustimmung aufge-
nommenen Buch von 2018, „Churchill. Walking with Destiny“, 
hat Andrew Roberts die doppelte strategische Dimension von dessen starkem 
Willen entsprungener Strategie wie folgt gewürdigt:

„The important point about Churchill in 1940”, sagte er, “, is not that he stopped 
a German invasion that year, but that he stopped the British Government from 
making peace.”29

Die oft zu wenig gewürdigte bedeutende innenpolitische Dimension von Chur-
chills Strategie von 1940 ist damit ins rechte Licht gerückt worden.

Churchill , bereits im Ersten Weltkrieg gescheiterter Dilettant auf dem Gebiet 
der Strategie, mit oft abenteuerlichen Ideen zur weiteren Kriegsführung gegen 
Hitler, benötigte hoch qualifizierte, durchsetzungsfähige und nie ermüdende 
Berater, die in spannungsreichem Ringen seine Phantasie und seinen starken 
Willen einhegen und in realistische Bahnen lenken konnten.

Mit hoher Risikobereitschaft 
und der visionär geäußerten 
Gewissheit, die er in seiner 
Strategie formuliert hatte, 
dass die USA in den Krieg 
gegen Deutschland irgend-
wann eintreten werde, setzte 
Churchill seine Strategie 
durch 
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An erster Stelle war dies Feldmarschall Alan Brooke, Chief of the Imperial Ge-
neral Staff.

“[…] [H]e had a peculiar ability to protect Churchill from his worst strategic 
excesses, those potentially most damaging to Britain ś interests.”30 John Keegan 
hat dies in der Einführung des Buches “Churchill ś Generals” von 1991 über 

Alan Brooke als dessen herausragendem Berater wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs zutreffend ausgeführt.31 
Sein Rat hegte Churchills Wille zum Wohle der 
Kriegsführung gegen Deutschland ein.

Festgehalten soll werden, dass Churchill nicht bera-
tungsresistent war und Alan Brooke als Berater an 
der Seite dieses schwierigen Politikers trotz zahlrei-
cher Auseinandersetzungen blieb. Bis zum Eintritt der 
USA in den Krieg musste Churchill seine Strategie al-
leine mit Englands Kraftquellen realisieren und konn-
te sein Credo, „we shall never surrender,“ unter großen 

Opfern verwirklichen.32 Nach Hitlers Überfall der Sowjetunion im Juni 1941 
wurde England erstmals im Zweiten Weltkrieg militärisch entlastet.33

Churchills Strategie war voller Risiken. Er hatte großes Glück, dass sie so er-
folgreich war. Sein oft unrealistischer und häufig fantastische Ziele ersinnen-
der Verstand sowie Wille, sie im Krieg gegen Deutschland umzusetzen, wurde 
durch qualifizierte Beratung eingehegt.

Adolf Hitlers Wille, alle seine vorhandenen Reserven für einen Angriff im Wes-
ten im November 1944 in der Ardennenoffensive einzusetzen, war dagegen 
ein strategisches Vabanque. In seinem Befehl für den Aufmarsch und die Be-
reitstellung zum Angriff vom 10. November 1944 wird sein ungezügelter, von 
keiner fachlich qualifizierten Beratung erfolgreich eingehegter Wille deutlich:

„Ziel der Operation ist […]“, hat er dort befohlen, „eine entscheidende Wen-
dung des Westfeldzuges und damit vielleicht sogar des ganzen Krieges her-
beizuführen. Ich bin entschlossen, an der Durchführung der Operation unter 
Inkaufnahme des größten Risikos auch dann festzuhalten, wenn der feindliche 
Angriff beiderseits Metz und der bevorstehende Stoß auf das Ruhrgebiet zu 
großen Gelände- und Stellungsverlusten führen sollten.“34

Ardennenoffensive: Adolf Hitlers Wille, 
alle seine vorhandenen Reserven für 
einen Angriff im Westen im November 
1944 in der Ardennenoffensive einzuset-
zen, war ein strategisches Vabanquespiel.
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Trotz Deutschlands überraschender Anfangserfolge scheiterte die Ardennenof-
fensive wegen  unzureichender Kräfte und Mittel der deutschen Seite, vor al-
lem an Betriebsstoff und Kampfflugzeugen. Sie war ein hirnrissiges Vabanque-
spiel.35 Hitlers Wille verpuffte unter unersetzbaren Verlusten an Soldaten und 
gepanzerten Kampftruppen, die zur Abwehr der Roten Armee an der Ostfront 
gebraucht worden wären. Er hatte das Pech, dass das plötzlich umschlagende 
Wetter den Einsatz der den Deutschen weit überlegenen alliierten Luftstreit-
kräfte ermöglichte, die zu Beginn der Offensive nicht in die Kämpfe eingreifen 
konnten. Hitlers fanatischer, nicht durch Beratung eingehegter Wille wirkte 
sich verhängnisvoll aus.

Zweite These: Die Umsetzung des Willens der Verantwortlichen, auch wenn 
er auf solidem Fundament gründet, kann durch Friktionen, Widerstände, Pech, 
Glück sowie postmoderne Entwicklungen gelähmt werden oder wirkungslos 
bleiben.

Beispiele:
Der Vorsitzende der renommierten Münchner Sicherheitskonferenz, Botschaf-
ter a.D. Wolfgang Ischinger, hat in der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 
vom 27. März 2019 unter der Überschrift „Vor harten Entscheidungen nicht 
wegducken“ daran erinnert, dass 2014 Bundespräsident Joachim Gauck ge-
fordert habe, „Deutschland müsse auf der weltpolitischen Bühne ‚mehr Ver-
antwortung‘ übernehmen.“36 Der Begriff sei zwar Bestandteil des Vokabulars 
der deutschen Außenpolitik geworden, so Ischinger, Klarheit darüber, wie eine 
verantwortungsvolle deutsche Außen- und Sicherheitspolitik auszusehen habe, 
sei seither jedoch nicht erzielt worden. Deutschland tue sich schwer mit den 
derzeitigen epochalen geopolitischen Veränderungen. Denn sie verlangten au-
ßenpolitische Festlegungen, welche die Bundesregierung lieber vermeide. Um 
die Bundeswehr zu befähigen, durch Abschreckung Bevölkerung und Grenzen 
zu sichern sowie Krisen einzudämmen und zu bewältigen bedürfe es der Zu-
sammenlegung von militärischen Fähigkeiten und Beschaffungsverfahren mit 
den EU-Partnern. Das aber verlange strategische Festlegungen und eine offene 
Auseinandersetzung mit Zielkonflikten. Deutschland mangele es an einem Ins-
trumentarium, um seine Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik effektiv zu 
koordinieren. Immer wieder passiere es, dass die Bundesregierung mit unter-
schiedlichen Meinungen aufwarte, je nachdem, welches Ministerium sich gera-
de äußere. Durch ein derartiges uneinheitliches Auftreten werde Deutschlands 
außenpolitisches Gewicht verringert.“37
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Der Wille des deutschen Bundespräsidenten, die Entwicklung einer Strategie 
darüber auszulösen, wie die zukünftige deutsche Außen- und Sicherheitspolitik 
gestaltet werden müsse, wurde noch nicht mit einem großen Wurf umgesetzt. 
In ihr sollten eine breitgefächerte visionäre sicherheitspolitische Vorausschau 
für eine deutsche Sicherheitsarchitektur angestellt und zukünftige Szenarien 
sowie das Abschätzen ihrer Risiken und Gefahren behandelt werden. Dass 
Deutschland seine bisherige strategische Kultur der Zurückhaltung nicht län-
ger mit dem Verweisen auf Fesseln durch seine Geschichte begründen kann, ist 
offenkundig.

Wir weisen erneut darauf hin, dass die Stringenz, mit der in der militärischen 
Sphäre der Wille der Verantwortlichen umgesetzt wird, auf der politisch-strate-
gischen Ebene allzu oft schwach ausgeprägt ist, dass der Treibstoff für ihren 
Umsetzungsprozess nicht vorhanden ist oder zu häufig versickert, weil es keine 

strukturierten Entscheidungsprozesse gibt.

Als weiteres Beispiel haben wir die Aufnah-
me und Behandlung der zukunftsweisen-
den Willenserklärung von Staatspräsident 

Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel vom November 2018 
gewählt, eine Europäische Armee aufzustellen.38 Sie illustriert Botschafter Is-
chingers Kritik darüber, dass allzu oft Angehörige der Bundesregierung zum 
gleichen Sachverhalt unterschiedliche Deutungen vortrügen. Eine auf Macrons 
und Merkels Willenserklärung gründende Strategie müsste beantworten, ob 
es beiden Politikern visionär um die zukünftigen Streitkräfte der Vereinigten 
Staaten von Europa geht, in denen die Nationen nur Glieder eines großen Gan-
zen sind, an dessen Spitze ein Präsident als Befehlshaber steht, einer Armee, 
deren Einsätze allein in Brüssel entschieden würden. Oder geht es ihnen um 
eine Armee der Europäer, in der die Nationalstaaten weiterhin das letzte Wort 
haben im Unterschied zu einer „Europäischen Armee“, die von Brüssel man-
datiert würde?39

In ihrem Beitrag „Schritte zu einer Armee der Europäer“ hat die damalige deut-
sche Verteidigungsministerin in der FAZ vom 16. November 2018 das Wollen 
von Macron und Merkel interpretiert. Nach ihrer Auffassung solle nicht eine 
Europäische Armee, sondern eine Armee der Europäer geschaffen werden.40 
Sie begründete ihre Präferenz mit den Vorteilen der eingeschlagenen sicher-
heitspolitischen Entwicklungen: Europäische Verteidigungsunion, vereinbarte 
ständige Zusammenarbeit (PESCO)41, immer enger werdende Verzahnung der 

Dass Deutschland seine bisherige strategische 
Kultur der Zurückhaltung nicht länger mit 
dem Verweisen auf Fesseln durch seine Ge-
schichte begründen kann, ist offenkundig.
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Streitkräfte Europas und Vorteile für die NATO.42 Die deutsche Lösung ei-
ner „Parlamentsarmee“ mit der Institution des Parlamentsvorbehalts hält sie für 

„klug“, weil sie auf breiter Zustimmung der Bevölkerung baue. Die französische 
Lösung, dass der Präsident Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist, hat sie nicht 
kommentiert, ihre Vor- und Nachteile gegenüber den deutschen Verhältnissen 
nicht gegeneinander abgewogen.

Es gibt mindestens zwei Pfade, dieses Thema zu behandeln. Den von der frü-
heren Bundesministerin von der Leyen und vielen anderen europäischen Poli-
tikern favorisierten Weg, eingeschlagene Pfade einfach weiterzugehen, ist be-
quem, weil politisch wohlfeil. Der andere Pfad, Schaffung einer Europäischen 
Armee, die von Macron und Merkel offensichtlich gewollt ist, aber mühsam, 
weil ihre Realisierung die schwierige und langfristige Änderung von Struktu-
ren voraussetzen würde, die für Viele in Deutschland zu Erbhöfen geworden 
sind. Die Aufstellung einer Europäischen Armee hätte z.B. tiefgreifende Konse-
quenzen für die bisherigen deutschen Befehls- und Kommandostrukturen und 
bedeutete einen Paradigmenwechsel für die Verantwortlichen. Er würde, wie 
gesagt, mit politischen und juristischen Erbhöfen sowie festgefahrenen Über-
zeugungen kollidieren, die voraussichtlich mit Zähnen und Klauen verteidigt 
würden, sobald sie auf den Prüfstand kämen. Und das müssten sie.43

Und hier sind wir wieder bei Clausewitzens Friktionen, die bei jedem komple-
xen Führungsprozess auftreten können, die, wie wir eingangs zitiert haben, nur 
ein mächtiger, eiserner Wille zermalmen kann.44

Nach Clausewitz sind es folgende friktionalen Einflüsse:

„Wellenschlag von falschen oder wahren Nachrichten; von Fehlern aus Furcht, 
Nachlässigkeit und Übereilung; Widerspenstigkeiten aus wahrer oder falscher 
Ansicht bzw. Pflichtgefühl, üblem Willen, Trägheit oder Erschöpfung sowie 
Zufälle, an die niemand gedacht hat.“45

Den Lesern sei es überlassen, zuzuordnen, unter welche Friktion die Interpre-
tation von Macron und Merkels Willen, eine Europäische Armee aufzustellen, 
durch die Gegner dieser zukunftsweisenden Willenserklärung fällt. Wir haben 
den Eindruck, dass beide Politiker eine kühne Vision einer Europäischen Ar-
mee vorgestellt haben. Aber, wo ist ihr mächtiger und eiserner Wille, sie gegen 
einen Berg von Bedenken und Widerständen in eine Strategie zu fassen und 
diese durch politische Kunst zu realisieren? Wünschen wir ihnen neben der 
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größtmöglichen Willensstärke auch herausragende Unterstützung durch EU-
Staaten und Glück.

Fazit, Glück und Pech der Verantwortlichen, Fragen

Es ist herausgearbeitet worden wie entscheidend und wirkungsmächtig der 
Wille der Verantwortlichen in der politisch-strategischen und militärischen 
Sphäre die Planung von Strategien und ihre Umsetzung beeinflussen. Dabei 
haben wir verdeutlicht, dass Planungen mittels politischer und militärischer 
Führungskunst, die einem starken Willen entspringen, wenn sie umgesetzt 
werden, auf vielerlei Widerstände und Unwägbarkeiten des Kampfes treffen. 
Der Wille der Verantwortlichen sollte Absicht, Intensität und Tempo dieses 
Prozesses vorgeben und bestimmen.

Für die Soldaten ist das vom Wille der Handelnden ausgelöste und durchtränk-
te militärische Führen, oft in ungeklärter Lage, vielfach von Intuition und ins-
tinktmäßigem Erfassen von Handlungsmöglichkeiten und dem Wille geprägt, 
alles auf eine Karte zu setzen, Inhalt ihrer Erziehung und Ausbildung. Das 
militärische Führungs- und Entscheidungssystem strukturiert das Planen und 
Handeln auf allen Ebenen.

Auf der politisch-strategischen Ebene gilt das in gleicher Weise. Die Um- und 
Durchsetzung des Willens würde erleichtert, wenn diese entlang strukturierter 
Führungsprozesse erfolgten. Aber immer gilt für die Verantwortlichen, dass ihr 

Wille von den Axiomen der eigenen Füh-
rungskultur, vor allem in den Bereichen 
Menschenbehandlung, Recht, und un-
überschreitbare sittliche Handlungsgren-
zen eingehegt sein muss und sie dazu den 

Rat ihrer Führergehilfen und Berater annehmen. Mit Menschen aus dem glei-
chen Kulturraum mit in Jahrhunderten entwickelten Regeln und Verständnis 
wäre es voraussichtlich leichter. 

Aber auch die genialsten Soldaten und talentiertesten Politiker brauchen Glück 
beim Verwirklichen einer, bzw. ihrer Strategie, was die folgenden Beispiele zei-
gen.

Am Abend des 16. Juni 1815 hatte der Oberbefehlshaber der preußischen Trup-
pen gegen Napoleon, Generalfeldmarschall Fürst Blücher von Wahlstatt, die 

Aber auch die genialsten Soldaten und 
talentiertesten Politiker brauchen Glück beim 
Verwirklichen einer, bzw. ihrer Strategie, was 

die folgenden Beispiele zeigen.
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Schlacht bei Ligny gegen Teile von Napoleons Armee verloren. Blücher, von 
seinem verletzten Pferd abgeworfen, war als Armeeführer vorübergehend aus-
gefallen. Generalleutnant August Neidhardt von Gneisenau, 
sein Chef des Generalstabs, befahl selbstständig, die geschlage-
nen Preußen dem britischen Oberbefehlshaber, Herzog von 
Wellington, zuzuführen, anstatt die geschlagene Truppe zu-
rückzuziehen oder rasten zu lassen. Dieser Entschluss eines 
Chefs des Generalsstabs, ohne vorher die Zustimmung seines 
Oberbefehlshabers einzuholen, ist für uns die Reifeprüfung des 
preußisch-deutschen Generalstabssystems. Napoleon hatte am 
18. Juni 1815 in der Schlacht von Waterloo das Pech, dass Blü-
chers, von Gneisenaus Willen angespornte und eingesetzte 
Preußen für ihn zu früh zur Unterstützung Wellingtons in die 
Schlacht eingreifen konnten und dessen Sieg ermöglichten. Ohne die Preußen 
hätte Napoleon die Schlacht gewonnen. Gneisenaus Wille war auf den Napole-
ons geprallt und hatte gesiegt.46

Die Deutschen verloren 1916 die Schlacht um Verdun, weil sie die raschen 
Gegenreaktionen der Franzosen nicht ins Kalkül gezogen hatten, unverzüglich 
starke Reserven auf das Schlachtfeld zu werfen, dieses mit allen verfügbaren 
Mitteln und Kräften zu behaupten und das nationale Prestigeobjekt, Verdun, 
zu halten.47 Der Wille des Chefs der Zweiten Obersten Heeresleitung, General 
Erich von Falkenhayn, mit seiner von ihm 
ersonnenen Strategie die Franzosen bei 
Verdun „auszubluten“, um die Weichen für 
die Beendigung des Ersten Weltkriegs zu 
stellen, unterlag dem des Generals Pétain, 
dem Sieger der Schlacht. Kaiser Wilhelm 
II. ließ seinem Generalstabschef bei der 
Entwicklung und Umsetzung von dessen Strategie vollkommen freie Hand 
und versagte als Oberster Kriegsherr. So kam es, dass Falkenhayn die Schlacht 
aus der Hand lief. Falkenhayns Wille scheiterte am Gegenwillen der Franzosen.

Adolf Hitler hatte 1940 das Glück, durch einen kühnen Operationsplan, der 
von den Planungen des Generalstabs des Heeres abwich, die Schlacht um 
Frankreich gegen einen um das Doppelte überlegenen Gegner überraschend 
rasch zu gewinnen. So entstand die Blitzkriegslegende, die der Historiker Karl-
Heinz Frieser widerlegt hat.48 Hitlers Wille triumphierte über seine Gegner im 
Gegensatz zu seiner Ardennenoffensive vier Jahre später.

Generalleutnant August 
Neidhardt von Gneisenau

Napoleon hatte am 18. Juni 1815 in der 
Schlacht von Waterloo das Pech, dass Blüchers, 
von Gneisenaus Willen angespornte und einge-
setzte Preußen für ihn zu früh zur Unterstüt-
zung Wellingtons in die Schlacht eingreifen 
konnten und dessen Sieg ermöglichten.
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Churchill hatte das Glück, dass er seinen Willen in die Strategie fassen konnte, 
England zu verteidigen, „we shall never surrender“, und keinen Ausgleich mit 
Hitler zu suchen.

Wir können abschließend feststellen, dass sowohl in der politisch-strategischen 
als auch in der militärischen Sphäre der Wille der Verantwortlichen der Mo-
tor für visionäre Strategien und ihrer Verwirklichung ist und beenden unseren 
Vortrag mit einigen Fragen:

 ȋ Wie stark muss Wille bei den Verantwortlichen der politisch-strategischen 
und militärischen Sphäre ausgeprägt sein und ihr Handeln leiten?

 ȋ Ist Wille angeboren, kann man ihn messen und in ein in Prozenten ausge-
drücktes Verhältnis mit anderen zu fordernden Eigenschaften der Verant-
wortlichen setzen? In seiner Geschichte der Kriegskunst hat sie Hans Del-
brück am Beispiel Friedrichs des Großen wie folgt aufgeschlüsselt: Stärke 
der Persönlichkeit, Entschlusskraft, Schnelligkeit des Blicks, Fruchtbarkeit 
des Geistes und Festigkeit des Willens.49

Kann man durch Ausbildung und Erziehung vorhandenen Willen stärken so-
wie auf diese Weise willensstarke Persönlichkeiten schaffen?

Der Beitrag ist entstanden auf der Grundlage des Vortrags von Generalmajor 
a.D. Christian E.O. Millotat und Manuela R. Krueger, B.A., B.Ed., bei der 
Wiener Strategie-Konferenz 2019

Zu den Autoren:
Generalmajor a.D. Christian E. O. Millotat war von 1963-2004 Soldat der Bun-
deswehr; Panzergrenadiertruppe, deutsche und kanadische Generalstabsausbil-
dung, US Army War College. Nationale und internationale Verwendungen, u.a. 
als Stabsabteilungsleiter FüH III im BMVg, Kommandeur 11.MotSchtzDiv, 
Brigadekommandeur, Stellvertreter des Kommandierenden Generals des II. 
(GE/US) Korps sowie Stellvertreter und Kommandeur der Kosovo Force. Be-
fehlshaber im Wehrbereich II. Nach Zurruhesetzung 2005/2007 Director of the 
Department of Security Cooperation der OSZE und Sicherheitsberater des Ho-
hen Beauftragten für Bosnien-Herzegowina. Leiter des Regionalkreises Südwest 
der Clausewitz-Gesellschaft e.V. und Leiter des Forum Mainz der Deutschen 
Atlantischen Gesellschaft e.V.. Zahlreiche Veröffentlichungen im In- und Aus-
land über militärhistorische und Fragen der operativen Führung.
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Strategisch-operative Aspekte der Willensbeeinflussung  
im Cyber- und Informationsraum (CIR)

Kurt Herrmann

1. Einleitende Bemerkungen 

Mit der Bedeutung des Begriffs Wille haben sich vor allem Philosophen und 
Psychologen immer wieder auseinandergesetzt. Für die nachfolgenden Betrach-
tungen wird der Wille – zugegebener Maßen sehr vereinfacht – als Ergebnis ei-
nes Entscheidungsaktes und als daraus resultierende Haltung eines Menschen 
bei der Umsetzung von entsprechenden Zielen und Motiven durch Handeln 
oder ggf. auch Unterlassung von Handlungen betrachtet. 

Frei nach Clausewitz ist das ursprüngliche Wesensmerkmal eines Krieges oder 
eines gewaltsamen Konflikts die konkrete Gewaltanwendung eines Aggressors 
zur Durchsetzung seiner Ziele1. Der Aggressor will damit einem Gegner seinen 
Willen aufzwingen. Der Verteidiger seinerseits will den Angreifer durch Ge-
waltandrohung oder im äußersten Fall auch durch Gewaltanwendung von der 
Aussichtslosigkeit seiner aggressiven Bemühungen oder den zu erwartenden 
unverhältnismäßig hohen Kosten seines Vorhabens überzeugen.

Gewaltanwendung zur Beeinflussung des gegnerischen Willens oder zur 
Durchsetzung des eigenen Willens wurde in allen Konflikten und Kriegen der 
Vergangenheit vorrangig durch Waffen unterschiedlichster Ausprägung, aber 
auch durch verdeckte oder offene, subtile bis brutale psychologische Beeinflus-
sung, Nötigung, Erpressung oder gar Folter ausgeübt. Heute kann Gewaltan-
wendung sowohl durch den Einsatz modernster kinetischer Waffen, bis hin 
zu Massenvernichtungswaffen, aber auch durch nicht-kinetische Mittel des 
Cyber- und Informationsraums (CIR) erfolgen. Letztere können Ausmaße und 
Wirkungen erzielen, die früher in solchen Dimension unerreichbar und sogar 
undenkbar gewesen wären.

2. Begriffe und grundlegende Fragen

Der Sammelbegriff Cyber-Raum2 bezeichnet allgemein die Gesamtheit aller 
Informationstechnischen (IT) Systeme, Komponenten oder Dienste zur Ver-
netzung, Steuerung und Anwendung von digitalisierten Kommunikations- 
und Informationssystemen. Dieser virtuelle Raum erstreckt sich weltweit und 
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ist grenzenlos; seine Hauptbasis ist das Internet, sein wesentliches Trägermedi-
um das elektromagnetische Spektrum.

In dem eng damit verknüpften Informationsraum werden Informationen 
erzeugt, gespeichert, verarbeitet – d.h. analysiert, fusioniert, verdichtet, ver-
knüpft, interpretiert, zweckorientiert aufbereitet – und verbreitet bzw. verteilt, 
auch mit dem Ziel, Denken und Handeln zu beeinflussen

In den nachfolgenden Betrachtungen sollen folgende Fragen bzw. Themen be-
handelt werden:

 ȋ Welche Bedeutung haben die von Clausewitz erkannten Wesensmerkmale 
eines Krieges oder gewaltsamen Konfliktes3 unter den heutigen Bedingun-
gen des alle Lebensbereiche durchdringenden CIR? 

 ȋ Welche passiven und aktiven Potentiale, Fähigkeiten und Möglichkeiten 
zur „Willensbeeinflussung“ sind heute im CIR verfügbar?

 ȋ Welche Anforderungen an Strategien und Lösungsansätze für die Integra-
tion der operativen Domäne CIR in eine gesamtstaatliche, multinationale 
oder vernetzte Verteidigung sind (prioritär) zu berücksichtigen mit spezifi-
schem Schwerpunkt der Willensbeeinflussung? 

 ȋ Welche Perspektiven zur Willensbeeinflussung sind für die weitere Zukunft 
zu erwarten? 

Willensbildung und Willensbeeinflussung sind eng verbunden mit moralischen 
Faktoren. Clausewitz definiert die „moralischen Potenzen“ im Krieg als ein 
Produkt aus den drei Variablen

 ȋ Genius des Feldherrn,
 ȋ Eigenschaften des Volkes und
 ȋ Kriegerische Tugend des Heeres4.

Bei diesen Faktoren kommt jeweils dem Willen der Akteure, Beteiligten oder 
Betroffenen eine entscheidende Bedeutung zu.

Clausewitz versteht die Theorie des Krieges als schwebend zwischen drei Ten-
denzen und fasst das in seinem Modell der „Wunderlichen Dreifaltigkeit“ zu-
sammen5:
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 ȋ Der Krieg ist ein rationales Werkzeug und wird von der politischen Füh-
rung geleitet.

 ȋ Das Spiel der Wahrscheinlichkeiten und Zufälle ist durch die freie schöpfe-
rische Tätigkeit der Führung von Streitkräften zu bewältigen.

 ȋ Die ursprüngliche Gewaltsamkeit wirkt wie ein blinder Naturtrieb und ist 
dem historisch gewachsenen Charakter des Volkes entsprechend verwur-
zelt. Sie entlädt sich in einem Krieg, geprägt von Gewaltsamkeit, Hass und 
Feindschaft, oder sie moderiert ihn durch absolute Friedenssehnsucht und 
stoische Duldsamkeit.

Gerade in diesem dynamischen Zusammenspiel der drei Bereiche, Tendenzen 
oder Vektoren bieten sich in der heute umfassend vernetzten Welt vielfältige 
und weitreichende Wirkungsmöglichkeiten zur Beeinflussung von Willen der 
Handelnden und der betroffenen Bevölkerung durch CIR-Operationen an (sie-
he auch Abbildung 1 ). 

Modell der Beeinflussung von Willen im CIR 

Politische 
Führung 

Medien/ 
Komm. K. dyn. 

Schwebe 

Volk / Gesellschaft Bevölkerung / 
Gesellschaft Streitkräfte 

Außen-
verbin-
dungen 

Politischer Zweck 
Maß der Mittel 

Eigenschaften/Charakter 
(urspr. Gewaltsamkeit) 
Potentiale (krit. Infrastr.) 
Resilienz  Innere Lage 

Führung („Genius des  
Feldherrn“) 
Moral („krieger. Tugend“) 
Ressourcen (Kräfte/ 
Mittel)   

CIR- 
Durchdringung 

Abbildung 1
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3. Welche Bedeutung haben die von Clausewitz erkannten Wesens-
merkmale eines Kriegs oder gewaltsamen Konfliktes unter den heutigen 
Bedingungen des alle Lebensbereiche durchdringenden CIR

Bei der Definition und Entscheidung des politischen Zwecks für einen Krieg 
oder eine gewaltsame Auseinandersetzung spielen in allen unterschiedlichen 
Staats- und Gesellschaftsformen die Prozesse der Meinungs- und Willensbil-
dung eine wichtige Rolle. Sie zu beeinflussen gehört seit jeher zu den grundle-
genden Herausforderungen von Politik und Diplomatie. Angesichts der heute 
verfügbaren Mittel und Möglichkeiten des CIR haben sich allerdings die zeit-
lichen Kriterien, die spezifische Dosierung und die potentiellen Dimensionen 
von Ausmaß und Wirkung in vorher ungeahnter Weise erweitert und zugleich 
dramatisch verschärft. 

Die russische Einflussnahme auf den US-Präsidentschaftswahlkampf und die 
diversen Skandale oder Vorfälle mit Facebook6 oder anderen „Sozialen Netz-
werken“ liefern deutliche Hinweise, wie schnell, weiträumig und sehr gezielt 
bestimmte Kreise oder gar ganze Bevölkerungsgruppen beeinflusst bzw. ma-
nipuliert werden können.  Der Chef des Generalstabes der Streitkräfte der 
Russischen Föderation,  Armeegeneral Walerij Wassiljewitsch Gerassimow, be-
zeichnete bereits 2013 die „Nutzung des Protestpotentials der Bevölkerung“ als 
Teil der „weitreichenden Anwendung politischer, militärischer, wirtschaftlicher, 
informationeller, humanitärer und anderer nicht-militärischer Maßnahmen“, 
die traditionelle Formen der Kriegsführung in ihrer Effektivität zur Erreichung 
der politischen und strategischen Ziele sogar übertreffen7.

Die Zielgruppen für CIR-Operationen zur Willensbeeinflussung gegen einen 
Staat können z.B. sein:

 ȋ Staatsführung bzw. Regierung
 ȋ Parlament und politische Parteien
 ȋ Staatliche Sicherheitsstrukturen bzw. Institutionen oder Organisationen, 

insbesondere Streitkräfte, Polizei und Nachrichtendienste
 ȋ Elektronische und Print-Medien
 ȋ Nicht-Regierungs-Organisationen
 ȋ Sicherheitsrelevante Bereiche von Wirtschaft, Handel und Banken; insbe-

sondere solche, die für den Betrieb „Kritischer Infrastrukturen“8 verant-
wortlich sind.
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Zur Bestimmung der Art und des Maßes der Mittel, welche für einen Krieg 
oder eine gewaltsame Auseinandersetzung aufgeboten werden müssen, sind fol-
gende Faktoren von wesentlicher Bedeutung9:

 ȋ Der eigene politische Zweck und der vermutliche oder anzunehmende poli-
tische Zweck des Feindes/Gegners

 ȋ Das wirtschaftliche, gesellschaftliche und finanzielle Potential des feindli-
chen/gegnerischen Staates im Verhältnis zu den eigenen Potentialen

 ȋ Die sicherheitspolitisch bzw. militärisch relevanten und verfügbaren Kräfte 
des feindlichen/gegnerischen Staates im Verhältnis zu den eigenen Kräften

 ȋ Der Charakter, die Struktur und vor allem auch die Resilienz der Regie-
rung und der Bevölkerung des feindlichen/gegnerischen Staates im Verhält-
nis zu der inneren Lage des eigenen Staates

 ȋ Die politischen, wirtschaftlichen, finanziellen, gesellschaftlichen und  auch 
militärischen Verbindungen des feindlichen/gegnerischen Staates zu ande-
ren Staaten und deren anzunehmende Wirkungen, welche ein Krieg oder 
eine gewaltsame Auseinandersetzung hervorbringen kann.

Bei all diesen bestimmenden Faktoren sind teilweise komplizierte Prozesse der 
Lagebeurteilung, Willensbildung und Entscheidung von fundamentaler Be-
deutung. Mit geeigneten, spezifisch und gezielt eingesetzten Mitteln des CIR 
kann in individueller und geschickt getarnter Form Einfluss auf die Prozesse 
zur Willensbildung genommen werden (siehe auch Abbildung 1), um somit 
den eigenen Willen entsprechend der politischen Absicht oder dem damit ver-
folgten Zweck durchzusetzen. Die Clausewitzschen Erkenntnisse sind auch im 
modernen, CIR-durchdrungenen Umfeld grundsätzlich relevant und bedeut-
sam.

4. Welche passiven und aktiven Potentiale, Fähigkeiten und Möglichkei-
ten zur „Willensbeeinflussung“ sind heute im Cyber- und Informations-
raum verfügbar?

Für die nachfolgenden Betrachtungen gilt es an dieser Stelle einige Charakte-
ristika des CIR in Erinnerung zu rufen:

Der alle Lebensbereiche durchdringende CIR hat nahezu unbegrenzte positive 
Fähigkeiten und Anwendungsmöglichkeiten geschaffen. Zugleich sind jedoch 
erhebliche Verwundbarkeiten und Gefahren entstanden. 
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Risiken und Gefährdungen im CIR bestehen einerseits vor allem durch uner-
laubte Informationsweitergabe, Spionage, Sabotage, Erpressung10 oder Verwei-
gerung von Kommunikations- und Informationsdiensten11; andererseits durch 
Propaganda oder gezielte Verfälschung sowie Manipulation von Information 
zur Beeinflussung von einzelnen Personen bis hin zu ganzen Bevölkerungs-
gruppen. 

Angriffe im CIR sind insbesondere zu erwarten gegen die Nutzung von Syste-
men und Diensten in allen staatlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftli-
chen und privaten Bereichen und letztlich 
auch gegen lebenswichtige kritische Infra-
strukturen und Prozesse. 

Die spezifische Brisanz von Risiken und 
Bedrohungen im CIR liegt darin, dass die 
Gefährdungen in kürzester Zeit, unmit-
telbar, massiv und grenzüberschreitend 
auf Entscheidungs-, Führungs- und Steu-
erungsprozesse in allen Bereichen und auf allen Ebenen von Politik, Verwal-
tung, Sicherheitskräften und Unternehmen einwirken können. Damit kann  
bei CIR-Angriffen relativ leicht und schnell die Schwelle zu einer Bedrohung 
von wahrhaft strategischer Dimension überschritten werden. Das immense 
Schadenspotential von CIR-Angriffen erreicht beispielsweise im Bereich der 
Wirtschaft bereits heute jährlich zwei- bis dreistellige Milliardenbeträge. Und 
dabei ist wahrscheinlich nur die Spitze eines gewaltigen „Eisberges“ sichtbar 
geworden.

In Kriegen oder gewaltsamen Konflikten ist normalerweise mit situationsbe-
dingten Überraschungen und hinderlichen Unwägbarkeiten („Friktionen“12 im 
Clausewitzschen Sinne) zu rechnen, sowohl hinsichtlich der Zeit als auch der 
Konzentration von Kräften und Mitteln. Angriffe im CIR haben hierzu völlig 
neue Dimensionen erschlossen. Sie können fast ohne Vorwarnzeit ausgeführt 
werden, mit Potenzial zur globalen Machtprojektion und der Fähigkeit zur äu-
ßerst schnellen sowie unvorhersehbaren Schwerpunktbildung von Wirkungs-
möglichkeiten. 

Angriffsfähigkeiten im CIR sind heute Realität. Gängige Cyber-Angriffs-
Mittel,  -Techniken und -Verfahren sind beispielsweise: 

Die spezifische Brisanz von Risiken und 
Bedrohungen im CIR liegt darin, dass die 
Gefährdungen in kürzester Zeit, unmittelbar, 
massiv und grenzüberschreitend auf Entschei-
dungs-, Führungs- und Steuerungsprozesse 
in allen Bereichen und auf allen Ebenen von 
Politik, Verwaltung, Sicherheitskräften und 
Unternehmen einwirken können.
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 ȋ Schadsoftware wie Viren, Trojaner, Würmer, etc.
 ȋ Denial of Service (DoS) Angriffe 
 ȋ Botnets13, 
 ȋ Sniffing14, 
 ȋ Phishing15, 
 ȋ Defacement16

 ȋ Exploiting17.

Die entsprechenden Angriffs-Mittel (Werkzeuge) sind zum Teil relativ leicht 
und kostengünstig zu erwerben.

Im Informationsraum kommen neben den eher klassischen Mitteln der Propa-
ganda18 und der Psychologischen Kriegsführung19 heute zunehmend komplexe 
Software-gestützte Mittel und Verfahren zum Einsatz. Die modernen „Werk-
zeuge“ für Informationsoperationen sind in einem weiten Spektrum skalierbar 
und ermöglichen es, spezifisch ausgewählte Informationen direkt an Individu-
en oder bestimmte Zielgruppen zu adressieren. Somit können z.B. auch mani-
pulierte Informationen, wie „Fake News20“ oder „Deep Fakes21“, sehr schnell, 
im Grunde weltweit und sehr gezielt versandt werden. Die Auswahl der Adres-
saten und auch der spezifischen Informationen kann z.B. auf der Grundlage 
von sehr persönlichen Daten und mittels spezieller Filterprogramme erfolgen. 
Für die massenhafte Verbreitung kommen in der Regel Automaten, „Social 
Bots“22 genannt, zum Einsatz. 

Der Skandal um Cambridge-Analytica und Facebook im Rahmen des letzten 
US-Präsidentschaftswahlkampfs hat ein Schlaglicht auf die Möglichkeiten und 
zugleich auch auf die Gefahren der o.g. Mittel und Verfahren geworfen. Mit-

hilfe einer Umfrage in dem Sozialen Netz-
werk wurden – angeblich zu Forschungs-
zwecken – in großem Umfang persönliche 
Daten von Nutzern gesammelt. Diese Da-
ten wurden vermutlich unrechtmäßig an 
die Beratungsfirma Cambridge Analytica 
weitergegeben. Cambridge Analytica wie-

derum steht unter dem Verdacht, Millionen von Wähler in den Vereinigten 
Staaten über soziale Medien gezielt mit unerlaubter Wahlwerbung für Donald 
Trump beeinflusst zu haben.

Es ist zu befürchten, dass Angriffsfähigkeiten 
im CIR sich immer mehr zu einem stra-
tegischen Instrument zwischenstaatlicher 

Konfliktaustragung und ebenfalls zu wesent-
lichen, auch strategisch bedeutsamen Mitteln 

in asymmetrischen Konflikten entwickeln.
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Es ist zu befürchten, dass Angriffsfähigkeiten im CIR23 sich immer mehr zu 
einem strategischen Instrument zwischenstaatlicher Konfliktaustragung und 
ebenfalls zu wesentlichen, auch strategisch bedeutsamen Mitteln in asymmet-
rischen Konflikten entwickeln. 

Die gezielte, gut getarnte und damit nur schwer erkennbare Willensbeeinflus-
sung kann bei all den genannten Fähigkeiten jeweils eine herausragende Rolle24 
einnehmen. 

Die Vielfalt potenzieller Akteure25 und ihrer Motive sowie komplexe Tarn- 
und Täuschungsmöglichkeiten erschweren die Erkennung, Identifizierung 
und Zuordnung, also die Attribution von CIR-Angriffen erheblich. Für das 
grundlegende Problem der Attribution im CIR existieren bisher noch keine 
hinreichend zufriedenstellenden Lösungen. Da Angreifer im CIR in der Re-
gel eine mehrstufige, indirekte Vorgehensweise zur Anonymisierung oder Ver-
schleierung wählen und stets versuchen, ihre Spuren zu verwischen, sind sie nur 
schwer zu fassen. 

Massive Breitenwirkung und Sättigungseffekte lassen sich zudem vor allem mit 
Automaten, insbesondere den bereits erwähnten „Social Bots“, erzielen. Diese 
können, u.a. in Verbindung mit der Nutzung „Künstlicher Intelligenz“ (KI), 
eine kaum abschätzbare Wirkungsbreite und Wirkmächtigkeit zur Willensbe-
einflussung entfalten.

5. Grundlegende Herausforderungen an die Abwehr und Verteidigung 
im CIR 

Angesichts der Dimension und Wirkmächtigkeit von Gefährdungen im CIR ist 
die Gewährleistung von Sicherheit im CIR als eine gesamtstaatliche Aufgabe 
zu betrachten. Sie stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Auf das 
gesamte breite Spektrum präventiver Maßnahmen zur Sicherheitsvorsorge im 
CIR einzugehen, würde den Rahmen dieser Abhandlung sprengen. Im Fol-
genden sollen deshalb nur einige ausgewählte, verteidigungspolitisch relevante 
Aspekte beispielhaft erörtert werden. 

Vorrangiges Ziel von Abwehr oder Verteidigung26 im CIR ist es, das Eindrin-
gen von Schadsoftware in Netze, Systeme oder Anlagen zu verhindern. Bei der 
Abwehr und Verteidigung gegen Informationsoperationen gilt es insbesondere, 
Falschinformationen, Propaganda oder sonstige zur schädlichen Willensbeein-
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flussung angewandte Mittel zu erkennen und zu analysieren. Letztlich ist es 
erforderlich, geeignete Schutz- bzw. Abwehrmaßnahmen gegen Verunsiche-
rung, Irreführung, Panikmache, psychologische Destabilisierung oder auch 
Aufwiegelung zu entwickeln und im Bedarfsfall rechtzeitig zur Anwendung 
zu bringen.

Wesentliche Voraussetzungen für erfolgreiche Abwehr/Verteidigung im CIR 
bestehen darin, 

 ȋ eine hinreichende Frühwarnfähigkeit zu erlangen und 
 ȋ eine hohe Widerstandsfähigkeit („Resilienz“) der zu schützenden kritischen 

staatlichen Strukturen, Einrichtungen und Prozesse zu erreichen und nach-
haltig zu gewährleisten. 

Auf der operationellen Ebene gilt es, den Betrieb und eine zuverlässige Funkti-
onsweise der potentiellen Angriffsziele, also der kritischen Systeme und Dienste 
im CIR, auch nach massiven Attacken oder Sicherheitsvorfällen aufrecht zu 
erhalten. 

Es ist anzunehmen, dass die Fähigkeiten potenzieller Gegner im CIR bis zu 
ihrem Einsatz verborgen bleiben. Da es sich bei der IT-Technologie in weitem 
Umfang um eine Technologie mit doppeltem Verwendungszweck27 handelt, 
ist eine sich dynamisch entwickelnde Verbreitung von Fähigkeiten im CIR 
praktisch unvermeidlich. Daher stellt die Schaffung und Entwicklung einer 
angemessenen Frühwarnfähigkeit und Reaktionsfähigkeit im CIR weiterhin 
eine besondere Herausforderung dar. Die Errichtung eines Non-Proliferations-
Regimes für sensitive CIR-Technologie erscheint zudem nahezu unmöglich.

Der Fokus muss insbesondere auf der schnellen Erkennung und Analyse von 
Fähigkeiten, Absichten, der Identität von Angreifern und der Bewertung kon-
kreter Auswirkungen oder Schäden liegen. 

Gemeinsame Überwachung und Aufklärung – möglichst in Kooperation mit 
vertrauenswürdigen Partnern – sowie deutlich verbesserte forensische Fähig-
keiten gelten daher als vorrangige Aufgaben der Abwehr und Verteidigung im 
CIR. 

Grundsätzlich ist im CIR  eine gestaffelte Abwehr in der Tiefe vorzusehen. 
Dabei sind geeignete Kombinationen aus Taktik, Technik und Verfahren zu 
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wählen. Die komplexen Abwehr-Systeme bestehen aus Organisationsstruktu-
ren, Technologien und Prozessen.

Bei der Analyse von Cyber-Angriffsversuchen oder tatsächlichen Angriffen im 
CIR spielt nicht zuletzt der Zeitfaktor eine erhebliche Rolle. Bisherige Analy-
sefähigkeiten der Cyber-Forensik sind höchst komplex und benötigen immer 
noch relativ viel Zeit. Leistungsfähige, zuverlässige Forensik-Werkzeuge, die in 
Echtzeit (on-line) eingesetzt werden können und nahezu zeitverzugslos Ergeb-
nisse liefern, stehen derzeit zwar (noch) nicht zur Verfügung, intensive Bemü-
hungen um deren Bereitstellung sind jedoch im Gange. 

Ähnliche Herausforderungen bestehen bei der Erkennung und Identifizierung 
von gefährdenden Informationsoperationen28, z.B. „Fake News“ oder „Deep 
Fakes“. Hohe Erwartungen hinsichtlich der notwendigen Analysefähigkeiten 
richten sich u.a. an den technischen Fortschritt bei der ehrgeizigen Entwick-
lung von „Supercomputern“ und „Künstlicher Intelligenz“ (KI).

Für Informationsoperationen sind die Fähigkeiten sozialer Medien höchst be-
deutsam und wichtig. In Verbindung mit KI bzw. leistungsfähigen Algorith-
men – z.B. für „Social Profiling“29 – bieten sie Möglichkeiten, einzelne Perso-
nen oder auch große Bevölkerungsgruppen schnell und direkt zu erreichen und 
ggf. massiv sowie spezifisch gezielt zu beeinflussen. Die Wirkungsmöglichkei-
ten übersteigen heute bei weitem die Fähigkeiten und Möglichkeiten, die man 
bei „Psychologischer Kriegsführung“ früherer Zeiten kannte und einsetzte. 

Als besondere Herausforderung erweist sich die Abschätzung von Qualität und 
Quantität potentieller Gefährdungen, aber auch die von einem tatsächlichen 
Schadensausmaß im CIR. Ein grundsätzlich erheblicher Unsicherheitsfaktor 
besteht darin, dass sehr wahrscheinlich mit einer großen Vielfalt von verschie-
denartigen und weitgefächerten Angriffstechniken und Angriffsmitteln gerech-
net werden muss, die auch durch intensive Aufklärung nicht oder zumindest 
nicht frühzeitig erkennbar sind.

Die im CIR erreichbare Eskalationsdominanz und Informationsüberlegenheit 
verschafft einem Angreifer einen strategisch relevanten Vorteil bei der direk-
ten Beeinflussung des Willens seines Gegners oder seiner Gegner. Allerdings 
verlangen auch die hierzu notwendigen politischen Entscheidungen ebenfalls 
einen festen Willen auf Seiten des Angreifers zur Durchsetzung entsprechender 
Maßnahmen und zur Kalkulation der damit verbundenen Risiken30.
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Aus der hier lediglich grob skizzierten Lage ergibt sich, dass eine enge Zusam-
menarbeit mit Partnern als zwingend erforderlich anzusehen ist. Ein vorran-
giges Ziel wird dabei sein, die Anzahl der nutz- und verfügbaren Sensoren 
weltweit zu erhöhen und damit eine hinreichend umfassende Datenmenge für 
die Gefährdungsanalyse und vor allem die frühzeitige Erkennung von Gefähr-
dungsindikatoren zu gewinnen. Dies gilt zudem als eine Grundvoraussetzung 
für jedwede Art von verbesserter Frühwarnfähigkeit. 

In gleicher Weise bedeutend und wichtig sind Fähigkeiten zur schnellen Erfas-
sung und Erkennung von Eindringversuchen. Hierzu wird es künftig verstärkt 
erforderlich sein, sehr leistungsfähige Systeme oder „Werkzeuge“ für online-
Forensik zu implementieren. Letztendlich soll damit eine hinreichend schnelle 
und gezielt wirksame Reaktionsfähigkeit gewährleistet werden. Darüber hin-
aus bedarf es angemessener Fähigkeiten zur erweiterten, ganzheitlichen Erfas-
sung, Fusion und Auswertung eines vollständigen und inhaltlich zuverlässigen 
Lagebildes im zu beobachtenden CIR.

Gerade in hybriden Szenarien stellt die Erkennung, Analyse und Bewertung 
von „Willens-beeinflussenden“ Informationsoperationen eine besondere Her-
ausforderung dar.

Von hoher Dringlichkeit wird es jeweils sein, im Falle erfolgter Angriffe sehr 
rasch eine angemessene, umfassende und hinreichend zuverlässige Schadenser-
fassung und -bewertung zu erstellen und daraus resultierend geeignete Schutz-, 
Abwehr- und Verteidigungsmaßnahmen zu entwickeln und zu ergreifen. Diese 
Maßnahmen können von kinetischer, nicht-kinetischer oder gemischter Art 
sein. 

6. Auswirkungen des CIR auf die Sicherheitspolitik und Strategie

Der sich weiterhin dynamisch entwickelnde CIR hat die Anforderungen und 
Bedingungen moderner Sicherheitspolitik radikal verändert. Inzwischen ist der 
CIR als die fünfte operationelle Domäne31 der Sicherheitspolitik und Kriegs-
führung etabliert, gleichberechtigt mit den Domänen Land, Luft, See und 
Weltraum.

Da der CIR die vier anderen Domänen stark durchdringt, können die Gefähr-
dungen und potenziellen Bedrohungen, die durch Angriffe im CIR hervorge-
rufen werden, als explosiver Krisenschub wirken. Fähigkeiten im CIR sind zu-
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dem als Katalysatoren oder Wirkungsverstärker für die Entwicklung und den 
Einsatz klassischer operativer Kapazitäten in gewaltsamen Konflikten/Kriegen 
einzustufen. Sie wirken zwar im Grunde vergleichbar wie Kraft- oder Leis-
tungsverstärker im kinetischen Bereich, ihre Brisanz und häufig unkalkulierba-
re Wirkungsbreite sprengen allerdings zunehmend traditionelle Vorstellungen.

Insbesondere in hybriden Bedrohungsszenarien können CIR-Operationen in 
höchst subtiler Weise zur Beeinflussung des Willens von Opponenten sehr spe-
ziell eingesetzt werden.

Die begrenzten Fähigkeiten zur frühzeitigen Aufklärung, die schwierige At-
tribuierung von Angreifern aufgrund komplexer Tarn- und Täuschmöglich-
keiten und die extrem kurzen Reaktionszeiten zur Abwehr oder zumindest 
Milderung der Wirkung von Cyber- und Informations-Angriffen stellen Staat, 
Gesellschaft und alle vitalen Bereiche eines Angegriffenen oder Verteidigers 
vor erhebliche Probleme. Dabei verwischen sich zudem sehr weitgehend die 
Grenzen zwischen Bedrohung von außen und innen. 

Um den Risiken und Bedrohungen aus dem CIR wirksam zu begegnen, sind 
folglich ganzheitliche sicherheitspolitische Ansätze erforderlich. Hieraus er-
wächst die Forderung, Sicherheit und Ab-
wehr sowie Verteidigung im CIR in alle 
einschlägigen Prozesse zur Gewährleistung 
innerer und äußerer Sicherheit zu integrie-
ren. 

Die Entscheidungen der Politik zum Ein-
satz von Gewalt folgen in der Regel dem 
Hauptachsensystem Zweck – Ziel – Mit-
tel32 und werden quantifizierbar mit dem 
Maß der Mittel. Das Maß der Mittel bestimmt als Kern einer Strategie die 
Möglichkeiten des Handelns, die Stärke und die Fähigkeiten der einzusetzen-
den zivilen und militärischen Kräfte sowie letztlich auch die gesamtstaatlichen 
Anstrengungen, die zu leisten sind. Die im CIR einsetzbaren Mittel sind zu-
nehmend leichter und (kosten-)günstiger verfügbar. Im Verhältnis der Kosten 
zu den Mitteln erweist sich der CIR mit seinen nahezu unbegrenzten Ressour-
cen als äußerst effektiv, strategisch relevant und besonders effizient, um poli-
tisch definierte Zwecke oder strategische Ziele zu erreichen. Folglich werden 
die operationellen offensiven Mittel des CIR – insbesondere als integrale Be-

Die begrenzten Fähigkeiten zur frühzeitigen 
Aufklärung, die schwierige Attribuierung von 
Angreifern aufgrund komplexer Tarn- und 
Täuschmöglichkeiten und die extrem kurzen 
Reaktionszeiten zur Abwehr oder zumindest 
Milderung der Wirkung von Cyber- und In-
formations-Angriffen stellen Staat, Gesellschaft 
und alle vitalen Bereiche eines Angegriffenen 
oder Verteidigers vor erhebliche Probleme.



106

standteile von hybriden Bedrohungen –  die Ziel-Mittel- oder Kosten-Nutzen-
Berechnung in Konflikten auch künftig erheblich verändern. 

Die strategischen Faktoren Raum, Zeit und Kräfte haben im CIR eine völlig 
neue Bedeutung erlangt. Besonders markant sind zudem die höchst flexiblen 
und komplexen Fähigkeiten zur globalen Macht- oder Wirkungsprojektion 
und zur raschen Schwerpunktbildung von Operationen/Maßnahmen im CIR. 
Glaubwürdigkeit und Erfolgswahrscheinlichkeit einer Strategie hängen letzt-
lich sowohl von der Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft der notwendigen 
Ressourcen als auch vom Willen ab, diese Ressourcen im äußersten Fall eines 
Krieges oder gewaltsamen Konflikts tatsächlich einzusetzen und zur Wirkung 
zu bringen.

Gelegentlich wird der Versuch unternommen, Analogien zwischen Strategien 
zur Abwehr nuklearer Bedrohung einerseits und Bedrohungen im CIR ande-
rerseits herzustellen bzw. diese vergleichend zu analysieren. Hierbei gilt es, vor 
allem die strategischen Konsequenzen für Abschreckung aus dem Übergang von 
der bipolaren Konstellation des kalten Krieges zur heutigen multipolaren Welt 
im Auge zu behalten. Gerade im CIR sind jedoch in jüngster Zeit die essentiel-
len Voraussetzungen und Einflussfaktoren des Multilateralismus –  Vertrauens-
würdigkeit und Zuverlässigkeit – massiv beeinträchtigt und beschädigt worden. 
Non-Proliferations-Regime sowie Rüstungskontroll-, Rüstungsbegrenzungs- 
oder gar Abrüstungsmaßnahmen sind heute auch im nuklearen Bereich sehr viel 
schwieriger erreichbar als zur Zeit der Bipolarität. Für den CIR stellen sie sich 
nochmals deutlich komplexer dar.

Beim Vergleich strategischer Aspekte des nuklearen Bereichs und des CIR 
kommt insbesondere der äußerst beschränkten Frühwarnfähigkeit, Transpa-
renz und Berechenbarkeit, aber auch der sehr unwahrscheinlichen Wirksam-
keit von vertrauensbildenden, Rüstungskontroll- oder Abrüstungs-Maßnah-
men im CIR (s.o.) herausragende Bedeutung zu. Es zeigen sich vielfach höchst 
deutliche Unterschiede. Übereinstimmung zwischen dem nuklearen Bereich 
und dem CIR besteht allerdings eher darin, dass beide Bereiche künftig sowohl 
unvermindert hohe Aufmerksamkeit und entsprechende Berücksichtigung in 
der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge als auch in der Verteidigungsstrate-
gie von Bündnissen, Unionen und Koalitionen erfordern.
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7. Welche Fähigkeiten und Mittel mit strategisch relevantem Potential 
sind konzeptionell zur Beeinflussung von sicherheitsrelevanter Willens-
bildung im CIR  in Betracht zu ziehen?“

Angesichts der ungebrochen dynamischen Entwicklung des „Internet of 
Things“, der „Künstlichen Intelligenz“, Massendatenverarbeitung, Robotik und 
Systeme mit autonomen Fähigkeiten sind Risiken und potentielle Gefährdun-
gen im CIR zu verzeichnen, die unglaublich schnell, grenzüberschreitend mit 
Schadenspotential  von strategischer Dimension zum Einsatz kommen können. 

Aber nicht nur den Angreifern stehen im CIR vielfältige und höchst leistungs-
fähige Mittel/Werkzeuge zur Verfügung, die heute relativ leicht und günstig 
erworben werden können. In gleicher Weise trifft das grundsätzlich auch auf 
die Abwehr und Verteidigung zu. Allerdings sind gerade im CIR etliche Vor-
teile auf Seiten des Angreifers, u.a. das Überraschungsmoment (wegen schwie-
riger Frühwarnung), die hohe Flexibilität (Vielfalt der Mittel), die rasche, kaum 
vorhersehbare Schwerpunktbildung und das nahezu unermesslich breite Spek-
trum an relativ kostengünstigen Sättigungsmöglichkeiten zur Überflutung von 
Schutz- oder Abwehrsystemen.

Die Abwehr oder Verteidigung gegen Angriffe im und aus dem CIR sind in 
diesem Umfeld zwangsläufig gesamtstaatliche Aufgabe. Vorkehrungen zum 
Schutz kritischer Infrastrukturen sowie zur Stärkung ihrer Resilienz, also vor 
allem zur raschen Wiederherstellung  ihrer Funktionsfähigkeit nach erfolgten 
Angriffen, müssen frühzeitig eingeleitet und wirksam umgesetzt werden. Den 
präventiven Schutz- und Sicherungsmaßnahmen, wie der Systemhärtung und 
Erhöhung der Resilienz, ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Auch hier 
wird künftig „Künstlicher Intelligenz“, also KI-Technologie, eine besondere 
Bedeutung beizumessen sein. 

Nicht nur die Hard- und Software-mäßige Härtung von Systemen, sondern 
auch die umfassende Aufklärung, Schulung, letztlich die „kognitve und psy-
chische Härtung“ der Nutzer gegen subtile Willensbeeinflussung sind drin-
gend erforderlich. 

Die Vielfalt und immense Leistungsfähigkeit der bereits heute verfügbaren und 
künftig zu erwartenden Kräfte, Mittel und Verfahren im CIR für gezielte und 
präzise dosierbare Beeinflussung von Willen in allen staatlichen, gesellschaft-
lichen und privaten Bereichen sind gewaltig. Diese sicherheits- und verteidi-
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gungspolitisch sowie militärstrategisch effektiv zu nutzen, erfordert neuartige 
strategische Konzepte. Dabei gilt es alle sicherheitsrelevanten Strukturen und 
Prozesse zu berücksichtigen und sie – im Sinne einer gesamtstaatlichen Auf-
gabe und Verantwortung – in einen vernetzten, vollständig integrierten Ge-
samtansatz einzubinden. 

Die Führungsstrukturen und -prozesse aller relevanten Ebenen und Bereiche 
sind dabei an die spezifischen Kriterien des Effekt-basierten Einsatzes aller 
verbundenen Systeme anzupassen. Im Sinne der Zweck-Ziel-Mittel-Relation 
ist in diesem Kontext den relativ kostengünstigen, aber hoch wirksamen CIR-
Potentialen und Fähigkeiten  stets besondere Beachtung zu schenken. 

8. Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von CIR-
Fähigkeiten zur Effekt-basierten Willensbeeinflussung

Analog zum „Kampf der verbundenen Waffen“ in den traditionellen opera-
tiven Domänen der Kriegsführung gilt es, Planung und Durchführung von 
Verteidigungsoperationen im CIR zur Beeinflussung von Willen künftig als 
voll integrierte Anteile im Rahmen von „Gesamt-Operationen“ zum Krisenma-
nagement sowie zur  Konfliktverhütung oder Konfliktlösung einzubinden. Zur 
Gewährleistung hinreichender operationeller und taktischer Potentiale, vor al-
lem auch möglichst großer Flexibilität, sind sowohl passive als auch aktive bzw. 
offensive Fähigkeiten im CIR erforderlich. Die Kernaspekte und inhaltlichen 
Schwerpunkte der potentiellen Willensbeeinflussung durch passive und aktive 
Operationen im CIR, die in einer Gesamtstrategie für umfassend vernetzte 
Verteidigung Berücksichtigung finden sollten, sind nachfolgend in Stichworten 
zusammengestellt. 

Bei Cyber-Operationen sind

 ȋ als passive Maßnahmen natürlich alle „state-of–the-art“ Technologien und 
Verfahren für die 
 ȋ Härtung von Systemen, 
 ȋ Prävention, Erkennung und Abwehr von Angriffen,,
 ȋ forensische Analyse zur Attribution,
 ȋ umfassende Lagedarstellung und Beurteilung,
 ȋ flexible/versatile Reaktion zur Vermeidung von Störung/Verhinderung 

essentieller Dienste33 und
 ȋ Verteidigung in der Tiefe in Ansatz zu bringen.
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 ȋ Als aktive Maßnahmen kommen sowohl der Einsatz kinetischer Waffen als 
auch offensive Cyber-Maßnahmen in Betracht, also z.B. Gegenangriffe mit 
 ȋ Schadsoftware, wie Viren, Trojaner, Würmer etc.,
 ȋ „Hack-backs,“34

 ȋ „Denial-of-Service“ Angriffe,
 ȋ Botnets,
 ȋ Sniffing,35

 ȋ Phishing, 
 ȋ Defacement  oder
 ȋ Exploiting.

Die aktiven Verteidigungsfähigkeiten sollten insbesondere zielsicher einsetzbar 
und skalierbar sein, um unnötige Kollateralschäden oder unkontrollierte Es-
kalationen zu vermeiden. Angesichts weltweiter Vernetzung im Internet gilt es 
zugleich, negative Aus- oder Rückwirkungen auf die eigenen Infrastrukturen 
oder Potentiale zu verhindern oder auszuschließen.

Zudem sind auch im CIR die Vorgaben/Begrenzungen des humanitären und 
Kriegs-Völkerrechts zu beachten und einzuhalten, insbesondere  

 ȋ das Exzess-Verbot bzw. das Gebot zur Verhältnismäßigkeit angewandter 
Mittel, zur Vermeidung unnötiger Kollateralschäden, 

 ȋ das Trennungsgebot zum Schutz ziviler, humanitärer Einrichtungen,
 ȋ das Verbot zur Anwendung heimtückischer Angriffstechniken und
 ȋ das Verbot der Missachtung des Kombattantenstatus. 

Aktive oder offensive Cyber-Operationen bedürfen zudem in der Regel einer 
politisch legitimierten Mandatserteilung.

Bei Informations-Operationen sind

 ȋ als passive Maßnahmen insbesondere alle verfügbaren Technologien und 
Verfahren heranzuziehen für die 
 ȋ Erkennung von Propaganda, gefälschten oder intriganten Informatio-

nen und kompromittierenden Meldungen/Daten, 
 ȋ Erkennung von Nachrichten sendenden oder verstärkenden Automaten 

(„Social Bots“),
 ȋ Identifizierung/Attribuierung von Sendern gefälschter Nachrichten/ In-

formationen   und
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 ȋ Erfassung, Bewertung und Darstellung einer hinreichend umfassenden 
sowie zuverlässigen Lage.

 ȋ Als aktive Maßnahmen der operativen Kommunikation kommen vor allem 
in Betracht, z.B.:
 ȋ Spezifische Informationen an definierte Zielgruppen, die mittels „Soci-

al Screening/Profiling“ ermittelt werden und die
 ȋ Nutzung aller verfügbaren Medien und Kanäle für gezielte Informati-

onsübermittlung.

Auch hierbei sind die geltenden Gesetze und Verordnungen unserer rechtsstaat-
lichen Systeme zu beachten.  Ebenfalls bedarf es grundsätzlich einer entspre-
chenden politischen Mandatierung.

Insgesamt erscheint es wichtig und vordringlich, alle verfügbaren Fähigkeiten, 
Kräfte und Mittel für die Willensbeeinflussung im CIR in einer Gesamtstrate-
gie auszuweisen und den CIR vollständig in alle Planungs- und Durchführungs-
prozesse von Landes-, Bündnis- oder Koalitionsverteidigung zu integrieren.

9. Aspekte der Realisierung von CIR-Fähigkeiten

Entscheidend für eine reaktionsfähige, effiziente gesamtstaatliche Abwehr/ 
Verteidigung gegen Angriffe im CIR auf Kritische Infrastrukturen und den 
Willen von Entscheidungsträgern, Akteuren oder Betroffenen in Politik, Si-
cherheitskräften, Unternehmen und Bevölkerung im weitesten Sinne sind ein 
ausreichendes Maß an Resilienz, leistungsfähige Führungsstrukturen sowie 

Entscheidungs- und Durchführungspro-
zesse und – nicht zuletzt –  die dafür erfor-
derliche Bereitstellung hinreichender Res-
sourcen. 

Um vor allem auch im hybriden Umfeld 
Angriffe aus dem CIR frühzeitig zu erken-
nen und wirksame Abwehr-/Verteidigung 

zeitverzugslos entscheiden und einleiten zu können, bedarf es im Grunde ei-
nes permanent besetzten Exekutivgremiums auf hoher politischer Ebene. In 
dieser Institution sollten alle für Sicherheit relevanten Ressorts der politischen 
Führung/Regierung vertreten sein. Sie sollte stets unverzüglich und umfassend 
vom Lagezentrum des CIR-Abwehrzentrums36 mit allen entscheidungsrelevan-
ten Informationen versorgt werden. 

Insgesamt erscheint es wichtig und vordring-
lich, alle verfügbaren Fähigkeiten, Kräfte und 

Mittel für die Willensbeeinflussung im CIR 
in einer Gesamtstrategie auszuweisen und den 
CIR vollständig in alle Planungs- und Durch-
führungsprozesse von Landes-, Bündnis- oder 

Koalitionsverteidigung zu integrieren.
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Darüber hinaus sollte eine gemeinsame „Strategische Operationszentrale“ im 
CIR-Abwehrzentrum über Kompetenzen und Fähigkeiten verfügen, um so-
wohl alle zivilen Abwehr- als auch militärischen Verteidigungsmaßnahmen zu 
veranlassen und Ressort übergreifend zu führen. 

Die operative und taktische Führung entsprechender (Teil-)Operationen für 
Abwehr/Verteidigung sollte dann durch die nachgeordneten Behörden/Kom-
mandos erfolgen. Bei den Streitkräften bzw. Organisationsbereichen sollten 
CIR-Operationen – z.B. analog den Planungen für Heer, Luftwaffe, Marine 
und Streitkräftebasis  – vollständig in gemeinsame, verbundene Verteidigungs-
operationen37 integriert werden. Grundsätzlich gilt es, alle geeigneten passiven 
und aktiven Maßnahmen in Betracht zu ziehen, um ein hinreichendes Maß an 
operativer sowie taktischer Flexibilität zu gewährleisten. 

Abbildung 2  zeigt hierzu eine vereinfachte Darstellung zu Überlegungen für 
eine künftige nationale Führungsstruktur:

1 

Bundesregierung Bundestag 

Politische Führung Mandatierung 

Überlegungen zu einer künftigen Nationalen Führungsstruktur 

Regierung Bundesland Internat.  Partner 

Abbildung 2

Der „Nationale Sicherheitsrat“ ist ein für „24/7-Betrieb“ ausgelegtes permanent 
besetztes Exekutivgremiums, in dem Angehörige aller mit Sicherheitsfragen be-
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fassten Ressorts der Bundesregierung vertreten sind. Der Sicherheitsrat erhält 
vom „CIR-Abwehrzentrum“ die aktuelle CIR Lage, kann diese im Gesamtkon-
text aller sicherheitsrelevanten Lagedaten beurteilen und reaktionsschnell die 
strategisch notwendigen Entscheidungen über gesamtstaatliche Abwehr- bzw. 
Verteidigungsmaßnahmen treffen. Sofern Mandate für aktive Maßnahmen 
erforderlich werden, kann der Sicherheitsrat diese direkt beim Bundestag be-
antragen.

Das „Nationale CIR-Abwehrzentrum“ ist eine Weiterentwicklung des bereits 
bestehenden Nationalen Cyber Abwehrzentrums. Dieses sollte insbesondere 
durch spezielle Elemente für die Abwehr von Informationsoperationen ergänzt 
werden. Auch die Bundesländer sollten direkt eingebunden sein. Die „Gemein-
same Strategische Operationszentrale“ kann ein integraler Teil des „Nationalen 
CIR Abwehr-Zentrums“ sein. In dieser Operationszentrale werden sowohl alle 
zivilen Abwehr- als auch militärischen Verteidigungsmaßnahmen zentral ver-
anlasst und auf höchster Ebene Ressort übergreifend geführt. 

Die Durchführung der operativen und taktischen Maßnahmen liegt dann in 
der Verantwortung der jeweiligen zivilen Behörden und militärischen Kom-
mandostellen.

Bei den Streitkräften bzw. Organisationsbereichen sollten CIR-Operationen – 
z.B. analog den Planungen für Heer, Luftwaffe, Marine und Streitkräftebasis  

– vollständig in gemeinsame, verbundene Verteidigungsoperationen integriert 
werden. Grundsätzlich gilt es, alle geeigneten passiven und aktiven Maßnah-
men in Betracht zu ziehen, um ein hinreichendes Maß an operativer sowie 
taktischer Flexibilität zu gewährleisten.

Bei der gesamtstaatlichen Abwehr/Verteidigung ist stets enge Kooperation im 
Rahmen von Allianzen (z.B. NATO), Unionen (z.B. EU) oder Koalitionen ge-
boten. 

Um hinreichende Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit der Abwehr und/oder 
Verteidigung im CIR – vor allem auch zur Vermeidung schädlicher Willens-
beeinflussung –  zu erzielen, gilt es ebenfalls, unbedingt auch der Gewinnung, 
Ausbildung und Inübunghaltung qualifizierten Personals hohen Stellenwert 
einzuräumen. Es bedarf außerdem regelmäßiger Übungen der zivil-militäri-
schen Zusammenarbeit auf allen Ebenen und unter Beteiligung aller Verant-
wortlichen, um die notwendige Effizienz und Nachhaltig zu gewährleisten.
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10. Perspektiven der weiteren Entwicklung

Eine anhaltend hohe Evolutionsgeschwindigkeit im CIR erfordert, dass der dy-
namische Zyklus für Sicherheit im CIR, bestehend aus Prävention, Abwehr/
Verteidigung, Restitution und Nachsorge,  effizient und flexibel anpassbar aus-
gelegt und ausgestattet wird. Höchstmögliche Ausfallsicherheit, extrem kurze 
Reaktionsfähigkeiten und rasche Wiederherstellbarkeit sind von zentraler Be-
deutung, um die Unterdrückung oder Störung von vitalen oder entscheidenden 
Diensten (DOS, s.o.) zu vermeiden und eine fortlaufende Führung, Steuerung 
und Kontrolle auf allen Ebenen aller wichtigen Bereiche zu gewährleisten. 

Potentielle Angreifer dürften auch künftig alle Kräfte und Mittel aufwenden, 
um sich die für erfolgreiche Operationen erforderlichen Vorteile zu verschaffen. 
Sie verfügen in der Regel über entsprechende finanzielle und technische Res-
sourcen  und werden weitgehend das Tempo des „Wettlaufs“ bestimmen. 

Zur Gewährleistung von ausreichender Cyber- und Informationssicherheit 
durch hinreichende Fähigkeiten für Prävention, Abwehr und Verteidigung 
werden deshalb die Verteidiger auch künftig immer wieder erhebliche Investi-
tionen für Hardware (z.B. auch „Supercomputer“) und Software (für moderne 
Schutz-/Abwehrsysteme, z.B. unter Nutzung von „Künstlicher Intelligenz“ und 

„Big Data“ für on-line Forensik und Attri-
bution), aber auch für die Gewinnung von 
Personal sowie für die Aus- und Weiterbil-
dung aufwenden müssen. 

Nicht zuletzt aufgrund des erforderlichen 
hohen Investitionsaufwands für die Bereit-
stellung entsprechender Schutz-, Abwehr- 
und Verteidigungsfähigkeiten im CIR bedarf es der gezielten und umfassenden 
Bündelung aller verfügbaren Kräfte und Mittel in geeigneter Form. Synergien 
sollten extensiv erschlossen und effizient genutzt werden.

Da Risiken und Gefahren im CIR ein transnationales Problem darstellen, ist 
auch künftig in der Abwehr/Verteidigung im CIR auf effiziente multinationale 
Kooperation mit vertrauenswürdigen Partnern zu setzen. 

Die Implementierung kooperativer Sicherheits-, Abwehr- und Verteidigungs-
strukturen im CIR und die  Umsetzung sowie erfolgreiche Anwendung der 

Letztlich bedarf es nicht nur einer Gesamt-
strategie, sondern vor allem auch eines festen 
gemeinsamen Willens aller Verantwortlichen, 
die strategisch-operative Domäne CIR zur 
Durchsetzung des eigenen politischen Willens 
im Krieg oder gewaltsamen Konflikt effektiv 
und effizient zu nutzen.
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3 Angesichts hybrider Konfliktszenarien, die in ihrer Auswirkung durchaus kriegs-

gleiche Dimensionen erreichen, jedoch formal juristisch unter der Schwelle eines 
traditionellen Krieges bleiben, werden im Vortrag sowohl die Bezeichnung Krieg 
als auch gewaltsamer Konflikt für die hier betrachteten Szenarien verwendet.

4 Carl von Clausewitz: „Vom Kriege“, Drittes Buch, Kapitel III und IV
5 Siehe hierzu Prof. Dr. Lennart Souchon: „Carl von Clausewitz – Strategie im 21. 

Jahrhundert“, E.S. Mittler & Sohn Verlag, Kapitel 3
6 Die illegale Nutzung privater Daten von Millionen Facebook Nutzern durch die 

Firma Cambridge Analytica .
7 vgl. Hanna  Griniger, Christoph Bilban in Military Power Revue der Schweizer 

Armee – Nr. 1/2019, S.14
8 „Kritische Infrastrukturen sind Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger 

entsprechenden Operationspläne im Bedarfsfall38 gelten als Grundvorausset-
zungen für wirksame Sicherheitsvorsorge. 

Intensive Abstimmung und bindende Vereinbarungen für wechselseitige ver-
trauensvolle Zusammenarbeit im CIR sind notwendig. Die dafür erforderli-
chen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen bedürfen in hohem Maße 
politischer Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung. Ein gemeinsames 
Verständnis der potentiellen Gefahren und vor allem auch der eigenen Fähig-
keiten im CIR sind dafür entscheidende Voraussetzungen.

Letztlich bedarf es nicht nur einer Gesamtstrategie, sondern vor allem auch ei-
nes festen gemeinsamen Willens aller Verantwortlichen, die strategisch-opera-
tive Domäne CIR zur Durchsetzung des eigenen politischen Willens im Krieg 
oder gewaltsamen Konflikt effektiv und effizient zu nutzen.

Zum Autor: Generalleutnant a.D. Dipl.-Inform. (univ.) Kurt Herrmann war 
von 2002 bis 2004 der erste Kommandeur des Kommandos Strategische Auf-
klärung der Bundeswehr und von 2009 bis 2012 Direktor der NATO Com-
munication and Information Systems Services Agency (NCSA). In der letztge-
nannten Verwendung war er Mitglied des Cyber Defence Management Boards 
der NATO und ihm war u.a. die NATO Computer Incidence Response Ca-
pability (NCIRC) unterstellt. Generalleutnant a. D. Herrmann ist seit 2013 
Präsident der Clausewitz-Gesellschaft e.V.
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Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträch-
tigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öf-
fentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden.“ Quelle: 
Deutsches Bundesministerium des Innern: Nationale Strategie zum Schutz Kriti-
scher Infrastrukturen  (KRTIS-Strategie) vom 17.06.2009

9 Siehe auch Prof. Dr. Lennart Souchon: „Carl von Clausewitz – Strategie im 21. 
Jahrhundert“, E.S. Mittler & Sohn Verlag, Seite 85ff

10 z.B. durch „Ransomware“: Abgeleitet vom englischen Begriff „ ransom“ für Löse-
geld; Erpressungssoftware, mit deren Hilfe Angreifer in Systeme/Computer ein-
dringen und den Zugriff von Nutzern auf ihre Daten oder die gesamte Nutzung 
des infizierten Systems/Computers verhindern können. Für die Entschlüsselung 
oder Freigabe wird dann i.d.R. ein Lösegeld gefordert. 

11 Denial of Services (DOS)
12 Carl von Clausewitz: „Vom Kriege“, Erstes Buch, Kapitel VII
13 Ein Botnetz basiert normalerweise auf unzureichend geschützten IT-Systemen, 

die durch Schadsoftware oder automatisierte Angriffe über das Internet gekapert 
und zu kriminellen Zwecken missbraucht werden.

14 bezeichnet Software, die den Datenverkehr in einem Netzwerk erfassen, aufzeich-
nen und ggf. auswerten kann. Ein Netzwerk-Sniffer kann z.B. verwendet werden, 
um Passwörter auszuspionieren oder übertragene Daten zu sichten.

15 Mittels Phishing (Angeln nach Passwörtern mit Ködern) werden Daten von Inter-
netnutzern bspw. über gefälschte Internetadressen, E-Mails oder SMS abgefangen. 

16 Unberechtigtes Verändern einer Website; der sichtbare Bereich einer Webseite 
wird durch fremde Texte oder Grafiken verunstaltet und somit kompromittiert.

17 Systematische Ausnutzung von Schwachstellen (Sicherheitslücken und Fehlfunk-
tionen) in einem IT-System, die bei der Entwicklung von Software entstanden 
sind .

18 Propaganda umfasst alle zielgerichteten Versuche, politische Meinungen oder öf-
fentliche Sichtweisen zu formen, Erkenntnisse zu manipulieren und das Verhalten 
in eine vom Propagandisten oder Herrscher erwünschte Richtung zu steuern.

19 Unter Psychologischer Kriegsführung  werden im Allgemeinen alle Methoden 
und Maßnahmen zur Beeinflussung des Verhaltens und der Einstellungen von 
gegnerischen Streitkräften sowie fremder Zivilbevölkerungen im Rahmen oder 
im Vorfeld militärischer Operationen zusammengefasst. Die NATO verwendet 
die Bezeichnung „Psychological Operations (PSYOPS)“.

20 Fake News: Manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten, die vor allem im 
Internet, insbesondere über sogenannte „soziale Netzwerke“ verbreitet werden.

21 Deep Fakes: Wort-Zusammenstellung aus  „ deep learning „ and „fake“; Deep 
Fakes sind z.B. durch “Künstliche Intelligenz (KI)” Technologien erzeugte Pro-
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dukte wie Videos, Audios oder Texte, die vollständig erfunden oder gefälscht sind. 
Ihre Echtheit bzw. ihre Quelle kann im Grunde nur der Erzeuger bestätigen. Ihre 
Qualität und somit ihr Täuschpotential sind beeindruckend und in hohem Grad 
gefährlich. 

22 Social Bots oder “Social Networking Bots” (von engl. Robot) sind Programme, 
die in sozialen Netzwerken (wie Facebook oder Twitter) menschliche Verhal-
tensmuster simulieren. Sie arbeiten weitgehend automatisch sich wiederholende 
Aufgaben ab, ohne dabei auf eine Interaktion mit einem menschlichen Benutzer 
angewiesen zu sein; in sozialen Medien werden „soziale Bots“ z.B. auch eingesetzt, 
um automatische Antworten zu setzen.

23 Advanced Persistant Threat (ATP), eine ständige (latente) Bedrohung auf hohem 
Niveau 

24 Einige Experten behaupten, dass die Kommunikationslenkung in sozialen Netz-
werken nach den Grundlagen der Informationskriegsführung („Information 
Warfare“) funktioniere und u.a. Propaganda auf der Basis exakt vermessener In-
ternetnutzer betrieben werde. (vgl. Artikel „Der Kontrollverlust“ von Oliver Jung  
in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23.07.2019)

25 z.B. Einzeltäter (Hacker), Organisierte Kriminalität, terroristische und/oder poli-
tisch/ideologisch motivierte Gruppen/Aktivisten, staatlich geduldete/unterstütz-
te/geförderte Angreifer, staatliche/ geheimdienstliche/militärische Institutionen/
Angreifer (Propaganda, Spionage, Sabotage, etc.), Innentäter.   

26 Cyberabwehr oder Cyberverteidigung sind Maßnahmen zum Schutz vor Cybe-
rangriffen und Erhöhung der Cybersicherheit. Der Begriff Cyberabwehr betont 
eher den Anteil ziviler Sicherheitsinstitutionen/-kräfte, der Begriff Cyberverteidi-
gung eher den militärisch relevanten Anteil; die Grenzen sind jedoch fließend.

27 Dual use Technologie; zivil/kommerziell und militärisch nutzbar
28 Der Kampf um „Informationsüberlegenheit“ stellt eines der wichtigsten Mittel 

politischer, wirtschaftlicher und militärischer Auseinandersetzungen dar.
29 Erstellung von Nutzerprofilen anhand der in sozialen Netzwerken vorhandenen 

Daten
30 Z.B. Eskalationsrisiken, u.a. durch unvorhersehbare Kollateralschäden, oder auch 

Selbstschädigung durch Rückwirkungen auf eigene Systeme in der global vernetz-
ten Welt.

31 Sowohl die 2016 veröffentlichte „Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland“ als 
auch die aktuelle NATO Strategie beschreiben den Cyber-Raum als Operations-
raum.

32 Vgl. Lennart Souchon: „Carl von Clausewitz – Strategie im 21. Jahrhundert“, E.S. 
Mittler & Sohn Verlag, Kapitel 3, Seite 88ff

33 „Denial of Services“ (DOS)
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34 Cyber-Gegenangriffe; aktive Abwehr von Cyberangriffen z.B. durch Eindringen 
in die Systeme von Angreifer(n); problematisch sind dabei insbesondere die Attri-
bution von Angriffen und die Eskalationsgefahr.

35 Siehe auch o.a. Abschnitt 4
36 einer Nation, eines Bündnisses oder einer Koalition
37 Vergleichbar bereits bisher bekannter „Combined Joint Operations“
38 z.B. funktionale Eventualfallpläne („Functional Contingency Plans“) für beson-

ders kritische Szenarien
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Auftragstaktik für Unternehmen in volatilen und unsicheren  
Umwelten: ein kompetenzbasierter Ansatz

Jochen Wittmann

1. Einleitung

Erfolgreiche Unternehmen und ihre Manager zeichnen sich durch Antizipation 
externer und interner Entwicklungen sowie durch eine proaktive Ausrichtung 
ihres Verhaltens darauf aus.1 Zunehmende Umweltvolatilität, -unsicherheit 
und -komplexität gefährden jedoch diese erfolgreiche Unternehmensführung. 
Zudem sind Management- und Führungskonzepte, wie das Management by 
Objectives2, das Harzburger Modell3, das Kaizen4 und das Agilitäts-Konzept5, 
nur eingeschränkt anpassungsfähig bei größeren, unvorhersehbaren Ereignis-
sen in volatilen Umwelten. Auf der Suche nach flexiblen Management- und 
Führungskonzepten für Hochleistungsorganisationen6 rücken Bereiche in den 
Vordergrund, die die Auswirkungen einer Kombination aus hoher Komplexität 
und hoher Unsicherheit erfolgreich meistern, wie z. B. das Militär.7 Militäri-

sche Führungsverfahren fokussieren auf 
die Reduktion von Unsicherheit und Kom-
plexität, die Anpassungsfähigkeit und Fle-
xibilität, die Erfüllung von Aufträgen un-
ter Berücksichtigung des ökonomischen 
Prinzips.8 Doch sowohl Teile der Wirt-
schaft9 als auch der Wissenschaft10 konno-
tieren häufig das militärische „Befehlssys-

tem“ negativ und betrachten rigide Führungsregeln sowie Mikromanagement 
mit streng hierarchischen und konservativen Strukturen als typische Merkma-
le des Militärs. Shilling et al. weisen dagegen auf die innovative und anpas-
sungsfähige Seite der Auftragstaktik (AT) als Führungskonzept hin.11 Auch 
Dupuy und Creveld betonen den großen Einfluss von AT auf die militärische 
Leistungsfähigkeit.12 Doch gibt es bisher nur wenige Versuche, militärische Er-
fahrungen mit AT in die Unternehmenswelt und andere Bereiche zu übertra-
gen. Hinks et al. weisen auf den Vorteil der Innovationskraft der AT hin als 
wichtige Voraussetzung für Innovationen im Facility Management.13 Supara-
maniam et al. erkennen die Diskrepanz zwischen Verantwortung und Autorität 
bei Katastrophenhilfemaßnahmen und schlagen den Einsatz von AT zur Neu-
verhandlung von Befugnissen zwischen den Führungsebenen des Projektma-
nagements vor.14

Auf der Suche nach flexiblen Manage-
ment- und Führungskonzepten für Hochleis-
tungsorganisationen rücken Bereiche in den 

Vordergrund, die die Auswirkungen einer 
Kombination aus hoher Komplexität und 

hoher Unsicherheit erfolgreich meistern, wie z. 
B. das Militär.
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Dieser Beitrag vergleicht den Nutzen von AT mit den Vor- und Nachteilen des 
kompetenzbasierten Ansatzes, einem etablierten Managementansatz für unsi-
chere und dynamische Märkte.15

Der folgende Abschnitt beschreibt die Grundlagen von AT. Herausforderun-
gen des Managements und der kompetenzbasierte Ansatz stehen im Mittel-
punkt des darauffolgenden Kapitels. Die Antworten auf die Frage „Wie kann 
AT die Management- und Führungsherausforderungen von Unternehmen 
lösen, die der kompetenzbasierte Ansatz beinhaltet?“ bilden die Ergebnisse 
des Beitrages, gefolgt von einem kurzen Ausblick.

2. Das militärische Führungskonzept der AT

2.1 Der Ursprung der AT – von Clausewitz bis Moltke

Der Militäranalytiker Carl von Clausewitz (1780-1831) beschreibt den Krieg 
als chaotisch, unsicher („Nebel der Ungewissheit“) und häufig mit unvorher-
sehbaren Ereignissen, sog. „Friktionen“, verbunden.16 Deshalb sind Prinzipien, 
Regeln und sogar Strategiesysteme in einer Welt des Zufalls, der Unsicherheit 
und Mehrdeutigkeit oft irreführend.17 Helmuth v. Moltke der Ältere (1800-
1891) argumentiert in der Tradition von 
Clausewitz, dass Strategie ein System ope-
rativer Aktionen und Reaktionen (Aushil-
fen) in volatilen Umwelten wie Krieg und 
Konflikt ist. „Kein Operationsplan reicht 
daher mit einiger Sicherheit über das erste 
Zusammentreffen mit der feindlichen Hauptmacht hinaus.“18 Moltke fordert 
deshalb „nach unten hin wegen der Unmöglichkeit, mit einem festen Plan auch 
den unabhängigen Willen des Gegners sowie weitere Friktionen überwinden zu 
können, Handlungsspielräume zu eröffnen“.19

Ad-hoc-Entscheidungen und Echtzeitereignisse führen erforderlichenfalls zur 
Überarbeitung und Aktualisierung des strategischen Plans, um der Absicht der 
übergeordneten Führung zu entsprechen. Dieses Verständnis von Führung er-
möglicht eine schnelle und flexible Anpassung an sich situativ ändernde Um-
weltbedingungen und eine Chancenausnutzung auf taktischer und operativer 
Ebene mit entscheidenden Auswirkungen auf strategische Pläne und Entschei-
dungsprozesse. Moltke bevorzugt deshalb ein dezentrales Führungssystem (AT).

Moltke fordert deshalb „nach unten hin wegen 
der Unmöglichkeit, mit einem festen Plan 
auch den unabhängigen Willen des Gegners 
sowie weitere Friktionen überwinden zu kön-
nen, Handlungsspielräume zu eröffnen“.
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Die Entwicklung der AT als militärisches Führungssystem geht auf das 19. 
Jahrhundert zurück. Das preußisch-deutsche Generalstabsystem entwickelt es 
unter der Ägide von Moltke und der Generalstab nimmt AT erstmals 1888 in 
die Dienstvorschriften der deutschen Infanterie auf.20

Die englischsprachige Literatur bevorzugt die Fachbegriffe Mission Command21 
bzw. Directive Control22, aber auch der Begriff „Auftragstaktik“ ist weit verbrei-
tet.23 Es bestehen jedoch Unterschiede im Verständnis und der Anwendung der 
AT aufgrund unterschiedlicher militärischer Kulturen und Traditionen.24

2.2 Das Wesen der AT

a) Die Definition der AT
AT ist das Führungssystem der Bundeswehr,25 die die HDv 100/100 von 2000 
so definiert: „Sie beruht auf gegenseitigem Vertrauen und verlangt von jedem 
Soldaten neben gewissenhafter Pflichterfüllung und dem Willen, befohlene 
Ziele zu erreichen, die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, zur 

Zusammenarbeit und zu selbständigem, 
schöpferischem Handeln im Rahmen des 
Auftrags.

Der militärische Führer unterrichtet über 
seine Absicht, setzt klare, erfüllbare Ziele 
und stellt die erforderlichen Kräfte und 
Mittel bereit. Einzelheiten zur Durchfüh-
rung befiehlt  er nur, wenn Maßnahmen, 

die dem gleichen Ziel dienen, miteinander in Einklang zu bringen sind oder 
politische oder militärische Auflagen es erfordern. Unterstellten Führern ge-
währt er Freiheit bei der Durchführung des Auftrags. Sie ist Voraussetzung 
für schnelles, entschlossenes Handeln und stärkt die Eigenverantwortlichkeit. 
Militärische Führer werden dazu erzogen, diesen Freiraum zu nutzen. Füh-
rungsstil und Dienstaufsicht müssen dem Rechnung tragen.

Auftragstaktik setzt die Bereitschaft des Vorgesetzten voraus, das Auftreten von 
Fehlern in der Durchführung hinzunehmen. Dies findet jedoch seine Grenzen, 
wenn die Erfüllung des Auftrags oder Leib und Leben von Soldaten unnötig 
gefährdet werden.“26

Der militärische Führer unterrichtet über 
seine Absicht, setzt klare, erfüllbare Ziele und 
stellt die erforderlichen Kräfte und Mittel be-
reit. Einzelheiten zur Durchführung befiehlt 
er nur, wenn Maßnahmen, die dem gleichen 

Ziel dienen, miteinander in Einklang zu 
bringen sind oder politische oder militärische 

Auflagen es erfordern.
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b) Der Entscheidungsprozess der AT
AT konzentriert sich auf die Beziehung zwischen einem Vorgesetzten und 
seinem Untergebenen, dabei erfolgen verschiedene miteinander verknüpfte 
Grundschritte:

Im ersten Schritt erhält der Untergebene einen Befehl mit der Absicht, dem 
Auftrag und den zugewiesenen und abgeleiteten Aufgaben des übergeordneten 
Führers. Zentral dabei ist die Absicht der übergeordneten Führung. Der Un-
tergebene analysiert die Absicht des übergeordneten Führers, wertet den Auf-
trag sowie die zugewiesenen und abgeleiteten Aufgaben aus und leitet daraus 
seinen eigenen Auftrag ab. Zur Beurteilung der Lage gehören die Beurteilung 
der Feindlage, der eigenen Lage sowie der vielfältigen lokalen geographischen 
Bedingungen. Zusammengefasst ergeben die Absicht, der Auftrag des über-
geordneten Führers, die zugewiesenen und abgeleiteten Aufgaben, der eigene 
Auftrag und die Lagebeurteilung die Identifizierung eines Problems und das 
Erfordernis zum Handeln. Unter Berücksichtigung aller fünf Kriterien fasst 
der Untergebene einen Entschluss zur Lösung des Problems.27

Folgende Führungsgrundsätze sind für den Untergebenen relevant: 

1. Betonung der Geschwindigkeit bei der Anpassung an veränderte und 
neue Lagen,

2. Betonung der Geschwindigkeit bei der Aufrechterhaltung der Initiative,
3. die Bereitschaft, Verantwortung für selbständige Entscheidungen zu 

übernehmen und
4. die Erlaubnis, einen Auftrag bei Bedarf abzubrechen, solange der Un-

tergebene nach der Absicht des übergeordneten Führers handelt.28

5. „Unentschlossenheit und zögerliches Handeln sind meist verhängnisvol-
ler als ein Fehlgreifen in der Wahl der Mittel.“29

Untergebene dürfen ausdrücklich selbständig handeln, solange sie dies in 
Übereinstimmung mit der Absicht des übergeordneten Führers tun. Selbstän-
diges Handeln beinhaltet dabei auch anomisches Verhalten.30 „Sicherlich kann 
der Feldherr, welcher in unseren Tagen nicht mehr eine geschlossene Phalanx, 
sondern verschiedene Armeen auf verschiedenen Kriegsschauplätzen zu leiten 
hat, des selbsttätigen Handelns der Unterführer nicht entbehren. Der Sieg, wel-
cher ohne, zuweilen selbst gegen die Anweisung von oben erfochten wird, geht 
der Gesamtheit nicht verloren, denn jeder Sieg trägt weitreichende Wirkung in 
sich selbst. Der Feldherr wird ihn in seine Berechnung ziehen wie alle anderen 
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Tatsachen, die ja im Laufe des Feldzuges den ursprünglich gefassten und stetig 
festgehaltenen Gedanken fortwährend modifizieren.“31

Gemäß der ZDv 10/1 müssen Vorgesetzte „gegebenenfalls andere als die ei-
genen Lösungsansätze akzeptieren.“32 Die AT erlaubt dem Untergebenen bei 
Erfüllung folgender Kriterien von einem Auftrag abzuweichen:

1. Die Situation ändert sich erheblich oder es tritt eine völlig neue Situa-
tion ein.

2. Sofortiges Handeln ist dringend erforderlich.
3. Der Vorgesetzte ist derzeit nicht erreichbar.33

Im Falle einer Abweichung von einem Auftrag muss der Untergebene den Vor-
gesetzten so bald wie möglich ohne Begründung informieren.34

Abbildung 1 zeigt den Entscheidungsprozess und die relevanten Entschei-
dungsfälle.
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Entscheidungsprozess und Entscheidungsfälle der AT35

Das abweichende Verhalten im Rahmen der AT ermöglicht eine schnelle An-
passung an Lageänderungen und schafft sinnvolle Ausnahmen zur traditionel-
len, retrograden Vorgehensweise im Führungsprozess.36

Die Akzeptanz anomischen Verhaltens in Führungsprozessen ist ein Alleinstel-
lungsmerkmal der AT. Beispielsweise berücksichtigt das anerkannte Führungs-
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modell von Vroom und Yetton37 zwar einen partizipativen Führungsstil, aber 
kein anomisches Verhalten.

Das Abweichen von der übergeordneten Absicht bildet jedoch keine Auftragstak-
tik ab. Wittmann bezeichnet dieses Führungsprinzip „Entschlusstaktik“.38 
Kleists‘ literarischer Fall des Prinzen von Homburg, der abweichend vom Auf-
trag und von der Absicht des Kurfürsten von Brandenburg in der Schlacht bei 
Fehrbellin handelt,39 ist dafür ein Beispiel.

c) Der heterarchische Charakter der AT
Das Konzept der Heterarchie als Koordinationsform (von unten nach oben) 
innerhalb der Transaktionskostentheorie40 untermauert den (situativ) nichthie-
rarchischen Charakter41 der AT. Heterarchie spiegelt das Prinzip fluktuierender 
hierarchischer Verhältnisse wider, die sich situations- und kontextabhängig än-
dern.42 Im militärischen Sinne ist dies der Fall, wenn sich eine Situation ändert 
und ein Untergebener von einem Auftrag 
abweicht. Die Auslöser für die Feststellung 
von Lageänderungen sind häufig Informa-
tions-, Wissens- bzw. Kompetenzvorteile 
des Untergebenen.

Viele Vorteile der Heterarchie spiegeln sich 
auch in der AT:

1. Autonomie und Selbstkontrolle,
2. eine hohe intrinsische Motivation der Beteiligten,
3. die Ausnutzung von Freiräumen durch Eigeninitiative, Neugierde, Im-

provisation und Exploration,
4. gemeinsame Grundsätze wie Offenheit, Toleranz, Ehrlichkeit und Ka-

meradschaft,
5. die Schaffung einer Organisation, die auf gegenseitigem Vertrauen be-

ruht,
6. Reduzierung der Transaktionskosten (Unterstützung des ökonomi-

schen Prinzips) und,
7. ein hohes Maß an Lernfähigkeit (voneinander).43

Einheitliche Führung mag ein ideales Prinzip 
der Führung in einer Hierarchie sein. Füh-
rung in Heterarchien ersetzt das Prinzip der 
einheitlichen Führung situativ und temporär 
durch das Prinzip der „gemeinsamen Absicht“. 
Dieses Prinzip bildet den Handlungsrahmen 
für heterarchische Führungsprozesse im Rah-
men der AT.
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Folgende Nachteile einer Heterarchie gelten auch für die AT:

1. Eine hohe Zahl an Beteiligten kann die Entscheidungsfindung erschwe-
ren, verzögern oder unmöglich machen.

2. Ein hohes Kostenniveau von erforderlichen Qualifikationen und Kom-
petenzen.44

Heterarchiebasierte Entscheidungen im militärischen Kontext können das stra-
tegische Denken, die Strategieformulierung, die Überwachung der Strategie 
beeinflussen. Denn die Informationen, Kenntnisse und Kompetenzen, die den 
nachgeordneten Experten (Untergebener) zur Verfügung stehen, wirken auf 
die strategische Ebene und fließen in den Entscheidungsprozess ein.

Einheitliche Führung mag ein ideales Prinzip der Führung in einer Hierarchie 
sein. Führung in Heterarchien ersetzt das Prinzip der einheitlichen Führung 
situativ und temporär durch das Prinzip der „gemeinsamen Absicht“. Dieses 
Prinzip bildet den Handlungsrahmen für heterarchische Führungsprozesse im 
Rahmen der AT.

d) Beispiele der Anwendung der AT in heterarchischen Situationen
In der Schlacht von Colombey (1870) bemerkt Generalmajor von der Goltz, 
Kommandeur einer Infanteriebrigade, einen unerwarteten Rückzug der franzö-
sischen Truppen in Metz, Frankreich. Er wartet nicht auf einen neuen Auftrag, 
sondern entschließt sich, die französischen Streitkräfte sofort anzugreifen.45 Er 
handelt nach der gemeinsamen Absicht der eigenen Führung, den Gegner bis 
zum Eintreffen der Verstärkungskräfte in Metz zu binden.46

Oberleutnant Rommel, Kommandeur einer Gebirgsschützenabteilung, erhält 
1917 während seines Vorgehens gegen italienische Verteidigungsstellungen ei-
nen nicht mehr lagegerechten Auftrag zum Halten. Er entschließt sich dennoch 
für die Fortsetzung des Angriffs zur Wegnahme des Monte Matajur.47 Diese 
erfolgreiche Aktion ist eine der Ursachen für den Zusammenbruch der gegne-
rischen Verteidigung in der Region.48
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3. Unternehmen und die Management- und Führungsherausforderungen 
des kompetenzbasierten Ansatzes

3.1 Unternehmen in volatilen und unsicheren Umwelten

„Nicht die Struktur eines Unternehmens gilt es zu optimieren, sondern dessen 
Wandelfähigkeit als Voraussetzung zum Überleben.“49 Gerade in volatilen und 
unsicheren Umwelten gewinnt ein angemessener Umgang mit unerwarteten, 
ungewöhnlichen und auf Friktionen beruhenden Erfahrungen für das Ma-
nagement von Unternehmen immer höhere Relevanz.50

Der Autohersteller GM gilt als Beispiel für die mangelnde Anpassung an die 
Umweltbedingungen, die eine spätere Sanierung nach US-Insolvenzrecht erfor-
derlich macht.51 Ebenso führen Studeny et al. den VW-Abgasskandal auf ein 
fehlendes wirtschaftlich nachhaltiges Geschäftsmodell des Volkswagen Kon-
zerns zurück.52 Start-ups aus dem Silicon Valley und neue Technologieunter-
nehmen wie Google und Uber reklamieren 
für sich, anpassungsfähige Organisationen 
basierend auf Dezentralisierung, Autono-
mie und kompetenzbasierten Hierarchien 
zu sein.53 Doch ihre oftmals aggressive Ma-
nagementkultur und ihre diskriminieren-
den Verhaltensweisen führen zur Kritik.54

Im Folgenden gilt der kompetenzbasierte 
Ansatz u.a. aufgrund seiner häufigen An-
wendung als repräsentativ für die aktuelle Managementforschung zu Unter-
nehmen in volatilen und unsicheren Umwelten.55 „The competence perspective 
is making plain the need for theory in strategy that recognizes more fully the 
realities – above all, the uncertainties – faced by managers and organizations in 
the practice of strategic management.“56

3.2 Grundlagen des kompetenzbasierten Ansatzes

Ziel des kompetenzbasierten Ansatzes ist der Aufbau einer kompetenten, wert-
schaffenden Organisation für die Aufrechterhaltung ihrer Aktivitäten.57 Die 
kompetenzbasierte Sichtweise betrachtet Unternehmen als offene Systeme, die 
strategische Ziele definieren, die für jedes Unternehmen spezifisch sind.58 „Com-
petences mean a repeatable, non-random ability to render competitive output.“59

„Nicht die Struktur eines Unternehmens gilt 
es zu optimieren, sondern dessen Wandelfä-
higkeit als Voraussetzung zum Überleben.“  
Gerade in volatilen und unsicheren Um-
welten gewinnt ein angemessener Umgang 
mit unerwarteten, ungewöhnlichen und auf 
Friktionen beruhenden Erfahrungen für 
das Management von Unternehmen immer 
höhere Relevanz.
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Drei Säulen kennzeichnen den kompetenzbasierten Ansatz:

 ȋ Strategische Flexibilitäten
 ȋ Regelkreise zur Anpassung an dynamische Umwelten
 ȋ Erzielen von Wettbewerbsvorteilen mit Organisationskompetenzen 

a) Strategische Flexibilitäten
Die strategische Entscheidungsfindung besteht darin, strategische Flexibilitä-
ten zu identifizieren und zu schaffen, um Organisationsarchitekturen an dy-
namische Umgebungen anzupassen.60 Strategische Flexibilitäten verkörpern 
meistens Produkt-Flexibilitäten, denen folgende strategische Optionen zugrun-
de liegen:

1. technologisches und organisatorisches Lernen zu initiieren, um kun-
denorientierte Produkteigenschaften und -funktionen zu verbessern,

2. Marktreaktionen und technologischen Fortschritt in Bezug auf modu-
lare Architekturelemente (z. B. komponentenbasierte Funktionen und 
Merkmale) zu testen und zu analysieren sowie

3. die Produkte zu entwickeln und in Märkte auf Basis von inhärenten 
modularen Architekturen einzuführen.61

Strategische Flexibilitäten hängen in hohem Maße von Ressourcenflexibilität 
ab, die auf der Verfügbarkeit von Mehrzweckressourcen sowie der Koordina-
tions- und kognitiven Flexibilität von (strategischen) Managern basiert.62

Kognitive Flexibilitäten unterstützen die Entwicklung einer neuen, strategi-
schen Logik durch Integration neuer Kompetenzen sowie durch die Entwick-
lung von Managementprozessen für die Anwendung einer neuen, strategischen 
Logik.63

Koordinationsflexibilität strategischer Manager bedeutet die effektive Koordi-
nation der Nutzung bestehender und neuer Kompetenzen.64

b) Regelkreise zur Anpassung an dynamische Umwelten
Es gibt strategische (übergeordnete) und operative (untergeordnete) Regelkreise, 
um die Anpassung zu steuern:

1. Regelkreise höherer Ordnung verwenden häufig externe, strategische 
Daten, die sich auf grundlegende Änderungen der strategischen Logik 
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und der Managementprozesse beziehen sowie
2. Regelkreise niedrigerer Ordnung verwenden aktuelle Betriebsdaten 

und konzentrieren sich auf inkrementelle, oft produktbezogene Ände-
rungen.65

Strategische Manager erhalten eine hohe Autonomie und eine frühzeitige 
Einbindung in die strategischen Phasen, indem sie strategische Flexibilitäten 
installieren und strategische Optionen schaffen. Umgekehrt konzentrieren 
sich Mittelmanager hauptsächlich auf die Ausführung operativer und takti-
scher Aufgaben.66 Sanchez et al. sind der Ansicht, dass „organizations managed 
through lower-order control loops are likely to be unable to identify opportuni-
ties to become product innovators, to adopt new technologies, or to experiment 
with new organizational forms.“67

c) Erzielen von Wettbewerbsvorteilen mit Organisationskompetenzen
Organisationskompetenz ist die Fähigkeit einer Organisation, „to sustain coor-
dinated deployments of resources in ways that help the organization to achie-
ve its goals.“68 Organisationskompetenzen umfassen eine Reihe spezifischer 
Fähigkeiten wie Ressourcenkoordination, Anerkennung und Wertschätzung, 
Problemlösung und insbesondere Komplexitätsreduktion. Diese Fähigkeiten 
schaffen Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen.69 So ist bspw. das effektive 
Management der Modularisierung eine Organisationskompetenz.70 Die besse-
re Integration von strategischem Lernen und Wissensmanagement ist für den 
Aufbau und die Nutzung von Organisationskompetenzen besonders relevant.71

3.3 Die Management- und Führungsherausforderungen des kompetenz-
basierten Ansatzes Sanchez et al. identifizieren vier Management- und 
Führungsherausforderungen:72

a) Eingeschränkte Entscheidungsfähigkeit von Managern durch unsi-
chere Daten

Unsichere Daten erschweren das Erkennen unerwarteter und ungewöhnlicher 
Vorfälle und Konfliktpotentiale und führen zu hohen Managementrisiken für 
das Unternehmen. Weiterhin behindert eine unsichere Datenlage die Formu-
lierung strategischer Pläne und sie erhöht den Zeitaufwand zur Identifizierung 
und Beschaffung dringend benötigter Ressourcen.73
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b) Eingeschränkte Regelungsmechanismen in Unternehmen als offene 
Systeme74

1. Das Regelkreiskonzept ist ein zweistufiges, hierarchisches System, das 
die strategische und die operative Ebene klar voneinander trennt und 
die umfassende Bewertung und Koordination von Ressourcen ein-
schränkt. 

2. Die Prämisse des kompetenzbasierten Ansatzes, dass Regelkreise nied-
rigerer Ordnung lediglich inkrementelle Änderungen ermöglichen, wi-
derlegen Manager auf mittlerer Ebene durch effektive Evaluierung und 
Koordination marktlicher und technologischer Chancen, z. B. aus Ide-
en des Vertriebspersonals bzw. Open Innovations75.

3. Der kompetenzbasierte Ansatz postuliert, dass strategische Regelkrei-
se nicht einfacher geändert werden können als betriebliche, produkt-
bezogene Regelkreise. Dies widerspricht jedoch den Erfahrungen aus 
Branchen mit langen Produktentwicklungszyklen, wie der Automobil-
industrie.76

c) Eingeschränkte Koordination
1. Das Regelkreiskonzept schränkt die Koordinationsprozesse für den in-

ternen Kompetenzaufbau und zum Austausch zwischen strategischen 
und mittleren Führungskräften stark ein.

2. Der zentralistische Modularisierungsansatz verringert die Anpassungs-
fähigkeit an marktliche und technologische Anforderungen und Chan-
cen und lässt Informationen, Wissen und Kompetenzen von Mittelma-
nagern und Mitarbeitern oft unberücksichtigt.

3. Die Umsetzung eines modularen Entwicklungsprozesses mit absoluter 
Stringenz77 reduziert ebenso Freiräume für Kreativität und Initiative 
sowie die Motivation von Mittelmanagern und Mitarbeitern.78

d) Vernachlässigung des strategischen Lernens und Wissensmanage-
ments auf unteren Hierarchieebenen

1. Der Fokus der Lerneffekte auf der Ebene des strategischen Managers 
führt dazu, dass sowohl Lerneffekte auf den unteren Hierarchieebenen 
als auch Lerninterdependenzen auf allen Hierarchieebenen vernachläs-
sigt werden. 

2. Der eingeschränkte Zugang von Managern auf mittlerer Ebene zu stra-
tegischem Lernen und Wissensmanagement verringert die Koordina-
tions- und kognitive Flexibilität von Managern auf mittlerer und stra-
tegischer Ebene.
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3. Die Kluft zwischen strategischen Managern und Managern auf mittle-
rer Ebene kann auch dazu führen, dass gemeinsames Verständnis und 
Ziele fehlen und sich die Managementleistung auf allen Hierarchieebe-
nen aufgrund von Informations- und Wissensasymmetrien verringert.

4. Wie kann AT diese Management- und Führungsherausforderungen 
bewältigen?

4.1 Wie kann AT das gegenseitige Verständnis von Managern und Mitar-
beitern verbessern, um strategische Flexibilitäten und Optionen besser zu 
identifizieren?

Die spezifische Sichtweise von AT zur Rolle der Manager besteht im Wesentli-
chen darin, dass sie Freiräume für Entscheidungen und Handlungen der Un-
tergebenen in Bezug auf die schnellere 
Identifizierung und Nutzung von strategi-
schen Flexibilitäten und Optionen einräu-
men und bereit sind, Fehler der Untergebe-
nen zu akzeptieren. Nach den 
AT-Grundsätzen sollen Manager nur ein-
greifen, wenn die Einhaltung der Strategi-
en und Geschäftspläne oder die Arbeitsbe-
dingungen der Mitarbeiter gefährdet sind. Diese Grundsätze ermöglichen es 
den Mitarbeitern, mit Veränderungen und Friktionen in Bezug auf die schnel-
lere Identifizierung und Nutzung von strategischen Flexibilitäten und Optio-
nen erfolgreich umzugehen. 

4.2 Wie kann AT die Regelungsmechanismen in Unternehmen als offene 
Systeme verbessern?

AT ermöglicht einen Transmissionsriemen über alle Hierarchieebenen hinweg, 
der die Einbindung von Untergebenen am Entscheidungsprozess gewährleistet. 
Damit schließt die AT die Lücke zwischen strategischen, operativen Managern 
und Mitarbeitern. Eine schnellere Bewertung und Koordinierung von Ressour-
cen sowie ihre schnellere Umwandlung in Kompetenzen sind dadurch möglich. 

Die spezifische Sichtweise von AT zur Rolle 
der Manager besteht im Wesentlichen darin, 
dass sie Freiräume für Entscheidungen und 
Handlungen der Untergebenen in Bezug auf 
die schnellere Identifizierung und Nutzung 
von strategischen Flexibilitäten und Optionen 
einräumen und bereit sind, Fehler der Unter-
gebenen zu akzeptieren.
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4.3 Wie kann AT die Koordinierung des Kompetenzaufbaus verbessern?

AT mit seinen heterarchischen Merkmalen verbessert die Koordination des 
Aufbaus und der Nutzung von Kompetenzen seitens der Manager und Mit-
arbeiter auf schnelle und effektive Weise und ermöglicht die Wertschöpfung 
durch Kommunikation und Partizipation auf verschiedenen Ebenen. Die 
Anwendung von AT innerhalb des modularen Ansatzes macht diesen Ansatz 
anpassungsfähiger und durchlässiger für Bottom-up-Ideen und verbessert da-
durch den Aufbau und die Integration neuer Kompetenzen in und zwischen 
Unternehmen gestützt auf frühzeitige Lieferantenintegration und offene Inno-
vationstools. 

4.4 Wie kann AT strategisches Lernen und Wissensmanagement fördern?

Die in der AT enthaltenen Freiräume für Selbststeuerung, Eigeninitiative und 
Motivation ermöglichen bessere Prozesse für den Wissens- und Kompetenz-
austausch über alle Hierarchieebenen hinweg. Diese unterlegt mit Bottom-up-
Informationen fördern strategisches Lernen und Wissensmanagement auf allen 
Hierarchieebenen. Ähnlich dem preußisch-deutschen Verfahren zur Doku-
mentation und Auswertung militärischer Erfahrungen in Dienstvorschriften 
etc.79 schlagen Garud et al. ein kontinuierliches Lernen für Unternehmensorga-
nisationen auf der Grundlage außergewöhnlicher Erfahrungen vor, wie es bspw. 
die 3M Corporation anwendet.80

5. Ausblick

Die Verbesserungen des kompetenzbasierten Ansatzes mittels AT konzentrie-
ren sich auf die folgenden Aspekte:

a. Eine bessere Identifizierung und schnellere Bewertung strategischer Fle-
xibilitäten und Optionen.

b. Eine schnellere Bewertung und Koordinierung von Ressourcen sowie 
ihre schnellere Umwandlung in neue Kompetenzen.

c. Ein bessere Koordination des Aufbaus und der Nutzung von Kompe-
tenzen in und zwischen Unternehmen.

d. Ein besseres organisatorisches Lernen und Wissensmanagement auf al-
len Hierarchieebenen.
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Diese erhöhen die Fähigkeit von Unternehmen, sich schnell an unsichere und 
volatile Umweltbedingungen anzupassen und strategische Flexibilitäten und 
Optionen unter besonderer Berücksichtigung der (nicht nur situativen) Infor-
mations-, Wissens- und Kompetenzvorteile des mittleren Managements und 
der Mitarbeiter zur Erreichung der Unternehmensziele zu nutzen. 

Hinweis: Dieser Beitrag ist eine gekürzte und überarbeitete Fassung von „Auf-
tragstaktik for Business Organizations in Volatile and Uncertain Environments: 
a Competence-Based View“, in: IAFOR Journal of Business and Management, 
2. Jg. 2017, Nr. 2, S. 29-49.

Herrn Generalmajor a. D. C.E.O. Millotat danke ich für seine Anregungen.

Zum Autor: Dr. rer. pol. Jochen Wittmann MBA war langjährig Manager auf 
der zweiten Führungsebene der Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG. Er ist als Berater 
tätig. Zuletzt erschien „Akzeptanz disruptiver Technologien – exemplifiziert 
am automatisierten Autofahren“ im Springer Verlag. Dr. Wittmann ist Absol-
vent des Royal Military College of Canada und Oberstleutnant der Reserve.

Literatur:
Altman, E. I.: Testimony of Dr. Edward I. Altman before the House of Representatives 
Committee on Financial Services’ Hearing on “Review of Industry Plans to Stabilize 
the Financial Condition of the American Automobile Industry”, 5. Dezember 2008, 
Washington, DC, S.1-9, unter: https://de.scribd.com/document/38466367/Testimony-
of-Dr-Edward-I-Altman-before-the-House-of-Representatives (abgerufen am 26. Okto-
ber 2019).

Bellmann, K.: Bionomik – können Unternehmen von Organismen lernen?, in: For-
schungsmagazin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 11. Jg. 1995, Nr.1, S. 14-
21.

Bellmann, K.: Heterarchische Produktionsnetzwerke – ein konstruktivistischer Ansatz, 
in: Bellmann, K. (Hrsg.): Kooperations- und Netzwerkmanagement, Berlin 2001, S. 31-
54. 

Bundesministerium der Verteidigung BMVg: Innere Führung. Zentrale Dienstvor-
schrift 10/1 ZDv. 28. Januar 2008, Bonn, unter: https://www.offiziere.ch/wp-content/
uploads-001/2016/07/ZDv_10_1_Internet_72dpi.pdf (abgerufen am 9. Oktober 2019).



132

Bundesministerium der Verteidigung BMVg: Truppenführung, Heeresdienstvorschrift 
100/100 HDv, Bonn 2000 (Auszug), in: Millotat, C. E. O., Foreword, S. 5-7, zitiert in: 
Wittmann, J.: Auftragstaktik – Just a Command Technique or the Core Pillar of Maste-
ring the Military Operational Art?, Berlin 2012.

Bungay, S.: The Art of Action, London/Boston 2011.

Canadian Defence Academy CDA: Leadership in the Canadian Forces: Conceptual 
Foundation, Ottawa 2005.

Chesbrough, H. W.: The Era of Open Innovation, in: MIT Sloan Management Review, 
44. Jg. 2003, Nr. 3, S. 35-41.

Clausewitz, C. v.: Vom Kriege, 18. Aufl., Reinbek 2010.

Command and General Staff College US Army CGSC: Auftragstaktik: The Basis for 
Modern Military Command?, Damascus, MD 2014.

Creveld, M. L. van: Command in War, Cambridge, MA/London 1985.

Creveld, M. L. van: Kampfkraft, 3. Aufl., Graz 2007.

Deutsche Gesellschaft für Qualität DGQ; Sommerhoff, B.: Agilität und Qualitätsma-
nagement, S.1-4. Veröffentlicht 03/2014, unter: https://www.dgq.de/wp-content/up-
loads/2014/03/Agiles-QM.pdf (abgerufen am 10. September 2019).

Donker, P.: Aphorismen über den Krieg und die Kriegführung as the First Version of 
Clausewitz‘ Masterpiece, in: Research Paper 108, Netherlands Defence Academy, Breda 
2016.

Dupuy, T. N.: A Genius for War, New York 1977.

Freiling, J.; Gersch, M.; Goelke, C.: On the Path towards a Competence-Based Theory of 
the Firm, in: Organization Studies, 29. Jg. 2008, S. 1143–1164.

Garud, R.; Dunbar, R.L.M.; Bartel, C.A.: Dealing with Unusual Experiences: A Narra-
tive Perspective on Organizational Learning, in: Organization Science, 22. Jg. 2011, Nr. 
3, S. 587-601.



133

Gebert, D.: Führung im MbO-Prozeß, in: Kieser, A.; Reber, G.; Wunderer, R. (Hrsg.): 
Handwörterbuch der Führung, 2. Aufl., Stuttgart 1995, Sp. 426-436.

Goltz, W. L. C. Frhr. v. d.: Colombey. Initiative oder Kampfeslust, in: Militär-Wochen-
blatt, 56. Jg. 1891, Sp.1435-1441.

Griffith, E.: A Blind Eye to the Truth, in: Fortune, Europe Edition, 176. Jg. 2017, Nr. 
2, S. 31.

Großer Generalstab GroGSt (Hrsg.): Moltkes Militärische Schriften, IV. Teil Kriegsleh-
ren, Berlin 1911.

Grunwald, W.; Bernthal, W. F.: Controversy in German Management: The Harzburg 
Model Experience, in: Academy of Management Review, 8. Jg. 1983, Nr. 2, S. 233-241.

Häußler, J.: Pour le Mérite, in: Haus der Geschichte Baden-Württemberg (Hrsg.): My-
thos Rommel, Ulm 2008, S. 20-37.

Hinks, J.; Alexander, M.; Dunlop, G.: Translating Military Experiences of Managing In-
novation and Innovativeness into FM, in: Journal of Facilities Management, 5. Jg. 2007, 
Nr. 4, S. 226-242. 

Hughes, D. J.: Auftragstaktik, in: Dupuy, T. N.; Margiotta, F. D.; Johnson, C.; Motley, 
J. B.; Bongard, D. L. (Hrsg.): International Military and Defense Encyclopedia, Bd. I, 
New York 1993, S. 328-333.

Hurst, D. K.: Drucker’s Intent and Why MBO Fails. Veröffentlicht am 10. Dezember 
2013, unter: http://www.davidkhurst.com/druckers-intent-and-why-mbo-fails/ (abgeru-
fen am 26. Oktober 2019).

Imai, M.: Kaizen, the Key to Japan’s Competitive Success, New York et al. 1986.

Ismail, S.; Malone, M. S.; Geest, Y. van: Exponential Organizations, New York 2014.

Kleist, H. v.: Prinz Friedrich von Homburg: ein Schauspiel, Stuttgart 2011.

Kortzfleisch, G. v.: Militärorganisation, in: Grochla, E.  (Hrsg.): Handwörterbuch der 
Organisation, Stuttgart 1969, Sp. 990-1000.



134

Kortzfleisch, G. v.: Wehrwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre, in: Wehrwissen-
schaftliche Rundschau, 11. Jg. 1961, Heft 6, S. 301-311.

Lashinsky, A.: What Could Take Down Uber?, in: Fortune, Europe Edition, 175. Jg. 
2017, Nr. 7, S. 26-28.

Leistenschneider, S.: Die Entwicklung der Auftragstaktik im deutschen Heer und ihre 
Bedeutung für das deutsche Führungsdenken, in: Groß, G. P. (Hrsg.): Führungsdenken, 
Hamburg et al. 2001, S. 175-190.

Lutz, R. A.: Car Guys vs. Bean Counters: the Battle for the Soul of American Business, 
New York 2013.

Lutz, R. A.: Icons and Idiots: Straight Talk on Leadership, New York 2013.

March, J. G.; Weissinger-Baylon, R.: Introduction, in: March, J. G.; Weissinger-Baylon, 
R. (Hrsg.): Ambiguity and Command, Marshfield, MA 1986, S. 1-7.

Mildenberger, U.; Khare, A.: Planning for an Environment-Friendly Car, in: Technova-
tion, 20. Jg. 2000, S.205-214.

Millotat, C. E. O.: Das preußisch-deutsche Generalstabssystem, Zürich 2000.

Moltke, H. v., zitiert in: Major Bigge: Ueber Selbstthätigkeit der Unterführer im Kriege, 
in: Beihefte zum Militär-Wochenblatt, Berlin 1894, S. 17-55.

Oetting, D. W.: Das Chaos beherrschen, in: Truppenpraxis/Wehrausbildung, 44. Jg. 
2000, Nr. 5, S. 349-355.

Reihlen, M.: Führung in Heterarchien. Arbeitsbericht Nr. 98 des Seminars für Allgemei-
ne Betriebswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftliche Planung und Logistik der Universität 
Köln, Köln 1998.

Rommel, E.: Infanterie greift an, Salzburg 1995.

Samuels, M.: Command or Control?, London 1995.

Sanchez, R.; Heene, A.: Competence-Based Strategic Management: Concepts and Issues 
for Theory, Research, and Practise, in: Heene, A.; Sanchez, R. (Hrsg.): Competence-



135

Based Strategic Management, Hoboken, NJ 1997, S. 3-41.

Sanchez, R.; Heene, A.: Managing for an Uncertain Future, in: International Studies of 
Management & Organization, 27. Jg. 1997, Nr. 2, Summer, S. 21-42.

Sanchez, R.; Heene, A.: The New Strategic Management: Organization, Competition 
and Competence, New York 2004.

Sanchez, R.: Architecting Organizations: A Dynamic Strategic Contingency Perspective, 
in: Sanchez, R.; Heene, A. (Hrsg.): A Focused Issue on Competence Perspectives on New 
Industry Dynamics (Research in Competence-Based Management, Nr. 6), Bingley/UK 
2012, S. 7-48.

Sanchez, R.: Building Real Modularity Competence in Automotive Design, Develop-
ment, Production, and After-Service, in: International Journal of Automotive Technology 
and Management, 13. Jg. 2013, Nr. 3, S. 204-236.

Sanchez, R.: Product, Process, and Knowledge Architectures in Organizational Compe-
tence, in: Sanchez, R. (Hrsg.): Knowledge Management and Organizational Competence, 
Oxford 2001, S. 227-250.

Schössler, D.: Betriebswirtschaftslehre und Militärwissenschaft – Widerspruch oder Ko-
operation?, in: Kersten, W.; Wittmann, J. (Hrsg.): Kompetenz, Interdisziplinarität und 
Komplexität in der Betriebswirtschaftslehre, Wiesbaden 2013, S. 289 – 296.

Schössler, D.: Clausewitz – Engels – Mahan: Grundriss einer Ideengeschichte militä-
rischen Denkens, Berlin 2009.

Schreyögg, G.; Kliesch, M.: Organisationale Kompetenzen und die Möglichkeiten ihrer 
Dynamisierung: Eine strategische Perspektive, in: Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Wei-
terbildungsforschung e. V. (Hrsg.): Individuelle und organisationale Kompetenzen im 
Rahmen des strategischen Managements, QUEM-report, Nr. 94, Berlin 2005, S. 3-49.

Shilling, C.; Slavin, D.; Shamir, E.; Linkov, I.: Enabling Organizational Innovation: Sci-
entific Process and Military Experience, in: US Army Engineer Research and Develop-
ment Center US DOD (Hrsg.): C2 for Complex Endeavors, Command and Control 
Research Program, Concord, MA 2008 (in Druck), unter: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/
fulltext /u2/a486973.pdf (abgerufen am 26. Oktober 2019).



136

Sigg, M.: Der Unterführer als Feldherr im Taschenformat, Paderborn 2014.

Simpkin, R. E.: Command from the Bottom Up, in: Infantry, 75. Jg. 1985, Nr. 2, S. 
34-37.

Sonnenberger, M.: Initiative within the Philosophy of Auftragstaktik, Master’s Thesis, 
U.S. Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, KS, 13. Dezem-
ber 2013, unter: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a599111.pdf (abgerufen am 25. 
September 2019).

Studeny, M.; Bartels, A.; Rauch, M.; Scheiblich, M.; Just, V.; Buchmüller, M.: Inno-
vation Management, Environmental Sustainability, and Market Competitiveness, Wien 
2017, o. S., unter: https://www.researchgate.net/publication/317552088_Innovation_ 
Management_Environmental_Sustainability_and_Market_Competitiveness (abgerufen 
am 12. Oktober 2019).

Suparamaniam, N.; Dekker, S.: Paradoxes of Power: the Separation of Knowledge and 
Authority in International Disaster Relief Work, in: Disaster Prevention and Manage-
ment: An International Journal, 12. Jg. 2003, Nr. 4, S. 312-318.

Uhle-Wettler, F.: Auftragstaktik, in: Mars – Jahrbuch für Wehrpolitik und Militärwesen, 
1. Jg. 1995, Nr.1, S.422-437.

Uhle-Wettler, F.: Höhe- und Wendepunkte deutscher Militärgeschichte, Graz 2006.

Ulrich, P.; Fluri, E.: Management, 7. Aufl., Bern et al. 1995.

US Department of the Army USDoA: Army Doctrine Reference Publication ADRP 
6-0 (Change 2) Mission Command, 28. März 2014, Washington, DC, unter: https://
de.scribd.com/document/295471938/ADRP-6-0-Change-2 (abgerufen am 26. Oktober 
2019).

Vroom, V. H.; Yetton, P. W.: Leadership and Decision-Making, Pittsburgh 1973.

Weber, H.; Königstein, U.; Töpsch, K.: Hochleistungsorganisation, München 1999.

Weissenberger-Eibl, M. A.: Agility and Resilience as a Strategy for Sustainability, in: 
Schröder, M.; Wegner, K. (Hrsg.): Logistik im Wandel der Zeit, Wiesbaden 2019, S. 
709-717.



137

Anmerkungen
1 Vgl. Ulrich, P. et al., a.a.O., S. 107.
2 Vgl. Gebert, D., a.a.O., Sp. 426 ff. Vgl. Hurst, D. K., a.a.O., o. S.
3 Vgl. Grunwald, W. et al., a.a.O., S. 237. Vgl. Wunderer, R., a.a.O., Sp. 229 f.
4 Vgl. Imai, M., a.a.O., S. 23 ff.
5 Vgl. DGQ et al., a.a.O., S. 2. Vgl. Weissenberger-Eibl, M.A., a.a.O., S. 714 f.
6 Vgl. Weber, H. et al., a.a.O., S. 7.
7 Vgl. Shilling, C. et al., a.a.O., o. S. Vgl. Bungay, S., a.a.O., S. 83 ff. Zu Unterschie-

den zum zivilen Management: Vgl. Schössler, D., Betriebswirtschaftslehre, a.a.O., 
S. 295. Vgl. CDA, a.a.O., S. 11.

8 Vgl. Creveld, M. L. van, Command, a.a.O., S. 1 ff. Vgl. Kortzfleisch, G. v., Wehr-
wissenschaft, a.a.O., S. 305.

9 Vgl. Shilling, C. et al., a.a.O., o. S. Vgl. Lutz, R.A., Icons, a.a.O., S. 161.
10 Vgl. March, J. G. et al., S. 1 f. Vgl. Schössler, D., Betriebswirtschaftslehre, a.a.O., 

S. 289.
11 Vgl. Shilling, C. et al., a.a.O., o. S.
12 Vgl. Dupuy, T. N., a.a.O., S. 307. Vgl. Creveld, M. L. van, Kampfkraft, a.a.O., S. 

191.
13 Vgl. Hinks, J. et al., a.a.O., S. 230 f.
14 Vgl. Suparamaniam, N. et al., a.a.O., S. 316 f.
15 Vgl. Sanchez, R. et al., Competence-Based, a.a.O., S. 5.
16 Vgl. Donker, P., a.a.O., S. 49, S. 53 ff.
17 Vgl. Clausewitz, C. v., a.a.O., S. 49 ff.
18 GroGSt, a.a.O., S. 71.
19 Schössler, D., Clausewitz, a.a.O., S. 243.
20 Vgl. Leistenschneider, S., a.a.O., S. 178.
21 Vgl. USDoA, a.a.O., S. i.

Wittmann, J.: Auftragstaktik – Just a Command Technique or the Core Pillar of Maste-
ring the Military Operational Art?, Berlin 2012.

Wittmann, J.: Networks, Anomy and Open Innovation: Some Conceptual Views, in: 
Kersten, W.; Wittmann, J. (Hrsg.): Kompetenz, Interdisziplinarität und Komplexität in 
der Betriebswirtschaftslehre, Wiesbaden 2013, S. 373-385.

Wolf, J.: Organisation, Management, Unternehmensführung, 5. Aufl., Wiesbaden 2013. 

Wunderer, R.: Delegative Führung, in: Kieser, A.; Reber, G.; Wunderer, R. (Hrsg.): 
Handwörterbuch der Führung, 2. Aufl., Stuttgart 1995, Sp. 227-240.



138

22 Vgl. Simpkin, R. E., a.a.O., S. 34.
23 Vgl. CGSC, a.a.O., S. 5.
24 Vgl. Millotat, C.E.O., a.a.O., S. 41 f., 163.
25 Vgl. BMVg, Innere Führung, a.a.O., S. 8, 13.
26 Dasselbe, Truppenführung, a.a.O., S. 5 f.
27 Vgl. Hughes, D. J., a.a.O., S. 429. Vgl. Simpkin, R. E., a.a.O., S.35 f.
28 Vgl. Uhle-Wettler, F., Auftragstaktik, a.a.O., S. 427 f., S.434 f.
29 BMVg, Truppenführung, a.a.O., S. 6.
30 Vgl. Wittmann, J., Networks, a.a.O., S. 377 f.
31 Moltke, H. v., a.a.O., S. 17.
32 BMVg, Innere Führung, a.a.O., S. 25.
33 Vgl. Oetting, D. W., a.a.O., S. 353.
34 Vgl. Kortzfleisch, G. v., Militärorganisation, a.a.O., Sp. 998.
35 Vgl. Wittmann, J., Auftragstaktik, a.a.O., S. 42. Andere Auffassungen: Nur das 

Abweichen vom Auftrag charakterisiert für Sigg die AT; Sonnenberger akzeptiert 
auch das Abweichen von der übergeordneten Absicht als relevant für die AT. Vgl. 
Sigg, M., a.a.O., S. 461 f. Vgl. Sonnenberger, M., a.a.O., S. 9.

36 Vgl. Moltke, H. v., a.a.O., S. 17.
37 Vgl. Vroom, V. H. et al., a.a.O., S. 182 ff.
38 Vgl. Wittmann, J., Auftragstaktik, a.a.O., S. 75.
39 Vgl. Kleist, H. v., a.a.O., S. 30 f. Vgl. auch Oetting, D. W., a.a.O., S. 354 f.
40 Vgl. Bellmann, K., Produktionsnetzwerke, a.a.O., S. 38.
41 Vgl. Simpkin, R. E., a.a.O., S. 35. Vgl. Oetting, D. W., a.a.O., S. 351.
42 Vgl. Bellmann, K., Produktionsnetzwerke, a.a.O., S. 38.
43 Vgl. Reihlen, M., a.a.O., S. 11 ff.
44 Vgl. ebenda, S. 11 ff.
45 Vgl. Goltz, W. L. C. Frhr. v. d., a.a.O., Sp. 1436 ff.
46 Vgl. Uhle-Wettler, F., Wendepunkte, a.a.O., S. 136 ff.
47 Vgl. Rommel, E., a.a.O., S. 248.
48 Vgl. Häußler, J., a.a.O., S. 27.
49 Vgl. Bellmann, K., Bionomik, a.a.O., S. 18.
50 Vgl. Garud, R. et al., a.a.O., S. 598.
51 Vgl. Altman, E. I., a.a.O., S. 2. Vgl. Lutz, R. A., Car, a.a.O., S. 167 ff.
52 Vgl. Studeny, M. et al., a.a.O., o. S.
53 Vgl. Ismail, S. et al., a.a.O., S. 104 f.
54 Vgl. Lashinsky, A., a.a.O., S. 26. Vgl. Griffith, E., a.a.O., S. 31.
55 Vgl. Wolf, J., a.a.O., S. 593 f.
56 Sanchez, R. et al., Competence-Based, a.a.O., S. 5.
57 Vgl. dieselben, New, a.a.O., S. 7.



139

58 Vgl. dieselben, Competence-Based, a.a.O., S. 7.
59 Freiling, J. et al., a.a.O., S. 1151.
60 Vgl. Sanchez, R. et al., Competence-Based, a.a.O., S. 18.
61 Vgl. Sanchez, R., Product, a.a.O., S. 238 f.
62 Vgl. Sanchez, R. et al., Managing, a.a.O., S. 37.
63 Vgl. Sanchez, R., Architecting, a.a.O., S. 22 f.
64 Vgl. Sanchez, R. et al., Managing, a.a.O., S. 38 f.
65 Vgl. ebenda, S. 30.
66 Vgl. Sanchez, R., Building, a.a.O., S. 217 f.
67 Sanchez, R. et al., Managing, a.a.O., S. 36.
68 Dieselben, New, a.a.O., S. 7.
69 Vgl. Schreyögg, G. et al., a.a.O., S. 5.
70 Vgl. Sanchez, R., Building, a.a.O., S. 230.
71 Vgl. Sanchez, R. et al., Competence-Based, a.a.O., S. 37.
72 Vgl. ebenda, S. 36 ff.
73 Vgl. Sanchez, R. et al., Managing, a.a.O., S. 37.
74 Vgl. dieselben, Competence-Based, a.a.O., S. 38.
75 Vgl. Chesbrough, H. W., a.a.O., S. 37 f.
76 Vgl. Mildenberger, U. et al., a.a.O., S. 206.
77 Vgl. Sanchez, R., Building, a.a.O., S. 218.
78 Vgl. derselbe, Product, a.a.O., S. 248.
79 Vgl. Samuels, M., a.a.O., S. 270 ff.
80 Vgl. Garud, R. et al., a.a.O., S. 596 f.



140

Kapitel III

Geschichtliche Ereignisse und ihre Folgen

Versailles 1919 
„Die Stunde der Abrechnung ist da“1

„Dieser Frieden ist ein langsamer Mord des deutschen Volkes, die Nichtunter-
zeichnung ist der Selbstmord“2

Ulrich C. Kleyser

Drei Vorbemerkungen

Erstens ist der Diktatfrieden von Versailles ohne einen Blick auf die lange 
Geschichte deutsch-französischer Zusammenarbeit, Rivalität und tragi-
scher Gegensätze nicht zu verstehen und einzuordnen. Diese reicht von der 
Schlacht bei Bouvines 12143, den französischen Siegen über die deutschen 
Kaiser Otto IV. und Franz I. bis hin zu der Niederlage der französischen 
Armee bei Pavia 1525. Weitere historische Ereignisse waren der Westfäli-

sche Frieden von 1648, die Reunions-
kriege Ludwig XIV. („bruler le Palati-
nat“), der spanische Erbfolgekrieg, die 
Schlacht von Roßbach am 05. November 

1757, die unkluge kaiserliche „Pillnitzer Deklaration“ zu Gunsten Ludwig 
XVI. und das darauf folgende überaus törichte Manifest des Herzogs von 
Braunschweig vom Juli 1792. Zu dieser Aufzählung gehören auch der Frie-
densvertrag von Tilsit 1807, die Jahre 1813 bis 1815 und die gefühlte poli-
tische französische Niederlage von Sadowa (Königgrätz) 1866. Die Aufzäh-
lung lässt sich fortsetzen mit der französischen Niederlage von Sedan am 2. 
September 1870 und der Ausrufung des vollkommen neugestalteten und 
historisch anderen Kaiserreichs im Spiegelsaal von Versailles am 18. Januar 
1971. Diese historischen Ereignisse ziehen sich neben einer Reihe weiterer 
Auseinandersetzungen wie Traumata durch die gemeinsame deutsch-fran-
zösische Geschichte. Es ist dies eine im Grunde tragische Geschichte der 
beiden Brudervölker aus dem Reich Karls des Großen, zudem mit kulturel-
ler Nähe und vielseitigem gegenseitigem Austausch. Dabei darf nicht ver-
gessen werden, dass das Territorium des Reiches, beginnend mit den Reli-
gionskriegen und dem Dreißigjährigen Krieg über die territorialen 

Dieser Frieden ist ein langsamer Mord des 
deutschen Volkes, die Nichtunterzeichnung ist 

der Selbstmord.
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Binnenkriege bis zum Jahr 1866 hin zu einem nationalen wie teilweise eu-
ropäischen Schlachtfeld wurde. Auch diese Geschehnisse lösten Traumata 
aus.

Im Folgenden werden diese Ereignisse und Ängste nur auszugsweise ange-
sprochen, insbesondere wenn diese im Verständnis von Fernand Braudels Ge-
schichtslehre der „longue durée“ über Jahrhunderte hinweg ihre Auswirkungen 
bis hin zu Versailles 1919 haben. Der Philosoph und Clausewitz-Kenner René 
Girard bezeichnet diese historische Linie als „rivalité mimétique“, als sich ge-
genseitig nachäffende Gegensätze4. Trotz oder sogar gegen die Intentionen der 
Erneuerung des Elysee-Vertrages von 1963 in dem Vertrag von Aachen 2019 
konnte in diesem Verständnis der französische Präsident Macron – auf deut-
scher Seite weitgehend unbeachtet – noch rechtzeitig vor der Erinnerung an 
Versailles 2019 das Jahr 2018 zum „Jahr Clemenceau“ erklären5.

Zweitens verbrachte der Verfasser fast acht hochinteressante Jahre dienstlich in 
Frankreich, erwarb viele Freundschaften und gewann eine besonders herzliche 
Beziehung zu diesem Nachbarn, seiner Kultur, seiner Geschichte und seiner 
Bevölkerung und deren Mentalität. Dies darf nicht daran hindern, durch eine 
vermeintliche “political correctness“ oder der Verhinderung von nationalen 
Emotionen gebremst, auf eine offene, sachliche und faktenbezogene histori-
sche Darstellung zu verzichten. Darüber hinaus ist jede historische Betrach-
tung, ausgehend von denselben Geschehnissen, abhängig von der Perspektive 
des Betrachtenden und kann auch persönlich geprägte Narrative entwickeln. 

Drittens danke ich meiner Clausewitz-Gesellschaft dafür, eine historische Be-
wertung des „Friedens“ von Versailles veröffentlichen zu können, die nicht dem 
schuldverschriebenen „Mainstream“ aktueller Geschichtspolitik und damit 
verbundener - Darstellung entspricht6. Denn es geht nicht um die bis heute oft 
leidenschaftlich geführte Debatte, wer der „eigentliche Feind“ Deutschlands 
gewesen sei –  Russland, Großbritannien oder Frankreich7, sondern um eine, 
wenn auch nicht alle Aspekte umfassende Untersuchung der Geschichte vor, 
um und nach dem „Friedensschluss“. 

Historische Einordnung. 

Eine Darstellung des „Friedens“8 von Versailles und seines politisch wie his-
torischen Umfeldes in und für Europa muss spätestens mit der „Frühen Neu-
zeit“ beginnen. Zuerst mit König Franz I, der als „allerchristlichste Majestät“ 
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als erster christlicher Herrscher eine Kapitulation mit dem „Diwan“9 gegen 
die christliche Macht des deutschen Habsburgerreiches abschloss und 1525 
bei Pavia eine vernichtende Niederlage mit Gefangenschaft erlitt10. Die Sor-
ge vor der Einkreisung durch das Kaiserreich Karls V., der eigene nationa-
le Anspruch auf Hegemonie auf dem Kontinent und die spätere Forderung 
Richelieus (vom 13. Januar 1629) nach den natürlichen Grenzen, zu denen 
insbesondere der Rhein, die „banane bleu“, die zentrale europäische Kultur- 
und Wirtschaftsschiene, gehörte, sollten fortan die französische Politik be-
stimmen11. Die geopolitische Mitte des Reiches in Europa war also Last und 
Herausforderung zugleich – im Übrigen bis heute und wieder verstärkt seit der 
Wiedervereinigung von 199012. 

Vor allem jedoch ist – im Gegensatz zu der Ansicht von Herfried Münkler – der 
Westfälische Frieden dann als ein politischer Sieg Frankreichs zu verstehen. 
Nicht nur hatte sich das katholische Frankreich auf die Seite der Protestanten 
geschlagen, sondern sich neben dem zweiten Signatarstaat Schweden (Vorpom-
mern mit Stettin, einschließlich Bremen und Verden) auch endgültig Metz, 
Toul und Verdun sowie den größten Teil des Elsass und Lothringens als „Ver-
mittlungsbeute“ gesichert. 1681 folgte dann mit Straßburg der Rest. Wesentli-
cher noch muss die innere Situation des Reiches für die Entwicklung angese-
hen werden. Nicht nur die Zersplitterung auf über 300 Territorien, die nun 
garantierte, weitgehend vom Kaiser unabhängige Macht der Territorialfürsten 
einschließlich ihrer weitgehend eigenständigen Außenpolitik13 begründeten 
die machtpolitische Ohnmacht des Reiches. Habsburg war zudem im Südosten 

mit den Türkenkriegen beschäftigt. So 
lässt sich faktisch – wenn auch nicht for-
mal – mit Münster und Osnabrück das 
Ende des Reiches konstatieren, sodass 1806 
im Grunde nur noch eine Formalie war. 

Nicht nur Pufendorf sah dies 1667 schon zu seiner Zeit mit der Feststellung 
“Deutschland als unregelmäßiges und einem Monstrum ähnelndem 
Staatsgebilde“14, als einem Mittelding aus Monarchie als „Dachverband“ und 
Föderation. Zudem hat dieser Frieden gerade einmal neunzehn Jahre gehalten 
und wurde mit dem Beginn der Devolutions- bzw. Reunionskriege Ludwig 
XIV. 1667 beendet. Diesen folgten dann der spanische Erbfolgekrieg und wei-
tere Kriege, so dass von einer bis 1789 andauernden europäischen Friedensord-
nung mitnichten zu reden ist. Der Friede von Tilsit 1807 kann als ein frühes 
Versailles gesehen werden, eine französische Besatzungsmacht (auch in Magde-
burg!), die Wegnahme der westlichen preußischen Provinzen und hohe Kontri-

Die geopolitische Mitte des Reiches in Europa 
war also Last und Herausforderung zugleich – 
im Übrigen bis heute und wieder verstärkt seit 

der Wiedervereinigung von 1990. 
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butionen machten Preußen faktisch zu einem französischen Satellitenstaat. Die 
der napoleonischen Ordnung folgende Deutsche Bundesakte vom 9. Juni 1815 
als Teil der Wiener Kongressakte und unter der Garantie von ausländischen 
Signatarmächten, folgte der politischen Idee von 1648. Die mindestens undi-
plomatische Ausrufung des neuen deutschen Kaiserreiches, eben keiner Erneu-
erung des „Alten Reiches“ am 18. Januar 1871, ausgerechnet symbolträchtig im 
Spiegelsaal zu Versailles und die verspätete „Rückgabe“ von Elsass-Lothringen 
im Frankfurter Frieden trug naturgemäß nicht zu einer Befriedung bei15. Der 
durchaus nachvollziehbare Revanchegedanke sollte fortan die französische Po-
litik bestimmen. Ohne diese historische Linie ist Versailles 1919 nicht zu ver-
stehen.

Unter diesen historischen und aus französischer Sicht belastenden Geschehnis-
sen und Lagen ist es dann auch durchaus verständlich, dass Clemenceau und 
vor allem Foch für Versailles 1919 noch 
härtere Bedingungen vorsahen, wie die ge-
samte Rheingrenze und die territoriale 
Zerstückelung des Reiches. Ziele, welche 
weder 1648, 1807 noch 1815 erreicht wur-
den. Versailles sollte der Abschluss der Jahrhunderte alten französischen Politik 
werden, einen „cordon sanitaire“ gegen und um das Deutsche Reich zu legen16. 
Diesem Ziel stemmte sich 1919 insbesondere Großbritannien unter seiner klas-
sischen politischen Leitlinie, der „balance of power“ auf dem Kontinent erfolg-
reich entgegen, gleichzeitig aber auch, um ein mögliches Überspringen der bol-
schewistischen Revolution nach Westen durch ein einigermaßen strukturiertes, 
demokratisches und territorial geschlossenes Deutschland zu verhindern. 

Der „Friedensvertrag“: Seine Vorgeschichte. 

Die Darstellung des „Friedensvertrages“ muss auch im Gesamtzusammenhang 
der Geschichte des Weltkrieges gesehen werden. Insbesondere aber auch im 
Hinblick auf die Ereignisse vom November 1918. 

Der Beginn, die Auslösung des Weltkrieges durch die unterschiedlich handeln-
den Personen soll hier nicht weiter untersucht werden; schließlich scheint die 
Debatte um die jeweilige Verantwortung durchaus noch nicht abgeschlossen. 
Einige „Eckdaten“ sollten dazu herangezogen werden. Der unverhältnismä-
ßig hohe, möglicherweise auch unverantwortlich hohe Anteil von weitgehend 
unausgebildeten Reserveformationen zu Beginn des Krieges (der im August 

Versailles sollte der Abschluss der Jahrhunderte 
alten französischen Politik werden, einen 
„cordon sanitaire“ gegen und um das Deutsche 
Reich zu legen.



144

1914 gefallene Kriegsfreiwillige Hermann Löns ist nur ein Beispiel) mit ent-
sprechend hohen Verlusten mag als ein Indiz dafür gelten, dass das Reich mili-
tärisch nicht so vorbereitet war, wie es für einen Krieg, insbesondere für einen 
Zweifrontenkrieg, erforderlich gewesen wäre17. Die erste entscheidende Zäsur 
liegt in der letztlich verlorenen Marneschlacht18. Dieser folgt am 23. Mai 1915 
der Eintritt Italiens mit der Eröffnung einer dritten Front für Österreich-Un-
garn19, wenn man die unzureichend unterstützte osmanische Front herauslässt. 
Die nächste große Zäsur ist der von der OHL vollkommen unterbewertete 
Kriegseintritt der USA am 6. April 1917. Der durch den genialen Trotzki ver-
zögerte wie verschleppte Frieden von Brest-Litowsk, statt möglicherweise schon 
im Dezember 1917 erst im März 1918 abgeschlossen, verhinderte die Verlegung 
der im Osten noch benötigten Divisionen an die Westfront20. Unabhängig von 
dem Fehler Ludendorffs, in der allein schon kritischen Entscheidung für die 

„Operation Michael“ im März 1918, wie auch in den folgenden vier Opera-
tionen auch noch mit unterschiedlichen Schwerpunkten gleichzeitig anzutre-
ten, fehlten die entscheidenden Reserven für einen tatsächlichen strategischen 
Durchbruch21. Die ausgezehrten Kräfte konnten dann auch mit dem 8. August, 
dem „Schwarzen Tag des Deutschen Heeres“, nicht mehr länger standhalten. 
Dem Teufelskreis aus pausenlosen Angriffen des Gegners, der Grippeepide-
mie, den Rückzugsgefechten, der Ausblutung durch gestiegene Verluste und 
allgemeiner Erschöpfung, auch des Willens, konnte die Truppe nichts mehr 
entgegensetzen22. Der Ausstieg der anderen Mittelmächte23 und die rasante, 
so nicht erwartete zahlenmäßige Verstärkung (bis Ende 1918 ca. zwei Milli-
onen Mann) und Steigerung der Kampfkraft der US-Truppen taten dann ein 
Übriges, um die OHL, oder genauer Ludendorff am 29. September 1918 zu 
veranlassen, die bisher weitgehend unbeteiligte Regierung zu sofortigen Ver-
handlungen über einen Waffenstillstand aufzufordern. Fast gleichlaufend hatte 
Kronprinz Rupprecht von Bayern gefordert: „Wir müssen unbedingt Frieden 
schließen, es ist nichts mehr zu machen!“. Dieses Eingeständnis schockierte die 
unaufgeklärte und unvorbereitete Regierung wie die Bevölkerung und wirkte 
sich nachhaltig aus. 

Die Geschehnisse in Kiel am 5. November waren gegen die landläufige Mei-
nung keine Revolution, sondern eine Meuterei, auch wenn es dafür gute Gründe 
gab und das soldatische Verhältnis auf den Schiffen weder eine „Grabenkämp-
fergemeinschaft“ schaffen konnte, noch auch mit damaligen Vorstellungen von 
Menschenführung im Einklang stand. Die „Innere Führung“ der Bundewehr 
braucht hierzu nicht einmal bemüht zu werden.
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Der 9. November in Berlin – vielleicht mit Ausnahme in München  –  war 
ebenfalls keine Revolution, sondern ein folgenschwerer politischer Umsturz, 
den Andreas Platthaus zu Recht als einen „doppelten [sozialdemokratischen, 
der Verf.] Staatsstreich“24 wertete, ging aber auch einher mit gesellschaftlichen 
Umbrüchen. Diese waren allerdings mit einer Radikalisierung der Politik und 
revolutionären Bestrebungen, Umtrieben und Bewegungen unterschiedlicher 
Couleur verbunden, die sich bis in die Jahre 1923 hinziehen sollten. Das in-
nenpolitische Chaos in der Anfangszeit des weiterbestehenden „Deutschen Rei-
ches“, der Weimarer Republik, berechtigt allerdings nicht zu der Bezeichnung 
einer Revolution. Die tatsächliche Revolution begann ab dem 30. Januar 1933 
unter den nationalsozialistischen „Heilsversprechen“. 

Und schließlich, der 11. November war kein Waffenstillstand, sondern eine 
Kapitulation oder „ein Waffenstillstand, der einer Kapitulation gleichkommt“, 
so wie von Foch als alliiertem Bevollmächtigtem vorgesehen25. Die historische 
Bedingung eines Waffenstillstands – das vorläufige Anhalten der Feindselig-
keiten mit bestimmten, zumeist humani-
tären Bedingungen und dem Verbot wei-
terer militärischer Verstärkungen für 
beide Seiten – blieb außer Acht. Mit die-
sem „Waffenstillstand“ und mit seinen 
Folgen wurde das Reich in einem so star-
ken Maße demilitarisiert und vor allem logistisch-wirtschaftlich beeinträch-
tigt, dass allein daraus an eine Fortsetzung oder Wiederaufnahme der Kämpfe, 
unabhängig von der unruhigen innenpolitischen Lage im Reich, den fehlen-
den wirtschaftlichen Grundlagen und einer nun fehlenden Resilienz der Be-
völkerung, nicht mehr zu denken war. Hierzu gehören auch die Folgen des 
Hungerwinters („Steckrübenwinter“) von 1916/17 sowie die Auswirkungen 
der in ihrer Bedeutung erst später erkannten „Spanischen Grippe“. Hinzu 
kam die anhaltende, äußerst effektive, aber völkerrechtswidrige Seeblockade 
seit dem 2. November 1914 durch Großbritannien, die im „Waffenstillstand“ 
bestätigt wurde und noch über den 28. Juni hinaus bis zum 12. Juli 1919 dau-
ern sollte. Die einerseits durchaus verständliche Mischung aus „Freude und 
Hass“ beim Sieger blieb anderseits weder den Unterhändlern um Erzberger 
noch im Reich verborgen und führte nicht zu friedensersehnender Gelassen-
heit. Die mit dem 11. November eingesetzte „ständige internationale Kom-
mission“ zur Kontrolle des Abkommens sollte noch weit in den späteren „Frie-
den“ hineinarbeiten und wurde erst im Spätsommer 1920 (sic!) aufgelöst26. 
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass an diesem 11. November eine Puppe des 

Der 11. November war kein Waffenstillstand, 
sondern eine Kapitulation oder „ein Waffen-
stillstand, der einer Kapitulation gleichkom-
mt“, so wie von Foch als alliiertem Bevoll-
mächtigtem vorgesehen.
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Kaisers zwischen zwei Wolkenkratzern in New York als symbolische Verurtei-
lung aufgehängt wird27.

Die gelungene Rückführung der Truppen aus dem westlichen Kriegsschauplatz 
innerhalb der geforderten 15 bzw. 31 Tage über den Rhein bleibt dagegen his-
torisch als eine organisatorische, logistische und auch disziplinare militärische 
Glanzleistung bestehen. Sie ermöglichte zudem den Erhalt von einsatzbreiten 
Truppenteilen zu Eberts Händen. 

Ablauf, Zielsetzung und wesentliche Inhalte des Vertrags 

Am 22. Januar 1917 formulierte der US-Präsident Wilson ein erstes Friedens-
programm für einen „peace without victory“, welches zunächst auf beiden 
Seiten nur wenig Resonanz fand. Erst seine am 8. Januar 1918 in einer An-
sprache an den Kongress vorgestellten 14 Punkte fanden eine größere Reso-
nanz, insbesondere als Wilson am 11. Februar, ebenfalls vor dem Kongress, 
formulierte “es soll weder Annexionen noch Entschädigungen oder Schadenser-

satz geben, der den Charakter der Strafe 
trägt…Das Selbstbestimmungsrecht ist 
nicht eine bloße Phrase.“28 Die anfangs vor-
sichtige Forderung nach einer Abdan-
kung des Kaisers und damit einem mögli-
chen Wechsel des Regierungssystems 

wurde erst im September/Oktober 1918 laut. Wilsons sowohl realpolitischer 
[die USA als „arbitrary power“] wie demokratieorientierter und vor allem 
moralischer Ansatz sah zuerst keine Demütigung des Verlierers vor. Dies än-
derte sich mit seiner Rede vom 27. September 1918, in der er die 14 Punkte 
nun auf 24 Punkte erweiterte29. Die zwar harten, aber letztlich zu akzeptie-
renden Bedingungen, vor allem der Punkt VII, der die Aufhebung des Frank-
furter Friedens von 1871 mit dem Satz vorsah „hinsichtlich des Frankreich 
angetanen Unrechts“ schmerzten. Der Zeitdruck und das Vertrauen in die 
Zuverlässigkeit der 14 Punkte, bei einer erst im Nachhinein festzustellenden 
Überbewertung von Wilsons tatsächlichem Einfluss und seinem Durchset-
zungswillen, gaben den Ausschlag. Daher richtete die Reichsregierung am 5. 
Oktober eine Note an Wilson, indem diese die 14 Punkte annahm und um 
die Aufnahme von Friedensverhandlungen bat. Wilson antwortete am 5. No-
vember, mit den andern Mächten abgestimmt, zum Friedensschluss einzuwil-
ligen mit dem Zusatz, dass Marschall Foch bevollmächtigt sei, die Waffen-
stillstandsbedingungen mitzuteilen. Eine Grundlage für die Entscheidung 

„...es soll weder Annexionen noch Entschädi-
gungen oder Schadensersatz geben, der den 

Charakter der Strafe trägt…Das Selbstbestim-
mungsrecht ist nicht eine bloße Phrase….“ 

(US-Präsident Wilson)
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war Wilsons Idee der Gründung eines Völkerbundes „to make the world safe 
for democracy“. Im Vertrauen darauf und auf die ersten 13 Punkte glaubte 
die neue Reichsregierung, nach der Abkehr von den lang gehegten Forderun-
gen eines „Siegfriedens“ auf erträgliche Bedingungen. Doch schon die Forde-
rung nach der “Freiheit der Meere“, Wilsons Punkt zwei, war aufgehoben. 

Der Beginn der „Friedensverhandlungen“ lag am 18. Januar (18. Januar 1871!) 
mit Beteiligung von 27 Nationen, darunter auch nur sogenannte Sieger30, ohne 
die Besiegten als besondere Neuerung und ohne das nun bolschewistische 
Russland. Die Vertragsvorbereitung indes lag tatsächlich nur in den Händen 
der „großen Vier“, Italien dabei in der Situation des „band-wagon“-Teilnehmers, 
wobei es bei entscheidenden Fragen ausgeschlossen blieb. In 52 Fachkommis-
sionen wurde das Vertragswerk bis in Detailfragen hinein erarbeitet. Offizi-
ell galt das Selbstbestimmungsrecht der Völker als Leitidee, wenn auch in der 
Realität mit zweierlei Maß. Um ein Fazit vorweg zu nehmen: Alle beteiligten 
Nationen handelten nach ihren eigenen nationalen Interessen, was auch unter-
einander die Verhandlungen nicht erleichterte.

Die Übergabe der Artikel an die deutsche Delegation erfolgte am 7. Mai, gezielt 
an dem Jahrestag der Torpedierung der „Lusitania“. Das Verhalten des deut-
schen Außenministers, Graf Brockdorff-Rantzau, war zwar höchst undiploma-
tisch, muss aber dennoch im Zusammenhang der Emo-
tionen im Reich gesehen werden. Zur Besänftigung der 
Sieger trug es allerdings nicht bei – im Gegenteil. 

Am 21. Juni folgte die Selbstversenkung der Flotte vor 
Scapa Flow. Auch diese Aktion war aus dem Geist der 
Zeit, nach internationalem Marinekodex und in Folge 
der nun öffentlich diskutierten Friedensbedingungen 
nachvollziehbar – wenn auch diplomatisch unklug. Den-
noch, der Flottenverband war nur interniert, also in 
gewisser Sicht „souverän“, und so verstieß die Selbstver-
senkung nicht gegen internationales Recht. Diesem Ereignis folgte die in der 
ausländischen Presse mehr als im Inland verfolgte Verbrennung der im Berliner 
Zeughaus gelagerten erbeuteten französischen Kriegsfahnen von 1870/71, die 
laut Vertrag an Frankreich (Art. 245) zurückgegeben werden sollten. Diese Ak-
tion von Studenten und Freikorpskämpfern (Oberleutnant Simon und Martin 
Kirschbaum) schlug naturgemäß in Frankreich hohe Wellen.

Der Vertreter der deutschen Reichsre-
gierung, Kurt Freiherr v. Lersner, bei 
der Unterzeichnung von Verträgen 
zum Friedensvertrag im Uhrensaal 
des Außenministeriums in Paris.
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Die Unterzeichnung des Vertrags erfolgte dann in einem abermals absichtlich 
demütigenden Rahmen am 28. Juni, dem Tag der Ermordung des Thronfolgers 
in Sarajewo, im symbolträchtigen Spiegelsaal zu Versailles durch die beiden 
Bevollmächtigten Hermann Müller und Johannes Bell . In diesem Zusam-
menhang müssen weitere folgenschwere demütigende Rahmenbedingungen 
angeführt werden. Einmal die bewusst langsamen Zugfahrten der deutschen 
Delegationen durch das zerstörte Kriegsgebiet von Nordostfrankreich, vor al-
lem aber die durch Clemenceau persönlich angeordnete „Zur Schau Stellung“ 
der Gesichtsverwundeten, der „cinq geules cassées“, die so öffentlich instru-
mentalisiert der Weltöffentlichkeit die deutsche Schuld nochmals besonders 
augenfällig machen sollten. 

Nach langer und ernsthafter Debatte hatte die Deutsche Nationalversammlung 
am 22. Juni mit deutlicher Mehrheit von 237 gegen 138 Stimmen für die An-
nahme des Vertrages gestimmt. Ein schriftlicher Vorbehalt gegen die Kriegs-
schuldartikel (Art. 227 bis 231) wurde von Clemenceau abgelehnt, so dass am 
23. Juni erneut über die Ermächtigung zur Unterzeichnung abgestimmt wer-
den musste. Zwei Stunden vor Ablauf der Frist teilte die Reichsregierung die 
Annahme mit dem Zusatz mit, dass sie „der übermächtigen Gewalt weichend 
und ohne die Auffassung über die unerhörte Ungerechtigkeit der Friedensbe-
dingungen aufzugeben“ zur Unterzeichnung bereit sei. 

Inwieweit sich die Reichsregierung hierbei unter einem französischem Invasi-
onsdruck sah, muss offen bleiben. In der Tat hatte Groener einen militärischen 
Widerstand, auch nach möglichen Anfangserfolgen im Osten des Reiches, als 
erfolglos und undurchführbar ausgeschlossen. Auf französischer Seite hatte 
Marschall Foch für den Fall einer Nichtannahme in der Zeit vom 16. bis 22. 
Mai detaillierte Einsatzbefehle für zwei Armeen (VIII. und X. mit über 30 
Divisionen, dazu mit Luftstreitkräften) herausgegeben, um mit amerikani-
schen, britischen und belgischen Verstärkungen mit den Schwerpunkten über 
das Ruhrgebiet nach Norden Richtung Weser und in einer Durchtrennung 
des Reiches beiderseits des Mains vorerst bis auf die Linie Gießen - Würzburg 
anzugreifen. Gleichzeitig setzte er auf die, wenn auch vereinzelten, separatisti-
schen Bestrebungen in den rheinischen Gebieten und im süddeutschen Raum. 
Der Angriffsbeginn war für den 24. Juni vorgesehen. Nach der Abstimmung 
im Reichstag wurden die Angriffsvorbereitungen eingestellt, die Reservisten 
verblieben aber bis zum 1. Juli 1919 in ihren Truppenteilen31.
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Der Vertrag besteht aus 440 Artikeln, die auch heute nur mit Herzblut zu 
verstehen sind, mit zahlreichen Anlagen und vorangestellten Bestimmungen 
für den zukünftigen Völkerbund als Teil dieses Vertrages. Mit Masse handelt 
es sich um sogenannte „Verzichtserklärungen“  – wie hier nur als Beispiel ange-
führt, dem Verzicht auf die bisherigen Rechte an 400 000 km Überseekabeln 
(Art. 244, Anl. VII.) oder dem Verzicht auf bisherige rechtskonforme Befug-
nisse im Rahmen von „finanziellen oder wirtschaftlichen Organisationen interna-
tionalen Charakters“ (Art. 258). 

Im Folgenden sollen aus der Gesamtbelastung nur die aus Sicht des Verfassers 
für die spätere Auseinandersetzung wesentlichen Artikel herausgegriffen werden: 

1. Mit Sicherheit stehen vorweg die „Strafbestimmungen“ (Artikel 227 - 
230) mit dem Kriegsschuldartikel (Alleinschuld nach Art. 231), der zu-
dem mit der Auslieferung von „Kriegsverbrechern“ (u. a. des Kaisers 
und Ludendorffs32) und der Befugnis für alliierte Militärgerichte ver-
bunden war und die „rechtliche“ Grundlage für die „Wiedergutma-
chungsartikel“ der Reparationsforderungen und Gebietsabtretungen 
legen sollte. Dazu trat das einseitige Verbot von Ersatzansprüchen oder 
Anklagen gegen mögliche Hand-
lungen der Ententemächte oder ih-
rer Personen im Kriege (Art.298 
§2). Diese gewollte Demütigung 
wurde auch als solche empfunden. 
Sie ist aus Sicht des Verfassers das 
entscheidende Momentum für die 
innere Ablehnung des Vertrages 
und für die andauernde Forderung 
nach seiner Revision. Diese Demütigung wurde durch die Wegnahme 
der Kolonien (Art 119) mit der Feststellung der „Kolonialschuld“ er-
gänzt, nach der das Reich „der hilflosen Bevölkerung einiger Kolonien, die 
sie sich selbst angeeignet hatte, un-
tragbare Lasten und Ungerechtigkei-
ten aufgebürdet habe“, und, 

„Deutschland sei zivilisatorisch unfähig, Kolonien zu führen“33. Wilsons 
Punkt 5 über eine allgemeine Kolonialfrage war damit aufgehoben und 
die spätere – vermeintlich weiche - Mandatsregelung der Verteilung der 
Kolonien unter den Siegermächten schmerzte doppelt. Erzberger sagte 
vor dem Reichstag am 2. Februar 1919 hierzu: „Der Kolonialraub in 

Diese Demütigung wurde durch die Wegnah-
me der Kolonien (Art 119) mit der Feststel-
lung der „Kolonialschuld“ ergänzt, nach der 
das Reich „der hilflosen Bevölkerung einiger 
Kolonien, die sie sich selbst angeeignet hatte, 
untragbare Lasten und Ungerechtigkeiten 
aufgebürdet habe“, und, „Deutschland sei 
zivilisatorisch unfähig, Kolonien zu führen“.

„Der Kolonialraub in Paris bringt kein 
Glück. Er ist der Tod des Völkerfriedens“
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Paris bringt kein Glück. Er ist der Tod des Völkerfriedens“34. Letztlich wa-
ren diese Abtretungen auf die Gesamtbevölkerung bezogen ein emotio-
nal überhöhter „Phantomschmerz“35. Dennoch, diese und andere Fest-
stellungen der Mantelnote vom 16. Juni, die als eine Einleitung zum 
Gesamtvertrag zu verstehen ist, wurde noch 1999 von Gerd Krumeich 
mit dem Ausdruck „von exemplarischer Brutalität“ bewertet36. Ebenso 
gehört hierzu der nach Artikel 247 geforderte „adäquate Ersatz“ von im 
Krieg vernichtetem oder zerstörtem Kulturgut, darunter die im Reich 
befindlichen, 1821 regulär gekauften sechs Flügeltafeln des berühmten 
Genter Altars oder die ebenfalls rechtmäßig erworbenen Flügel des „Lö-
wener Altars“. 

2. Sodann die Gebietsabtretungen im Reich (Art. 31 – 158) mit über 70 
000 Quadratkilometern, etwa 13 Prozent des Reichsgebiets mit fast sie-
ben Millionen zumeist deutscher Bevölkerung (unabhängig von dem 
höher anzusetzenden Verlust an Wirtschaftsleistung], insbesondere 
diejenigen, welche mit darauf folgenden fragwürdigen oder gar völker-
rechtswidrigen Abstimmungsverfahren verbunden waren). 

3. Die Nichtaufnahme in den Völkerbund, dem hehren politischen 
Ziel des US-Präsidenten. Das Reich musste sich zu Recht als poli-
tisch ausgestoßener „Paria“ fühlen. Hierzu zählen auch die „Entwaff-
nungsbestimmungen“ (Art. 159 – 231) mit der Reduzierung auf ein  
100 000-Mann-Heer ohne Wehrpflicht, ohne Panzer, ohne Luftwaffe, 
mit einer eingeschränkten Marine von 15 000 Mann und ohne einen 
Generalstab. Insgesamt also eingeschränkte Kräfte, die aus Sicht der 
Sieger nur für innere, eher polizeiliche Aufgaben vorgesehen werden 
konnten. Dazu kamen noch das Schleifen von Grenzbefestigungen und 
die Errichtung einer alliierten Kontrollkommission. Durch die „Frei-
stellung“ von über fünf Millionen Soldaten37 bis zum 31. März 1920 
(Art. 160), darunter viele ehemalige Kriegsfreiwillige, ergab sich daraus 
nicht nur ein personelles Potential für die Freikorps, sondern nach deren 
Auflösung ein politisch wie sozial brodelndes Gemenge einer aus ihrem 
normalen Leben gerissenen Generation mit nur geringer Zukunftsper-
spektive, zudem in einer durch innere Unruhen, Arbeitslosigkeit und 
Inflation zusätzlich gebeutelten Republik. Die Situation des „Schöner 
Gigolo, armer Gigolo“ von 1919 ist hier vergleichsweise harmlos, wenn 
auch bezeichnend. Ein Bodensatz für Radikalismus jeder Art war mit 
diesen Maßnahmen vorbestimmt.
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4. Die Nichtaufhebung  der an sich schon völkerrechtswidrigen Seeblo-
ckade durch Großbritannien, welche weitere 100 000 Hungertote for-
derte38 (Aufhebung erst am13. Juli 1919 nach der Ratifizierung des Ver-
trags durch das Reich).

5. Das völkerrechtswidrige und den Ideen des Selbstbestimmungsrechts 
der Völker des neuen Völkerbunds widersprechende Verbot, dass sich 
das gerade gegründete „Deutsch-Österreich“ dem Reich angliederte. 
Aus den oben geschilderten Gründen hat sich insbesondere Frankreich 
dieser Angliederung verweigert. 

6. Mit dem Artikel 241 „Deutschland verpflichtet sich, alle Gesetze, Bestim-
mungen und Verordnungen zu erlassen, zu verkünden und in Kraft zu las-
sen, die etwa nötig sind, um die vollständige Erfüllung der gegenwärtigen 
Vertragsabmachungen zu sichern“, erhielt der Versailler Vertrag eine Art 
Verfassungsrang. Die über Jahre festgesetzte interalliierte Kontrollkom-
mission in ihrer Verbindung zu der Wiedergutmachungskommission 
mit geheimen Beratungen ging mit ihren Vorleistungen und späteren 
Forderungen in Sachleistungen weit über die finanziellen Reparationen 
hinaus, deren Höhe im Übrigen noch gar nicht festgelegt war. Hier-
durch und beispielsweise der Internationalisierung der nationalen Was-
serwege lässt sich feststellen, dass das Reich über – mindestens – 15 
Jahre (Art. 430) hinweg praktisch unter politischer, militärischer wie 
wirtschaftlicher Kuratel zu stehen hatte. 

Diesem Kontext der Kontrollmaßnahmen ist die Zeit der vor allem französi-
schen Besetzung zuzuordnen, welche mit dem Schlagwort „die Schwarze 
Schmach“ eine zusätzliche emotionale wie 
rassistisch geprägte und vor allem in den 
Nationalsozialismus einmündende Über-
spitzung erfuhr. Reiner Pommerin hat 
hierzu eine sehr sachliche Studie veröffentlicht39. Auslöser war der wiederum 
als Demütigung gedachte Einsatz französischer Kolonialsoldaten – im Gegen-
satz zu der britischen oder amerikanischen Besatzung – in der Rheinzone süd-
lich der Mosel; ab 1923 nach Abzug der Amerikaner auch bis südlich von Bonn. 
Aus der Gesamtzahl von ca. 85 000 dort stationierten Soldaten schwanken die 
anteiligen Zahlen der afrikanischen Kolonialsoldaten, auch abhängig von den 
Jahreszeiten, zwischen 30 000 und 40 00040; der deutsche Außenminister Kös-
ter (SPD) sprach im Juni 1920 von bis zu 50 000 schwarzen Truppen und be-

Die drei zusammenhängenden Ziele des 
„Vertrages“ schienen erreicht: „Bestrafung, 
Entschädigungszahlungen und Vorbeugung“.
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zeichnete dies als „ein Vergehen an Gesamteuropa“41. Die für die damalige Zeit 
außergewöhnliche Belastung soll die Lage im Regierungsbezirk Wiesbaden im 
Dezember (Winter!) 1920 erläutern: Den ungefähr 165 000 Einwohnern stan-
den 12 069 Besatzungssoldaten gegenüber, davon 5 571 Kolonialsoldaten. Die 
Herausforderungen und allgemeinen Probleme dieses „Zusammenlebens“ 
brauchen hier nicht weiter erörtert zu werden.

Insgesamt ist aus dem Blick der Siegermächte auf das Vertragswerk festzustel-
len: 

Die drei zusammenhängenden Ziele des „Vertrages“ schienen erreicht: „Bestra-
fung, Entschädigungszahlungen und Vorbeugung“42.

Ein Fazit. 

Foch, wie schon hervorgehoben, zweifelte nicht zu Unrecht an der Dauerhaf-
tigkeit dieses Friedens, der ihm nicht weit genug ging. Schon 1919 stellte er fest: 

„Das ist kein Frieden. Es ist ein Waffenstillstand auf zwanzig Jahre“43. Dagegen 
schrieb Keynes, ebenfalls 1919: „Die Politik der Versklavung Deutschlands für 
ein Menschenalter, der Erniedrigung von Millionen lebendiger Menschen und der 
Beraubung eines ganzen Volkes sollte abschreckend und verwerflich sein“44.

Der „Frieden“ von Versailles 1919 bleibt zu Recht umstritten und ist mit seinen 
Folgen durchaus unterschiedlich zu bewerten. Während die weitgehend in Ver-
gessenheit geratenen sogenannten Vorortverträge45, insbesondere die Zerschla-
gung des Habsburgerreiches und des Osmanischen Reiches mit neuen – teil-

weise spätkolonialen und erhebliche 
ethnische Minderheiten trennende wie 
einschließende – Grenzziehungen, welche 
bis heute in Osteuropa und im Nahen Os-
ten ihre Spätfolgen zeigen, ist Versailles 
selbst in der allgemeinen politischen Dis-
kussion nicht mehr relevant. Nichtsdesto-
trotz entstanden aus den Ruinen der erlo-
schenen Reiche des Zaren und der 

Habsburger neun neue Demokratien46, auch aufgrund des auch anderweitig 
kritisch zu sehenden Frieden von Brest-Litowsk. Dem Ziel Wilsons der Durch-
setzung des Selbstbestimmungsrechts der Völker wurde durch das Anlegen von 
zweierlei Maß Grenzen gesetzt. Insofern kann das Jahr 1919 auch als das Jahr 

Die Bevölkerung des Reichs, der Weimarer 
Republik empfand unisono, von links, begin-
nend mit kommunistischen und nationalbol-
schewistischen Strömungen  bis rechts, quer 
durch die soziale Schichtung hindurch und 
einschließlich der Kirchen , diesen in der Tat 
demütigenden „Frieden“ als ehrenrührig, als 
ein ungerechtes Diktat.
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der „zerplatzten Träume“ gesehen werden, wobei dem zuvor messianisch über-
höhten US-Präsidenten ein nicht geringer Anteil zuzuschreiben ist.

Völkerrechtlich neu ist die Abkehr von dem abendländischen Verständnis und 
der daraus folgenden Praxis des „lex oblivio“, dem Gesetz des Vergessens, der 
Begnadigung oder der Amnestie, also mit dem Verständnis, spätestens mit dem 
Frieden den Feind nicht als Verbrecher, sondern als „hostis iustus“ zu betrach-
ten und zu behandeln. Carl Schmitt hat diesen Aspekt 1952 in seinem Werk 

„Nomos der Erde“ besonders anschaulich herausgestellt. 

Mit einer Sicht sollte hingegen allerdings aufgeräumt werden: Versailles war 
nur indirekt ein Auslöser für den Aufstieg des Nationalsozialismus. Dessen 

„Erfolg“ war vielschichtiger und komplexer. Auch wenn heute kaum noch vor-
stellbar und in der historischen Bewertung vernachlässigt ist die folgende Tat-
sache: Die Bevölkerung des Reichs, der Weimarer Republik empfand unisono, 
von links, beginnend mit kommunistischen und natio-
nalbolschewistischen Strömungen47 bis rechts, quer 
durch die soziale Schichtung hindurch und einschließ-
lich der Kirchen48, diesen in der Tat demütigenden „Frie-
den“ als ehrenrührig, als ein ungerechtes Diktat . Der 
Vertrag wurde zum Trauma49.

Die vorstehende Feststellung  gilt unabhängig von der 
unseligen „Dolchstoßdebatte“, die Hindenburg aus einer 
anonymen Schweizer Zeitungsnotiz über den britischen 
General Sir Frederic Maurice übernahm50. Die Wirkung 
dieser Legende wird erst verständlich, wenn man die für die Masse der Deut-
schen überraschende Niederlage bei einem noch im Feindesland stehenden 
Heer und weitgehend unzerstörter Heimat zu Grunde legt. Trotzdem lässt sich 
von einem „Dolchstoß“ zweierlei Art sprechen, allerdings von vorne. Zum Ei-
nen bezogen auf die in dieser Härte so nicht erwarteten Kapitulations- und 
späteren Friedensbedingungen, zum anderen bezogen auf die geplatzten Hoff-
nungen, die in Wilson gesetzt worden waren. 

Die deutsche Bevölkerung erwartete von jeder Regierung, alles zu tun, um diesen 
Vertrag zu verändern, zu revidieren oder aufzuheben. Interessanterweise spiel-
ten die Reparationen im Bewusstsein der Bevölkerung - abgesehen von gezielter 
politischer Propaganda und unterstützt durch Keynes‘ Formulierung des „Kar-
thagofriedens Clemenceaus“51 - eine geringere Rolle als oft hervorgehoben52. Dies 

Protestkundgebung gegen die Be-
stimmungen des Versailler Friedens-
vertrages vor dem Reichstagsgebäude 
in Berlin, Juni 1919
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gilt auch dann, wenn die Reparationen ein Dauerthema der Weimarer Politik 
und der internationalen Wirtschaftsbeziehungen blieben und Auswirkungen auf 
die innere wirtschaftliche Lage hatten. Der spätere „Ruhrkampf“ von seinem 
Beginn am  11. Januar bis zu seinem Scheitern am 26. September 1923 ist hier 
einzuordnen53. Der neue französische Außenminister Poincaré stand Clemen-
ceau in nichts nach. Albert Leo Schlageter, der Kriegsfreiwillige und mit dem EK 
I. dekorierte Leutnant der Reserve, Freikorpskämpfer und Widerstandskämpfer 
im Ruhrkampf spielte hier eine Rolle. Er wurde nach mehreren Sabotageanschlä-
gen gefasst und nach seinem durch ein französisches Gericht ausgesprochenes 
Todesurteil am 26. Mai 1923 bei Düsseldorf hingerichtet. Schlageters Hinrich-
tung löste einen reichsübergreifenden Proteststurm aus,  und trotz auch kriti-
scher Stimmen durchaus nicht nur im nationalkonservativen Lager, verbunden 
mit zahlreichen Gedenkfeiern und der späteren Errichtung von etwa  100 Ge-
denkstätten54 im Reich. Obwohl Schlageter in einer späteren Liste der GDAP 
(Großdeutschen Arbeiterpartei/NSDAP) geführt wird, bleiben seine Mitglied-
schaft und sein Engagement umstritten, vor allem, weil er erst später durch die 
NS-Propaganda zum „ersten Soldaten des Dritten Reiches“ hochstilisiert und 
mit einem entsprechenden Mythos versehen wurde. Handlung und Wirkung 
Schlageters bleiben aber ein Beispiel für die anhaltende innere Erregung über 
den „Friedensvertrag“. Historisch interessant ist, dass eine denkbare und mögli-
che Analogie zu dem Fall Ferdinand von Schill im Jahr 1809 nie gezogen wurde. 

Die Frage nach einem Zusammenhang von Versailles und dem Nationalsozi-
alismus bedarf schließlich noch eines weiteren kurzen geistesgeschichtlichen 
Exkurses. Der Weg vom „Augusterlebnis“ des Jahres 1914 über das Kriegser-
lebnis des Ersten Weltkriegs in seinen unterschiedlichen Schattierungen bis hin 
zu einer unerwarteten Niederlage und mit dem Abschluss eines „Friedens“, der 
Deutschland „gefühlt“ aus dem Kreis der „Kulturnationen“ ausschloss, führ-
te auch zu einer geistigen Leere, einer politischen wie geistesgeschichtlichen 
Orientierungslosigkeit, die sich mit Rilkes Ausruf vom 12. Januar 1920 „Wie 
heimatlos sind wir doch alle!“ gut beschreiben lässt55. Nicht von ungefähr ana-
lysierte Oswald Spengler fast gleichlaufend zwischen 1913 und 1918 diese nicht 
nur deutsche Geisteskrise in seinem Werk „Der Untergang des Abendlandes“. 
Zudem traten in diese Leere teilweise verschwommene oder polemische Vor-
stellungen über die geistige „Gesundung Deutschlands“, verbunden mit wach-
sendem Antisemitismus und einer von dem Gespenst des Bolschewismus „als 
Lehre vom tausendjährigen [sozialistischen, d. Verf.] Reich“56 geprägten kom-
munistischen Vision. Insgesamt eine Leere, die der junge Nationalsozialismus 
mit seinen Heilsversprechungen auszufüllen schien. 
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Insofern ist es historisch billig, alle Bemühungen zu einer Revision – letztlich 
auch die hierbei erfolgreichen des Dritten Reiches von 1934 bis 1936 unter still-
schweigender Zustimmung der Entente-Mächte – als völkerrechtlichen Ver-
tragsbruch einfach vorschnell abzutun. Schwerwiegend und ausschlaggebend 
für den nationalen Drang nach einer Aufhebung waren die oben ausführlich 
beschriebenen  sechs Punkte des Vertrages.

Max Webers Warnung, der Vertrag werde zu einer schweren Hypothek für 
die junge deutsche Demokratie werden, bestätigte sich in der Folgezeit. Daher 
kann der Überlebensfähigkeit der Weimarer Republik in diesen Jahren und un-
ter den oben geschilderten Rahmenbedingungen dieses Vertrages nur höchster 
Respekt gezollt werden. 

Das Vertragswerk  ließ schließlich über Versailles hinaus eine Vertragslücke in 
Osteuropa, neben der Auflösung des Habsburgerreiches auch durch die Nicht-
einbeziehung des bolschewistischen Russlands. Die USA zogen sich entnervt 
im November 2019 aus Europa zurück, ratifizierten den Vertrag nicht und 
traten auch nicht dem Völkerbund bei. Und schließlich, mit der Aufteilung 
[Protektoratsverwaltungen] des Osmanischen Reiches weitgehend unter die 
Kriegsgewinner Frankreich und Großbritannien, wurde eine Zerfallszone, eine 

“Shatterzone of Empires“, mit weitreichenden Auswirkungen bis heute geschaf-
fen57. Die bürgerkriegsähnlichen Verhältnisse in Russland bis 1923, in Südost-
europa mit ersten Vertreibungen, Irlands „schmutziger Bürgerkrieg“ bis 1922 
sowie der türkische Zerfalls- und Abwehrkrieg bis 1923 lassen sich mit Bezug 
auf Versailles ebenfalls hier einordnen. Hinzu traten die Folgen der vorherge-
henden Mobilmachung von über zwei Millionen indigener Kolonialsoldaten 
und -arbeitern, davon etwa 644 000 als Soldaten allein auf europäischem Bo-
den eingesetzt58. Europa insgesamt verlor seinen moralischen Kredit, welches 
die bald einsetzenden weltweiten Dekolonisationsbestrebungen mit heraufbe-
schwor oder verstärkte. Neben Lenin hat auch Trotzki diese Sicht vertreten, 
wenn er im März 1923 schreibt, „…für die Bourgeoisie sei dies ein äußerst ris-
kantes Spiel, denn der Einsatz von Kolonialtruppen zwischen den Bourgeoisien der 
verschiedenen Nationen… werde zu einem raschen Wandel der…Mentalität der 
Afrikaner führen und sie revolutionären Ideen zugänglich machen“59.

So kann zu Recht auch von einer tatsächlichen weltweiten und friedlichen 
Neuordnung, wie sie das Programm des Völkerbundes vorsah, nicht gespro-
chen werden. Eine Thematik, die in diesem Essay bewusst nicht weiter verfolgt 
wurde. 
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Abschließend lässt sich für das Reich feststellen: Der „Frieden“ war zu hart oder 
zu demütigend, um ein gedeihliches Nebeneinander in Europa zu bewirken, er 
war nicht politisch vorausschauend genug, um – zumindest mittelfristig – das 

Reich langfristig als zweit- bis drittrangi-
gen Staat aus diesem Europa auszuschlie-
ßen. Und um auf die historische Einlei-
tung zurück zu kommen, das lange 
erstrebte historische Ziel Frankreichs wur-
de nicht erreicht. Der Rhein blieb – weitge-
hend – deutsch, und auch die gewünschte 
politische Umklammerung Deutschlands 

wurde mit der Neugründung eines unabhängigen Polens als, wenn auch so 
nicht gewolltem, Pufferstaat zwischen dem Reich und Russland in das Gegen-
teil verkehrt60.

Zum Autor: Ulrich C. Kleyser, Offizier der Panzeraufklärungstruppe, Oberst 
a.D., ist Mitglied der Clausewitz-Gesellschaft e.V. und Alter Herr des Corps 
Rhenania zu Tübingen. Er durchlief die Generalstabsausbildung in Hamburg 
und Rio de Janeiro und war u.a. Leiter Heereshauptverbindungsstab Frank-
reich sowie im Einsatz bei SFOR und KFOR. 2010 M.A. in Geschichte.
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Anmerkungen
1 Eröffnungssatz des französischen Premierministers Georges Clemenceau am 07. 

Mai 1919 in der Sitzung in Versailles zur Entgegennahme der Friedensbedingun-
gen durch die deutsche Delegation..

2 Reichsjustizminister Otto Landsberg (SPD) nach Erhalt des Vertragsexemplars 
vom 07. Mai. Zitiert nach Hans Fenske, Der Anfang vom Ende des alten Europa, 
München2013, 99. 

3 Georges Duby, Der Sonntag von Bouvines, .27. Juli 1214, Berlin 1988. Duby 
ordnet diesen „ersten Sieg der Franzosen über die Deutschen“, über den „furor 
teutonicus“, ein in einen vor allem kulturellen Überlegenheits- und Erinnerungs-
mythos, der sich von 1214, verstärkt noch nach 1870, bis zum II. Weltkrieg hin-
zieht. 

4 René Girard, Achever Clausewitz, Paris 2007, 13.
5 Dies ist besonders unter dem Aspekt bemerkenswert, dass Clemenceau, „le tigre“ 

und Motor wie Seele des Vertrages, „hostile à tout compromis“ bis zu seinem Tod 
1929 nicht von seiner “germanophobie et sa haine de l´Autriche-Hongrie catho-
lique“ abrückte. Zitiert nach Philippe Conrad, La Grande Guerre, in enquête sur 
l´histoire, Nr. 12/94, Paris 1994, 37.

6 Neben dem berühmten Aufsatz von Max Weber „Zum Thema der <Kriegsschuld>“ 
vom 17. Januar 1919 ist hier vor allem Sebastian Haffner anzuführen, der in sei-
nen Erinnerungen hinsichtlich Versailles ähnlich schreibt: „Die zweite Gefahr war 
Verbitterung – masochistische Selbstauslieferung an Hass, Leiden und schranken-
losen Pessimismus. Es ist fast die natürlichste deutsche Reaktion auf Niederlagen“. 
Sebastian Haffner, Geschichte eines Deutschen. Erinnerungen 1914 -1933, Mün-
chen 8 2001, 189. 

7 Herfried Münkler, Der Grosse Krieg. Die Welt 1914 – 1918, Berlin 3 2013, 771. 
8 Im Folgenden wird dieser Vertrag der historischen Betrachtung gemäß in Parathe-

se gesetzt.
9 Der Begriff “Kapitulation”  galt für die vor allem handelsorientierten Verträge 

christlicher europäischer Staaten mit dem “Diwan”,  der Regierung der “Hohen 
Pforte”, vom 16. bis zum 18. Jahrhundert.

10 Den darauf folgenden Friedensvertrag brach er allerdings schon nach seiner Frei-
lassung 1526 und führte seit 1531 fast ununterbrochen Kriege gegen das Reich 
und Habsburg. Die in der damaligen christlichen Welt umstrittene Kapitulation 
mit dem „Diwan“ erfolgte 1536. 

Reichsregierung(Hrsg.), Gesetz über den Friedensschluss, Berlin o. J. (vermutlich 1922). 

Schönpflug, Daniel, Kometenjahre. 1818: Die Welt im Aufbruch.
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11 Siehe hierzu u. a Ulrich C., Kleyser, Lazare Carnot, Berlin 2016, 85.
12  Siehe hierzu Herfried Münkler, Der Große Krieg. Die Welt 1914 -1918, Berlin  

2013, 767 ff.
13  Die Einschränkung, dass sich diese Außenpolitik nicht gegen das Reich richten 

dürfe, blieb eine Formalie und in der historischen Realität eine Fiktion. 
14 Samuel von Pufendorf, Über die Verfassung des deutschen Reiches, Berlin 1922, 

94. 
15 Bismarck wehrte sich anfangs gegen diese Rückgabe, musste sich aber Moltke und 

dem nationalen Impetus beugen. Interessant hierbei ist, dass Gneisenau 1815 die-
se Rückgabe – möglicherweise mit einem anderen Integrationserfolg – gefordert 
hatte, aber an der Weigerung Großbritanniens scheiterte. Für Frankreich gilt das 
geflügelte Wort „Nie davon sprechen – immer daran denken“ und die schwarz 
verhüllte Brunnenfigur der Maas auf der place de la Concorde in Paris, somit auch 
hier den „Revanchegedanken“ pflegend. Im Übrigen waren die zwar hohen Kon-
tributionen von 5 Milliarden Goldfranc (Vgl. 1807) nicht überzogen. Frankreich 
zahlte überraschend schnell und löste – Ironie der Geschichte – u. a. damit den 
Gründerkrach von 1873 mit aus. Im Übrigen wurde in Versailles festgelegt, die-
se Kontribution zurückzuzahlen. Die preußische Lösung, Elsass-Lothringen als 
Reichsunmittelbares Gebiet zu betrachten und unter preußische Verwaltung zu 
stellen, trug zudem nicht zu einer erfolgreichen Integration (Zabern-Affäre 1913) 
bei. 

16 Wolfgang Mommsen, Der Erste Weltkrieg. Anfang vom Ende des bürgerlichen 
Zeitalters, Bonn 2004, 204.

17 Die einzelnen Regimentsgeschichten geben hierzu mehrheitlich ein erschüttern-
des Bild gerade für die ersten Monate des Krieges. So ist hierbei auch über die 
Verantwortung oder Rücksichtslosigkeit der militärischen Führung zu sprechen.

18 Es gibt gute Gründe, hierin schon die Unmöglichkeit eines deutschen Sieges in 
diesem Weltkrieg zu sehen. Die Möglichkeit eines Sieges an der Marne und da-
mit einer, wie von Schlieffen geplant, Nordwestumfassung von Paris durch klare 
Schwerpunktbildung [Flügel], entsprechenden Kräfteansatz und mutige operativ-
strategische Führung bleibt historisch umstritten. 

19 Unter dem Versprechen der Entente, Südtirol und das Trentino als Kriegsbeute zu 
erhalten, erklärte Italien Österreich – Ungarn den Krieg. Das Reich folgte de jure 
am 28.08. 1916. 

20 Lenins maßvolles „Dekret über den Frieden“ vom 9. November 1917, dem Ange-
bot eines sofortigen Waffenstillstands, hätte eine gute Voraussetzung für einen 
frühen Frieden im Osten sein können. Am 21. März 1918 standen noch eine 
MIllion deutscher Soldaten im Osten. 

21 In knapper Form und in bestechender Logik bewertet Otto von Moser diese mi-
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litärischen Operationen. In.: Das militärisch und politisch Wichtigste vom Welt-
kriege, Stuttgart 1927.

22 Holger Afflerbach, Auf Messers Schneide. Wie das Deutsche Reich den Ersten 
Weltkrieg verlor, München 2018, 460. 

23 Bulgarien am 29. September mit der Unterbrechung der Landverbindung zum 
Osmanischen Reich; das Osmanische Reich am 30. Oktober und Österreich-Un-
garn am 3. November nach frühzeitigen, geheimen Friedensfühlern. 

24 Andres Platthaus, Der Krieg nach dem Krieg. Deutschland zwischen Revolution 
und Versailles 1918/19, Bonn 2018, 87. 

25 Daniel Schönpflug, Kometenjahre. 1918: Die Welt im Aufbruch; Bonn 2018, 32. 
Die wesentlichen Bedingungen sind: Sofortiger Rückzug aus allen besetzten Ge-
bieten, einschließlich Elsass-Lothringens, Räumung der linksrheinischen Gebiete 
binnen 31 Tagen –[diese Bestimmung wurde erfüllt, was von einer hervorragenden 
Leistung der Generalstäbe und einer – noch – strikten Disziplin der Truppe unter 
erschwerten Bedingungen spricht ], entmilitarisierte Zonen um die Brückenköpfe 
Köln, Koblenz und Mainz, zehn Kilometer neutrale Zone auf dem gesamten rech-
ten Rheinufer, einseitige Übergabe der Kriegsgefangenen, Übergabe der Kriegsflot-
te, von 1700 Flugzeugen, 25 000 MG und Artillerie, dazu Tausende von Lastwagen, 
Eisenbahnwaggons und Lokomotiven. Ebenfalls die Annullierung des Friedens von 
Brest-Litowsk, mit dem Art.116 in Versailles bestätigt. Holger Afflerbach spricht 
von einem „ conditional surrender“. .

26 Platthaus a. a. O., 125. 
27 Ebda., 11.
28 Zitiert nach Keynes, a. a. O., 82. 
29 Platthaus, a. a. O., 217f. 
30 Darunter Brasilien, welches als letztes Land am 26. Oktober 1917 dem Reich den 

Krieg erklärte. Ebda. 293. 
31 Colonel Paoli, Ĺ offensive avortée sur Berlin en juin 1919, mit Kopien der Angriffs-

befehle, SHAT – Vincennes o. J.
32  Ursprünglich standen auf dieser Liste 1590 Namen, 1920 auf 890 reduziert.. Die 

Reichsregierung blieb hart mit dem Hinweis, dass diese Auslieferung national 
nicht durchsetzbar sein. Als „Angebot“ wurden 1921 in Leipzig sechs nationale 
Verfahren eröffnet.  

33 Gisela Graichen, Horst Gründer Deutsche Kolonien, Traum und Trauma. Ber-
lin 2005, 370 f. Der vollständige Text ist Teil der Antwort auf den Protest der 
Nationalversammlung (414 Stimmen gegen 7) vom Mai 1918 mit der Forderung 

„Deutschland wieder in seine kolonialen Rechte einzusetzen“. Mantelnote der 
„Großen Vier“ vom 16. Juni 2019, Teil IV., Deutsche Rechte und Interessen außer-
halb Deutschlands, u. a. mit dem Satz “Deutschlands Versagen auf dem Gebiet 
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Militär und heimliche Rüstung in Deutschland 1918 bis 1933 –  
Vorbereitung auf den nächsten Krieg ?

Michael P. Vollert

I. Kriegsende 1918

In aussichtsloser politischer und militärischer Lage akzeptierte das Deutsche 
Reich am 9. November 1918 die Waffenstillstandbedingungen der Alliierten. 
Binnen fünfzehn Tagen mussten große Mengen an Kriegsmaterial an die Sie-
germächte abgeliefert werden, darunter 5.000 Geschütze, 25.000 Maschinen-
gewehre, 1.700 Flugzeuge sowie 5.000 Lokomotiven und 15.000 Eisenbahn-
Waggons. Die bisher besetzten Gebiete in Frankreich und Belgien und das 
linke Rheinufer waren in diesem Zeitraum zur räumen.

Der am 10. Januar 1920 in Kraft getretene Versailler Vertrag schränkte das 
militärische Potential Deutschlands noch weiter ein. Das Heer, gegliedert in 
sieben Infanterie- und drei Kavallerie-Divisionen, wurde auf ein Berufsheer 
von 100.000, die Marine auf 15.000 Mann begrenzt. Außerdem bestimmte der 
Vertrag die Abschaffung der Wehrpflicht, die Auflösung des Generalstabes, das 
Verbot einer Luftwaffe, von Panzern, Schlachtschiffen und schwerer Artillerie. 
Nur noch 102.000 Gewehre wurden dem künftigen Heer belassen. Eine Inter-
nationale Militär-Kontroll-Kommission (IMKK) sollte bis 1927 die Einhal-
tung dieser Bestimmungen überwachen. Damit war das Deutsche Reich nahe-
zu wehrlos. Die »Alte Armee«, bis 1918 das 
wichtigste außenpolitische Machtinstru-
ment des Reiches und Ordnungsfaktor im 
Innern, existierte nicht mehr. 

Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs war 
die Revision des Versailler Vertrages mit 
seinen einschneidenden Begrenzungen des 
militärischen Potentials und damit der politischen und militärischen Hand-
lungsfähigkeit des Reiches das erklärte Ziel aller deutschen Regierungen – 
gleich welcher Couleur. Dazu versuchte Deutschland regelmäßig und zumeist 
heimlich, die Vertragsbestimmungen zu umgehen und die Voraussetzungen 
für eine spätere Wiederaufrüstung zu schaffen.

Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs war die 
Revision des Versailler Vertrages mit seinen 
einschneidenden Begrenzungen des militä-
rischen Potentials und damit der politischen 
und militärischen Handlungsfähigkeit des 
Reiches das erklärte Ziel aller deutschen 
Regierungen.
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Als nach der November-Revolution 1918 der »Rat der Volksbeauftragten« die 
Regierungsgeschäfte übernommen hatte, wurde Gustav Noske , bisher Reichs-
tagabgeordneter der SPD, der den Kieler Matrosenaufstand unter Kontrolle 
gebracht hatte, zum »Beauftragten für Heer und Marine« ernannt. Seine wich-
tigste Aufgabe war es, die bis in die ersten Wochen des Jahres 1919 andauern
den Aufstandsbewegungen im Raum Berlin niederzuschlagen, die noch nicht 

festgelegten Grenzen im Osten militärisch zu schützen 
und die weitere Demobilisierung zu regeln.

Erstmals erscheint im »Gesetz über die vorläufige Reichs-
wehr« vom 6. März 1919 diese Bezeichnung für die künfti-
gen Streitkräfte der Weimarer Republik. Dieses Gesetz be-
stimmte, dass die Armee des Kaiserreiches aufzulösen und 
eine »Vorläufige Reichswehr« mit dem Auftrag zu bilden 
sei, die Reichsgrenzen zu schützen, Ruhe und Ordnung 
zu sichern und den Anordnungen der Regierung Geltung 

zu verschaffen – eine in den nächsten Monaten mit den verbliebenen gerin-
gen Kräften kaum lösbare Aufgabe. Der Personalumfang sollte zunächst noch 
400.000, ab 1.Oktober 1919 noch 200.000 und ab Januar 1920 die im Versail-
ler Vertrag festgelegten 100.000 Mann für das Heer und 15.000 für die Marine 
nicht überschreiten.

In der Weimarer Reichsverfassung von 1919 wurden die Streitkräfte der jungen 
Republik als »Wehrmacht« bezeichnet. So heißt es im Artikel 47: „Der Reichs-
präsident hat den Oberbefehl über die gesamte Wehrmacht des Reiches“. Auch 
in den Artikeln 50, 133, und 140 ist von »Wehrmacht« die Rede, in weiteren 
Gesetzen und Verordnungen danach jedoch von »Reichswehr«, der zuständige 
Minister hieß »Reichswehrminister«.

Der Begriff »Schwarze Reichswehr« entstand in den folgenden Jahren bei den 
kontroversen, oft polemisch geführten innenpolitischen Auseinandersetzungen 
über das Militär, aber auch in Reichstagsausschüssen als politischer Kampf-
begriff. Schöpfer dieser Bezeichnung war der Reichstagsabgeordnete Albrecht 
von Graefe. Otto Geßler, 1920 Reichswehrminister, und der Chef der Heeres-
leitung, seit 1920 General Hans von Seeckt  wandten sich jedoch wiederholt 
gegen die Nutzung dieses Begriffs im Zusammenhang mit den »Zeitfreiwilli-
gen« und den »Einwohnerwehren«. Lediglich die so genannten »Arbeitskom-
mandos« dürften als Schwarze Reichswehr bezeichnet werden, räumte Geßler 
1923 ein.

Reichswehrminister Gustav Noske 
(links) im Gespräch mit General
Maerker und Soldaten der Reichs-
wehr, 1919
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Da bereits Ende 1918, besonders in den ersten darauf folgenden Jahren erkannt 
wurde, dass der Schutz der Grenzen, die Sicherung von Ruhe und Ordnung 
sowie die Bekämpfung der zahlreichen Aufstände von links und rechts we-
der mit der vorläufigen Reichswehr noch mit dem künftigen 100.000-Mann-
Heer zu bewältigen wären, trafen Reichsregierung und Reichswehrführung bis 
zum Ende der Weimarer Republik mehrfach und zumeist heimlich politische 
oder militärische Gegenmaßnahmen, um diese Mängel zu beheben. Vor allem 
die ungesicherte, zunächst noch nicht festgelegte Ostgrenze, ständig bedroht 
durch die Armeen oder irreguläre Kräfte der neu entstandenen Staaten Polen 
und Tschechoslowakei, konnte weder von der Reichswehr noch von den dort 
zeitweilig stationierten Truppen der Siegermächte erfolgreich verteidigt werden.

Die in den folgenden Jahren als »Schwarze Reichswehr« bezeichneten, zumeist 
paramilitärischen Formationen, waren eine Reaktion auf die weder von der 
Polizei noch von der Reichswehr zu bewältigenden Konflikte im Innern und 
an der Ostgrenze. Bis zum Ende der 1920er Jahre folgten jedoch weitere mili-
tärische und politische Maßnahmen, häufig ohne Kenntnis oder gar Billigung 
der Regierung, die weit über den Grenzschutz oder die Sicherung von Ruhe 
und Ordnung hinausgingen. Fast immer waren diese Maßnahmen innen- und 
außenpolitisch bedenklich und nur in Ausnahmefällen durch entsprechende 
Gesetze oder Beschlüsse der Regierung gedeckt.

II. »Schwarze Reichswehr« – Organisationen und  Handlungsfelder 

Die unscharfe Bezeichnung »Schwarze Reichswehr« betraf vor allem die folgen-
den Organisationen und deren Handeln:

1. Freikorps

Bereits in den letzten Kriegstagen des Jahres 1918 forderte der Oberbefehlsha-
ber Ost, Generalfeldmarschall Leopold Prinz von Bayern, unter dem Eindruck 
der Auflösungserscheinungen bei der Rückführung des Heeres aus dem Os-
ten, dass eine zuverlässige Truppe aus Freiwilligen gebildet werden müsse, um 
die Bahnlinien zu sichern und das Übergreifen der russischen Revolution auf 
Deutschland zu verhindern. Am 16. November 1918, also nach dem Waffen-
stillstand, stimmte die Oberste Heeresleitung (OHL) dieser Forderung zu und 
bewilligte Vergünstigungen wie bessere Verpflegung und höheren Sold für die-
se Soldaten. Auch der Rat der Volksbeauftragten schloss sich, wenn auch nicht 
einstimmig, den Plänen für eine derartige Truppe an. Für die in den nächsten 
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Tagen sich formierenden Freikorps, so deren vorläufige Bezeichnung, gab es 
keine einheitliche Führung. Die OHL war froh, wenn einzelne Offiziere die 
Aufstellung selbst in die Hand nahmen.

In den nächsten Monaten entstanden so etwa 100 Freikorps zur Sicherung der 
Rückführung des Ostheeres, zum freiwilligen Grenzschutz, jedoch nur wenige 
für den Einsatz im Innern, zum Beispiel die 1. Marine-Brigade, die auf Ver-
anlassung Noskes aufgestellt worden war und 1920 beim Kapp-Putsch noch 
einen Rolle spielen sollte. Unter den Freikorps hatte das Landesjägerkorps unter 
Generalmajor Georg Maerker  eine besondere Bedeutung, da es die in Weimar 
tagende Nationalversammlung schützen sollte. Das Landesjägerkorps rettete 
die Regierung, die in den revolutionären Wirren während der Weihnachtstage 
1918 unterzugehen drohte.

Gleichzeitig mussten Aufstände im Raum Posen und in Westpreußen niederge-
schlagen werden. Da Polen und die Tschechoslowakei die Grenzen und Ergeb-
nisse der Abstimmungen über die künftige Zugehörigkeit der umstrittenen Ge-
biete nicht anerkennen wollten, marschierten ab dem 20. Januar 1919 Truppen 
der Alliierten in Schlesien ein, denen es jedoch nicht gelang, Ruhe und Ord-
nung herzustellen. Daraufhin setzte die Reichsregierung auch hier Freikorps 
ein. Die schweren Ausschreitungen zwischen Polen und Deutschen im August 
1919 konnten von den Freikorps niedergeschlagen werden, und im Mai 1921 
wurde das von Polen besetzte Annaberg im 3. Polnischer Aufstand zurücker-
obert. »Grenzschutz Ost« war der Sammelbegriff für alle dort eingesetzten sehr 
unterschiedlichen militärischen  Verbände, also nicht nur für die Freikorps.

Diese waren nicht Teil des ab November 1918 in Auflösung befindlichen deut-
schen Heeres. Ihre Aufstellung und Einsätze wurden von den Alliierten zunächst 
jedoch geduldet, um die Ausbreitung der Russischen Revolution zu verhindern 
und Deutschland nicht im Chaos versinken zu lassen. Als ab 1920/21 die Frei-
korps auf Druck der Alliierten aufgelöst werden sollten, hatten sie bereits ein 
solches Eigenleben entwickelt, dass ihre Auflösung nur mit größter Mühe und 
auch nicht vollständig durchgesetzt werden konnte. Ihre Angehörigen, zumeist 
perspektivlose ehemalige Soldaten, erhielten Sold und Verpflegung und wären 
bei ihrer Entlassung arbeitslos geworden. Sie entwickelten sich zu einem Sam-
melbecken republikfeindlicher Kräfte, die die Weimarer Republik ablehnten. 
Die durch Baltikum-Kämpfer verstärkte »Brigade Erhardt« trug Hakenkreuze 
an den Stahlhelmen, ein sichtbares Zeichen ihrer politischen Gesinnung. Der 
Auflösungsbefehl wurde von der Brigade  nicht befolgt. 
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Die Freikorps wurden nicht als »Schwarze Reichswehr« bezeichnet, als Truppe 
außerhalb des 100.000-Mann-Heeres waren sie es aber faktisch. Als der Ver-
sailler Vertrag am 10. Januar 1920 in Kraft trat, gab es noch einige hunderttau-
send Freikorps-Angehörige, die nicht gewillt waren, nach Hause zu gehen. Wie 
erwähnt waren sie ab Dezember 1918 mit 
Zustimmung des Rates der Volksbeauf-
tragten, danach mit zeitweiliger Billigung 
des Reichsregierung entstanden, gleich-
wohl Verbände, die weit über die Um-
fangszahlen für das Heer nach dem Versailler Vertrag hinausgingen, was die 
Alliierten regelmäßig beanstandeten. Zum Schutz der Ostgrenze waren sie je-
doch vorerst unentbehrlich. Problematisch war ihre innenpolitische Rolle, 
1920 die Beteiligung am Kapp-Putsch sowie ihre Nähe zu rechtsradikalen und 
republikfeindlichen Gruppen. Ihre Weigerung, sich aufzulösen, war schwerer 
Ungehorsam.

2. Einwohnerwehren

Zusätzlich zu den bis 1920 offiziell, tatsächlich weit länger bestehenden Frei-
korps und dem Grenzschutz Ost wurden nach Kriegsende so genannte »Ein-
wohnerwehren« als lokale Bürgerwehren, vor allem in Ostdeutschland zur 
Übernahme von Polizeiaufgaben gebildet. Im Reichswehrministerium wurde 
eine Zentrale zu deren Koordinierung eingerichtet. Diese paramilitärischen 
Verbände sollten vor allem den ländlichen Raum in Schlesien und Ostpreu-
ßen sichern. Bei den Regierungspräsidien und Kreisverwaltungen berieten ehe-
malige Offiziere als »Kreiskommissare« die Behörden, die auch die Erfassung 
der wehrfähigen Bevölkerung regeln sollten. Hauptaufgabe war der Schutz der 
Grenzen gegen Übergriffe durch Polen. In einigen Fällen kam es aber auch 
zu Geländebesprechungen und Instruktionsstunden durch Reichswehroffi-
ziere mit Angehörigen »Vaterländischer Verbände«. Nicht nur bei der bereits 
genannten Schlacht um Annaberg, sondern auch bei anderen Gelegenheiten 
versorgte die Reichswehr die Freikorps und Einwohnerwehren mit Waffen und 
Munition.

Als im Januar 1920 der Versailler Vertrag in Kraft trat, forderten die Alliierten 
die Auflösung der Einwohnerwehren wie zuvor der Freikorps und der übrigen 
paramilitärischen Verbände. Erst als Sanktionen angedroht wurden, wie der 
Einmarsch in das Reichsgebiet, erfolgte deren Demobilisierung, auch weil sie 
sich inzwischen zu einem Sammelbecken rechtsradikaler und republikfeindli-

Die Freikorps wurden nicht als »Schwarze 
Reichswehr« bezeichnet, als Truppe außerhalb 
des 100.000-Mann-Heeres waren sie es aber 
faktisch.
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cher Kräfte entwickelt hatten. Zu einer besonderen Entwicklung kam es in 
Bayern. Der Freistaat weigerte sich, die dort als Einwohnerwehr entstandene 
»Organisation Escherich« (Org Esch) aufzulösen. Dies wäre ein Eingriff des 

Reiches in die inneren Angelegenheiten Bayerns, so die Be-
gründung. Die Auflösung erfolgte dann doch, auch auf-
grund der angedrohten Sanktionen der Alliierten. Danach 
schlossen sich die verbliebenen Teile der Org Esch dem 
Bund der Frontsoldaten »Stahlhelm«, an.

1923 vereinbarte Seeckt mit dem preußischen Innenminis-
ter Carl Severing die Beendigung der militärischen Unter-
stützung aller nichtstaatlichen paramilitärischen Organi-
sationen durch die Reichswehr. Severing forderte zu Recht, 
dass die Auflösung illegaler Wehrverbände und Waffenla-
ger Aufgabe der Polizei, nicht des Militärs sei. Gleichwohl 
dauerte die Zusammenarbeit einzelner Reichswehrdienst-
stellen mit den so genannten »nationalen Verbänden« wei-

ter an. 1926 übernahm die Reichswehr die Aufgaben des heimlichen Grenz-
schutzes, ab 1928 wuchs die Befürchtung, dass die NSADP Zugriff auf die 
weiterhin bestehenden heimlichen Waffenlager erhalten könnte.

Im gesamten Reichsgebiet gab es solche Waffenlager, die teilweise weder dem 
Militär noch der Polizei bekannt waren. Zwischen der Reichswehrführung und 
dem Land Preußen kam es dabei zu einer Auseinandersetzung über die Zustän-
digkeit für deren Auflösung, die die Reichwehr immer wieder hinauszögerte. 
Vor allem Seeckt sperrte sich gegen die Vernichtung der Waffen und forderte die 
weitere Lagerung in Depots, die von »national gesinnten Kreisen« bewacht wer-
den sollten. An dem Verbleib des 1918 nach Auflösung des Millionen-Heeres in 
großen Mengen zurückgebliebenen Wehrmaterials entzündeten sich während 
der gesamten Weimarer Zeit Konflikte im Innern und mit den Siegermächten.

3. Arbeitskommandos

Ein weiterer Personenkreis zur heimlichen Verstärkung der Reichswehr waren 
die so genannten »Arbeitskommandos«, eigentlich zivile Arbeiter, die jedoch 
uniformiert und kaserniert waren. Reichswehrminister Geßler verteidigte sie 
als »Reste aus den Kämpfen in Oberschlesien«. Die Arbeitskommandos sollten 
die im Reichsgebiet versteckten Waffen sammeln und zerstören, sie bei Bedarf 
auch zur Grenzsicherung einsetzen. Da das Heer 1920 noch nicht seine Stärke 

Generaloberst Hans von Seeckt, 
Chef der Heeresleitung
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von 100.000 Mann erreicht hatte und die Ostgrenzen unverändert bedroht 
waren, rechtfertigte das Reichswehrministerium auch damit die Existenz der 
Arbeitskommandos und deren militärische Aufgaben.

Geführt wurden die Arbeitskommandos von den sieben Wehrkreiskommandos, 
der Schwerpunkt lag beim Wehrkreiskommando III (Berlin und Brandenburg). 
Obwohl sie den Status von zivilen Arbeitern und Angestellten hatten, wurden 
sie von ehemaligen Offizieren militärisch ausgebildet. Die Bezahlung erfolgte 
zum Teil aus privaten Spenden der ostelbischen Landwirtschaft und Industrie, 
auch weil die reguläre Bezahlung durch die Reichswehr sehr niedrig war.

Bei dem Arbeitskommando in der Festung Küstrin unter dem Major a. D. 
Ernst Buchrucker, das die Waffen der 1921 aufgelösten »Org Esch« zum Teil 
übernommen hatte, kam es zu einer besonderen Entwicklung. Buchrucker 
erweiterte eigenmächtig den Personalumfang des dortigen Kommandos und 
bildete seine Männer trotz eines Verbots durch das Wehrkreiskommando III 
intensiv an Waffen aus. Im Oktober 1923 versuchte er einen Staatsstreich, bei 
dem er Seeckt, Geßler und selbst Reichspräsident Friedrich Ebert mitreißen 
wollte. Nachdem das Wehrkreiskommando III ihn vergeblich zum Einlenken 
überredet hatte, erließ Geßler gegen ihn einen Haftbefehl. Buchruckers Ver-
such, die Festung Küstrin zu besetzen, scheiterte an dem dortigen loyalen Fes-
tungskommandanten. Generaloberst von Seeckt soll informiert gewesen sein, 
hat dies jedoch später bestritten. Was genau passierte, konnte nie aufgeklärt 
werden. Unklar blieb auch, ob Buchrucker nur die 400 Mann seines Arbeits-
kommandos oder über 18.000 bewaffnete Unterstützer hinter sich hatte, wie 
später behauptetet wurde. Abgesehen von der Festung Küstrin gab es unter 
Buchruckers Führung in zahlreichen Brandenburger Orten weitere Verbände, 
formal »Arbeitskommandos«, eingekleidet, besoldet und versorgt von örtlichen 
Reichswehr-Dienststellen. 

Ein Untersuchungsausschuss des Reichstags, bei dem der Begriff »Schwarze 
Reichswehr« genannt wurde, kam zu keinem Ergebnis. Das Reichswehrminis-
terium löste im Oktober 1923 sämtliche Arbeitskommandos auf. Buchrucker 
wurde zu zehn Jahren Festungshaft wegen Hochverrats verurteilt, aber bereits 
1929 begnadigt.

Aus Gründen der Geheimhaltung hatten alle Beteiligten keine schriftlichen 
Unterlagen, was sowohl die Aufklärung durch den Untersuchungsausschuss 
des Reichstags wie auch die historische Forschung bis heute erschwert hat.
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1926 gab der Chef der Heeresleitung an, dass die Reichswehr 350.000 Gewehre, 
12.000 Maschinengewehre, 600 Minenwerfer, 600 leichte und 75 schwere Ge-
schütze im Bestand hätte. Zulässig waren nur 102.000 Gewehre und schwere 
Artillerie überhaupt nicht. Ein Jahr später erklärte Kurt von Schleicher, 1932 
kurzzeitig Reichswehrminister und 1932/33 letzter Reichskanzler vor Hitler, 
dass die Arbeitskommandos nicht etwa nur versteckte Waffen einsammeln und 
zerstören, sondern diese auch instand halten und fachgerecht lagern sollten. Er 
bestätigte damit Jahre nach der Auflösung der Arbeitskommandos, dass diese 
weit mehr als unbewaffnete zivile Hilfskräfte waren.

4. Zeitfreiwillige

Eine weitere Gruppe außerhalb des festgelegten Personalumfangs der Reichs-
wehr waren die so genannten Zeitfreiwilligen. Zunächst gab es nicht genügend 
Bewerber für das 100.000-Mann-Heer. Da nur wenige Männer sich auf zwölf 
Jahre bei den sehr geringen Aufstiegsmöglichkeiten verpflichten wollten, warb 
man für kurze Dienstzeiten Freiwillige an, die in achtwöchigen Lehrgängen bei 
der Truppe ausgebildet wurden. 

Das System »Zeitfreiwillige« war ein klarer Verstoß gegen den Versailler Ver-
trag, daher hätten diese Soldaten spätestens im April 1920 entlassen werden 
müssen. Gleichwohl wurden einige Tausend von ihnen bei den Aufständen in 
Sachsen und im Ruhrgebiet im Dienst behalten, einige sogar bis 1923, um Per-
sonallücken zu schließen. Im September 1923 genehmigte Reichwehrminister 
Geßler die Einstellung von uniformierten Zeitfreiwilligen mit der Rechtsstel-
lung eines Soldaten für Wach- und Arbeitsdienste. Enttarnt wurde diese bis 
dahin weitgehend geheim gehaltene Maßnahme, als 1925 bei einer Übung 70 
Soldaten ums Leben kamen, die zum Teil zu den an sich unzulässigen Zeitfrei-
willigen gehörten.

Bemerkenswert ist, dass die Zeitfreiwilligen sich vorwiegend aus kriegsgedien-
ten Verbindungsstudenten und Mitgliedern nationalistischer Verbände rekru-
tierten, die die demokratische Ordnung der Weimarer Republik ablehnten.

5. Geheime Zusammenarbeit mit der Sowjetunion

Nachdem die gravierenden Beschränkungen für die Armee und die Rüstungs-
industrie durch den Versailler Vertrag bekannt geworden waren, suchten 
Reichsregierung und Reichswehrführung nach Möglichkeiten, diese Restrikti-
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onen zu umgehen. Wegen der Kontrollen durch die IMKK in Deutschland war 
man dafür auf das Ausland angewiesen. Da die westlichen Siegermächte aus 
nachvollziehbaren Gründen für eine Kooperation nicht in Frage kamen, ver-
handelte Seeckt bereits 1921, zum Teil in seiner Berliner Privatwohnung, mit 
Vertretern der neuen sowjetischen Regierung, unter anderem mit deren Kriegs-
kommissar (Kriegsminister) Leo Trotzki. Reichskanzler Josef Wirth bewilligte 
auf Vorschlag Seeckts 150 Millionen Reichsmark, unter anderem für den Bau 
einer Flugzeugfabrik durch die Dessauer Junkers-Werke in 
der Sowjetunion. Dies war bei den drückenden Reparati-
onszahlungen ein ungeheurer Betrag, der zeigt, wie wich-
tig der Politik diese Projekte waren. Da Reichspräsident 
Friedrich Ebert und der Kanzler im Falle einer Aufde-
ckung politisch nicht beschädigt werden sollten, wurden 
die weiteren geheimen Verhandlungen auf Arbeitsebene 
geführt. Im Juli 1923 wurde ein Vertrag über den Bau von 
Rüstungswerken in der Sowjetunion und die künftige ver-
deckte Zusammenarbeit der Reichswehr mit der Roten 
Armee paraphiert. 

Ebenfalls im Jahre 1923 folgte der Reichswehrminister 
dem Vorschlag, zur Verschleierung weiterer Rüstungspro-
jekte in der Sowjetunion eine »Gesellschaft zur Förderung gewerblicher Un-
ternehmen« (Gefu) als GmbH durch Strohmänner zu gründen. Initiator war 
das Truppenamt im Reichswehrministerium, das seit 1919 die Funktion des 
verbotenen Generalstabes übernommen hatte. Die leitenden Angestellten wa-
ren Offiziere, die in Zivil und zum Teil unter Decknamen ihre Tätigkeit in 
den Berliner und Moskauer Büros der Firma ausübten. Auftrag der Gefu war 
es, die Moskauer Niederlassung der Junkers-Flugzeugwerke für die Reichs-
wehr zu nutzen und in der Sowjetunion den chemischen Kampfstoff »Lost« 
weiterzuentwickeln, der zuvor in Deutschland auf dem Truppenübungsplatz 
Breloh unter Laborbedingungen erprobt worden war. Die Sowjetunion und die 
Reichswehr hielten je fünfzig Prozent der Anteile an der Gefu, die Produktion 
begann 1925.

In der russischen Kleinstadt Fili sollte das dortige Junkers-Zweigwerk 1923 mit 
der Serienherstellung von Militärflugzeugen beginnen. Dazu mussten heim-
lich Bauteile aus dem Junkers-Stammwerk in Dessau dorthin transportiert, die 
Produktion in der Inflationszeit mit US-Dollars bezahlt und weitere organisa-
torische und finanzielle Probleme gelöst werden. Statt der hundert vereinbar-

Der sowjetische Kriegskommissar 
Leo Trotzki. Mit ihm verhandelte 
der Chef der deutschen Heereslei-
tung, Generaloberst von Seeckt, 
die geheime Zusammenarbeit 
beider Länder.
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ten Flugzeuge waren 1924 gerade sechs im Bau. Außerdem gab es erhebliche 
Abstimmungsprobleme mit den Sowjets. Aufgrund der Schwierigkeiten in Fili 
bestellte die Reichswehr bei Fokker in den Niederlanden hundert andere Flug-
zeuge, was die Sowjets verständlicherweise verärgerte. Weiteres Geld musste 
nachgeschossen werden. Wegen der Erfolglosigkeit und nach 20 Millionen 
Goldmark »sunk cost« forderte die Reichsregierung seit 1923 die Beendigung 
des Flugzeugbaus in der Sowjetunion, die aber erst 1927 erfolgte, ein Beispiel 
dafür, wie Rüstungsindustrie und Reichswehr politische Vorgaben jahrelang 
ignorierten.

Da die Lieferung der hundert Fokker-Maschinen vor der IMKK nicht zu ver-
bergen war, wurden die Flugzeugteile in Kisten verpackt und heimlich in die 
Sowjetunion gebracht. Verhandelt und organisiert wurde dies von Oberst a. D. 
von der Lieth-Thomsen, im Ersten Weltkrieg Chef des Stabes des Feldflugwe-
sens, der in Moskau unter dem Decknamen Oberingenieur Lieth für die fliege-
rischen Aktivitäten der Reichswehr in der Sowjetunion zuständig wurde. Als 
Gegenleistung bot er der Roten Armee die Erfahrungen deutscher Weltkriegs-

Piloten an. Zehn ehemalige Fliegeroffiziere, in Uni-
formen der sowjetischen Luftflotte, übernahmen 
diese Beratungsaufgabe. 

Seeckt hatte frühzeitig erkannt, dass für eine künf-
tige deutsche Luftwaffe Reichswehroffiziere zu Pilo-
ten ausgebildet werden müssten, was aufgrund des 
Versailler Vertrages in Deutschland nicht möglich 

war. Dazu wurde 1926 auf dem Flugplatz Lipeck bei Woronesch in der Sowje-
tunion eine Fliegerschule gegründet, die in Kisten gelagerten Fokker-Maschi-
nen sollten dabei genutzt werden. Die Marine hatte ähnliche Probleme: Zehn 
Seekriegsflugzeuge wurden in Schweden endmontiert und dort vorübergehend 
gelagert. Von den einhundert Fokker-Maschine wurden fünfzig ins Ausland 
verkauft, von dem dabei erzielten Erlös der bis dahin kaum nutzbare Flugplatz 
Lipeck ausgebaut. Leiter der dortigen Flugschule wurde Major a. D. Stahl, auch 
er ein ehemaliger Weltkriegs-Pilot. 

Bis zum Beginn des Schulbetriebs waren immense finanzielle, organisatorische 
und logistische Probleme zu bewältigen: Verträge mit der Regierung in Moskau, 
die Finanzierung, der Ausbau des Flugplatzes durch die Rote Luftflotte nach 
deutschen Vorstellungen, die Einstellung und Ausbildung von sowjetischen 
Mechanikern, der Transport von Kraftstoff, Waffen und Munition, zum Teil 

Ausbildung deutscher Piloten an
der Flugschule in Lipeck, Sowjetunion - im 
Bild: Vier Kampfflugzeuge Heinkel D 17
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aus Deutschland. Neben dem Schulleiter kamen zwei Fluglehrer und weiteres 
Personal, ebenfalls aus Deutschland, zu dem zeitweilig auch Hauptmann Hugo 
Sperrle gehörte, im Zweiten Weltkrieg Generalfeldmarschall der Luftwaffe.

1929 kam die Ausbildung von Piloten in Lipeck zum Erliegen und wurde 1932 
endgültig beendet. Die Reichswehr hatte ihre Ziele weitgehend erreicht: Sechs 
Flugzeugtypen, Bomben, Bordwaffen und Funkgeräte konnten dort bis zur Se-
rienreife entwickelt werden.

Im Jahre 1926 wurde von der Heeresleitung mit dem sowjetischen Kriegskom-
missariat der Bau einer Panzerschule in Kasan an der Wolga vereinbart, Unter-
künfte, Werkstätten und ein Kasino mussten gebaut werden. Da das deutsche 
Heer im Ersten Weltkrieg kaum Erfahrun-
gen mit Panzern sammeln konnte und 
nach dem Versailler Vertrag deren Produk-
tion und Erprobung verboten war, musste 
die Reichswehr dazu in die Sowjetunion 
ausweichen. Nachdem das Vorhaben 1927 
aufgedeckt worden war, kamen Ausbil-
dung und Erprobung zeitweilig zum Erliegen. Erst nachdem der deutsche Bot-
schafter eine von Moskau geforderte »Legalitätserklärung« abgegeben hatte, 
konnten im Frühjahr 1928 die Ausbildung und Erprobung fortgesetzt werden. 
Mit dieser Erklärung legalisierte die Reichsregierung das Projekt, das gleich-
wohl weiterhin geheim bleiben sollte.

Zwei dafür erworbene britische und einige sowjetische Panzer entsprachen nicht 
den deutschen Vorstellungen, so dass 1929 nach vielfältigen konzeptionellen 
und technischen Schwierigkeiten die Prototypen eines deutschen Großtraktors, 
deklariert als landwirtschaftliche Geräte der Firma Krupp, vier Leichttrakto-
ren und einige Halbkettenfahrzeuge geliefert wurden. Reichskanzler Gustav 
Stresemann  und Reichswehrminister Groener forderten, dass diese Geräte auf 
keinen Fall als deutsche Produkte erkannt werden dürften. Die Fahrzeuge tra-
fen im Juli 1929 in Kasan ein. 

Leiter der Schule war zunächst Major Ritter von Radlmeier, danach Oberst Os-
wald Lutz, im Zweiten Weltkrieg General der Panzertruppen. Zum Stammper-
sonal gehörten deutsche Soldaten und Mechaniker, sowjetisches Hilfspersonal, 
zwölf Ingenieure von Krupp und Rheinmetall. Mit 1,5 Millionen Reichsmark 
war der Jahresetat etwa halb so groß wie der der Fliegerschule in Lipeck.

Da das deutsche Heer im Ersten Weltkrieg 
kaum Erfahrungen mit Panzern sammeln 
konnte und nach dem Versailler Vertrag deren 
Produktion und Erprobung verboten war, 
musste die Reichswehr dazu in die Sowjetuni-
on ausweichen.
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Aufgabe der Schule in Kasan waren die Erprobung von Kampfwagen, deren 
Weiterentwicklung sowie die Ausbildung von Panzerbesatzungen auf den Ge-
bieten  Taktik und Technik. Bis 1932 fanden mehrere Lehrgänge für Offiziere 
statt. Die Zusammenarbeit mit der Roten Armee war aufgrund konzeptioneller 
Meinungsunterschiede nicht frei von Spannungen. Als 1932 nach vier Jahren 
die Schule geschlossen wurde, hatten gleichwohl 30 deutsche und 90 sowjeti-
sche Offiziere die Lehrgänge erfolgreich beendet.

III. Die Lohmann-Affäre

Auch die Reichsmarine hatte einen, wenngleich unrühmlichen Anteil an dem, 
was als »Schwarze Reichswehr« bezeichnet wurde. Im Jahre 1923 wurde der 
Kapitän zur See Walter Lohmann, seit 1920 Leiter der Seetransport-Abteilung 
der Marine und erfahren in internationalen Geschäften, mit Wissen und Zu-
stimmung seiner Vorgesetzten zum Verwalter der „Schwarzen Kassen“ der Ma-
rine bestimmt. Aus dem heimlichen Verkauf von Kriegschiffen, die nach dem 
Versailler Vertrag eigentlich hätten verschrottet werden müssen, hatte die Ma-
rine 100 Millionen Goldmark eingenommen. Davon wurden nur 12 Millionen 
an die Reichsregierung überwiesen, die damit 1923 den militärischen Wider-
stand während der Besetzung des Ruhrgebietes durch Frankreich und Belgien 
finanzieren wollte. Mit diesem Geld  wurden dort mit Billigung von Regierung 
und Reichswehr Sabotageakte gegen die französischen und belgischen Trup-
pen finanziert. Lohmann sollte die Angelegenheit absolut geheim halten, und 
im Falle der Aufdeckung diese als Privatsache deklarieren.

Die Marine plante die Nutzung des Geldes zur Finanzierung der folgenden 
Maßnahmen:

 ȋ Kauf von Waffen.
 ȋ Aufbau eines Marine-Nachrichtendienstes.
 ȋ Entwicklung von modernen U-Booten (was nach dem Versailler Vertrag 

verboten war). Ein niederländisches Ingenieurbüro sollte die Bauplanung 
übernehmen. Gebaut werden sollten die U-Boote in Spanien, nach Ver-
mittlung durch Korvettenkapitän Wilhelm Canaris, im Zweiten Weltkrieg 
Admiral.

 ȋ Bau von Flugzeugen durch die Firmen Heinkel und Dornier.
 ȋ Gründung der Seeflugversuchsanstalt »Severa« zur Ausbildung von Marine-

fliegern und Entwicklung von Seeflugzeugen.
 ȋ Erwerb der Travemünder Yachthafen AG zur Entwicklung von Schnell-



175

booten.
 ȋ Gründung des Deutschen Hochseesportverbands Hansa zur Förderung des 

Offiziernachwuchses der Marine.

Außerdem engagierte sich Lohmann bei rein kommerziellen Projekten, z.B. 
durch Beteiligung an der Phoebus Film AG, die auch Werbefilme für die Ma-
rine produzieren und in ihren Auslandsbüros Agenten zur Nachrichtengewin-
nung einsetzen sollte. Als die Phoebus in finanzielle Schwierigkeiten geriet, er-
wirkte Lohmann eine Bürgschaft des Reiches, was nicht verhinderte, dass die 
verschachtelte Firmenkonstruktion 1926 zusammenbrach.

Aufgedeckt wurde die Angelegenheit durch das »Berliner Tageblatt«, das ein 
ehemaliger Mitarbeiter der Phoebus informiert hatte. Unter Androhung eines 
Strafverfahrens wegen Landesverrats konnte die Reichsregierung die Veröf-
fentlichung in der Presse verhindern. Reichswehrminister Geßler musste 1928 
zurücktreten. Unter seinem Nachfolger, dem Weltkriegs-General Wilhelm 
Groener, bewilligte der Reichstag 26 Millionen Reichsmark zur Abwicklung 
der Affäre. Geßler entließ Lohmann und den Chef der Reichsmarine, Admi-
ral Hans Zenker, der mit gekürzter Pension in den Ruhestand versetzt wurde. 
Künftig unterlag der Haushalt für die geheime Rüstung der Kontrolle durch 
den Rechnungshof, die Lufthansa übernahm die Severa.

IV. Der Beitrag der Lufthansa zur geheimen Rüstung

Bis 1922 blieb der Bau von Flugzeugen in Deutschland verboten. Dieses Verbot 
wurde danach schrittweise gelockert, und 1925 erhielt das Reich im Vertrag 
von Locarno wieder die Lufthoheit; eine eigene Luftwaffe war jedoch weiter-
hin unzulässig. Die Reichsregierung strebte jedoch bereits seit 1919 an, wieder 
Luftgeltung zu erhalten sowie eine eigene Luftfahrtindustrie aufzubauen. Mit 
der Gründung der Danziger Deutschen Luftpost GmbH 1920 konnten die 
Beschränkungen des Versailler Vertrages für die Luftfahrt erstmalig umgangen 
werden, da die Stadt jetzt nicht mehr zum Deutschen Reich gehörte. Chef der 
Gesellschaft wurde der Hauptmann a. D. Erhard Milch, im Zweiten Weltkrieg 
Generalfeldmarschall der Luftwaffe, 1926 bei Gründung der Lufthansa deren 
Technischer Direktor. Hauptmann a. D. Ernst Brandenburg, auch er ein Welt-
kriegs-Pilot, koordinierte im Reichverkehrsministerium als Abteilungsleiter für 
Luftfahrt die Vorbereitungen für eine künftige Luftwaffe.

Seit ihrer Gründung war die Lufthansa in Deutschland der wichtigste Erfah-
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rungsträger für Flugzeuge, deren Motoren, Navigations- und Funkgeräte. Un-
tersucht wurde, ob Lufthansa-Flugzeuge kurzfristig zu Bombern oder Aufklä-
rern umgebaut werden könnten. Obwohl die Reichswehr dafür 12 Millionen 
Reichsmark  ausgegeben hatte, waren bis 1928 kein fronttaugliches Flugzeug, 
keine geeigneten Bomben oder Bildgeräte entwickelt worden.

In einer Planübung untersuchte die Reichswehr, wie in einem künftigen Luft-
krieg das Personal, das Material und die Bodenorganisation der Lufthansa ge-
nutzt werden könnten. Eine günstige Voraussetzung dafür war, dass noch 1928 
zwei Drittel der Lufthansa-Piloten ehemalige Militärflieger waren. Damit  hat-
te die Lufthansa auch einen Anteil an der heimlichen Aufrüstung, was Carl von 
Ossietzky, pazifistischer Redakteur in der Zeitschrift »Weltbühne« aufdeckte. 
Die bereits erwähnte paramilitärische Severa musste aufgelöst werden und wur-
de jetzt unter dem Namen »Luftfahrtdienst GmbH« eine Tochtergesellschaft 
der Lufthansa.

Als 1932 die Beschränkungen der Rüstung durch den Versailler Vertrag weiter 
gelockert wurden, plante die Reichswehr den Kauf von 200 Kampfflugzeugen, 
zuzüglich weiterer 120 als Reserve, die bei der Lufthansa geparkt werden soll-
ten. Damit leistete dieses kommerzielle Verkehrsunternehmen einen wichtigen 
Beitrag zur heimlichen Aufrüstung in der Weimarer Republik, auch wenn da-
für nicht der Begriff »Schwarze Reichswehr« genutzt wurde.

V. Aufdeckung

In der gesamten Weimarer Zeit wurde die geheime Aufrüstung immer wie-
der enttarnt. Frühzeitig hatten die sozialdemokratischen Polizeipräsidenten in 
Preußen auf die Existenz der geheimen Waffenlager und die teilweise illegalen 
Aktivitäten der Reichswehr hingewiesen, die 1923 mit dem bereits erwähnten 
Abkommen zwischen Seeckt und dem preußischen Innenminister Severing be-
endet wurden. 1926 forderte die SPD im Reichstag umfassende Informationen 
dazu. Versuche, durch die Aufdeckung der von der Reichsregierung weitge-
hend geduldeten Maßnahmen deren Sturz herbeizuführen, scheiterten jedoch. 
Die Partei konnte aber die Begrenzung der Haushaltsmittel für Heer und Ma-
rine und deren künftige Kontrolle durch das Parlament durchsetzen. Als 1926 
Deutschland in den Völkerbund aufgenommen werden sollte, sprach sich Se-
eckt dagegen aus, weil er die Aufdeckung der heimlichen Rüstung befürchtete. 
Ebenfalls 1926 veröffentlichte die Presse die Ausbildung von Piloten und die 
Erprobung von Fluggerät in der Sowjetunion.
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Nachdem der Druck von allen Seiten zunahm, die heim-
lichen Rüstungsmaßnahmen bloßzulegen, entschloss sich 
General Wilhelm Heye, Nachfolger  Seeckts als Chef der 
Heeresleitung, 1927 zu einem umfassenden Bericht an die 
Reichsregierung – vermutlich, um reinen Tisch zu machen. 
Er informierte über den Grenzschutz Ost, die geheimen 
Waffenlager und die Zusammenarbeit mit der preußi-
schen Regierung, er missbilligte die Teil-Finanzierung der 
Arbeitskommandos durch örtliche Gutsbesitzer und die 
Industrie. Damit wurden jedoch keineswegs alle Aktivi-
täten im Bereich der heimlichen Rüstung und Schwarzen 
Reichswehr beendet, die teilweise bis in die 1930er Jahre 
andauerten.

IV. Schlussbetrachtung

Während der gesamten Weimarer Zeit entzündeten sich an der heimlichen 
Aufrüstung beziehungsweise der Schwarzen Reichswehr schwerwiegende Kon-
flikte:

Zwischen der Reichsregierung und den Siegermächten:
Die IMKK stellte regelmäßig Verstöße gegen den Versailler Vertrag fest, bei de-
nen der Personalumfang des 100.000-Mann-Heeres überschritten wurde. Dies 
wurde nur ausnahmsweise und kurzzeitig zur Bekämpfung von Unruhen im 
Innern und für den Grenzschutz Ost geduldet.

Zwischen dem Reich und Preußen:
Der preußische Innenminister Carl Severing beanspruchte die Kontrolle über 
die entdeckten geheimen Waffenlager und deren Zerstörung durch die Landes-
polizei. Außerdem widersprach er polizeilichen Einsätzen der Reichswehr. Erst 
durch das Seeckt-Severing-Abkommen von 1923 wurde dieser Konflikt gelöst.

Zwischen dem Reich und Bayern:
Dieser Streit entzündete sich 1920 an der Weigerung der bayerischen Regie-
rung, die so genannte »Org Esch« aufzulösen, obwohl die Alliierten mit dem 
Einmarsch in das Reichsgebiet gedroht hatten. Im Widerspruch zur Weimarer 
Reichsverfassung (Artikel 6,4, 47 und 79) unterstellte sich die bayerische Re-
gierung 1923 die dort stationierte 7. Division der Reichswehr und verpflichtete 
sie auf den Freistaat, obwohl nach Artikel 176 alle Soldaten auf die Reichsver-

General Heye, Chef der Heereslei-
tung, 1927
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fassung zu vereidigen waren. Bei einer Übung dieser Division im Herbst dieses 
Jahres sollte die Verstärkung von deren Infanterie-Verbänden auf das Dreifache 
und die Aufstellung zusätzlicher Einheiten erprobt werden. Dazu kam es je-
doch nur ansatzweise. Dies war ein weiterer Versuch, den Personalumfang des 
100.000-Mann-Heeres unzulässigerweise erheblich zu erweitern.

Zwischen der Reichsregierung und der Reichswehr.
Um die Restriktionen des Versailler Vertrages zu umgehen, ergriff die Reichs-
wehr-Führung, in vielen Fällen ohne Billigung und Kenntnis der Regierung, 
politisch und rechtlich unzulässige Maßnahmen. Die Schwarzen Kassen bei 
der Lohmann-Affäre und bei anderen Gelegenheiten waren Verstöße gegen das 
Budgetrecht des Reichstages und geltendes Haushaltsrecht.

Ein eindeutiger Verstoß gegen internationales Recht waren die Aktivitäten der 
Reichswehr in der Sowjetunion. Wenn die Presse die heimliche Rüstung auf-
deckte, darüber berichtete und die Regierung dagegen mit Strafverfahren we-
gen Landesverrats vorging, so entsprach dies vermutlich dem Rechtsverständ-

nis des Militärs in der Weimarer Republik, 
nicht jedoch den heutigen Vorstellungen 
von Pressefreiheit.

Unabhängig von den genannten Rechtsver-
stößen wurde das Handeln der Reichswehr, 
zum Teil auch der Politik, damit gerecht-

fertigt, dass Deutschland sich von den Fesseln des Versailler Vertrages befreien 
müsse. Irgendwann, so glaubten das Militär und weite Teile der Öffentlich-
keit, werde Deutschland wieder eine Großmacht mit einer den Siegermächten 
ebenbürtigen Armee sein und die Schmach der Niederlage überwinden. Dafür 
nahm man Rechtsverstöße billigend in Kauf.

Das Handeln des Militärs ergab sich auch aus dessen Sozialisation im Kaiser-
reich, in dem die Armee eine zentrale Rolle gespielt hatte, und der Ablehnung 
des politischen Systems von Weimar. In einem Brief an den bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Gustav von Kahr vom 23. November 1923 hatten Seeckt wie 
auch andere Offiziere mehrfach bei anderen Gelegenheiten ihre Distanz zu der 
neuen politischen Ordnung erklärt. Und wer Jahrzehnte dem König von Preu-
ßen oder einem anderen Landesherrn die Treue geschworen hatte, war in aller 
Regel ab 1918 kein überzeugter Republikaner.

Irgendwann, so glaubten das Militär und wei-
te Teile der Öffentlichkeit, werde Deutschland 
wieder eine Großmacht mit einer den Sieger-

mächten ebenbürtigen Armee sein und die 
Schmach der Niederlage überwinden. Dafür 
nahm man Rechtsverstöße billigend in Kauf.
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Während der Weimarer Zeit diente die zumeist heimliche Aufrüstung, die Auf-
stellung zusätzlicher Truppenteile über den im Versailler Vertrag festgelegten 
Personalumfang hinaus dem Schutz der bedrohten Ostgrenze sowie der Be-
kämpfung der zahlreichen Aufstände im Innern. Der heimliche Aufbau der an 
sich verbotenen Luftwaffe und die Ent-
wicklung einer künftigen Panzerwaffe wa-
ren jedoch Vorbereitungen auf einen künf-
tigen Krieg, der 1939 – jetzt unter andern 
politischen Umständen – von Deutschland 
entfesselt wurde.

Hinweis: Die  vorstehende Veröffentli-
chung basiert auf einem Vortrag, den der 
Verfasser am 25. November 2019 vor dem Regionalkreis West der Clausewitz-
Gesellschaft e.V. gehalten hat.

Zum Autor: Oberst a.D. Michael P. Vollert diente über dreißig Jahre im Trup-
pen- und Generalstabsdienst in der Bundeswehr. Nach seinem Ausscheiden 
war er acht Jahre Abteilungsleiter in einem Kölner Industrieunternehmen. Im 
Ruhestand Studium der Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Pro-
motion 2008.
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Kapitel IV

Clausewitz und die Schweiz – gestern und heute

Clausewitz und der Feldzug Suworows  
in den Schweizer Alpen im Jahre 1799

Alois Camenzind

Vorbemerkung

Dieser Beitrag basiert inhaltlich in wesentlichen Teilen auf dem im Literatur-
verzeichnis angegebenen und  zitierten Werk von Carl von Clausewitz über die 
Feldzüge von 1796 und 1799 in Italien und in der Schweiz sowie der Publikati-
on von Alois Camenzind „Maultiere machen Geschichte oder Suworows Krieg 
in den Schweizer Alpen im Jahre 1799“ mit den dort zitierten Literaturangaben. 

1. Einleitung 

Der russische General Alexander Wassiljewitsch Suworow hat sich im Jahre 
1799 knapp vier Wochen in der Schweiz aufgehalten. Seine Soldaten haben 
nach beschwerlichen Märschen über den Gotthard- (mit Umgehungen über 
den Lukmanier-, Oberalp- sowie den Chrüzlipass), den Chinzig-, den Pragel- 
und zuletzt den Panixerpass im Oktober 1799 die Schweiz verlassen. Von rund 
21.000 Soldaten, die aus Oberitalien kommend am Luganersee in die Schweiz 
einmarschiert sind, haben am 10. Oktober noch rund 15.000 Mann Chur er-
reicht. Circa 10.000 Mann sollen noch kampffähig gewesen sein.1 

Dass es so weit gekommen ist, war auf verschiedene Umstände zurückzuführen. 
Neben dem komplizierten Kriegsplan und dessen Umsetzung, den schwierigen 
Geländeverhältnissen und der Witterung war es vor allem auch die verspätete 
und stark reduzierte Lieferung von Maultieren, die zu einer wesentlichen Ver-
zögerung beim Abmarsch in Taverne führte.2, 3

Dies wiederum erlaubte es den Franzosen unter General  André Masséna, die 
Russen unter General  Alexander Michailowitsch Rimski-Korsakow  in der 
zweiten Schlacht von Zürich und einen weiteren Verbündeten, General Fried-
rich von Hotze, an der Linth einzeln zu schlagen, bevor die Vereinigung mit 
Suworow gelingen konnte.4
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Die Kämpfe in den Schweizer Alpen standen im Zeichen des 2. Koalitions-
krieges (1799 bis 1802) und waren für den ganzen Krieg von entscheidender 
Bedeutung. Clausewitz umschreibt dies wie folgt: «Wir kommen jetzt zu dem 
wichtigsten Abschnitte des ganzen Krieges, wo ein Wechsel in der grossen Rol-
lenvertheilung für Feldherren und Armeen eintritt, neue Feldherren berufen 
werden und neue Kriegstheater sich aufthun;».5

2. Inhaltsübersicht

Inhaltlich werde ich nach dieser kurzen Einleitung (1.) und der Inhaltsüber-
sicht (2.) auf das politische Umfeld und die Einbettung des Alpenfeldzuges von 
Suworow in den zweiten Koalitionskrieg zu sprechen kommen (3.) und dann 
den Feldzug im Überblick inklusive der Kriegspläne und der tatsächlichen 
Umsetzung darstellen (4.). Danach wird auf die verschiedenen Optionen und 
deren Beurteilung durch Clausewitz eingegangen (5.), bevor auf Unklarheiten 
und Kontroversen hingewiesen wird (6.) und zum Schluss eine summarische 
Beurteilung mit Schlussbemerkungen erfolgt (7.).

3. Politisches Umfeld und Ausgangslage

Die Französische Revolution und die damit verbundene Proklamation von Frei-
heitsrechten sowie der Sturz und die Hinrichtung des französischen Herrscher-
paares hatten zum ersten Koalitionskrieg geführt (1792 – 1797). Bei diesem 
stand eine Koalition, bestehend aus Preussen, Österreich, England und Spani-
en, Frankreich gegenüber. Anfänglich siegten die Verbündeten. Dann waren 
es aber vor allem die Erfolge Frankreichs über die Österreicher in Oberitalien, 
bei denen sich ein junger, sehr engagierter General, Napoleon Bonaparte, her-
vortat6, die zur Niederlage der Koalition und zum Frieden von Campo Formio 
im Jahre 17977  führten. Dabei mussten Belgien und das linke Rheinufer im 
Tausch gegen Venedig und Teilen von Istrien und Dalmatien an Frankreich 
abgetreten werden. Zudem wurden sukzessive verschiedene Tochterrepubliken 
(Cisalpinische, Ligurische, Helvetische, Batavische beziehungsweise die Par-
thenopeische Republik) gebildet, mit denen Frankreich sein Satellitensystem 
ausbaute und festigte.8

Weil Frankreich seine Expansionspolitik intensiv weiterverfolgte, wurde bald 
eine zweite Koalition gebildet, mit der die Bourbonen wieder als Herrscher 
in Frankreich eingesetzt werden sollten. Sie bestand aus England, Österreich, 
Russland, Neapel, Portugal und dem Osmanischen Reich. Die Aussichten 
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schienen deshalb günstig, weil Napoleon sich mit einem Teil der französischen 
Armee in Ägypten befand und der Koalition mit Erzherzog Karl und Suworow 
zwei überaus begabte und kampferprobte Heerführer zur Verfügung standen. 
Daneben fügte die englische Flotte unter Admiral Nelson den Franzosen im 
Mittelmeer vernichtende Niederlagen zu.

Der zweite Koalitionskrieg dauerte von 1799 bis 1802.9 Er war geprägt durch 
zwei völlig unterschiedliche Gesichter.10 Als Hauptkriegsschauplätze sind ne-
ben der Schweiz vor allem Süddeutschland, Italien und Holland sowie das Mit-
telmeer, Ägypten und Syrien zu erwähnen.

Das erste Kriegsjahr 1799 stand zuerst im Zeichen der Koalition. Das heißt, im 
Norden mit den Siegen von Erzherzog Carl von Österreich-Teschen über Gene-
ral Jean-Baptiste Jourdan im Süddeutschen Raum bei Osterach und Stockach 
im März 1799 sowie über Masséna in der ersten Schlacht bei Zürich im Juni. 
Hinzu kamen im Süden die Erfolge von Suworow in Italien über General Jean-
Victor Moreau bei Cassano im April, General Jacques Macdonald an der Treb-
bia im Juli und General Barthélémy Joubert bei Novi im August. Nach den 
militärisch unglücklichen Umstrukturierungen auf den beiden Kriegsschau-
plätzen aufgrund von Anordnungen der beiden Höfe in Wien und Petersburg 
mussten sich die Russen unter Korsakow in der zweiten Schlacht bei Zürich 
Ende September Masséna geschlagen geben. Der Zug Suworows über die Al-
pen mit verschiedenen Gefechten war schließlich nutzlos.

Das Jahr 1800 war geprägt durch das Erscheinen von General Napoleon Bo-
naparte, der noch Ende 1799 seine Armee in Ägypten verlässt, das Direktori-
um stürzt und sowohl militärisch als auch politisch das Heft fest in die Hand 
nimmt. Vor allem sein Sieg bei Marengo nach der überraschenden Überque-
rung des Großen St. Bernhard und der Sieg Moreaus bei Hohenlinden zusam-
men mit dem Austritt Russlands aus der Koalition führten zur endgültigen 
Niederlage der Gegner Frankreichs und endete 1801 im Frieden von Lunéville. 
Damit mussten im Wesentlichen die Bedingungen des Friedens von Campo 
Formio aus den Jahre 1779 anerkannt werden. Erst 1802 war auch England 
bereit, dem Friedensvertrag beizutreten.

 4. Der Feldzug Suworows in der Schweiz im Überblick

Die Schweiz stand im Jahre 1799 im Zeichen intensiver Kämpfe. Schon 1798 
war die morsche Eidgenossenschaft zusammengebrochen. Sie wurde trotz der 
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heldenhaften Kämpfe der Innerschweizer durch die französischen Revoluti-
onsheere besetzt. Strategisch kam ihr als Bindeglied zwischen dem Süden und 
dem Norden und auf Grund der verschiedenen Übergänge zusammen mit dem 
Tirol und dem Veltlin eine wesentliche Bedeutung zu, was von beiden Kriegs-
parteien rasch erkannt wurde.

Das Jahr 1799 war für die Schweiz gekennzeichnet durch die Kämpfe in Grau-
bünden im März und April, die Volkserhebungen in der Innerschweiz und im 
Wallis im Mai, die Offensive der Österreicher und die erste Schlacht bei Zürich 
im Juni, die Umgruppierungen bei den Verbündeten und der Ersatz der Trup-
pen von Erzherzog Karl durch die Russen unter General Korsakow vor Zürich, 
die zweite Schlacht bei Zürich Ende September, Suworows Alpenüberquerung 
im September/Oktober mit einem geplanten Zusammenschluss der russischen 
Verbände im Raum des Zürichsees sowie dem Rückzug der Russen aus der 
Schweiz im Monat Oktober/November.11

4.1 Ausgangslage und Kriegsplan Suworows im Lager von Asti

Suworow hatte sich gegen den Abmarsch in die Schweiz gewehrt und verließ 
Italien nur widerstrebend, zumal vorerst unklar war, ob Erzherzog Carl mit 
seinen Österreichern im Raum Zürich blieb und sich dort zusammen mit Kor-
sakow gegen Masséna stellte. Er musste sich aber den Anordnun-
gen der Höfe in Wien und Petersburg fügen.12, 13

Nach dem Abmarsch des Erzherzogs aus der Schweiz präsentier-
te sich die Ausgangslage für Suworow bei seinem Eintreffen im 
Hauptquartier in Asti Ende August wie folgt: 

Auf Seiten der Verbündeten14 stand Korsakow mit dem Gros, 
rund 53.000 Mann zwischen Rhein und Zürich. Hotze befand 
sich mit dem Gros seines Verbandes, insgesamt rund 17.000 
Mann, zwischen Rapperswil und Walenstadt. Seine Unterstell-
ten, Jellachich zwischen Walenstadt und der Luziensteig, Linken zwischen der 
Luziensteig und Reichenau sowie Auffenberg bei Disentis. Dieser wurde Suwo-
row direkt zugeteilt und machte den ganzen Feldzug über die Alpen ab Disentis 
mit. Hinzu kamen kleinere Verbände von der Italienarmee im Aostatal und die 
Brigade Strauch mit rund 4.600 Mann in der Leventina, die im Bedrettotal bei 
Airolo zum Flankenschutz stehen gelassen wurde .

General Suworow
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Suworow selber verfügte gemäss den Angaben bei von Reding15 über rund 
21.000 Mann, die in zwei Korps (Hauptkorps Derfelden mit rund 14.000 
Mann sowie Rosenberg mit rund 7.000 Mann) mit etwas Kavallerie (Maultiere 
und Kosaken), Artillerie (umgruppiert für das Gebirge) und Genie gegliedert 
wurden. Wesentlich war zudem, dass man Suworow für den Zug über die Al-
pen rund 1.400 Maultiere in Aussicht stellte. Geliefert wurde dann jedoch le-
diglich knapp die Hälfte.16 Dies hatte, zusammen mit den Umgruppierungen 
und der Bereitstellung der Versorgung, zeitliche Verzögerungen zur Folge, die 
sich sehr ungünstig für den Angriff Suworows auswirkten.17

Die Franzosen waren unter dem Oberkommando von General Masséna in der 
Schweiz wie folgt gegliedert:18, 19

Der rechte Flügel mit der Division Thureau stand im Wallis, die Division Le-
courbe mit drei Brigaden im Raum Gotthard, Urserental, Oberalppass (Gudin), 
im Reusstal (Loison), im Glarnerland (Molitor). Die Division Soult stand zwi-
schen Reichenburg und Horgen, das Zentrum mit den Divisionen Mortier am 
Albis bis Birmensdorf sowie Lorges im Limmattal zwischen Altstätten und 
Spreitenbach.

Der linke Flügel mit den Divisionen Ménard, Klein, Chabran stand entlang 
dem Rhein von Baden bis Basel und Montchoisy im Innern der Schweiz. Hin-
zu kam noch eine kleinere Reserve Infanterie und Artillerie.

Von Reding nennt für die gesamte Armee Massénas in der Schweiz insgesamt 
rund 92.000 Mann.20

Zum Kriegsplan Suworows liegt eine deutsche Fassung vor. Dass ein solcher 
Plan in deutscher Sprache vorgelegen hat, mag damit begründet sein, dass der 
Stabschef Suworows, Oberst Weyrother, Österreicher war, der Plan sich un-
ter anderem auch an deutsch sprechende Verbündete (Hotze, Auffenberg u.a.) 
richtete und Suworow, wie man dem Einzug in Altdorf entnehmen kann,21 zu-
dem der deutschen Sprache teilweise mächtig war. Clausewitz demgegenüber 
vertritt die nachvollziehbare Auffassung, dass es sich dabei um eine schlechte 
Übersetzung aus dem Französischen handelt, was er aus dem «Kauderwelsch»22 
schliesst, mit welcher die deutsche Übersetzung23 teilweise daherkommt.
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Wir basieren deshalb hier auf der französischen Fassung, wie sie bei Clausewitz 
in der französischen Übersetzung seines Werkes über den Feldzug wiedergege-
ben wird:24

«Circulaire du Maréchal Souvarov aux généraux Hotze, Korsakof et Linken.

Asti le 5 Septembre 1799.

« Les troupes impériales de Russie, qui jusqu’ à présent, étaient à l’armée d’Italie, 
partiront le 8. Septembre du Piémont, pour se rendre en Suisse, et je compte arriver 
avec elles le 17 à Airolo, au pied de ce côté du Saint-Gothard que je me propose 
d’attaquer le 19. »

« Comme les troupes du Colonel Strauch, celles du prince Victor Rohan, et du Comte 
Haddick, doivent coopérer à l’attaque, il sera très nécessaire que les armées des deux 
cours impériale, réunies en Suisse, fassent avec fermeté et constance une attaque 
générale simultanée et combinée sur toutes les positions de l’ennemi; mais surtout 
l’aile gauche, sous les ordres de M. le baron de Linken, réunira tous ses moyens, fera 
tous ses efforts, peut-être même avec des renforts préalables, pur faciliter et soutenir 
le passage du corps d’armée russe, par le mont St. Gothard, la haute vallée de la 
Reuss et celle de la Linth. De même qu’ il sera possible d’attaquer l’ennemi à revers, 
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on pourra aussi par la jonction rapide de l’aile gauche de l’armée impériale, et en 
avancant de concert, empêcher l’ennemi de culbuter le corps russe d’Italie et de le 
détruire en détail ».

« Comme je ne n’ai pas eu connaissance exacte des positions des deux armées impéria-
les en Suisse, et que seulement par des rapports pris an passant, je dois présumer que 
le corps de troupes russes, sous les ordres du général  Korsakov, est posté entre Zurich 
et l’Aar, le long de la rive droite de la Limmat, celui des troupes impériales et royales, 
sous les ordres de M. le baron de Hotze, entre le lac de Zurich et celui de Wallen-
stadt, par Maienfeld dans le Rheintal jusqu’ à Disentis; je dois, avant tout, attendre 
la jonction des troupes de ce dernier. Je désire d’apprendre de lui-même, comme con-
naissant mieux les localités, où, et comment l’opérer. De même, de mon côté, dès que 
la jonction aura réussi, je pense que les troupes russes d’Italie, ne pouvant plus être 
arrêtées, pénétreront sur les deux rives du lac de Lucerne, celles de MM. de Linken 
et Hotze entre les lacs de Zurich et Zug, et enfin la réunion totale des troupes russes 
du général Korsakov près la rive droite de la basse Reuss et de l’Aar ; ce sera la seule 
manouvre qui puisse promettre un résultat décisif pour les opérations ultérieures ».

« Comme je me hâterai de vous faire connaître, de Bellinzona, l’arrivée de la colon-
ne des troupes russes d’Italie, c’est aussi à Bellinzona, au plus tard, à moins que vous 
ne le puissiez plus tôt, par la route de Novara et Varèse, que vous me ferez connaître, 
par courriers, la position et la force de toutes les troupes, tant russes que royales-
impériales, qui se trouvent réunies en Suisse, ainsi que les positions de l’ennemi, ses 
forces et leur distribution. Je désire aussi, que MM. Les généraux baron de Hotze et 
de Linken me communiquent leurs avis et leurs connaissances locales sur le terrain 
et la manière de faire la guerre dans ce pays, en indiquant comment la coopération 
précipitée de toutes les troupes que sont déjà en Suisse, et de celles qui y marchent 
d’ ici peut être le plus efficacement et les plus utilement exécutée ; je serai par là en 
état de préparer mon attaque et d’en déterminer le jour et l’ heure positifs. »

Clausewitz geht davon aus, dass die Idee für diesen Angriffsplan vom österrei-
chischen Generalstab (Oberst Weyrother) stammt, der Suworow zur Verfügung 
stand, nachdem Zar Paul I. Stäbe in seiner Armee verboten hatte. Die Redakti-
on selber sei aber durch Suworow oder durch jemanden aus dem unmittelbaren 
Umfeld erfolgt. Er weist im Weiteren darauf hin, dass nach den Feststellungen 
von Erzherzog Carl ein wesentlich präziserer Plan vom 10. September stamme, 
wonach Suworow am 24. den Gotthard eingenommen, am 25. in Altdorf und 
am 26. In Schwyz sein wollte, von wo aus er am 27. und gleichzeitig auf der 
anderen Seeseite via Engelberg gegen Luzern vorstoßen wollte.25
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Im Postscriptum26 empfiehlt er den Österreichern ausdrücklich, den gefürch-
teten Bajonettangriff der Russen anzuwenden, weil er damit die Angriffe und 
«nos succès multipliés et très-peu sanglants» zu gestalten glaubt. Zu diesem 
Zwecke sollen Offiziere aus dem Korps Korsakow zur Instruktion abgestellt 
werden, die sich mit dieser Angriffsart auskennen.

4.2 Der Kriegsplan seines Gegenspielers Masséna

Masséna wurde durch das Direktorium wiederholt zu offensiven Handlungen 
gedrängt. Nachdem Erzherzog Carl mit seinen Truppen die Schweiz verlassen 
und durch Korsakow mit einem russischen Verband abgelöst worden war, 
schien die Lage für ihn günstiger, ohne allerdings von den Absichten der Koa-
lition etwas zu wissen. Er wollte direkt gegen Korsakow vorgehen und die bei 
Zürich und hinter der Limmat stehenden Russen mit vier Divisi-
onen (Mortier, Lorges, Ménard und Klein) angreifen. Daneben 
sollten General Soult Hotze hinter die Linth zurückwerfen und 
Lecourbe die Österreicher über den Oberalppass gegen Disentis 
bedrängen.27, 28

Direkter Gegenspieler von Suworow war General Claude-Jacques 
Lecourbe, ein sehr fähiger, erfolgreicher Divisionskommandant, 
wie sowohl Masséna29 und auch Jomini30 feststellen.

Ohne die gegenseitigen Angriffspläne zu kennen, hatten die bei-
den Kontrahenten ihren Angriffsbeginn fast zeitgleich vorgesehen. Masséna 
wollte am 25. September vorgehen; Suworow sah den Beginn seiner Angriffs-
aktionen für den 27. und 28. September vor.

4.3 Die tatsächliche Umsetzung

Die tatsächliche Umsetzung des Feldzuges von Suworow in der Schweiz kann 
wie folgt zusammengefasst werden:31

Zeit Suworow Detachierte Verbündete 
September
15. Suworow in Taverne
19. Korps Rosenberg in 

Bellinzona
20.

General Masséna 
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21. Abmarsch Derfelden 
ab Taverne 

Abmarsch Rosenberg 
von Bellinzona über 
den Lukmanier 

22.
23. Suworow mit dem 

Gros und Strauch bei 
Dazio und vor Airolo

Rosenberg im Tavetsch

24. Angriff auf den Gott-
hard

Rosenberg kämpft am 
Oberalppass 
Auffenberg zieht über 
den Chrüzlipass

Zweite Schlacht bei 
Zürich 
Masséna gegen Korsa-
kow

25. Kampf ums Urnerloch 
bei Andermatt 

Zusammenschluss Ro-
senberg mit Suworow 
Auffenberg bei Amsteg

26. Einmarsch Suworows 
in Altdorf 

Zusammenschluss Auf-
fenbergs mit Suworow

Hotze stirbt bei 
Schänis am unteren 
Zürichsee

27. Marsch über den 
Chinzigpass ins 
Muotatal 

Vorstösse und Rückzü-
ge von Jellachich und 
Linken im Glarnerland

28. Gros im Muotatal
29. Nachhut im Muotatal 

Kriegsrat und Ab-
marsch der Vorhut 
über den Pragelpass

30. Abmarsch des Gros 
über den Pragelpass;  
1. Gefecht im Muota-
tal mit Sieg Rosen-
bergs gegen Masséna

Oktober 
1. 2. Gefecht und erneu-

ter Sieg Rosenbergs 
gegen Masséna im 
Muotatal

2. Kämpfe des Gros im 
Raume Glarus gegen 
Molitor 

Rückzug Auffenbergs 
ins Rheintal 
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3. Abzug Rosenbergs aus 
dem Muotatal nach 
Glarus

4. Kriegsrat und Abzug 
über den Panixerpass

5. Gros bei Elm 
6./7. Auf dem Panixerpass
8./9./10. In Ilanz 
12. In Feldkirch 

Der ganze Feldzug war nicht zuletzt wegen den Verzögerungen in Bellinzona, 
Problemen bei der Versorgung und den schwierigen Wetterbedingungen mit 
starken Regenfällen auf dem Chinzigpass und gar intensiven Schneefällen bei 
der Überquerung des Panixerpasses gescheitert, ohne dass Suworow mit seiner 
Armee besiegt worden wäre.

5. Die verschiedenen Optionen und deren Beurteilung durch Clausewitz

Für den Angriff durch Suworow in der Schweiz standen verschiedene Achsen 
zur Verfügung. Im Vordergrund standen drei, die von Clausewitz eingehend 
analysiert wurden und auf die ich nachfolgend näher eingehen werde.32

5.1 Der Weg über den Grossen St. Bernhard

Der dem Ausgangsort Asti am nächsten liegende Anmarschweg Weg führte 
vom Aostatal über den Großen St. Bernhard ins Unterwallis und an den Genfer 
See und von dort durch das ganz Mittelland (z.B. über Fribourg – Bern) in den 
Rücken von Masséna.

Diese Variante wurde offenbar ernsthaft erwogen, wie von verschiedenen Au-
toren festgestellt wird.33, 34 Dass sie verworfen wurde, mag auf verschiedene 
Gründe zurückzuführen sein.35 Zum einen wäre ein gemeinsamer, zeitnaher 
Kampf der Verbündeten praktisch nicht möglich gewesen. Zum anderen hätte 
ein Vorrücken durch die Westschweiz wohl auch zu viel Zeit beansprucht. Su-
worow hätte hierfür auch wesentlich mehr Mittel zur Verfügung haben müssen, 
damit ein solcher Marsch hätte erfolgreich sein können, und letztlich hätte dies 
wohl auch den Verbleib des Erzherzogs Carl mit seinen Kräften in der Schweiz 
bedingt.



192

Clausewitz bezeichnet den Weg über den St. Bernhard als «strategische Umge-
hung, d.h. eine solche, die entweder gar nicht zu einer Gefechtsentscheidung 
führen, sondern durch das Unterbrechen der Verbindungslinien wirken soll, 
oder die die Entscheidung nicht mit dem vor der feindlichen Fronte befindli-
chen Streitkräften gemeinschaftlich giebt».36

Daneben weist er zu Recht auf folgendes hin: «Jede Unternehmung in der stra-
tegischen Flanke der Franzosen, die nicht zu einer schnellen Waffenentschei-
dung führte, sondern langsam wirken sollte, war von der höchsten Gefahr für 
die Verbündeten begleitet, denn während sie einen Drittel auf diesen entfern-
ten Punkte zu einer langsam und unsicher wirkenden Unternehmung verwen-
deten, konnte der französische Feldherr sein Übergewicht gegen die in seiner 
Nähe vereinzelt stehenden Feldherren geltend machen, wie er es denn auch 
wirklich getan hat».37

Anderer Meinung war Jomini,38 was von Clausewitz in seinen Betrachtungen 
sehr deutlich abgelehnt wurde, wie wir den folgenden Feststellungen entneh-
men können: «Wenn also der Verfasser der im Jomini als Beilage enthaltenen 
Relationen von Suwarows Marsch diesen Weg für den besten hielt, weil Suwa-
row 40 Lieues hinter Massena in die Schweiz debouchiert wäre, so ist das eine 
der gewöhnlichen Phrasen, bei der sich der Verfasser nichts Bestimmtes d.h. 
keine endliche Wirkung gedacht hat.»39
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Auch wenn die Variante Grosser St. Bernhad m.E. zu Recht verworfen wurde, 
hätte sie bei rascher Ausführung und mit der nötigen Anzahl Truppen immer-
hin ein gewisses Überraschungsmoment für sich haben können, und man hätte 
neben der Bedrohung der französischen Rückzugslinien eventuell auch eine 
Rückgewinnung des Wallis ins Auge fassen können, das schon von Napoleon 
1797 als Schlüssel für die wichtige Rochade Italien – Frankreich erkannt und 
genannt wurde.40

5.2 Der Weg über den San Bernardino oder über den Splügen via Chiavenna.

Verschiedene Autoren, ebenso Clausewitz, gehen davon aus, dass der einfachs-
te und wohl sicherste Weg über Como, Chiavenna und dann über den Splü-
genpass, (allenfalls über den San Bernardino) ins Rheintal geführt hätte.41, 42, 

43 Suworow hätte in diesem Falle auch über seine gesamte Artillerie verfügt, 
wogegen bei einem Marsch über den St. Gotthard nur leichte zweipfündige 
Gebirgskanonen mitgenommen werden konnten.

Zudem hätten bei Wahl dieser Variante ins Rheintal bis zur Vereinigung mit 
Hotze keine direkten Kampfhandlungen mit den Franzosen stattgefunden, das 
Binden von gegnerischen Kräften war allerdings erst später möglich. Das Gan-
ze hätte wohl auch wesentlich mehr Zeit gekostet, weil man zur Recht davon 
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ausging, dass der Weg über den St. Gotthard näher sei (Intensivere Kampf-
handlungen nicht eingerechnet).44

5.3 Der Weg über den Gotthard 

Was nun den Weg über den St. Gotthard betrifft, so geht Clausewitz davon aus, 
dass der Angriff über den Gotthard zwei verschiedene Bedeutungen hatte, zum 
einen ein Vereinigungsmarsch von getrennten Massen und zum anderen ein 
Angriff auf die strategische  Flanke der französischen Aufstellung.45

Der Plan hatte verschiedene Vor- und Nachteile. Vorteilhaft erschien, dass man 
davon ausging, dass dieser Weg der schnellste und direkteste war, um Masséna 
im Raume Zürich angreifen zu können. Zudem würde er den Gegner in seiner 
Flanke bedrohen und bereits am Gotthard Kräfte binden, während dies bei 
der Splügenvariante erst nach der Vereinigung mit Hotze der Fall gewesen wä-
re.46 Als nachteilig erachtet wurde demgegenüber, dass zuerst der Gotthard und 
auch der Oberalppass als Umgehungsmöglichkeit erobert werden mussten, weil 
dort Lecourbe, allerdings mit nicht allzu starken Kräften stand, die aber gut 
positioniert waren. Hinzu kam, dass auf diesem Wege nur kleinere Gebirgska-
nonen mitgenommen werden konnten und überdies auch die Versorgung von 
Soldaten und Pferden einige Anforderungen mit sich brachten.47, 48 Ein weiteres 
Risiko war die Eroberung des Urnerlochs und der Teufelsbrücke in der Schölle-
nen-Schlucht, wenn man sich dessen in Asti überhaupt bewusst war. Eine total 
abgebrochene und vernichtete Brücke hätte bis zu deren Instandsetzung wohl 
zu erheblichen Verzögerungen, wenn nicht gar zu einer anderen Routenwahl 
geführt, weil diese Enge nicht einfach umgangen werden konnte.49

Ein nicht unbedeutendes weiteres Problem stellte die Fortsetzung des Marsches 
nach Erreichen des Raumes Altdorf dar. Ich werde unter (6.) darauf zurück-
kommen.

Wesentlich erscheint, dass die Wahl der Gotthardroute mit den Umgehungen 
nicht ein einsamer Entscheid des Generalissimus war.50, 51, 52 Diese Variante 
wurde durch die Österreicher beeinflusst, vorab durch den österreichischen 
Stab unter der Leitung von Oberst Weyrother. Dazu gehörten die Gelände-
kenntnisse der Österreicher, die im Verlaufe des Krieges in der Schweiz bereits 
im gesamten Gebirgsraum bis nach Schwyz gegen die Franzosen gekämpft hat-
ten, sowie die Wünsche des österreichischen Kaisers, der den Weg über den 
Gotthard bevorzugte. Letztlich darf angenommen werden, dass der direkte 



195

Weg über den Gotthard dem Naturell Suworows am ehesten entsprochen hatte, 
weil er damit direkt und ohne Umschweife auf sein Ziel losgehen konnte. Die 
in deutscher Sprache abgefassten Dispositionen für den Angriff auf den Gott-
hard bringen dies wie folgt auf den Punkt: «Der einzige Weg ist daher – den St 
Gotthard von Bellinzona her anzugreifen. Durch diesen Angriff allein werden 
wir das erreichen, was wir nach dem im erörterten ersten Vorschlag erst nach 
Verlauf von 6 Tagen und dazu nicht anders als durch Mitwirkung eines be-
sonderen Korps, welches immer wieder von Bellinzona her zu operieren hätte, 
erreichen würden.»53

Von Clausewitz, der sich mit allen Optionen eingehend auseinandergesetzt hat, 
werden die Gotthardvariante und der österreichische Generalstab unmissver-
ständlich wie folgt kritisiert: 

«Der Marsch über den St. Gotthard ist eine so ausserordentliche Begebenheit, man 
möchte sagen: ein so riesenhafter Missgriff, dass ein reger Untersuchungsgeist das 
höchste Bedürfnis haben muss, sie klar aufzufassen, ihr recht scharf ins Auge zu 
sehen.»54 Unterstrichen hat er das Ganze mit Blick auf den österreichischen 
Generalstab an anderer Stelle mit einem Zitat von Voltaire, das ich hier gerne 
wiedergebe: «das beste Pferd stolpert ja wohl einmal! Ja aber nicht ein ganzer Stall 
voll Pferde!».55

Noch pointierter kritisiert wird der Feldzug durch die englischen Offiziere, die 
Suworow und Korsakow als Berichterstatter für den Hof in England begleitet 
haben. So z.B. Sir William Clinton unter Berufung auf Lt. Col. Sir William 
Stewart in seinem Bericht vom 9. Oktober 1799 aus Chur: «Solch eine Komödie 
von militärischen Irrtümern ist selten gespielt worden und wir müssen dankbar sein, 
dass die Angelegenheit so gut geendet hat.»56

5.4 Weitere Möglichkeiten 

Neben den bereits erwähnten drei Hauptvarianten gab es noch weitere Mög-
lichkeiten, die von den verschiedenen Autoren erwähnt werden. 

Nicht in Frage kam der Simplon, dies vor allem wegen der Geländeverhältnisse 
und der damit verbundenen Fortsetzungsmöglichkeiten im Wallis, über den 
Grimsel- und Brünigpass oder über die Furka. Ins Auge gefasst, zumindest dis-
kutiert wurden dagegen nach Erreichen von Andermatt der Zusammenschluss 
mit Hotze über den Oberalppass ins Rheintal beziehungsweise aus dem Talkes-
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sel von Altdorf über den Klausenpass ins Glarnerland. Besprochen wurden zur 
Fortsetzung von Altdorf Routen dem See entlang beziehungsweise über den Su-
renenpass nach Engelberg in den Kanton Nidwalden und von dort nach Luzern. 
Im Detail auf diese Möglichkeiten einzugehen, lohnt sich hier deshalb nicht, 
weil sie vor allem aus Zeitgründen nicht in Frage kamen oder lediglich als Un-
tervarianten oder Ergänzungen der Hauptvarianten zur Diskussion standen.

6. Kontroversen und Unklarheiten 

Aus Platzgründen beschränke ich mich hier auf eine kurze Darstellung der 
Frage, weshalb Suworow nicht gewusst haben soll, was ihn in Altdorf erwar-
tet. Gemeint ist der Umstand, dass die ganze Flotte, die zur Überwindung 
des Vierwaldstättersees notwendig war, von General Lecourbe rechtzeitig nach 
Bauen disloziert wurde und die Wege entlang des Sees nach Brunnen mit einer 
Armee damals praktisch nicht begangen werden konnten.57 Dieser Punkt wird 
von verschiedenen Autoren heftig kritisiert. Teilweise wird gar behauptet, dass 
Suworow von den Österreichern bewusst über die Geländeverhältnisse im Un-
klaren gelassen worden sei.

Einer der Ersten, der die gesamte Problematik, mit der sich Suworow in Altdorf 
auseinandersetzen musste, etwas pathetisch darlegt, war Clausewitz, der dies 
im Originaltext wie folgt tut: 

«Als Suworow in Altorf ankam, wurde er durch die Anschauung selbst den un-
geheuren Fehltritt inne, zu welchem ihn die Verkehrtheit und der Leichtsinn des 
österreichischen Generalstabes geführt hatte. Die Gotthardstrasse endet in den 
Wellen des Vierwaldstätter Sees; kein einziges Fahrzeug war vorhanden. Eine un-
wegsame Gebirgsmasse trat ihm entgegen und streckte ihren nakten Felsenarm das 
Schächenthal hinauf wie ein riesenhafter Wegweiser des Schicksals. Nur durch dies 
Thal kann er ziehen, über diese zerrissenen Felsenmassen muss er auf gefahrvollen 
Hirten- und Jägerpfaden hinauf- und hinabklimmen, um nach Muotta zu gelan-
gen, wo ihn dann Schwyz mit einer freundlicheren Gegend empfängt.»58

Persönlich bin ich aufgrund eigener Kenntnis über diesen Weg der Meinung, 
dass die Schwierigkeit eines Übergangs über den Chinzigpass, der vom Schä-
chenthal ins Muotathal führt, von vielen Autoren überschätzt wird. Die Ge-
birgskette, die das Muotathal vom Talkessel von Altdorf abgrenzt, scheint auf 
den ersten Blick unüberwindbar. Tatsache ist aber, dass ein relativ guter Weg 
auf die Passhöhe führt und der Abstieg ins Muotatal mit Ausnahme einer Pas-
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sage beim Lipplisbüel nicht allzu schwer zu bewältigen ist und dieser schon 
damals mit Vieh begangen wurde. Wenn man bedenkt, dass Suworow zuvor 
schon den Gotthardpass, Rosenberg den Lukmanier und Oberalppass oder 
Auffenberg kurz zuvor den anspruchsvollen Chrüzlipass bezwungen haben, 
dann dürfte der Chinzigpass auch kein unüberwindbares Hindernis gewesen 
sein. Dies wird auch von einem erfahrenen Train-Offizier der Schweizerarmee 
bestätigt, der diesen Pass mehrmals selber begangen hat.59

Zu erwähnen bleibt freilich, dass die Versorgungslage schon in Altdorf schwie-
rig war, zumal die Ressourcen der Bevölkerung schon von den Franzosen sehr 
stark beansprucht worden waren, daneben die Wetterverhältnisse mit viel Re-
gen beim Übergang  über den Chinzigpass nicht sehr gut waren und zudem 
eine Armee mit rund 20.000 Mann einen nicht befahrbaren Passweg zu über-
winden hatte. 

Im Übrigen glaube ich jedoch, dass Suworow aufgrund der Informationen, die 
ihm von den Österreichern zur Verfügung standen, genügend Kenntnisse über 
den Raum Altdorf und die Fortsetzungen hatte, die aus diesem Talkessel ins 
Gebirge (Klausen-, Chinzig- sowie den Surrenenpass) bzw. entlang dem See 
führten, auch wenn der Übergang über den Chinzigpass wohl das Produkt des 
österreichischen Stabes war. 

Daneben gibt es weitere Unklarheiten und Kontroversen, auf deren Betrach-
tung wir hier verzichten müssen, die aber vor allem in der Publikation Maultie-
re machen Geschichte (siehe Literaturverzeichnis) nachgelesen werden können. 
Zu denken ist dabei unter anderem an den genauen Verlauf des Angriffs auf 
den Gotthard, den Kampf um das Urnerloch und in der Schöllenschlucht, die 
Gefechte im Muotatal, der Verlauf des Kriegesrates in Mutathal und in Glarus.

7. Beurteilung und Schlussbemerkungen 

Wenn man versuchen will, den ganzen, kühnen Feldzug Suworows summa-
risch zu beurteilen, so kann man dies anhand der strategischen Grundsätze 
von Clausewitz tun. Ich stütze mich dabei auf sein Standardwerk Vom Kriege 
und sein Werk über den Feldzug von 179960 sowie auf die Publikation von 
Camenzind und Fueglistaller über strategisches Denken in KMU61, worin die 
strategischen Grundsätze zusammenfassend dargestellt und erläutert werden.
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Grundsatz Beurteilung
Einfachheit

«So ist denn in der Strategie 
alles sehr einfach, aber darum 
nicht leicht.»62, 63 

Insgesamt waren die mit dem Feldzug verbundenen 
Zielsetzungen alles andere als einfach, wenn man 
das zeitnahe Zusammenwirken von verschiedenen 
unterschiedlich positionierten Verbänden und die 
damaligen Kommunikationsverhältnisse im Gebirge 
berücksichtigt.

Überlegenheit der Zahl

«Die Überlegenheit der Zahl 
in einem Gefecht ist nur einer 
der Faktoren, aus welchem der 
Sieg gebildet wird».64, 65 

Ziel des Feldzuges war der Zusammenzug von rund 
50.000 Mann im Raume Schwyz – Einsiedeln, was 
an der Flanke von Masséna eine gewisse Überlegen-
heit hätte bewirken können. 
Dies war nach der 2. Schlacht bei Zürich (Niederla-
ge Korsakows) und den reduzierten Beständen von 
General Hotze nicht mehr möglich.66 Eine Überle-
genheit insgesamt hätte wohl nur mit dem Verbleib 
des Erzherzogs Carl in der Schweiz erreicht werden 
können. 

Konzentration der Kräfte in 
Zeit und Raum

« Die beste Strategie ist, immer 
recht stark zu sein, zuerst über-
haupt und demnächst auf dem 
entscheidenden Punkt».67, 68 

Mit der Konzentration aller Kräfte, wie vorgesehen 
im Raume Schwyz und am unteren und oberen 
Zürichsee, wäre eine Konzentration der Kräfte 
grundsätzlich möglich gewesen, wenn dies erfolg-
reich zustande gekommen wäre.

Überraschung und List

«Sie liegt mehr oder weniger 
allen Unternehmungen zum 
Grunde, denn ohne sie ist die 
Überlegenheit auf dem ent-
scheidenden Punkte eigentlich 
nicht denkbar.»69, 70 

Ursprünglich war ein gewisses Überraschungsmo-
ment gegeben, weil die Franzosen vorerst lange nichts 
vom Anmarsch Suworows in die Schweiz wussten 
und glaubten, dass es sich lediglich um Umdispo-
sitionen bei den im Gebirge stehenden Kräfte der 
Koalition handelte. 

Ökonomie der Kräfte

«Nur wer mit geringen Mitteln 
Grosses tut, hat es glücklich 
getroffen»71, 72 

Mit den anspruchsvollen Gebirgsmärschen und 
Gefechten im Gebirge und der damit verbundenen 
Versorgungslage war der Grundsatz der Kräfteöko-
nomie sicher nicht gegeben, wie das Ergebnis zeigt. 
Hinzuweisen ist zudem darauf, dass es sich bei den 
russischen Verbänden nicht um erfahrene Gebirgs-
truppen handelte.

Prinzip des Angriffs73, 74 Dieses Prinzip ist grundsätzlich gegeben. Aufgrund 
der schwierigen Koordination der verschiedenen mit-
wirkenden Verbände wäre ein erfolgreicher Angriff 
nur unter glücklichen Verhältnissen vollumfänglich 
realisierbar gewesen
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Zusammenfassung Das Scheitern des Feldzuges war nicht zuletzt auf die 
unmöglichen Entscheidungen der beiden Höfe in 
Wien und Petersburg zurückzuführen. 
Die strategischen Ziele hätten bei der gegebenen Aus-
gangslage und bei den vorgesehenen Vorgaben wohl 
nur mit viel Glück erreicht werden können.

Abschliessend bleibt der Hinweis, dass der Zug Suworows mit der Überquerung von ver-
schiedenen Pässen bei teilweise schwierigsten Versorgungs- und Wetterverhältnissen zum 
Eindrücklichsten zählt, was es bis heute in der Gebirgskriegsführung gegeben hat. Dass 
dieser Zug über die Alpen nicht zu einem vollumfänglichen Fiasko und zum Untergang 
der Armee Suworows geführt hat, ist wohl nicht zuletzt auf den Mut, die Kühnheit und 
die Beharrlichkeit des Feldmarschalls sowie auf die moralischen Stärken seiner Armee 
und ihrer Offiziere zurückzuführen. Alles Tugenden, die von Clausewitz im Dritten Buch 
in Vom Kriege ausführlich beschrieben und als wesentliche Strategiebestandteile auch 
erwähnt werden.75

Auch wenn der Feldzug als bloße Episode in die Geschichte Eingang fand, weil er militä-
risch und politisch wirkungslos blieb, bleibt der Hinweis, dass Suworow mit seiner Armee 
dabei nicht besiegt wurde und dass dieser aufgrund der erbrachten Leistungen zumindest 
in der Militärgeschichte seinen bleibenden Wert behalten dürfte.

Der gesamte Feldzug wurde deshalb von Clausewitz im zweiten Teil seiner Publikation 
über die Feldzüge von 1799 in Italien und der Schweiz zu Recht im Detail analysiert und 
ausführlich kommentiert.

Zum Autor: Alois Camenzind hat Studienabschlüsse in St. Gallen (lic.oec.HSG) und 
Zürich (lic.iur.) Beruflich als Jurist und Rechtsanwalt tätig, u.a. als Land- und Gerichts-
schreiber, Chef der kantonalen Steuerverwaltung Schwyz, Partner bei Revisuisse Price Wa-
terhouse und in der Anwaltskanzlei Reichlin & Hess in Zug. Mehrjährige Erfahrung als 
Bankpräsident der Schwyzer Kantonalbank und in verschiedenen Verwaltungsräten von 
Industrie- und Familienunternehmungen. Daneben während längerer Zeit nebenamt-
licher Bundesrichter in Lausanne. Verfasser verschiedener Publikationen im Steuerrecht 
sowie über den Feldzug Suworows in der Schweiz und, zusammen mit Prof. Fueglistaller, 
strategischen Denken von Clausewitz und dessen Anwendung bei KMU. Oberstlt. a.D., 
zuletzt als leitender Nachrichtenoffizier in der Gebirgsdivision 9 der Schweizer Armee.
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Strategen des Luftkrieges – Douhet, Trenchard, Mitchell

Christian F. Anrig

Bereits in den frühen Jahren der Militäraviatik kristallisierten sich zwei grund-
legende Denkschulen heraus. Die Vertreter der „integrierten“ Schule sahen den 
Nutzen von Luftstreitkräften primär im Zusammenwirken mit Heeres- und 
Marineverbänden. Zusammen erzielten Heer, Marine und Luftwaffe eine Wir-
kung, die größer als die Summe der einzelnen Teile sei. Im Gegensatz dazu 
sah die „unabhängige“ Schule die strategische Wirkung im Vordergrund. Luft-
streitkräfte sollten direkt auf das strategische Zentrum der Kraftentfaltung ein-
wirken, um so, quasi im Alleingang, eine Entscheidung herbeizuführen. In der 
Zwischenkriegszeit wurde der Wille einer Nation gemeinhin als Zentrum der 
Kraftentfaltung verstanden. Diese gegensätzlichen Denkschulen bestimmen 
bis heute – mehr oder weniger offensichtlich – die Debatte über die Wirksam-
keit von Luftstreitkräften.

Die Strategen des Luftkrieges – Giulio Douhet, Hugh Trenchard und William 
„Billy“ Mitchell – vertraten mit unterschiedlichen Schattierungen die Extrem-
position der „unabhängigen“ Schule. Im Falle von Trenchard und Mitchell ist 
diese Tatsache nicht offensichtlich. Beide befehligten während des Ersten Welt-
kriegs grössere Luftoperationen zur direkten und indirekten Unterstützung von 
Heereskräften.

Douhet und Mitchell vertraten ihre Überzeugungen bis zum Äußersten und 
nahmen dafür erhebliche Entbehrungen in Kauf. Mitchell gilt in amerikani-
schen Luftwaffenzirkeln bis heute als Märtyrer. Während die beiden bekannte 
Werke wie Il Dominio dell’Aria (Luftherrschaft) und Winged Defense verfassten, 
so ließ Trenchard seine Gedanken von Stabsoffizieren niederschreiben und in 
Doktrinschriften einfließen. Er gilt als Vater der Royal Air Force, der die junge 
Teilstreitkraft nach dem Ende des Ersten Weltkriegs am Leben erhielt.

Obschon der Erste Weltkrieg die Anwendung von Luftstreitkräften in unter-
schiedlichsten Rollen sah, so ließ er bezüglich der Wirksamkeit viele Fragen 
offen.1 Es waren die Denker der Zwischenkriegszeit, die diesen Leerraum mit 
ihren Konzeptionen füllten.
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Giulio Douhet

Giulio Douhet wurde 1869 in der Nähe von Neapel geboren und 1888 zum 
Offizier der Artillerie befördert. Anschliessend nahm er das Studium der Inge-
nieurwissenschaften am Polytechnikum Turin auf, wo er sich vor allem auf An-
triebstechnik spezialisierte. 1900 wurde er Stabsoffizier im italie-
nischen Generalstab. Er erwies sich als vorausschauender Denker. 
Beispielsweise verfolgte er aufmerksam den russisch-japanischen 
Krieg. Gegen die überwiegende Meinung vertrat er die Auffas-
sung, dass Japan diesen Krieg gewinnen würde.2

Als Italien 1905 sein erstes Luftschiff baute, erkannte Douhet 
rasch das militärische Potenzial der in den Kinderschuhen ste-
ckenden Luftfahrt. 1908 flog Italiens erstes Flugzeug, und be-
reits 1910 vertrat Douhet die Auffassung, dass der Himmel ein 
Schlachtfeld von ähnlicher Bedeutung wie der Boden oder die 
See werde. Bemerkenswert ist seine frühe Prognose, dass Flugzeuge zur Errin-
gung der Luftüberlegenheit in einer unabhängigen Streitkraft zusammenge-
fasst würden.3

Obwohl die militärische Elite Italiens wenig empfänglich für Douhets Thesen 
war, so waren es doch die Italiener, die Flugzeuge zum ersten Mal militärisch 
einsetzten. 1911 zogen die italienischen Streitkräfte gegen das osmanische 
Reich in den Krieg, um Libyen unter itali-
enische Kontrolle zu bringen. Flugzeuge 
wurden in unterschiedlichsten Rollen ein-
gesetzt, von der Luftaufklärung und der 
luftgestützten Artilleriebeobachtung bis 
hin zum Luftangriff. Im Jahr darauf wurde Douhet beauftragt, eine Analyse 
über den Einsatz italienischer Flugzeuge in Libyen zu verfassen. Daraus ent-
sprang eine Abhandlung über den Gebrauch von Flugzeugen im Krieg. Es wur-
de Douhet jedoch untersagt, auf das Flugzeug als Waffe zu verweisen. Damit 
wollten seine Vorgesetzten den rein unterstützenden Charakter der militäri-
schen Fliegerei unterstreichen.4

Auch zu Beginn des Ersten Weltkriegs erwies sich Douhet als vorausschauend. 
In einem Artikel vom August 1914 prognostizierte er, dass der moderne Krieg 
in eine lange und kostspielige Materialschlacht ausarten werde. Obwohl Itali-
en noch nicht in den Krieg eingetreten war, setzte sich Douhet für eine star-

Douhet erachtete Luftüberlegenheit als Mittel 
zum Zweck. Sie ermögliche es, strategisch 
wichtige Knotenpunkte in der Tiefe des Raums 
beliebig und ungehindert anzugreifen.

Giulio Douhet
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ke italienische Kampfflugzeugflotte ein, deren oberstes Ziel es sein sollte, die 
Luftüberlegenheit zu erringen. Dies ist umso bemerkenswerter, als zu diesem 
Zeitpunkt der Luftkrieg noch kein wirkliches Thema bei den großen Kriegs-
parteien war. Douhet erachtete Luftüberlegenheit als Mittel zum Zweck. Sie 
ermögliche es, strategisch wichtige Knotenpunkte in der Tiefe des Raums be-
liebig und ungehindert anzugreifen.5

Italien trat 1915 auf der Seite der Alliierten in den Krieg ein. Die italienische 
Kriegsführung erschütterte Douhet zutiefst, und er begann, diese vehement zu 
kritisieren. Seine Plädoyers für den vermehrten Einsatz von Flugzeugen wur-
den als Insubordination aufgefasst. 1916 wurde er vor ein Kriegsgericht gestellt 
und als Agitator für ein Jahr Gefängnis verurteilt. Nach Kriegsende veranlasste 
die Regierung eine Untersuchung der unzulänglichen italienischen Kriegsfüh-
rung während der Isonzoschlacht vom Oktober 1917 (Italienisch battaglia di 
Caporetto, die wohl verheerendste Schlacht für die italienischen Streitkräfte im 
Ersten Weltkrieg). Im Zuge dieser Untersuchung wurde das Urteil von 1916 
aufgehoben, und Douhet wurde zum General (Generale di Divisione) befördert. 
Aber anstatt in den aktiven Dienst zurückzukehren, zog es Douhet vor, sich 
dem Schreiben zu widmen. Nur für kurze Zeit nahm er eine ranghohe Stelle in 
der Militärverwaltung an, die ihm Benito Mussolini persönlich verlieh.6

1921 erschien die Erstausgabe seines Werkes Il Dominio dell’Aria (Luftherr-
schaft). 1926 verfasste Douhet einen Zusatz zur Erstausgabe, was zu einer er-
neuten Auflage im Jahr darauf führte. Bereits in der Erstausgabe von Il Domi-
nio dell’Aria unterstrich Douhet unmissverständlich den offensiven Charakter 
von Luftstreitkräften. Aufgrund ihrer Fähigkeit zur raschen Schwergewichts-
bildung könnten offensive Luftreitkräfte einen Verteidiger rasch zu Fall brin-
gen. Der letzte Krieg habe zudem gezeigt, dass die Fliegerabwehr eine nutzlose 
Verschwendung von Ressourcen darstelle. Die einzige Defensive sei die Offen-
sive.7

Im Zusatz zu Il Dominio dell’Aria von 1926 plädierte Douhet dafür, vereinzelte 
Angriffe des Gegners unbeachtet zu lassen und sämtliche Ressourcen der Offen-
sive zuzuführen. Es würden nur Kräfte Sinn machen, die den offensiven Kampf 
um die Luftherrschaft direkt unterstützten. Das Erringen der Luftherrschaft 
sei aber nicht Selbstzweck, sondern ein notwendiges Zwischenziel. Eigentliches 
Ziel müsse es ein, die materielle und moralische Widerstandskraft einer ganzen 
Nation zu brechen. Eine Luftstreitkraft, die über genügend Ressourcen verfüge, 
könne künftig einen Krieg im Alleingang entscheiden.8
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Den moralischen Zusammenbruch der gegnerischen Nation hob er im Fazit 
noch einmal als eigentliches Ziel hervor. In dieser Auffassung fühlte er sich 
insbesondere durch den Ausgang des Ersten Weltkriegs bestätigt. Zwar hätten 
die Mittelmächte die großen Schlachten für sich entschieden, als aber deren 
zivile Moral allmählich nachließ, hätten sich ihre Heere aufgelöst oder erge-
ben. Zudem sei eine ganze Flotte dem Gegner intakt überlassen worden. In 
jenem Krieg hätten Heereskräfte und Flottenverbände den Zusammenbruch 
der zivilen Moral indirekt herbeigeführt. In einem künftigen Krieg würden 
Luftstreitkräfte diesen Zusammenbruch direkt herbeiführen. Hierin liege der 
Unterschied zwischen dem letzten und künftigen Kriegen. Ein Bombardement, 
welches die Evakuierung von Hunderttausenden Zivilisten nach sich ziehe, 
beeinflusse den Ausgang eines Krieges mit Gewissheit mehr als eine große 
Schlacht ohne nennenswerte Resultate, wie sie im letzten Krieg oft stattgefun-
den hätten. Habe eine Nation die Herrschaft über ihren Luftraum verloren 
und sei ununterbrochen Luftangriffen ausgesetzt, ohne jedoch selber Vergel-
tung üben zu können, so sei alle Hoffnung verloren. Vor diesem Hintergrund 
würden alle übrige Operationen, zu Lande und zur See, nutzlos.9

In einem Thesenpapier, welches 1929 in der Novemberausgabe der Rivista Aero-
nautica erschien, plädierte Giulio Douhet für direkte Angriffe gegen die urba-
ne Bevölkerung sowie gegen Industriezentren. Weil Luftstreitkräfte diese neue 
Form des direkten Angriffs ermöglichen würden, eskaliere ein künftiger Krieg 
natürlich in dieser Weise. Zweifelsohne brächten solche Angriffe große Verluste 
mit sich, jedoch nicht so große wie während des Ersten Weltkriegs.10

Die Themen der natürlichen Eskalation eines Konflikts und der Offensivkraft 
von Luftstreitkräften nahm Douhet auch in seinem Werk Der Krieg von 19— 
auf, welches im März 1930, einen Monat nach seinem Tod, veröffentlicht wur-
de. Dabei nimmt er einen fiktiven Krieg in Mitteleuropa an. Aufgrund ihres 
Siegs im Ersten Weltkrieg hätten Frankreich und Belgien ihre Militärdoktrin 
nicht wesentlich weiterentwickelt. Im Zentrum stünden weiterhin Heereskräf-
te mit grosser Feuerkraft.11

Im Gegensatz dazu habe Deutschland, das durch die Versailler Verträge erheb-
lichen Einschränkungen unterworfen war, grundlegend neue Ansätze verfol-
gen müssen, welche auf Entwicklungen in der Luftfahrt und der chemischen 
Industrie beruhten.12 Douhet ging grundsätzlich davon aus, dass der luftge-
stützte Einsatz chemischer Kampfstoffe zur Norm werde, trotz aller Versuche, 
diese Waffen zu ächten.13 Die Aufgabe der zahlenmäßig unterlegenen deut-
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schen Heereskräfte bestehe darin, den Gegner daran zu hindern, eine Entschei-
dung auf dem Schlachtfeld herbeizuführen, während offensive Luftoperationen 
die Entscheidung herbeibrächten. Der deutsche Generalstab gehe bei seinen 

Überlegungen davon aus, dass der Wille 
und die Fähigkeit, Krieg zu führen, nicht 
in den Streitkräften, sondern in der Nation 
verankert sei. Daher müsse ein künftiger 
Krieg gegen die Willenskraft der gegneri-
schen Nation geführt werden. Zu diesem 
Zweck seien die deutschen Luftstreitkräfte 

einzig mit offensiven Schlachtflugzeugen ausgerüstet worden, welche über ge-
nügend Reichweite, Schutz, Bewaffnung und Bombenzuladung verfügten.14

Der fiktive Luftkrieg habe sich über zwei Tage erstreckt. Er habe mit dem An-
griff französischer Nachtbomber gegen Rheinbrücken begonnen. Als Antwort 
auf diese Angriffe hätten die deutschen Luftstreitkräfte konzentrierte Angriffe 
tief ins gegnerische Territorium lanciert. Unbeirrt von Angriffen alliierter Ab-
fangjäger seien die deutschen Schlachtflieger in enger Formation auf ihre An-
griffsziele zugeflogen. Während es den Verteidigern zwar gelungen sei, etliche 
Schlachtfliegerformationen der ersten Wellen praktisch auszulöschen, hätten 
weitere Angriffswellen die Verteidigung überwältigt und mehrere Städte bom-
bardiert. In der Folge hätten die Franzosen und Belgier den massiven Städte-
bombardements keine namhafte Abwehr entgegensetzen können.15 Vor dem 
Hintergrund, dass die deutschen Schlachtfliegerformationen gegnerische Städ-
te direkt angegriffen hätten, ohne davor gezielt Luftüberlegenheitsoperationen 
durchzuführen, stellt Der Krieg von 19— die radikalste Auffassung Douhets 
betreffend Luftkriegsführung dar.

Hugh Trenchard

Offiziere der britischen Luftstreitkräfte waren sehr früh von der Wirksamkeit 
des strategischen Bombardements überzeugt. Für viele unter ihnen war es die 
natürliche Fortsetzung der Seekriegsführung, welche – aus britischer Sicht – in 
erster Linie Wirtschaftskriegsführung war. Im Gegensatz zur Seekriegsfüh-
rung könne strategisches Bombardement direkter und umfassender Wirkung 
gegen die Wirtschaft und den Handel einer Nation entfalten.16 Es waren aber 
die Deutschen, die als erste eine strategische Luftkampagne lancierten. Im Ja-
nuar 1915 flogen deutsche Zeppeline die ersten Nachtangriffe gegen Ziele in 
England. Aufgrund steigender Verluste wurden diese Angriffe in der zweiten 

Im Gegensatz dazu habe Deutschland, das 
durch die Versailler Verträge erheblichen 

Einschränkungen unterworfen war, grundle-
gend neue Ansätze verfolgen müssen, welche 
auf Entwicklungen in der Luftfahrt und der 

chemischen Industrie beruhten.
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Hälfte des folgenden Jahrs eingestellt. Im Juni 1917 bombardierten Gotha-
Bomber zum ersten Mal Ziele in England.17

Ab Herbst 1917 begannen die Briten, ihrerseits industrielle Ziele in Deutsch-
land zu untersuchen. Es sollten ihre Bedeutung im Rahmen der deutschen 
Kriegsanstrengungen sowie ihre Verwundbarkeit festgestellt werden. Um diese 
Ziele in der Tiefe des gegnerischen Raums anzugreifen, wurde die sogenann-
te Independent Force gegründet, deren Kommando Generalmajor Hugh Tren-
chard am 6. Juni 1918 übernahm.18 Kurz darauf legte er in einem Schreiben 
an den Luftfahrtminister Sir William Weir seine Gedanken über eine offensive 
Luftkampagne dar. Er kam dabei zum Schluss, dass in erster Priorität die deut-
sche Frontfliegerei niedergerungen und die Bodentruppen unterstützt werden 
müssten. Nur wenn diese Ziele erreicht worden seien, mache es Sinn, mit einem 
Teil der Bomberkräfte Industriezentren in Deutschland anzugreifen.19

Trenchard war sich der Unzulänglichkeit seiner Independent Force durchaus 
bewusst. Für die Durchführung strategischer Luftangriffe hatte seine Bomber-
flotte weder die Reichweite noch die Masse. Zudem waren die Verluste an 
Bombern so hoch, dass die britische Industrie Mühe hatte, 
diese überhaupt wettzumachen.20 Zu den Primärzielen der In-
dependent Force gehörten Eisenbahnlinien direkt hinter der 
Frontlinie sowie feindliche Flugfelder. Nur ein Bruchteil der 
geplanten strategischen Angriffe gegen Ziele in Deutschland 
konnte überhaupt durchgeführt werden.21

Trotz oder gerade wegen dieser Tatsache erhob Trenchard 
unmittelbar nach dem Krieg die Moral der Zivilbevölkerung 
zum eigentlichen Ziel im Krieg (morale bombing). Die Aus-
wirkungen auf die Moral würden die materiellen Schäden, 
die Luftangriffe erzeugten, um das Zwanzigfache übersteigen. 
Seine These entbehrte jeglicher wissenschaftlicher Grundlagen. Eine britische 
Untersuchungskommission sollte durch anekdotenhafte Beweise die entspre-
chenden Grundlagen liefern.22

Trenchard wurde im Frühjahr 1919 vom neuen Kriegs- und Luftfahrtminister 
Winston Churchill zum Chief of the Air Staff ernannt. Er sollte die Royal Air 
Force, welche im Jahr zuvor als unabhängige Teilstreitkraft gegründet worden 
war, für die nächsten zehn Jahre führen. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit und 
in Anbetracht einer beträchtlichen Friedensdividende machten seine Gegen-

Hugh Trenchard,  
Gemälde vom Mai 1917
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parte im Heer und in der Marine, Feldmarschall Henry Wilson und Admi-
ral David Beatty, keinen Hehl daraus, die Royal Air Force auflösen und die 
verbleibenden Flugzeuge unter ihren Teilstreitkräften aufteilen zu wollen. Die 
Ernennung Trenchards, eines gewieften bürokratischen Grabenkämpfers, zum 
Chief of the Air Staff soll die Royal Air Force als unabhängige Teilstreitkraft 
bewahrt haben.23 Diese Unabhängigkeit verlangte eine unabhängige Rolle und 
somit wurde der strategische Luftangriff zusammen mit Luftoperationen in 
den Kolonien (Imperial Policing) zum Doktrinbollwerk der Royal Air Force der 
zwanziger Jahre.24

1929, kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Dienst als Chief of the Air Staff, 
hielt Trenchard am Imperial Defence College die Vorlesung The War Aim of the 
Royal Air Force. Diese Vorlesung legte bündig Trenchards Doktrinvermächtnis 
dar. Gleich zu Beginn stellte er die Notwendigkeit gezielter Offensivoperatio-
nen gegen die gegnerischen Luftstreitkräfte in Frage. In erster Linie müsse der 
gegnerische Widerstandswille gebrochen werden. In dieser Hinsicht seien An-
griffe auf gegnerische Flugfelder zwecklos, zumal Flugzeuge solchen Angriffen 

entzogen und Pisten rasch repariert werden 
könnten. Stattdessen müsse die Möglich-
keit zur raschen und flexiblen Schwerge-
wichtsbildung über große Distanzen aus-
genutzt werden. Entsprechend könnten im 
Verlauf einer Kampagne unterschiedlichste 
Zielkategorien angegriffen werden. Dazu 
zählten gegnerische Flottenverbände, Mo-
bilisierungszentren, das Transport- und 
Kommunikationswesen, Munitionsfabri-

ken oder Heeresverbände. Die Royal Air Force führe dabei keinen eigenständi-
gen Krieg, aber sie operiere nicht unbedingt auf demselben Kriegsschauplatz 
wie Heer oder Marine. Willkürlichen Angriffen auf die Zivilbevölkerung sei 
nicht stattzugeben. Luftangriffe würden jedoch gegen militärische Ziele im 
weitesten Sinne geflogen. Trenchard machte kein Geheimnis daraus, dass Fab-
rikarbeiter und ihre Wohnquartiere seiner Auffassung nach legitime Ziele dar-
stellten. Es sei entscheidend, den Gegner in die Defensive zu drängen und die 
Offensive zu behalten. Die Luftüberlegenheit werde errungen, indem man ei-
nem Gegner den Luftkampf über seinen kritischen Zentren aufzwinge. Parado-
xerweise war diese Auffassung weit entfernt von Trenchards eigenen Erfahrun-
gen als befehlshabender Offizier der Independent Force.25 Sie war aber erstaunlich 
ähnlich mit derjenigen des späten Douhet.

Willkürlichen Angriffen auf die Zivilbevöl-
kerung sei nicht stattzugeben. Luftangriffe 
würden jedoch gegen militärische Ziele im 

weitesten Sinne geflogen. Trenchard machte 
kein Geheimnis daraus, dass Fabrikarbeiter 

und ihre Wohnquartiere seiner Auffassung 
nach legitime Ziele darstellten. Es sei entschei-
dend, den Gegner in die Defensive zu drängen 

und die Offensive zu behalten.
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Trenchards Thesen fanden Eingang in die Doktrinschriften der Royal Air 
Force. AP 1300 Royal Air Force War Manual erschien 1928 und erhob das stra-
tegische Bombardement als vorrangig, während der gezielte Kampf um die 
Luftüberlegenheit als Abweichen von diesem Ziel interpretiert wurde. Hinge-
gen sah die Doktrin von 1922 im Kampf 
um die Luftüberlegenheit eine wichtige 
Voraussetzung für jegliche Folgeoperatio-
nen.26

Trenchard identifizierte die Moral der geg-
nerischen Bevölkerung als das Zentrum 
der Kraftentfaltung schlechthin. Direkte Angriffe auf „legitime“ Ziele in den 
großen Produktionszentren würden diese am direktesten beeinflussen. Diese 
These wurde durch den raschen Zusammenbruch der Mittelmächte und durch 
die Mobilisierung ganzer Gesellschaften während des Ersten Weltkriegs ge-
stützt.27

William „Billy“ Mitchell

Kurz nach der amerikanischen Kriegserklärung an die Mittelmächte im April 
1917 verbrachte William Mitchell zehn Tag als Beobachter an der Westfront, 
wo er die franco-britische Offensive unter dem Kommando von General Ro-
bert Nivelle beobachtete. Der Stellungskrieg, der trotz hohen Verlusten kaum 
Geländegewinne mit sich brachte, erschütterte ihn zutiefst. Wäh-
rend die Situation am Boden zu erstarren schien, konnten die 
Frontlinien mit relativer Leichtigkeit überflogen werden.28

Im Mai 1917 besuchte Mitchell das Hauptquartier von General-
major Hugh Trenchard. Während drei Tagen legte Trenchard 
die Operationsweise des Royal Flying Corps dar. Bereits damals 
postulierte Trenchard die einheitliche Führung aller Luftkriegs-
mittel als unerlässliche Prämisse. Nur eine einheitliche Führung 
würde konzentrierte Offensivaktionen ermöglichen.29

Beeindruckt von seinen Frontbesuchen schlug Mitchell eine Aufteilung des 
amerikanischen Fliegerkontingents in die Kategorien „taktisch“ und „strate-
gisch“ vor. Die taktische Fliegerei würde den Divisionen, Korps und Armeen 
direkt unterstellt. Die strategische Fliegerei, bestehend aus Bombern und Jagd-
fliegern, würde einen „unabhängigen“ Luftkrieg führen. Sie sollte den Kampf 

Trenchard identifizierte die Moral der geg-
nerischen Bevölkerung als das Zentrum der 
Kraftentfaltung schlechthin. Direkte Angriffe 
auf „legitime“ Ziele in den großen Produk-
tionszentren würden diese am direktesten 
beeinflussen.

William „Billy“ Mitchell
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weit ins gegnerische Territorium tragen. Vor dem Hintergrund stark bedräng-
ter Heereseinheiten kam Mitchell Anfang 1918 jedoch zum Schluss, dass An-
griffsflieger die Bodenkräfte direkt unterstützen müssten. Strategische Angriffe 
gegen Industrieziele würden nur mit Verzögerung ihre Wirkung entfalten.30

Im Spätsommer 1918 wurde Mitchell kommandierender Offizier der amerika-
nischen Luftstreitkräfte in Europa (Chief of Air Service, Army Group). Als Ge-
neral John Pershing im September die franco-amerikanische Offensive gegen 
den deutschen Frontvorsprung bei St. Mihiel lancierte, zog Mitchell die bis 
dahin größte Luftarmada zusammen, knapp 1 500 alliierte Flugzeuge, wobei 
die Hälfte der Staffeln französisch war. Mitchells Flieger unterstützten die vor-
rückenden Truppen direkt, indem sie Truppen- und Artilleriestellungen angrif-
fen, aber auch indirekt, indem sie das Gefechtsfeld abriegelten.31

Nach dem Waffenstillstand kam er jedoch zum Schluss, dass, hätte der Krieg 
länger gedauert, Luftstreitkräfte diesen entschieden hätten. Durch das Zerstö-
ren von Ernten, Tierbeständen und Wäldern mittels Brandbomben und chemi-
schen Kampfstoffen wären die Deutschen in die Knie gezwungen worden. Ein 
rascher Schlag gegen „Nervenzentren“ zu Beginn eines Konflikts würde eine 
feindliche Nation nachhaltig lähmen und einen blutigen Stellungskrieg am 
Boden vermeiden. Für Mitchell wurde eigenständige, sogenannte strategische 
Luftkriegsführung allmählich zum Synonym für eine Luftstreitkraft, die nicht 
durch das Heer eingeschränkt und kontrolliert wurde.32

Seine konfrontative Art führte dazu, dass er nach dem Krieg nicht Befehlsha-
ber des amerikanischen Air Service wurde, sondern nur dessen Stellvertreter. 
Er trug dazu den Rang eines Brigadiers.33 Im Kampf für eine unabhängige 
Luftwaffe griff er insbesondere die Marine an, indem er Schlachtschiffe für 
obsolet erklärte. Diesbezüglich führten die Marine und der Air Service im Juli 
1921 Versuche durch. Während zwei Tagen warfen Flugzeuge Bomben auf 
das ehemalige deutsche Schlachtschiff Ostfriesland ab und versenkten dieses 
schließlich. Marineoffiziere argumentierten, dass der Versuch nicht der Realität 
entsprochen habe. Beispielsweise habe das Schiff nicht manövriert oder Gegen-
wehr geleistet. Trotz Geheimhaltungspflicht wurde Mitchells eigener Bericht 
gezielt der Presse zugespielt. Die öffentliche Meinung schlug sich auf die Seite 
Mitchells.34

Im Dezember 1924 begannen im Kongress Anhörungen für einen unabhän-
gigen Air Service. Aufgrund seiner heftigen Angriffe gegen die Marine wurde 
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Mitchell als stellvertretender Befehlshaber des Air Service im März 1925 nicht 
wiederbestätigt. Er wurde zum Obersten degradiert und nach Texas wegbeför-
dert.35 Aus seinem „Exil“ publizierte Mitchell im August desselben Jahrs sein 
bekanntestes Werk, Winged Defense.

Gleich zu Beginn seines Werks erhob Mitchell, wie Giulio Douhet in Il Domi-
nio dell’Aria, den Kampf um die Luftüberlegenheit als unabdingbare Voraus-
setzung für weitere Luftoperationen. Dieser Kampf solle offensiv gegen Ziele in 
der Luft und gegen die gegnerischen Luftstreitkräfte am Boden, inklusive der 
Luftfahrtindustrie, geführt werden.36

Nachdem eine Nation nicht mehr über die Luftüberlegenheit im eigenen Luft-
raum verfüge, sei sie praktisch wehrlos. Diese Tatsache allein könne eine früh-
zeitige Entscheidung herbeiführen. Sollten 
die Feindseligkeiten trotzdem weiterge-
führt werden, so werde der Krieg nun 
schneller und entschiedener beendet. Die-
ser Umstand führe zu weniger Verlusten 
und mache den Krieg humaner. Dazu wür-
den Luftstreitkräfte Produktionszentren 
unterschiedlichster Art, die Verkehrsinfra-
struktur sowie die Agrarproduktion an-
greifen, jedoch nicht so sehr die Zivilbevölkerung. Luftmacht würde die Fähig-
keit eines Staates, seine Streitkräfte für einen Krieg auszurüsten und zu 
versorgen, komplett untergraben.37

Was das Bombardieren der Zivilbevölkerung betraf, so war Mitchell ambiva-
lent. In einem späteren Kapitel nahm Mitchell die Thematik der Zielkategorien 
wieder auf. Diese würden die Fabriken, das Transport- und Kommunikations-
wesen, die Nahrungsmittelproduktion, inklusive Farmen, die Treibstoffpro-
duktion sowie Wohngebiete umfassen. Ein Angriff auf diese Ziele müsse die 
feindliche Nation ihrer Fähigkeit berauben, die Streitkräfte zu unterstützen. 
Ferner müssten künftige Kriegsgelüste im Keim erstickt werden.38 Als Zent-
rum der Kraftentfaltung identifizierte Mitchell in erster Linie die ökonomi-
schen Kräfte und nicht das Heer oder die Marine. Letztere würden von den 
ökonomischen Kräften abhängen.39

Nationen würden sich in Zukunft in erster Linie auf ihre Luftstreitkräfte be-
rufen, um einer gegnerischen Nation ihren Willen aufzudrücken.40 Mitchell 

Nachdem eine Nation nicht mehr über die 
Luftüberlegenheit im eigenen Luftraum ver-
füge, sei sie praktisch wehrlos. Diese Tatsache 
allein könne eine frühzeitige Entscheidung 
herbeiführen. Sollten die Feindseligkeiten 
trotzdem weitergeführt werden, so werde 
der Krieg nun schneller und entschiedener 
beendet. 
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vertrat die Auffassung, dass das Rückgrat moderner Zivilgesellschaften äußerst 
fragil sei und dass Bombardements rasch Wirkung erzielten, ohne Zivilsten 
direkt angreifen zu müssen.41

Anders als Douhets Werke ist Winged Defense jedoch mehr ein Werk über die 
institutionelle Unabhängigkeit der amerikanischen Luftstreitkräfte als über 
künftige Kriege. Ein zentrales Thema ist die Konsolidierung luftmacht- und 
luftfahrtrelevanter Aspekte unter einheitlicher Führung.42

Die amerikanische Marine mit ihrem Fokus auf Schlachtschiffe blieb auch in 
Winged Defense im Zentrum Mitchells Kritik. Überwassereinheiten mitsamt 
ihren Hafenanlagen seien in Anbetracht moderner Luftstreitkräfte äußerst ver-

wundbar und de facto obsolet. Um seine 
These zu untermauern, nahm er direkten 
Bezug auf das Versenken der Ostfriesland. 
Zudem würden Schlachtschiffe beträchtli-
che finanzielle Ressourcen verschlingen. 
Dieses Geld solle besser für Flugzeuge und 

Unterseeboote aufgewendet werden. Betreffend Letztere nahm er auf die Effizi-
enz und Wirksamkeit deutscher U-Boot Operationen während des Ersten 
Weltkriegs Bezug. Während Mitchell den Schlachtschiffen praktisch jegliche 
Daseinsberechtigung absprach, so sah er einen begrenzten Nutzen in Land-
streitkräften. Diese übernähmen primär Schutzaufgaben.43

Doch der amerikanische Air Service war weit davon entfernt, Mitchells Kon-
zeption moderner Luftkriegsführung umsetzen zu können. Führung aus einer 
Hand war praktisch unmöglich; die Fliegerverbände wurden unter den Korps 
und Divisionen aufgeteilt.44

Die Erstausgabe von Winged Defense zusammen mit scharfer Kritik an der 
Marine über den Absturz eines Luftschiffs führten dazu, dass Mitchell vor 
Kriegsgericht geladen und im Dezember 1925 für schuldig befunden wurde. 
Im Februar 1926 trat er aus dem Air Service aus.45 Im selben Jahr gewährte 
der Kongress der amerikanischen Militärfliegerei mehr Autonomie und der Air 
Service wurde in Air Corps umbenannt.46

Während Mitchell den Schlachtschiffen prak-
tisch jegliche Daseinsberechtigung absprach, so 
sah er einen begrenzten Nutzen in Landstreit-

kräften. Diese übernähmen primär Schutz-
aufgaben.
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Clausewitz und die Strategen des Luftkrieges

In seiner Notiz vom 10. Juli 1827 stellte Carl von Clausewitz in Aussicht, bei 
der Überarbeitung seines Werks die doppelte Art des Krieges noch schärfer 
herauszuarbeiten.47

Gleich im ersten Kapitel des ersten Buchs nahm Clausewitz auf diese Verschie-
denartigkeit Bezug. Er vertrat die Auffassung, dass diejenige Art des Krieges, 
die ins Unermessliche zu eskalieren drohe, eine zwar in sich logische, aber letzt-
endlich theoretische Betrachtungsweise sei. Diese Art des Krieges entspreche 
seiner abstrakten Gestalt und lasse jene Kräfte unbeachtet, die in der Realität 
hemmend auf die Eskalation wirkten. Clausewitz schränkte einzig ein, dass 
es Fälle gebe, bei denen diese Kräfte äußerst schwach ausgeprägt seien und 
der Eindruck entstehe, als ob sie ins Unermessliche zu eskalieren drohten. Die 
zweite Art des Krieges hingegen verfolge begrenzte Ziele. Sie sei in der Realität 
verankert und unterliege politischen Zwecken.48

Der Erste Weltkrieg kam der abstrakten Gestalt des Krieges, wie sie Clausewitz 
darlegte, sehr nahe. Daraus lässt sich auch erklären, warum sich die Auffassun-
gen der drei Luftkriegsstrategen an diesem abstrakten Kriegsbild orientierten. 
Douhet, Trenchard und Mitchell sahen den moralischen Zusammenbruch der 
gegnerischen Nation und damit das umfassende „Niederwerfen des Feindes“49 
als eigentliche Ziele im Krieg. Einzig in der 
Verfolgung dieser Ziele unterschieden sie 
sich, teilweise nur in Nuancen. Am präg-
nantesten war Douhet, der die gegnerische 
Zivilbevölkerung für ein direktes Ziel er-
klärte und selbst den Einsatz luftgestützter, 
chemischer Kampfstoffe ins Auge fasste. Trenchard und Mitchell blieben, was 
das Bombardieren der Zivilbevölkerung betraf, ambivalent.

Ein Krieg, der sich dem abstrakten Ideal nähert, verfolgt gemäß Clausewitz drei 
Ziele; es sind dies die Streitkräfte, das Land und der Wille des Feindes. Letzte-
rer beziehe sich sowohl auf die Unterzeichnung des aufgezwungenen Friedens 
durch die Regierung und deren Bundesgenossen als auch auf die Unterwerfung 
des Volkes. Diese drei Ziele müssten sequenziell verfolgt werden.50 In diesem 
Punkt sahen Douhet, Trenchard und Mitchell das große Innovationspotenzial 
von Luftmacht. Der Wille des Feindes könne durch Luftstreitkräfte direkt an-
gegriffen werden, ohne Ressourcen für Zwischenziele aufzuwenden.

Douhet, Trenchard und Mitchell sahen den 
moralischen Zusammenbruch der gegnerischen 
Nation und damit das umfassende „Nieder-
werfen des Feindes“ als eigentliche Ziele im 
Krieg.



216

Warum Kriege in der Wirklichkeit nicht ins Unermessliche eskalierten, legte 
Clausewitz in seiner Theorie der „wunderlichen Dreifaltigkeit“ des Krieges dar. 
Er sah drei Kräfte, die auf das Wesen des Krieges einwirkten. Die erste Kraft 
umfasse den Hass und die Feindschaft und entspringe in erster Linie im Volke. 
Die zweite Kraft beruhe auf der Wahrscheinlichkeit und sei im Feldherren und 
seinem Heer angelegt. Die dritte Kraft umfasse den Verstand und würde sich 
auf die Politik und die Regierung beziehen. Eine Theorie müsse alle drei Pole 

berücksichtigen und zwischen ihnen kein 
„willkürliches Verhältnis“ herstellen, an-
sonsten sei sie nutzlos.51 In ihren Theorien 
setzten die Luftkriegsstrategen „willkürli-
che Verhältnisse“ zwischen den drei Polen 
fest. Zum einen maximierten sie die mili-
tärischen und implizit die politischen Ziel-
setzungen. Dies hat zur Folge, dass sich 
ihre Theorien auf begrenzte Konflikte nur 
sehr beschränkt bis gar nicht anwenden 
lassen. Zum anderen sahen sie beim Hass 
und der Feindschaft, die in den Völkern 
angelegt seien, keine Maximierung – im 

Gegenteil, sie gingen von einer äusserst zerbrechlichen Moral der Zivilbevölke-
rung aus, die sich mit „relativ“ wenigen Bombardements beeinflussen ließe.

Clausewitz sollte durch die Wirklichkeit des Zweiten Weltkriegs bestätigt wer-
den. Die drei Luftkriegsstrategen waren mit ihren Auffassungen jedoch nicht 
allein. Ihre Auffassung der uneingeschränkten Eskalation künftiger Konflikte 
entsprach dem Zeitgeist der Zwischenkriegszeit.

Doktrinvermächtnis der Strategen des Luftkrieges

Obwohl Giulio Douhet der einzige Name ist, der gemeinhin mit italienischen 
Luftkriegsstrategen der Zwischenkriegszeit in Verbindung gebracht wird, hat-
ten andere Denker wesentlich mehr Einfluss auf die Entwicklung der italieni-
schen Luftstreitkräfte. Die zwei Jahrzehnte zwischen den Weltkriegen sahen 
eine lebhafte Debatte in der Rivista Aeronautica zwischen Befürwortern des 
strategischen Bombardements und Befürwortern einer taktischen Fliegerei. 
General Amedeo Mecozzi setzte sich als junger Hauptmann den Ideen Dou-
hets entgegen. Selber ein Veteran des Ersten Weltkriegs sah er den Nutzen von 
Luftstreitkräften vornehmlich in der Gefechtsfeldabriegelung und in der Luft-
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nahunterstützung. Obwohl sich faschistische Größen öffentlich zu Douhets 
Theorien bekannten, so entwickelten sich die italienischen Luftstreitkräfte in 
eine taktische Streitkraft. Diese taktische Auslegung kam während des spani-
schen Bürgerkriegs erfolgreich zur Anwendung. Ein einziges Mal führten die 
italienischen Luftstreitkräfte Bombardements im Stil Douhets durch, als sie 
im März 1938 – auf Befehl Mussolinis – Barcelona angriffen. Der Wille der 
katalonischen Bevölkerung wurde dadurch nicht gebrochen, im Gegenteil.52 
Dennoch gilt Giulio Douhet gemeinhin als bekanntester der drei Luftkriegs-
strategen.53 Seine Theorien gewannen insbesondere zu Beginn des Nuklearzeit-
alters an Einfluss.54 In seinem einleitenden Aufsatz zur amerikanischen Prince-
ton-Ausgabe von Vom Kriege unterstrich der amerikanische Militärstratege 
Bernard Brodie Douhets dogmatischen Ansatz. Obwohl Douhet in Luftkriegs-
zirkeln weithin als „Luftmachtprophet“ gelte, so habe der Zweite Weltkrieg 
dessen Thesen widerlegt.55

Entgegen der späten Auffassung von Hugh Trenchard erfuhr die Luftverteidi-
gung unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg mehr Gewicht. Diese Betonung 
der Defensive wurde der Royal Air Force quasi von außen aufgedrückt. Als 
1937 Thomas Inskip Minister für die Koordination der Verteidigung wurde, 
priorisierte er die Produktion von Jagdflugzeugen über diejenige von Bombern. 
Dank dieser Neuausrichtung verfügte Fighter Command im Sommer 1940 über 
genügend Jagdstaffeln.56 Die offensiven 
Bomberoperationen ihrerseits erfuhren 
eine Wende, als im Frühjahr 1942 Air 
Chief Marshal Arthur Harris, ein Protegé 
Trenchards, zum befehlshabenden Offizier 
von Bomber Command ernannt wurde. 
Dass Bomber Command ab 1942 rigorose 
Angriffe gegen deutsche Städte durchführte, war aber mindestens so sehr auf 
die ungenügende Navigation und schlechte Zielgenauigkeit britischer Bomber 
zurückzuführen. Nächtliche Flächenbombardements schienen für einen offen-
siven, strategischen Luftkrieg die einzige Option darzustellen. Harris hielt an 
den Flächenbombardements fest, selbst als 1944 präzisere Angriffe möglich 
gewesen wären.57

William „Billy“ Mitchell scharte eine verschworene Anhängerschaft um sich, 
die seine Konzeption des strategischen Bombardements auch nach seinem 
Rückzug aus dem Air Service hochhielt. Mitchells Doktrinvermächtnis fand 
insbesondere in der Air Corps Tactical School (ACTS) Eingang.58 ACTS entwi-

Nächtliche Flächenbombardements schienen 
für einen offensiven, strategischen Luftkrieg 
die einzige Option darzustellen. Harris hielt 
an den Flächenbombardements fest, selbst 
als 1944 präzisere Angriffe möglich gewesen 
wären.
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ckelte zwischen 1927 und 1934 die Konzeption des unescorted high-altitude 
precision daylight bombardment (HAPDB). Gezielte Luftangriffe gegen neural-

gische Punkte sollten eine industrialisierte 
Nation in die Knie zwingen. Auf Veranlas-
sung von Präsident Franklin D. Roosevelt 
schrieben im August 1941 ehemalige An-
gehörige der „ACTS-Bombermafia“ die 
Blaupause für den strategischen Luftkrieg 
in Europa.59 Zu Mitchells engsten Vertrau-

ten gehörten unter anderem Henry H. „Hap“ Arnold und Ira C. Eaker.60 Ar-
nold kommandierte die United States Army Air Forces während des Zweiten 
Weltkriegs und Eaker, Oberbefehlshaber der Eighth Air Force, trug ab 1943 den 
strategischen Luftkrieg auch bei Tageslicht nach Deutschland hinein.

Die Wirksamkeit strategischer Luftoffensiven ist weiterhin Gegenstand polari-
sierender Debatten. In seinem Schreiben Munitions Possibilities of 1918 vom   
21. Oktober 1917 äußerte Churchill Zweifel über das Bombardieren gegneri-

scher Ballungszentren. Damit könne keine große Nati-
on in die Knie gezwungen werden; dies hätten die Re-
aktionen auf die deutschen Zeppelin- und 
Gotha-Angriffe nur allzu sehr verdeutlicht.61 Knapp 
drei Jahrzehnte später sanktionierte Churchill das Flä-
chenbombardement deutscher Städte. Er selber blieb 
aber skeptisch, als Harris und Eaker im Juni 1943 ver-
sicherten, Deutschland könne noch im selben Jahr aus 
dem Krieg gebombt werden. Churchill soll das Unter-

fangen als „Experiment“ bezeichnet haben, das es wert sei zu verfolgen.62 In der 
Folge kamen die strategischen Luftoffensiven dem abstrakten „Ideal“, wie es 
Clausewitz darlegte, sehr nahe.

Hinweis der Redaktion: Bei dem Beitrag handelt es sich um eine angepasste 
Fassung eines bei der Sektion Schweiz am 21. Februar 2019 in Bern gehaltenen 
Vortrags.

Zum Autor: Dr. Christian F. Anrig ist Chef Doktrinforschung und -lehre der 
Schweizer Luftwaffe. 2007 bis 2009 war er Dozent am Royal Air Force College. 
Er ist Autor des Buchs The Quest for Relevant Air Power, welches 2011 bei der 
Air University Press der United States Air Force erschien. Zudem ist er Autor 
verschiedener Buchkapitel und Artikel. Seine neusten Publikationen erschie-
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Kapitel V

Berichte von den zentralen Veranstaltungen

Nur durch engeres Zusammenrücken hat die Europäische Union 
weltpolitisch eine Chance

Bericht über das Berliner Colloquium 2019

Werner Baach

Der Befund des Berliner Colloquiums 2019 war eher ernüchternd: „Die Euro-
päische Union ist in einer existenziellen Krise, nicht nur wegen zunehmender 
Uneinigkeit im Innern, sondern vor allem als Folge der sich rasant verändern-
den Welt“, stellte Dr. Karl-Heinz Kamp, Präsident der Bundesakademie für Si-
cherheitspolitik, in seiner Einführung fest. Auch in seiner Außen-, Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik sei Europa insgesamt derzeit eher „nur bedingt 

handlungsfähig“, und die Anstrengungen 
zu größerer militärischer Zusammenarbeit 
gestalteten sich angesichts nationaler Ego-
ismen eher zäh. „Wenn wir unsere westli-

che liberale Werteordnung und unser freiheitlich-demokratisches Gesell-
schaftsmodell bewahren wollen, dann müssen wir nicht nur enger 
zusammenstehen, sondern auch die praktischen Fähigkeiten zur Gewährleis-
tung von effizienter Außenpolitik, Sicherheitsvorsorge und Verteidigungsbe-
reitschaft überzeugend, glaubwürdig und konkret mit den notwendigen Res-
sourcen unterfüttern“, stellte der Präsident der Clausewitz-Gesellschaft, 
Generalleutnant a.D. Kurt Herrmann, später zusammenfassend fest. Deutsch-
land als „Zentralmacht“ in der Mitte Europas sei dabei besonders gefordert.

Auf dem Weg in eine bipolare Weltordnung?

Unter der Fragestellung „Vereint stark? Europa unter Druck – Die gemeinsame 
Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik gegen den Angriff auf eine libera-
le Weltordnung?“ hatte die gemeinsame Veranstaltung der Clausewitz-Gesell-
schaft e.V. und der Bundesakademie für Sicherheitspolitik vom 3. bis 5. April 
2019 zunächst die globale Sicherheitslage analysiert. Diese habe sich deutlich 
verschlechtert, die Bedrohung europäischer Interessen sei gewachsen. Die USA 
verabschiedeten sich vom Multilateralismus, ihr transatlantisches Interesse 

In seiner Außen-, Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik ist Europa derzeit „nur bedingt 

handlungsfähig“.
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nehme ab. Russland erstarke wieder, und China vertrete seine geostrategischen 
Interessen immer offensiver. Europa und die EU aber seien in wichtigen Fragen 
ihrer Sicherheit eher uneins. Ihre Chance, im Konzert der globalen Mächte 
auch weiter eine wesentliche Rolle zu spielen, sinke dramatisch, wenn es nicht 
gelinge, in politischen Kernfragen, insbesondere auch der Sicherheitspolitik, 
geschlossener zu handeln.

Russland wolle „auf Augenhöhe mit dem Rest der Welt“ stehen, obwohl es 
wirtschaftlich derzeit eher den Status eines Schwellenlandes habe. Sein Groß-
machtanspruch stütze sich hauptsächlich auf militärische Macht. Obwohl das 
Land sich derzeit in einem Prozess des Wiedererstarkens befindet, wurde es 
langfristig eher als eine „absteigende Macht“ beurteilt. Russlands Politik sei in 
der Ära Putin zunehmend „antiwestlich und aggressiv“ geworden. Sein poli-
tisches Handeln werde gegenüber dem ehemaligen „postsowjetischen Raum“ 
voraussichtlich offensiv bleiben, in seinen Außenbeziehungen zu den anderen 
Staaten Europas wohl eher defensiv. Insofern stelle es für Europa derzeit eher 
keine akute Bedrohung dar. Allerdings bestand weitgehendes Einvernehmen 
darüber, dass sich die Sicherheitslage durch den russischen Bruch des INF-Ver-
trags verschlechtert hat. Als geopolitischer Konkurrent werde Russland auf ab-
sehbare Zeit eine „zentrale Herausforderung“ für Europa bleiben, das deshalb 
für den Umgang mit dem Land eine „Langzeitpolitik“ entwickeln müsse, die 
über das „System Putin“, das seinen Zenith überschritten habe, hinausdenke.

Die Lage im Krisenbogen von Nordafrika bis in den Nahen Osten sei instabil 
und werde es wohl auf Dauer bleiben. Vor allem als Folge der US-Intervention 
im Irak 2005 sei die gesamte Region „im Chaos versunken“. Nicht nur sei da-
durch der radikale „Islamische Staat“ (IS) entstanden, sondern vor allem habe 
der Iran als Hauptnutznießer seine Macht und seinen Einfluss in der gesamten 
Region deutlich erweitert; allerdings habe er nun wohl auch die Grenze sei-
nes Einflusses erreicht. Saudi-Arabien als Gegenmacht verfolge eine radikale 
Anti-Iran-Politik und versuche, den Machtzuwachs des Iran durch eine „fi-
nanzstarke autoritäre Allianz“, u.a. mit Ägypten und den Golf-Emiraten und 
unterstützt durch die Trump-Administration, einzudämmen. Die Türkei Er-
dogans schließlich werde sich eher darauf konzentrieren, die für sie bedrohli-
che Kurdenfrage im Griff zu behalten, ihre schwierige wirtschaftliche Lage zu 
stabilisieren und den Machterhalt der regierenden AKP zu sichern. Insgesamt 
besteht, so die breite Meinung während des Colloquiums, für die Nah- und 
Mittelostregion auf lange Zeit ein hohes Konfliktpotential. 
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China, die aufstrebende Weltmacht, werde ihre strategischen Kernziele – Vor-
machtstellung der Kommunistischen Partei, territoriale Integrität, Sicherung 
seiner (weltweiten) Interessen – konsequent verfolgen. Diese Ziele seien mit 
denen des Westens, vor allem denen der USA, grundsätzlich nicht vereinbar. 
Für Amerika sei China deshalb zur „strategischen Herausforderung des 21. 
Jahrhunderts“ geworden. Die geopolitische Konfrontation sei bereits Realität, 

wie der aktuelle Handelskonflikt zeige. Auf 
längere Sicht könnte Chinas Anti-Con-
tainment-Strategie, die vor allem den ame-

rikanischen Einfluss in der Region zurückdrängen will und dabei insbesondere 
das erklärte Ziel verfolgt, Taiwan einzugliedern, einen globalen Konflikt auslö-
sen. Denn Amerika, will es seine strategische Position in der Fernost-Region 
halten, müsste Taiwan im Falle eines sich zuspitzenden Konflikts beistehen. 
Europa und insbesondere Deutschland mit seiner starken Exportabhängigkeit 
von China, könnten das dann entstehende Sicherheitsdilemma nicht ignorie-
ren: Sie müssten eindeutig „Farbe bekennen“. Derzeit bestehe aber eher der 
Eindruck, Europa blende das Problem aus anstatt China auf die Grenzen seiner 
Taiwan-Politik hinzuweisen.

Die Beurteilung der globalen Sicherheitslage darf, so die Einschätzung des Col-
loquiums, die Entwicklung Afrikas mit seiner in den nächsten Generationen 
voraussichtlich auf zwei Milliarden steigenden Bevölkerung nicht ausschließen. 
Gleiches gelte für den Klimawandel, dessen Auswirkungen Bestandteil jeder 
zukünftigen Sicherheitspolitik werden müssten.

Die USA, der langjährige Garant und Vordenker einer liberalen Werteord-
nung, wenden sich mehr und mehr von dieser Leitidee ab; sie stellen sich zu-
nehmend unilateral und hegemonial auf: „In Trumps Denken gibt es keine li-

berale Werteordnung“, und 
„Schutzgeld-Denken“ sowie Null-Sum-
men-Ansätze seien zu Maximen der neuen 
Welt amerikanischen Denkens geworden, 
merkten Politikexperten kritisch und bitter 
an. Dennoch werden die USA, trotz Ab-

kehr von Multilateralismus und gemeinsamen westlichen Wertevorstellungen, 
der wichtigste Partner und Sicherheitsgarant Europas bleiben. Doch werde das 
transatlantische Verhältnis sich vorhersehbar weiter abkühlen und zunehmen-
den Belastungen ausgesetzt werden; der Riss in den Beziehungen sei nur noch 
schwer zu kitten. Vor allem Deutschland sei und bleibe im Streit um seine 

Für Amerika ist China zur „strategischen He-
rausforderung des 21. Jahrhunderts geworden.

Die USA, der langjährige Garant und Vor-
denker einer liberalen Werteordnung, wenden 

sich mehr und mehr von dieser Leitidee ab; 
sie stellen sich zunehmend unilateral und 

hegemonial auf.
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Verteidigungsausgaben massiver amerikanischer Kritik ausgesetzt und müsse 
(endlich) etwas dagegen tun. Insgesamt gelte: Präsident Trump habe nur noch 
wenig Interesse an Europa, er sehe in ihm vor allem einen (wirtschaftlichen) 
Konkurrenten. Doch wurden im Colloquium auch Positionen vertreten, die 
Verständnis für die (neue) amerikanische Sichtweise verlangen: „Die USA wer-
den Partner bleiben, wenn wir selbst mehr tun!“ Und so bestand insgesamt 
Einigkeit darüber, dass die Europäer, wollten sie in dem geänderten Umfeld 
bestehen, sich in Zukunft um ihre Sicherheit stärker selbst kümmern müssten 
– nicht wegen Trump, sondern wegen Europas Zukunft. 

In der entstehenden (neuen) multipolaren Weltordnung, die sich nach Ein-
schätzung des Colloquiums bald zu einer Bipolarität der Weltmächte USA und 
China weiterentwickeln könnte (einiges spricht dafür), werde der „Fundamen-
talkonflikt“ dieser beiden Mächte voraus-
sichtlich den weiteren Verlauf des 21. Jahr-
hunderts bestimmen. Europa und 
Deutschland dürften dann nicht abseits 
stehen. Eine Haltung der „Äquidistanz“ 
zwischen dem Westen einerseits und Russ-
land bzw. China andererseits werde nicht möglich sein: Nur die klare Positio-
nierung zugunsten „des Westens“ und die Partnerschaft mit den USA werde 
Europas Sicherheitsinteressen garantieren können: „Europa muss sich klar auf 
die Seite Amerikas stellen.“

Europa muss seine Sicherheit „breiter denken“ und vereint Stärke zeigen

Mit Blick auf die Zukunft müsse Europa in der neuen Weltkonstellation einen 
fundamental erweiterten sicherheitspolitischen Ansatz entwickeln: Sicherheits-
politik müsse breiter gedacht, die Sicherheitsstrategien umfassender entwickelt 
und die dafür benötigten Strukturen geschaffen werden. „In der sich neu for-
mierenden Weltordnung muss Europa alles daran setzen, ein eigenständiger Pol 
zu sein“, lautete der Befund. Dazu müsse es von den USA unabhängiger werden, 
nur dann werde es von diesen auch in Zukunft als Partner ernst genommen. 
Europa habe beachtliche Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen anzubieten, die 
es in eine solche Partnerschaft einbringen könne. „Integration in Diversität“ 
müsse das Ziel lauten. Um aber in diesem Sinne strategisch handlungsfähig zu 
werden, müssten nationale Interessen zugunsten der Gemeinschaft zurückge-
stellt werden. Zudem sei schnelles Handeln erforderlich.

Nur die klare Positionierung zugunsten „des 
Westens“ und die Partnerschaft mit den USA 
werde Europas Sicherheitsinteressen garantie-
ren können: „Europa muss sich klar auf die 
Seite Amerikas stellen.“
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In dieser Lage, die nach einer geeinten, politisch starken EU verlange, zeigten 
sich stattdessen „beunruhigende Erosionserscheinungen“. Nationalistische und 
populistische anti-europäische Kräfte in einigen Mitgliedsstaaten schwächten 
den inneren Zusammenhalt, die starke Wirtschaftsmacht EU werde kaum als 

strategischer Akteur in einer multipolaren 
Welt wahrgenommen, eher als ein „zer-
splittertes Etwas, das nicht gemeinsam 
handeln kann und sich auseinanderdividie-

ren lässt“. Kritisch wurde in diesem Zusammenhang vor allem die derzeitige 
zurückhaltende Politik Deutschlands bewertet: Diese werde von taktischen, 
„kleinkarierten“ Problemen bestimmt und versäume es, die „großen strategi-
schen Politiklinien zu formulieren und zu vertreten“.

Das gelte auch für die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die weder 
in Deutschland noch bei den anderen EU-Mitgliedern die Beachtung gefunden 
habe, die eine wirtschaftlich starke Gemeinschaft mit mehr als 500 Millio-
nen Einwohnern verdiene und benötige. Es mangele auch hier an politischer 
Effizienz und ausreichenden militärischen Fähigkeiten. Häufig fehlten zudem 
klare Vorstellungen darüber, was man eigentlich wolle; und es mangele u.a. an 
zukunftsorientierten Visionen.

Die viel beschworene „Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ 
(GASP) sowie eine darauf aufbauende „Gemeinsame Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik“ (GSVP) der EU seien bis heute nur unzureichend reali-
siert worden. Und trotz der zunehmenden Erkenntnis, dass Europa seine 
sicherheitspolitischen Interessen stärker in die eigene Hand nehmen müs-
se, fehle es vielfach an der Bereitschaft, die dafür notwendigen militäri-

schen Fähigkeiten bereitzustellen. In 
diesem Zusammenhang wurden im Col-
loquium der ambivalente Eindruck über 
Deutschlands Rolle und auch vereinzelt 

Zweifel an seiner Verlässlichkeit als Bündnispartner deutlich: Der Vertei-
digungsbeitrag unseres Landes stehe nicht zuletzt wegen seiner wichtigen 
geopolitischen Lage und seiner großen wirtschaftlichen Potenz im Fokus 
der Kritik. Deutschland müsse dem dadurch schon entstandenen Vertrau-
ensschwund dringend entgegenwirken. Insgesamt müsse Europa „als Gan-
zes Verteidigung breiter denken“ und endlich mehr gemeinsame Sicherheit 
wagen . Das erfordere eine globalere und umfassendere Definition des Si-
cherheitsbegriffs; dieser müsse sich abzeichnende neue Gefahren wie z.B. 

Deutschland versäumt es, die großen strate-
gischen Politiklinien zu formulieren und zu 

vertreten.

Europa muss „als Ganzes Verteidigung breiter 
denken“ und (endlich) mehr gemeinsame 

Sicherheit wagen.
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die Bevölkerungsentwicklung in Afrika und die Heerausforderungen des 
Klimawandels einschließen.

Die NATO bleibt das Fundament der Sicherheit Europas

Das Fundament der Sicherheit Europas aber bleibe auch in Zukunft die NATO. 
Das Handeln der EU auf diesem Feld müsse mit dem der Allianz kohärent sein 
und komplementär dazu weiterentwickelt werden. Weiträumige oder militä-
risch intensive Aktivitäten der EU seien losgelöst von einem NATO-US-Enga-
gement weder möglich noch wünschbar, weil Europa die dafür erforderlichen 
immensen strategischen Ressourcen kaum allein bereitstellen könnte. Aus die-
sem Grund wurde auch die Idee einer „Strategischen Autonomie“ der EU, wie 
sie 2016 in die Diskussion gebracht worden ist, „als eher unrealistisch, nicht 
bezahlbar und sogar schädlich“ bewertet: Eine solche Autonomie könne auf 
Grund fehlender militärischer Fähigkeiten 
nicht untermauert werden und berge die 
Gefahr, die EU eher zu spalten und die 
Verteidigung zu schwächen. Allerdings 
könnten ein Europäischer Verteidigungsfonds sowie das eingeleitetet Projekt 
„Ständige Strukturierte Zusammenarbeit“ der EU, besser bekannt als „PESCO“ 
(Permanent Structured Cooperation), dazu beitragen, Defizite bei den militäri-
schen Fähigkeiten der EU-Staaten abzubauen und die begrenzten Finanzmittel 
effektiver einzusetzen. Auch könnten sie (langfristig) den Nukleus einer Euro-
päischen Verteidigungsunion bilden. Die Idee einer Europaarmee dagegen 
wurde im Colloquium eher skeptisch beurteilt. Die Osteuropäer setzten in der 
Sicherheitspolitik ohnedies mehr auf die NATO und USA.

Gefordert wurde auch eine aktivere deutsche Rüstungspolitik, einschließlich 
einer Debatte um die Harmonisierung der Rüstungsexportpolitik in Europa. 
Dies sei eine „ganz zentrale Frage“ für die europäische Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Verteidigung. Die derzeitige nicht klar erkennbare Linie der 
deutschen Rüstungsexportpolitik führe bei den Verbündeten zu wachsendem 
Misstrauen; Deutschland müsse sich (endlich) verlässlicher und berechenbarer 
positionieren.

Auch die Thematik der „Nuklearen Teilhabe“ wurde in Verbindung mit der 
Kündigung des INF-Vertrags durch Russland und die USA, der anstehenden 
Nachfolge für das Waffensystem TORNADO und den in jüngster Zeit durch 
irritierende Äußerungen von US-Präsident Trump aufgekommenen Zweifeln 

Die Idee einer „Strategischen Autonomie“ der 
EU ist „eher unrealistisch, nicht bezahlbar 
und sogar schädlich“.
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an der Verlässlichkeit des nuklearen US-Schutzschirmes über Europa erör-
tert. Die Sicherheitslage Europas habe sich dadurch, insbesondere aber durch 
den offensichtlichen Bruch des INF-Vertrags durch Russland verschlechtert. 
Umso wichtiger sei es auch, dass Deutschland seine nukleare Teilhabe „ver-
zugslos“ weiterhin sicherstelle und erforderlichenfalls eine Zwischenlösung für 
die Nachfolge des am Ende seiner Einsatzfähigkeit angekommenen nuklearen 
Trägersystems TORNADO sicherstelle. Eindringlich wurde mit Blick auf die 
in der öffentlichen Diskussion verstärkt aufkommende Forderung nach Ver-
zicht gemahnt: „Die militärische Teilhabe Deutschlands darf nicht aufgegeben 
werden“. Letztlich wurde in der Diskussion überdeutlich, dass es zum nukle-
aren US-Schutzschirm eine europäische Alternative nicht gibt, höchstens eine 
ergänzende Bereitstellung nuklearer Fähigkeiten durch Frankreich und Groß-
britannien. 

Für Europa „geht es ums Ganze“: Nur vereint kann es stark bleiben

Mit Blick auf die langfristigen globalen sicherheitspolitischen Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts, insbesondere das Konfliktpotential zwischen den 
USA und China, müssten die Europäer in jedem Fall ihre militärischen Fähig-
keiten stärken. Denn die USA würden ihre strategischen Ressourcen zuneh-
mend auf eine mögliche Abwehr gegen China richten. Das aber bedeute, dass 
sie die Solidarität der Europäer und deren langfristige strategische Unterstüt-

zung einfordern würden (und müssten). 
Die notwendige Debatte über diese Her-
ausforderung finde in Europa aber nicht 
statt; das gelte auch und gerade für 
Deutschland, dem als stärkster europäi-
scher Macht eine besondere Handlungsver-
antwortung zufalle. Falls Deutschland sei-

ne zugesagten Beiträge nicht erfülle, könnte dies die bereits jetzt spürbaren 
Irritationen über als zu gering empfundene Verteidigungsanstrengungen der 
Europäer weiter verstärken: „Nicht nur Präsident Trump, auch das andere 
Amerika fühlt sich durch die Trittbrettfahrerei Europas verlassen“, merkte ein 
Teilnehmer des Colloquiums an.

Mit einer klaren Bewertung der potentiellen Bedrohung durch Angriffe aus 
dem Cyber- und Informationsraum, den internationalen Terrorismus und das 
hybride Angriffs- und Raketen-Potential aus dem Osten, insbesondere aus 
Russland, leitete der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard 

Mit Blick auf die langfristigen globalen 
sicherheitspolitischen Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts, insbesondere das Konflikt-

potential zwischen den USA und China, 
müssen die Europäer in jedem Fall ihre 

militärischen Fähigkeiten stärken.
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Zorn, seinen mit Spannung erwarteten Vortrag ein. Seine sehr konkreten Aus-
sagen, u.a. zu den Einsätzen der Bundeswehr, zur Gesamtverteidigung, zu not-
wendigen Führungsstrukturen und -verfahren für die Landes- und Bündnis-
verteidigung, zum Verteidigungsbeitrag Deutschlands für NATO und EU, zur 
Personal-, Material- und Ausbildungslage und nicht zuletzt zur Finanz- und 
Bundeswehrplanung, setzten ein erfreulich positives Zeichen zum Abschluss 
der Veranstaltung. Noch sei die Bundeswehr bei ihren aktuellen Verpflichtun-
gen „an der Grenze der Belastung“, aber die Entwicklung dringend benötigter 
zusätzlicher Fähigkeiten komme voran. Der Generalinspekteur bestätigte den 
Finanzansatz von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts als aktuelle Planungs-
basis ebenso wie das „Fernziel von 2 Prozent“. Entgegen mancher öffentlichen 
Kritik in jüngster Zeit sei die Bundeswehr ein „hoch angesehener Partner“, aber 
es gelte auch: „Deutschland muss stabil liefern“.

Ein hoch aktueller Gastvortrag zum Thema „Die Europäische Union (EU), das 
europäische Friedensprojekt des 20. Jahrhunderts, betrachtet aus der Sicht eines 
Nicht-EU-Bürgers“ des Chefredaktors der Neuen Züricher Zeitung, Eric Gujer, 
hatte bei einem festlichen Abendessen am Vortag die Teilnehmer auf das Col-
loquium eingestimmt. Mit erfrischend kritischem Blick identifizierte er unter-
schiedliche Staatsverständnisse der Mit-
gliedsstaaten als ein Kernproblem der EU. 
Seiner Auffassung nach erleben wir derzeit 
eine Renaissance der Nationalstaaten; etli-
che Staaten strebten nach Dezentralisie-
rung und Eigenständigkeit. Eine Lösung für die aktuellen Probleme der EU 
bietet sich nach Gujers Auffassung u.a. durch „Rückbau“ zu mehr Subsidiarität 
bzw. durch ein modulares Konzept mit der Option unterschiedlicher Ge-
schwindigkeiten und spezifisch differenzierter Integration. Mehrfach stellte er 
die besondere Verantwortung Deutschlands als zentrale Macht in Europa her-
aus.

Als abschließende Antwort auf das gestellte Thema des Colloquiums bestand 
weitgehendes Einvernehmen darüber, dass „wir Europäer nicht länger als Zu-
schauer auf dem Zaun sitzen können“. Der Druck auf die EU werde weiter 
steigen, einen Multilateralismus à la carte werde es nicht (mehr) geben. Dabei 
werde Europa auch „ein vernünftiges Maß an Pragmatismus“ im Verhältnis 
selbst zu autoritär regierten Staaten suchen müssen, ohne grundlegende westli-
che Werte aufzugeben. 

„Für Europa geht es ums Ganze, will es nicht 
zum Spielball der neuen Global Player des 21. 
Jahrhunderts, der USA und Chinas, werden.“ 
Dazu brauche Europa strategischen Weitblick.
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In seinen Schlussbemerkungen vor den über 200 Teilnehmern des Colloqui-
ums stellte der Präsident der Clausewitz-Gesellschaft deshalb abschließend 
fest: „Für Europa geht es ums Ganze, will es nicht zum Spielball der neuen Glo-
bal Player des 21. Jahrhunderts, der USA und Chinas, werden.“ Dazu brauche 
Europa strategischen Weitblick, gemeinsamen Willen und die verlässliche Be-
reitschaft, die notwendigen Ressourcen für seine Sicherheit und Verteidigung 
tatsächlich bereitzustellen. Die Beiträge des Colloquiums hätten dazu man-
che positive Anregung gegeben. Die Kernerkenntnis aber sei: Vereint, und nur 
dann, kann Europa in der globalen Welt von morgen einem Angriff auf seine 
Interessen und die liberale Weltordnung standhalten. Deutschland muss – wie 
Europa als Ganzes – (endlich) strategische Handlungs- und Gestaltungsfähig-
keit gewinnen. Doch an der Frage, ob und wann Europa wirklich gemeinsam 
strategisch handeln kann und wird, schieden sich im Colloquium die Geister.

Zum Autor: Oberst a.D. Werner Baach ist als Medienberater tätig. Er ist Mit-
glied der Clausewitz-Gesellschaft e.V.
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Gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge im Zeitalter von Globalisie-
rung und Digitalisierung – eine Herkulesaufgabe

Bericht über die 53. Sicherheitspolitische Informationstagung der Clausewitz-
Gesellschaft e.V. und der Führungsakademie der Bundeswehr

Werner Baach

Digitalisierung und globale Vernetzung haben der Menschheit bis dahin nicht 
gekannte Entwicklungschancen eröffnet. Gleichzeitig haben sie neue Risiken 
und Gefahren, vor allem im Cyber- und Informationsraum, geschaffen, die zu 
den bisherigen „klassischen“ geopolitischen Bedrohungen hinzukommen und 
Überlegungen zur Überprüfung der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge er-
fordern. Mit den sich aus diesen Entwicklungen ergebenden Fragen hat sich 
die Clausewitz-Gesellschaft bei ihrer 53. Sicherheitspolitischen Informations-
tagung, die vom 4. bis 6. September 2019 als gemeinsame Veranstaltung mit 
der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg stattfand, auseinander-
gesetzt.

Sicherheitsvorsorge ist gesamtstaatliche Kernaufgabe

Das Ergebnis der Tagung untermauert bereits vorliegende Erkenntnisse, die 
eine Erweiterung und Vertiefung der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge 
Deutschlands verlangen. Denn Digitalisierung und Globalisierung haben 
Staat, Gesellschaft und Wirtschaft deutlich verwundbarer gemacht. Umso not-
wendiger ist es, dass die Funktionsfähigkeit des Staates in Krisen- und Kon-
fliktsituationen auch unter den schwieriger 
gewordenen Bedingungen sichergestellt 
wird. Eine vorausschauende gesamtstaatli-
che Sicherheitsvorsorge ist deshalb eine 
staatliche Kernaufgabe, der sich Deutsch-
land stellen muss. Mit dieser Feststellung 
zeichnete der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin der 
Verteidigung, Thomas Silberhorn (CSU), bereits bei seinem Festvortrag am Vor-
abend die Richtung der Informationstagung vor1. Vorrangiges Ziel aller staat-
lichen Sicherheitsvorsorge müsse es sein, so Silberhorn, „das Miteinander aller 
zur Bewältigung von Krisensituationen herzustellen“. Dabei seien in besonde-
rem Maße die für die Sicherheit wichtigen staatlichen Akteure wie Sicherheits-
behörden und Bundeswehr gefordert. 

Resilienz, die Widerstandskraft also von Staat 
und Gesellschaft, Krisen- und Konfliktsitu-
ationen ohne nachhaltige Beeinträchtigung 
zu überstehen, hat für die Sicherheitsvorsorge 
strategische Bedeutung. 
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Resilienz, die Widerstandskraft also von Staat und Gesellschaft, Krisen- und 
Konfliktsituationen ohne nachhaltige Beeinträchtigung zu überstehen, hat für 
die Sicherheitsvorsorge strategische Bedeutung. Insbesondere die Kritischen 
Infrastrukturen (KRITIS) bedürfen vorausschauender staatlicher Vorsorge 
mit dem Ziel robuster Resilienz. Für die Fähigkeit der Bundeswehr, ihren Bei-
trag zur gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge zu leisten, sei mit der Aufnah-
me von Resilienz als Ziel in die „Konzeption der Bundeswehr“ eine wichtige 
Voraussetzung geschaffen worden, stellte Staatssekretär Silberhorn fest. „Denn 
Streitkräfte und Heimatschutz spielen für die Resilienz der Gesellschaft eine 
entscheidende Rolle, wozu auch die Konzeption der Inneren Führung und des 
Staatsbürgers in Uniform beitragen.“ Umgekehrt müsse die Gesellschaft des-
halb der Bundewehr für die Erfüllung ihres wichtigen Beitrags einen angemes-
senen Platz in ihrer Mitte geben. 

Auf dem Feld der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge besteht in wichtigen 
Teilbereichen zum Teil noch deutlicher Handlungsbedarf, so ein wesentliches 
Fazit der Tagung. Sie erfordere eine nationale Sicherheitsstrategie als wesentli-
che Grundlage. Klare, belastbare Führungsstrukturen, ein zwischen Bund und 

Ländern gut abgestimmtes gemeinsames 
Krisenmanagementsystem sowie die einge-
übte Zusammenarbeit der Sicherheitskräf-
te aller Ebenen und Bereiche seien erforder-

lich. Der Einschluss der Bundeswehr in diese Maßnahmen von Anfang an sei 
unverzichtbar, denn innere und äußere Sicherheit könnten unter den neuen 
Formen der Bedrohung in Krisen nicht mehr voneinander getrennt werden. 
Wichtigste Voraussetzung für das Funktionieren der Vorsorge aber sei letztlich, 
dass das Bewusstsein für deren Notwendigkeit in der Bevölkerung deutlich 
gestärkt werde. Das müsse die Politik klarer vermitteln als dies bisher geschehe.

Defizite im strategischen Denken und Handeln beseitigen 

Schon in den die Tagung einleitenden Vorträgen des Präsidenten der Bundes-
akademie für Sicherheitspolitik, Dr. Karl-Heinz Kamp, und des Vorsitzenden 
der Stiftung Wissenschaft und Demokratie, Professor Dr. Joachim Krause, vor 
dem gut besetzten Auditorium im Manfred-Wörner-Zentrum der Führungs-
akademie der Bundeswehr wurde deutlich, dass dem seit 2014 verschlechterten 
„sicherheitspolitischen Klimawandel“ in der politischen und öffentlichen De-
batte in Deutschland im Vergleich zum Beispiel mit der Klimadebatte relativ 
geringe Beachtung geschenkt wird. 

Auf dem Feld der gesamtstaatlichen Sicher-
heitsvorsorge besteht in wichtigen Teilbereichen 

zum Teil noch deutlicher Handlungsbedarf.
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Dr. Kamp analysierte zunächst die geopolitische Lage und die daraus resultie-
renden außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen. Der 2014 mit 
der Annexion der Krim und dem Konflikt in der Ostukraine eingeleitete Ag-
gressionskurs Russlands berge ein „grundlegendes Konfliktpotential“. Das 
Russland Putins geriere sich zunehmend als „antiwestliche Macht“ und be-
trachte das „nahe Ausland als seine ureigene Einfluss-Sphäre“. Mit dem Einsatz 
militärischer Macht habe es das Prinzip der Unverletzbarkeit der Grenzen ge-
brochen. Mit diesem „Game Change“ sei die nach 1989 entstandene europäi-
sche Friedensordnung zerbrochen und für den Westen die Notwendigkeit mili-
tärischer Verteidigung wieder zur Option geworden. Gleichzeitig habe sich die 
Lage in den Krisenregionen des Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordaf-
rika dramatisch verschärft. Die staatlichen Ordnungen seien dort weitgehend 
erodiert, der Staatsverfall kaum noch auf-
zuhalten. Für den Westen, insbesondere 
aber für Europa seien dort die Möglichkei-
ten, konfliktentschärfend einzuwirken, da-
durch deutlich geschrumpft („Die Mittel 
sind stumpf geworden“); als Folge davon 
habe sich Interventionsmüdigkeit breit gemacht. In seiner Lagebeurteilung 
ging Dr. Kamp schließlich auf die Zunahme gefährlicher Konfliktpotentiale 
im asiatisch-pazifischen Raum durch die Machtambitionen Chinas ein, die zu-
nehmend vitale Interessen Europas tangierten.

Die Summe aller geopolitischen Herausforderungen träfe auf eine Europäi-
sche Union mit unsicherer Zukunft und eine USA, deren Rolle als westliche 
Führungsmacht zunehmend erodiere. In dieser Situation, die im Interesse der 
eigenen Sicherheit auch von Deutschland eigentlich mehr Engagement in der 
Welt erfordere, werde stattdessen Unsicherheit immer mehr zur Konstante des 
sicherheitspolitischen Handelns. Wolle Deutschland den Herausforderungen 
der Zukunft begegnen, müsse es endlich wieder mehr in seine Sicherheit in-
vestieren. Dies müsse in einem Verbund aller relevanten Institutionen, Kräfte 
und Mittel erfolgen und die notwendige Resilienz im „gesamten Spektrum si-
cherheitspolitischen Handelns“ gewährleisten. Das koste natürlich Geld, doch 
dürfe das wirtschaftlich stärkste Land Europas sich vor dieser Herausforderung 
nicht drücken. Ein stärkeres Engagement in der Welt sei für Deutschlands Si-
cherheit unverzichtbar.

Er vermisse eine „strategische Kultur“ im sicherheitspolitischen Diskurs, übte 
Professor Dr. Joachim Krause im Anschluss deutliche Kritik an der derzeitigen 

Die Summe aller geopolitischen Herausforde-
rungen trifft auf eine Europäische Union mit 
unsicherer Zukunft und eine USA, deren 
Rolle als westliche Führungsmacht zuneh-
mend erodiert.
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Diskussion in Deutschland. Es falle vielen in der Politik offenbar schwer, sich 
mit den fundamentalen Fragen deutscher Sicherheitspolitik auseinanderzuset-
zen. Die Medien, nicht die Politik bestimmten die Diskussion, und Populisten 
erführen mit ihren vereinfachenden Parolen Zuspruch. Professor Dr. Krause 
verlangte „mehr politischen Willen zu konkretem und entschlossenem Han-
deln in sicherheits- sowie verteidigungspolitischen Angelegenheiten“. Seine 

Forderung: Deutschland muss seine Vertei-
digungspotentiale angemessen erhalten, 
und die Politik muss deutlicher ausspre-
chen, warum dies nötig ist. Niemand erklä-
re beispielsweise den Bürgern, warum 

Russland wieder zur Sicherheitsbedrohung Deutschlands geworden sei oder 
worin die Herausforderungen des ungebremsten Weltmachtstreben Chinas lä-
gen. Als Folge seines „verengten strategischen Denkens und Handelns“ sei 
Deutschland inzwischen auch für die NATO zum Problem geworden. Deut-
sches sicherheits- und verteidigungspolitisches Denken ist derzeit weitgehend 
frei von strategischem Denken: Deutschland hat verlernt, was Verteidigung ist 
und erfordert“, stellte der Vortragende abschließend fest.

Der Minister für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, Holger Stahl-
knecht, erläuterte anschließend die innenpolitischen Herausforderungen für die 
Sicherheit Deutschlands, u.a. angesichts akuter Bedrohungen durch Cyberan-
griffe, extremistischer, politisch motivierter Gewalt und Clan-Kriminalität. 
Er, wie auch die beiden Vorredner, wies auf die zunehmende Auflösung der 
Grenzen zwischen äußerer und innerer Sicherheit hin. Die Bekämpfung der 
erweiterten Bedrohungen verlange Kooperation über Landesgrenzen hinweg, 
bundesweit und international.

In der anschließenden Gesprächsrunde unter der Leitung von Direktor Jörn 
Thießen, Führungsakademie der Bundeswehr, wurden die Herausforderungen 
für eine gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge, auch im intensiven Dialog mit 
dem Auditorium, vertieft. Hauptthemen waren: nationale Sicherheitsstrategie 
und unzureichende zentrale Führungsstrukturen; Mängel in der Zusammenar-
beit der Sicherheitskräfte im föderalen System angesichts der Forderung „Krise 
braucht Führung“; Personal als knappe Ressource vor dem Hintergrund einer 
sich verschärfenden demographischen Entwicklung; fortbestehende Defizite 
praktischer Kooperation bei ressort-übergreifender Sicherheitsvorsorge; Defi-
zite im sicherheits- sowie verteidigungspolitischen Bewusstsein von Führungs-
kräften sowie Krise in der Kommunikation staatlicher Stellen mit der Bevöl-

Deutsches sicherheits- und verteidigungspo-
litisches Denken ist derzeit weitgehend frei 

von strategischem Denken: Deutschland hat 
verlernt, was Verteidigung ist und erfordert“.
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kerung angesichts der hyper-dynamischen Entwicklung digitalisierter „sozialer 
Netzwerke“. 

Komplexe Szenarien mit gewaltigen Herausforderungen

Im Mittelpunkt der anschließenden Vorträge und Diskussionen stand eine in-
tensive Analyse der aktuellen außen- und innenpolitischen Lage mit besonde-
rem Blick auf vitale Kritische Infrastrukturen (KRITIS). 
Den Hintergrund eines ersten Panels zu diesem Thema un-
ter der Fragestellung „Droht uns der totale Black- und Ser-
vice-Out? Resilienz Kritischer Infrastrukturen: Aktueller 
Stand, künftige Herausforderungen und Entwicklungsperspek-
tiven“ bildeten Szenarien, wie sie u.a. Marc Elsberg in sei-
nem Roman „Blackout. Morgen ist es zu spät“ beschrieben 
hat. Vertreter von Telekommunikations- und Energieversor-
gungsunternehmen verdeutlichten u.a. den notwendigen 
Steuerungsbedarf und den Einsatz modernster Technologi-
en zur Gewährleistung von Widerstands- und Überlebens-
fähigkeit und erforderlichenfalls zur Wiederherstellung hin-
reichender Funktionsfähigkeit. Letztlich ging es in dem 
Panel um die Resilienz von Systemen und Systemverbünden 
heutiger und künftiger vitaler KRITIS. Dabei unterstrichen 
u.a. Vertreter der Abteilung Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen des Bundesministeriums der Verteidigung sowie des 
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die wachsende 
Komplexität der Schutz- und Sicherheitsanforderungen und stellten systemati-
sche Lösungsansätze zur Realisierung vor. Der Staat muss, so das Ergebnis, 
präventiv für die Funktionsfähigkeit der „Kritischen Infrastrukturen“ in Krise 
oder Konfliktfall Sorge tragen, vor allem durch aktive Unterstützung aller 
Maßnahmen, die eine robuste Resilienz dieser Bereiche zum Ziel haben. 

Brauchen wir einen neuen Ansatz für Gesamtverteidigung?

Ein zweites Panel widmete sich der Frage „Verteidigungspolitische, militärstrate-
gische und innenpolitische Herausforderungen im Zeitalter digitaler Verwundbar-
keit und hybrider Bedrohung: Brauchen wir einen neuen Ansatz für Gesamtvertei-
digung?“. Der Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin 
Schelleis, stellte als Nationaler Territorialer Befehlshaber mit Hinweis auf das 
Weißbuch 2016 der Bundesregierung klar; ein neuer Ansatz sei deshalb nicht 

Insbesondere die Kritischen In-
frastrukturen (KRITIS) bedürfen 
vorausschauender staatlicher 
Vorsorge mit dem Ziel robuster 
Resilienz.
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erforderlich. Dagegen seien aber eine deutliche Erweiterung und Fortschrei-
bung des institutionellen Rahmens und die Überarbeitung der Rahmenrichtli-
nie für Gesamtverteidigung aus dem Jahr 1989 dringend notwendig. Deutsch-
land müsse seine neue „Drehscheiben-Rolle“ als potenzielles Aufkommens-, 
Anlande- und Transitland – u.a. verantwortlich für den verzugslosen Auf- und 
Weitermarsch sowie für den Schutz alliierter und eigener Truppen – zuverlässig 

wahrnehmen können. Generalleutnant 
Schelleis wies auf die zurzeit laufende Wei-
terentwicklung der bisherigen Grundlagen 
hin zu einem „Enhanced Host Nation Sup-
port (EHNS)“-Konzept und u.a. auf den 
laufenden Aufwuchs des „Joint Support 
and Enabling Command“ (JSEC) in Ulm 

hin. Die neuen Aufgaben könnten nur in einem gesamtstaatlichen Ansatz be-
wältigt werden und erforderten u.a. die Weiterentwicklung der Zusammenar-
beit an den Schnittstellen zwischen Bundeswehr, ziviler Verteidigung, ziviler 
Wirtschaft und Gesellschaft. 

Der Stellvertreter des Inspekteurs des Cyber- und Informationsraums (CIR), 
Generalmajor Jürgen Setzer, hob insbesondere hervor, dass die bisherige ge-
dankliche Konzentration auf Gesamtverteidigung in Richtung Gesamtsicher-
heit verlagert werden sollte. Zugleich ging er auf die spezifischen Wirkungs-
möglichkeiten im CIR ein und nannte die „Meinungsbeeinflussung“ als einen 
wichtigen Faktor, der besondere Aufmerksamkeit verlange. Beide militärischen 
Vertreter wiesen auf die konkreten Ansätze in ihren Zuständigkeitsbereichen 
zur Verbesserung der Führungsfähigkeit und weiterer Maßnahmen zur Stär-
kung gesamtstaatlicher Sicherheitsvorsorge hin.

Der Vertreter des Bundesministeriums des Innern und für Bau und Heimat 
sprach u.a. notwendige Kompetenz- und Strukturerweiterungen für länderü-
bergreifende Lagen an. Außerdem erwähnte er, dass es insbesondere im Lichte 
von Cyberattacken und hybriden Bedrohungen erweiterter oder neuer gesicher-
ter Rechtsgrundlagen für die gesamtstaatliche Sicherheit bedürfe. Er wies auf 
Probleme bei der Gewinnung personeller Ressourcen und auf die Notwendig-
keit zur Bereitstellung hinreichender finanzieller Mittel hin. 

Der Generalsekretär des Sekretariats des Finnischen Sicherheitskomitees 
schließlich erläuterte sehr anschaulich die in seinem Land vollzogene Erwei-
terung des Denkens und Planens von „Total Defence“ zu „Comprehensive Se-

Deutschland muss seine neue „Drehscheiben-
Rolle“ als potenzielles Aufkommens-, Anlande- 
und Transitland – u.a. verantwortlich für den 
verzugslosen Auf- und Weitermarsch sowie für 

den Schutz alliierter und eigener Truppen – 
zuverlässig wahrnehmen können.



237

curity“. Dabei ging er ausführlich auf die Bedeutung effizienter Zusammenar-
beit zwischen den verschiedenen staatlichen Sicherheitsinstitutionen ein und 
unterstrich die Notwendigkeit entsprechender Ausbildung sowie regelmäßiger 
gemeinsamer Übungen der Verantwortlichen und Akteure aller relevanten Be-
reiche. Einvernehmen auf dem Panel und im Auditorium bestand darin, dass 
zur Realisierung und Gewährleistung gesamtstaatlicher Sicherheit die richtigen 
Institutionen geschaffen werden müssten und hierzu der politische Willen die 
entscheidende Voraussetzung ist.

Grenzüberschreitende Bedrohungen erfordern internationale Zusam-
menarbeit 

Ein drittes Panel erweiterte die Betrachtungen zur künftigen Landes- und 
Bündnisverteidigung vor allem auch auf den europäischen und transatlanti-
schen Rahmen. 

Der Abteilungsleiter Verteidigungspolitik und -planung bei der Ständigen 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der NATO erläuterte die ak-
tuellen Lageentwicklungen im Bündnis und die sich daraus u.a. ergebenden 
Forderungen an Deutschland als zentrale „Drehscheibe“ für eine umfassende 
Bündnisverteidigung. Er unterstrich die Notwendigkeit eines gesamtheitlichen 
Ansatzes der Sicherheitsvorsorge mit abgestimmten, präventiven zivilen wie mi-
litärischen Verteidigungsanstrengungen der Allianz und ihrer Mitgliedstaaten. 

Ein finnischer Politikwissenschaftler vom Brüsseler Winfried Martens Zen-
trum für Europäische Studien stellte die „Beistandsklausel der EU“ (Artikel 
42.7 des Vertrages von Lissabon) in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen zur 
nationalen und gemeinsamen Verteidigung in Europa. Hierzu ging er auf mög-
liche Szenarien ein, bei denen diese Klausel künftig zur Anwendung kommen 
könnte. 

Ein Vertreter der Abteilung Strategie und Einsatz im Bundesministerium der 
Verteidigung ging u.a. auf die Erwartungen seitens der NATO an die aktuellen 
und geplanten Fähigkeiten der deutschen Streitkräfte ein und erläuterte die be-
sonderen Herausforderungen und gewählten Schwerpunkte der aktuellen Fä-
higkeitsentwicklung der Streitkräfte. Er bewertete schließlich die Perspektiven 
der eingeleiteten Prozesse zur Stärkung von Landes- und Bündnisverteidigung. 
Dabei unterstrich die Bedeutung des gesellschaftlichen „Mindset“ sowie des 
politischen Willens zur Realisierung der notwendigen Maßnahmen. Eine der 
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größten Herausforderungen und die Voraussetzung für deren Gelingen sei es, 
das Bewusstsein der Bürger für die Gesamtverteidigung (wieder) zu schärfen.

Professor Dr. Sven Bernhard Gareis stellte fest, dass die Zeiten, in denen eine 
Sicherheitsbedrohung klar erkannt und ihr mit einem geeigneten Instrumenta-
rium begegnet werden konnte, lange vorbei seien. In einem Umfeld hybrider 
Bedrohungen seien Maßnahmen unterhalb der Schwelle klassischer Kriegsfüh-
rung zu erwarten, die vermutlich schwer als Angriffe einzuordnen und noch 
schwerer einem bestimmten Akteur zuzuordnen seien. Resilienz bedeute des-
halb die Fähigkeit, die Folgen von Angriffen zu absorbieren, den Schaden zu 
begrenzen und so schnell wie möglich zur größtmöglichen Normalität zurück-
zukehren. Das erfordere einen Paradigmenwechsel und ein umfassendes Kon-
zept gesamtstaatlicher Sicherheitsvorsorge. Als Voraussetzungen dafür nannte 
Gareis unter anderem: dezentrale Strukturen zur Verringerung eines totalen 

Kontrollverlusts oder nationalen „Black-
outs“, gemeinsame Standards, wirksame 
Koordination der zu beteiligenden Akteure 
und die Vereinbarung von Prioritäten für 
den Aufbau sowie die Aufrechterhaltung 

der erforderlichen Fähigkeiten. Aufgabe von Politik und Bundeswehr bleibe es, 
die Einsatzfähigkeit der Streitkräfte im gesamten Aufgabenspektrum der ge-
samtstaatlichen Sicherheitsvorsorge zu erhöhen und im Rahmen des NATO-
Bündnisses weiterhin angemessene Beiträge zur kollektiven Verteidigung zu 
erbringen. Resilienz sei in diesem Zusammenhang als ein anspruchsvolles Kon-
zept zu verstehen, das auf einer solidarischen Gesellschaft gründe. Sie bilde die 
Basis von wirksamer und verlässlicher nationaler Führungsfähigkeit. Ein ent-
scheidender Baustein für die gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge bestehe dar-
in, das Grundvertrauen in Staat und Gesellschaft aufrechtzuerhalten bzw. wie-
derherzustellen .

Gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge – ein komplexer Prozess, der weite-
re Schritte verlangt

Im abschließenden fünften Panel wurde eine Bilanzierung der bisherigen Er-
kenntnisse der Tagung versucht. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage: „Wel-
che vordringlichen Aufgaben zur Stärkung von Resilienz, Sicherheitsvorsorge 
und Führungsfähigkeit im nationalen, europäischen und NATO-Rahmen 
müssen und können in absehbarer Zeit realisiert oder bewältigt werden?“.

Ein entscheidender Baustein für die gesamt-
staatliche Sicherheitsvorsorge besteht darin, 

das Grundvertrauen in Staat und Gesellschaft 
aufrechtzuerhalten bzw. wiederherzustellen.
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Der Senator für Inneres und Sport der Freien und Hansestadt Hamburg, Andy 
Grote, zeigte noch einmal sehr prägnant die aktuellen, vielschichtigen Her-
ausforderungen der Sicherheit im Innern auf. Er konstatierte zudem, dass wir 
auch in der äußeren Sicherheit mit einer veränderten Lage umgehen müssen. 
Die Bandbreite reiche dabei von der mutmaßlichen Einflussnahme über soziale 
Medien auf Wahlentscheidungen oder die öffentliche Meinungsbildung durch 
bewusste Falschinformationen bis hin zum Missbrauch von IT-Strukturen für 
die hybride Kriegsführung. Der Schutz Kritischer Infrastrukturen sei eine ge-
meinsame Aufgabe von Staat, Verwaltung, Gesellschaft und Wirtschaft. Es 
müsse dabei im globalen Kontext gehandelt werden. 

Der Abteilungsleiter Planung im Bundesministerium der Verteidigung, Gene-
ralleutnant Christian Badia, stellte u.a. die aktuellen Planungen zur Realisie-
rung des Fähigkeitsprofils der Bundeswehr vor. Dabei machte er insbesondere 
deutlich, welche spezifischen Herausforderungen nach 25 Jahren der Reduzie-
rungen und massiven Einsparungen bei der Bundeswehr nunmehr mit der Um-
setzung der Trendwenden bei Personal, Material und Finanzen verbunden sind. 

Generalmajor Jörg See, der Stellvertretende Beigeordnete Generalsekretär der 
NATO für Verteidigungspolitik und Planung, hob die besonderen Anstren-
gungen des Bündnisses zur Stärkung von Resilienz und Führungsstrukturen 
hervor. Mit Hinweis auf die Aktivitäten der NATO zur Realisierung der spezi-
fischen Streitkräfteplanung appellierte er an die Nationen, die gegebenen Zu-
sagen bezüglich ihrer Verteidigungsleistungen und nationalen Streitkräfteent-
wicklungen einzuhalten. 

In der anschließenden Diskussion wurde vor allem die Notwendigkeit zur Her-
stellung und Stärkung des Sicherheitsbewusstseins in der Bevölkerung, aber 
auch bei den politisch Verantwortlichen und in der staatlichen Verwaltung 
hervorgehoben. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass zum Erreichen hin-
reichender Akzeptanz zur notwendigen Höhe von Verteidigungsleistungen eine 
bessere Kommunikation und Erklärung der Erfordernisse erforderlich seien. In 
etlichen Beiträgen wurde die erforderliche Einbindung der Wirtschaft in die 
Maßnahmen gesamtstaatlicher Sicherheitsvorsorge betont und eine klarere Po-
sitionierung Deutschlands zu Fragen des Rüstungsexports und der nationalen 
Rüstungsexportpolitik gefordert. Ebenso wurde betont, dass die Bundeswehr 
in der Öffentlichkeit verstärkt sichtbar gemacht werden müsse, u.a. durch re-
gelmäßige gemeinsame zivil-militärische Übungen im Rahmen der gesamt-
staatlichen Sicherheitsvorsorge.
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Weiterführende Überlegungen zu Führungsstrukturen noch in der Dis-
kussion 

Der Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr, Generalmajor Oli-
ver Kohl, hob bei seinen insgesamt sehr positiven Bemerkungen zur Gesamtta-
gung ein vom Lehrgangsleiter des Lehrgangs Generalstabs-/Admiralstabsdienst 
National (LGAN) 2017 und dem Lehrstabsoffizier am „German Institute for 
Defence and Strategic Studies (GIDS)“ moderiertes Spezial-Panel mit Lehr-
gangsteilnehmern des Lehrgangs Generalstabs-/Admiralstabsdienst National 
(LGAN) 2017 hervor. Dieses hatte aus der Studienphase des Lehrgangs re-
sultierende Überlegungen zur gesamtstaatlichen und militärischen Führungs-
struktur im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung vorgestellt. Die 
Ergebnisse befinden sich in einem noch andauernden Bundeswehr-internen 
Diskussionsprozess und sind derzeit noch nicht zur Veröffentlichung freige-
geben. Die vorgestellten Untersuchungen machen nach Einschätzung von Ge-
neralmajor Kohl auch die neue Rolle der FüAkBw als „Think Tank“ sichtbar. 

In seinen abschließenden Bemerkungen zur Tagung unterstrich der Präsident 
der Clausewitz-Gesellschaft, Generalleutnant a.D. Kurt Herrmann, das vom 
Kommandeur der FüAkBw zuvor schon gezogene positive Resümee zur 53. 
Sicherheitspolitischen Informationstagung. Die Tagung habe zu einem offen-
sichtlichen Erkenntnisgewinn zum komplexen Thema der gesamtstaatlichen 
Sicherheitsvorsorge geführt. Zugleich wies er auf die nach wie vor bestehende 
Kluft zwischen Theorie und Praxis und zwischen politischer Deklaration und 
praktischer Realisierung einer effizienten, ressortübergreifenden und umfas-
send vernetzten Sicherheitsvorsorge hin. Er verband seine Feststellung mit der 
Hoffnung, dass man notwendige weiterführende Diskussionen habe anregen 
können. Seitens der Clausewitz-Gesellschaft wolle man diesen Diskurs auch 
künftig nach besten Kräften fördern und begleiten. Herrmann schloss die Ta-
gung mit Dank an den Kooperationspartner FüAkBw, an alle aktiv Mitwir-
kenden und an das Unterstützungsteam. Den Teilnehmern der Informations-
tagung dankte er für ihr engagiertes Mitwirken.

Zum Autor: Oberst a.D. Werner Baach ist als Medienberater tätig. Er ist Mit-
glied der Clausewitz-Gesellschaft e.V.

Anmerkungen
1 Festvortrag von Staatssekretär Silberhorn auf den Seiten 13 bis 17
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Schützen und verteidigen, was besonders schützenswert ist 
Resilienz spezieller „Kritischer Infrastrukturen“ im digitalen Zeit-
alter

Bericht über das Clausewitz-Forum 2019 am 14. November 2019 im Bundes-
ministerium der Verteidigung in Bonn

Kurt Herrmann

Mit einem Hinweis auf die „janus-köpfigen“ Erscheinungsformen der Digita-
lisierung eröffnete der Präsident der Clausewitz-Gesellschaft e.V., Generalleut-
nant a.D. Kurt Herrmann, das diesjährige Clausewitz-Forum. Vor dem gut 
besetzten Auditorium im Moltkesaal auf der Bonner Hardthöhe wies er darauf 
hin, dass uns die modernen Informations- und Kommunikationstechnologi-
en einerseits fast unglaubliche Möglichkeiten und 
Erleichterungen bescheren, doch seien andererseits 
„nahezu totale Abhängigkeiten und neue Verwund-
barkeiten“ entstanden .

Das Clausewitz-Forum 2019 befasste sich schwer-
punktmäßig mit zwei besonderen Bereichen „Kriti-
scher Infrastrukturen (KRITIS)“:  dem Cyber- und 
Informationsraum (CIR) mit seinen global und umfassend vernetzten Kom-
munikations- und Informationstechnischen Systemen und der elektrischen 
Energieversorgung. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, welche sicherheits-
politischen und strategischen Herausforderungen es in dem skizzierten Kontext 
künftig zu bewältigen gilt.   

Einvernehmen bestand bei allen Teilnehmern darüber, dass ein längerer, flä-
chendeckender Ausfall beider KRITIS dramatische Folgen für Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft haben könnte . Der Schutz und die Verteidigung dieser 
KRITIS hat somit hohe Priorität bei der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge. 
Da sich gerade im Lichte hybrider Bedrohungen die Grenzen zwischen Krieg 
und Frieden, aber auch zwischen äußerer und innerer Sicherheit verwischen, 
kommt der Resilienz von KRITIS, also der Widerstandsfähigkeit und raschen 
Widerherstellbarkeit der Funktionsfähigkeit nach Störungen oder Ausfällen, 
besondere Bedeutung zu.

Begrüßung der Teilnehmer durch den 
Präsidenten der Clausewitz-Gesellschaft
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Zunächst stellte Abteilungspräsident Horst Samsel das Bundesamt für die Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI) vor und sprach zum Thema „Das 
BSI gestaltet Cyber-Sicherheit in Deutschland – die Widerstandsfähigkeit für 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft erhöhen.“ Dabei verdeutlichte er die aus 
einer ungebremst dynamischen technologischen Entwicklung resultierenden 
Sicherheits-Herausforderungen. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen standen 
dann u.a. konkrete Risiken und Bedrohungen im Cyberraum, das breite Auf-
gabenspektrum des BSI, Strukturen von nationalen und internationalen mit 
Cyber-Sicherheit und Cyber-Abwehr befassten Sicherheitsbehörden und spezi-
fische Aspekte des Cyber-Schutzes von KRITIS.

Oberst i.G. Thomas Bertram, der für das Gemeinsame Lagezentrum im Kom-
mando CIR (Kommando Cyber- und Informationsraum) zuständige Unterab-
teilungsleiter, ging dann vor allem auf die militärisch relevanten Aspekte beim 

Schutz von KRITIS ein. Er erläuterte in sehr an-
schaulicher Weise die einschlägigen Strukturen und 
Prozesse sowie die spezifischen Anstrengungen zur 
Gewinnung, Ausbildung und Inübunghaltung von 
Personal.

Die abschließende Podiumsdiskussion zum Thema 
„Welche Ansätze, Strategien und konkreten Maß-
nahmen können hinreichende Sicherheit für KRI-
TIS gewährleisten?“ wurde vom Geschäftsführer 

der Clausewitz-Gesellschaft e.V., Brigadegeneral a.D. Dipl.-Ing. Hans-Herbert 
Schulz, moderiert. Neben den beiden bereits erwähnten Referenten des BSI 
und des Kommandos CIR, nahmen daran auch Dipl.-Ing Dirk Backofen, Lei-
ter Telekom Security, und Dipl.-Ing. Michael Rogge,  Leiter Systemmanage-
ment und Systemführung Netze der Amprion GmbH teil . 

Beide Firmenvertreter stellten sehr eindrucksvoll die Grundzüge ihrer Sicher-
heitskonzepte vor und gingen dabei auch auf den erheblichen Investitionsbe-
darf für entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ein. 

In der kompetent sowie erfreulich lebhaft geführten Diskussion, an der sich 
später auch die Teilnehmer im Auditorium engagiert beteiligten, wurde mehr-
fach der noch nicht vollständig umgesetzte Paradigmenwechsel bei gesamt-
staatlicher Sicherheitsvorsorge im digitalen Zeitalter erwähnt. Weitgehende 
Übereinstimmung bestand darin, dass auf den betrachteten Feldern eine res-

Panelteilnehmer: Horst Samson BSI, 
Dirk Backofen Telekom,  Hans-Herbert 
Schulz Clausewitz-Gesellschaft 
(Moderator),Thomas Bertram Kdo CIR
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sortübergreifende und auch international vernetzte Kooperation unerlässlich 
ist. Ebenfalls unterstrichen wurden Forderungen nach verbesserter Frühwarn- 
sowie Attributionsfähigkeit, leistungsfähiger Cyber-Forensik, hinreichender 
Redundanz von KRITIS, verkürzten Reaktionszeiten für „Abwehr in der 
Tiefe“, unabhängiger Zertifizierung von Lieferanten und Produkten im Cyber-
Bereich und verstärkter Krisenvorbereitung. Insgesamt wurde deutlich, dass es 
in vielen Bereichen noch viel zu tun gibt, um mit ausreichender Redundanz, 
Autarkie und Reserven Friktionen begegnen und Gesamtverteidigung unter 
den Bedingungen von heute gewährleisten zu können.

In seinen abschließenden Bemerkungen unterstrich Präsident Herrmann noch-
mals die Dringlichkeit entsprechender Vorsorgemaßnahmen zur Gewährleis-
tung von Schutz und Sicherheit der KRITIS. Er dankte allen Akteuren, Teil-
nehmern und Unterstützern der gelungenen und inhaltlich gewinnbringenden 
Veranstaltung.

Zum Autor: Generalleutnant a.D. Kurt Herrmann ist Präsident der Clause-
witz-Gesellschaft e.V.
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SCHWERPUNKTE DER CLAUSEWITZ-GESELLSCHAFT  
FÜR DAS JAHR 2020

Das Jahr 2020 wird sehr wahrscheinlich erneut mit erheblichen und vermutlich 
sogar weiter anwachsenden außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen 
Herausforderungen aufwarten. Vor allem mit den Strategie-relevanten Themen 
der anstehenden Entwicklungen wollen wir uns seitens der Clausewitz-Gesell-
schaft auch weiterhin befassen. Der Schwerpunkt soll auch künftig bei der ver-
netzten gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge, eingebettet in den europäischen 
und transatlantischen Kontext, liegen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten wer-
den wir ebenfalls die Weiterentwicklung der Bundeswehr zur Erreichung der 
notwendigen und dem Bündnis sowie der Europäischen Union (EU) zugesag-
ten Fähigkeiten konstruktiv kritisch begleiten. 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird bei unseren Aktivitäten im Jahr 2020 der 
Diskurs zur künftigen Stellung, Rolle und Handlungsfähigkeit Europas, vor 
allem zwischen den globalen Mächten USA, China und Russland, einen pro-
minenten Platz einnehmen. Eng damit verbunden sollen zudem die Entwick-
lungen in Europas unmittelbarer Nachbarschaft, also in Nah-Mittel-Ost und 
Afrika, mit hoher Priorität verfolgt werden. 

Beide Themenbereiche werden bei je einer unserer zentralen Veranstaltungen 
im Mittelpunkt stehen. Das BERLINER COLLOQUIUM 2020, das wieder 
gemeinsam mit der Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS) geplant ist, 
soll sich dem Thema „Multilateralismus in der Krise – Welche Zukunftspers-

pektiven haben die bisherigen Stabilität, 
Sicherheit, Frieden und Wohlstand för-
dernden multinationalen Institutionen?“ 
widmen. Die 54. SICHERHEITSPOLI-
TISCHE INFORMATIONSTAGUNG 

mit und an der Führungsakademie der Bundeswehr (FüAkBw) in Hamburg 
wird unter dem Thema „Afrika: Kontinent der Chancen oder Konfliktregion 
düsterer Prognosen?“ stehen. 

Nach der Aufkündigung des INF-Vertrags und zunehmender Unsicherheit 
hinsichtlich des Fortbestands von Vereinbarungen für Vertrauensbildung, 
Rüstungskontrolle und Rüstungsbegrenzung hat das Thema „Nuklearstrate-
gie“ neue Brisanz gewonnen. Mit dem komplexen nuklearen Themenbereich 
wollen wir uns beim 16. CLAUSEWITZ-STRATEGIEGESPRÄCH in der 

Der Schwerpunkt unserer Arbeit soll auch 
künftig bei der vernetzten gesamtstaatlichen 

Sicherheitsvorsorge, eingebettet in den europä-
ischen und transatlantischen Kontext, liegen. 



245

Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund in Berlin auseinandersetzen, 
wiederum in Kooperation mit der Landesvertretung und der Deutschen Atlan-
tischen Gesellschaft e.V.. 

Für das 17. CLAUSEWITZ-STRATEGIEGESPRÄCH in Berlin wird eines 
der beiden  Themen „Naher Osten: Quo vadis? – Tektonische Veränderungen 
in einer geopolitisch brisanten Region“ oder „Russland: Ein dauerhaft schwie-
riger Nachbar oder potentieller strategischer Partner?“ ins Auge gefasst. 

Das weite Themenfeld der europäischen Sicherheit und Verteidigung soll dann 
beim CLAUSEWITZ-FORUM 2020 im Mittelpunkt stehen. Diese Veranstal-
tung wird voraussichtlich in Kooperation mit dem und in den Räumen des 

„EGMONT Royal Institute for International Relations“ in Brüssel stattfinden. 
Besonderes Gewicht dürften dabei sehr wahrscheinlich die konzeptionellen 
Überlegungen und notwendigen konkreten Schritte zur vertieften Integration 
und zur Stärkung der Handlungsfähigkeit in der EU, vor allem auch zur Stei-
gerung der Effizienz und Einsatzfähigkeit von Streitkräften, erhalten. 

Bei den zentralen Veranstaltungen und vor allem auch in den Regionalkreisen 
sowie in der Sektion Schweiz unserer Gesellschaft wird man sich im Jahr 2020 
ebenfalls und erneut schwerpunktmäßig mit ausgewählten Themen aus den 
Bereichen Sicherheitsvorsorge im Cyber- und Informationsraum, internationa-
ler Terrorismus, organisierte Kriminalität, Auswirkungen von Rohstoff- sowie 
Energieträger-Knappheit und sicherheitspolitische Konsequenzen des Klima-
wandels sowie mit der illegalen Migration auseinandersetzen. Als weitere The-
men mit spezifischem Bezug zu aktuellen Anlässen in 2020 bieten sich ferner an: 

ȋ Die Entwicklung von Sicherheitsvorsorge und Sicherheitsgarantien im 
nordatlantischen Bündnis am Beispiel der militärischen Großübung „De-
fender Europe 2020“. 

ȋ Der 75. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs (8. Mai) als Ge-
denktag mit Verpflichtung zur Bewahrung von Frieden und Sicherheit in 
Freiheit.

ȋ Bedeutung der multilateralen Weltordnung 75 Jahre nach Gründung der 
Vereinten Nationen (26. Juni). 

ȋ Deutschlands Rolle und Verständnis hinsichtlich der Stärkung europäi-
scher Identität, Sicherheit und Gestaltungskraft anlässlich Deutschlands 
Vorsitz im Rat der Europäischen Union (2. Halbjahr). 

ȋ Die gewandelte Stellung und gesteigerte Verantwortung des vereinten 
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Deutschlands in der EU und im transatlantischen Bündnis, dreißig Jahre 
nach der Wiedervereinigung (3. Oktober). 

ȋ Bilanz und Perspektiven der Außen- und Sicherheitspolitik der USA anläss-
lich der Präsidentschaftswahlen (3. November).

Bei unseren Aktivitäten streben wir seitens der Clausewitz-Gesellschaft e.V. 
auch 2020 eine Fortsetzung der bewährten Zusammenarbeit mit der BAKS, 
der FüAkBw, der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund, der 
Deutschen Atlantischen Gesellschaft e.V., der Deutschen Gesellschaft für 
Wehrtechnik e.V., der Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V. und ggf. weite-
ren kooperationsbereiten Institutionen, Organisationen oder Vereinen an. Wir 
wollen auch künftig unseren Mitgliedern, Freunden und Gästen bei den Veran-
staltungen und Publikationen einen Mehrwert durch die Behandlung aktueller 
Themen mit sicherheitspolitischer und strategischer Relevanz bieten und dabei 
jeweils, sofern angebracht, den Bezug zu den Erkenntnissen unseres Namens-
gebers herstellen. 

Der Beirat unserer Gesellschaft, der Präsident der Sektion Schweiz, die Lei-
ter der Regionalkreise in Deutschland, aber auch zahlreiche Mitglieder sowie 
externe Freunde und Förderer unserer Clausewitz-Gesellschaft haben sich in 
den zurückliegenden Jahren in dem obigen Sinn immer wieder mit kreativen 
Initiativen, hohem persönlichem Engagement und organisatorischem Geschick 
in die Arbeit der Gesellschaft eingebracht und damit ansprechende sowie in-
haltlich wertvolle Veranstaltungen ermöglicht. Sie haben wesentlich dazu bei-
getragen, dass die erwünschte Breitenwirkung des Diskurses zu den von uns 
behandelten Themen erzielt werden konnte. Dafür gebührt ihnen besonderer 
Dank und Anerkennung. Es besteht hinreichender Grund zur Zuversicht, dass 
es uns auch weiterhin gelingen wird, eine erfolgreiche Fortsetzung unserer Ar-
beit auf qualitativ hohem Niveau zu gewährleisten. 

Allen Mitgliedern, Mitwirkenden, Freunden und Unterstützern unserer Clau-
sewitz-Gesellschaft wünsche ich für ihre Arbeit im Jahre 2020 und auch in der 
weiteren Zukunft einen hohen Wirkungsgrad, den erhofften sowie verdienten 
Erfolg, eine nachhaltig positive Resonanz und stets ein hohes Maß an motivie-
render Ermutigung bei ihren jeweiligen Projekten, Vorhaben und Unterneh-
mungen.

Mit den besten Grüßen und Wünschen

Ihr 
Kurt Herrmann
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